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„(14) Mehrere einheitlich auszuübende Sondernutzungen 
können für einen oder mehrere Sondernutzende, auch aus-
schließlich, allgemein zugelassen werden. Die jeweiligen 
Erlaubnisse der von der Zulassung erfassten Sondernutzun-
gen sind auf die Dauer und den Umfang der allgemeinen 
Zulassung beschränkt. In den Erlaubnissen soll auf die all-
gemeine Zulassung verwiesen werden. In der allgemeinen 
Zulassung können auch die Sondernutzungsgebühren fest-
gesetzt oder, wenn die Zulassung durch öffentlich-rechtli-
chen Vertrag erfolgt, hiervon abweichende Zahlungspflich-
ten vereinbart werden, die dem wirtschaftlichen Vorteil der 
Sondernutzung entsprechen.“

7. Nach § 11 wird folgender § 11a eingefügt:

„§ 11a 
Sondernutzung für das 

gewerbliche Anbieten von Mietfahrzeugen
(1) Für die Sondernutzung öffentlicher Straßen für das ge-

werbliche Anbieten von Mietfahrzeugen, die selbstständig reser-
viert und genutzt werden können, einschließlich des Anbietens 
von Carsharingfahrzeugen im Sinne des § 2 Nummer 1 des 
Carsharinggesetzes vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2230), das zu-
letzt durch Artikel 328 der Verordnung vom 19. Juni 2020 
(BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung, gilt § 11 nach Maßgabe der folgenden Absätze.

(2) Die Erlaubnis nach § 11 Absatz 1 und die allgemeine Zu-
lassung nach § 11 Absatz 14 können erteilt werden, wenn öffent-
liche Interessen der Sondernutzung nicht entgegenstehen. Bei 
der Entscheidung sind insbesondere die verkehrsmittelübergrei-
fenden Ziele des Berliner Mobilitätsgesetzes vom 5. Juli 2018 
(GVBl. S. 464), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
27. September 2021 (GVBl. S. 1117) geändert worden ist, zu 
berücksichtigen. Erlaubnis und allgemeine Zulassung werden 
nur zuverlässigen Unternehmen erteilt; unzuverlässig ist ein 
Unternehmen, das wiederholt in schwerwiegender Weise gegen 
Pflichten aus der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung oder an-
deren zulassungsrechtlichen Vorschriften oder gegen Nebenbe-
stimmungen der Erlaubnis nach § 11 Absatz 1 oder der allgemei-
nen Zulassung nach § 11 Absatz 14 verstoßen hat, sowie in den 
in § 123 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen ge-
nannten Fällen. Vorbehaltlich straßenverkehrsrechtlicher und 
sonstiger bundesrechtlicher Bestimmungen gilt für die Sonder-
nutzung für das gewerbliche stationsungebundene Anbieten von 
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Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Berliner Straßengesetzes

Das Berliner Straßengesetz vom 13. Juli 1999 (GVBl. S. 380), das 
zuletzt durch Artikel 27 des Gesetzes vom 12. Oktober 2020 (GVBl. 
S. 807) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 11 folgende 

Angabe eingefügt:
„§ 11a   Sondernutzung für das gewerbliche Anbieten von Miet-

fahrzeugen“.
2. In § 2 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b wird das Wort „Grün-

anlagen“ durch das Wort „Straßenbegleitgrün“ ersetzt.
3. In § 5 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „auf Antrag und“ ge-

strichen.
4. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 7 eingefügt:
„(7) Soweit der Straßenbaulastträger Maßnahmen, die 

über das dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis entsprechen-
de Maß nach Absatz 2 hinausgehen, auf Veranlassung einer 
anderen Person durchführt, trägt diese Person die Kosten. 
Das gilt nicht für Haltestellenbereiche für den Linienver-
kehr. Der Träger der Straßenbaulast kann angemessene Vor-
auszahlungen oder Sicherheitsleistungen verlangen. § 9 
bleibt unberührt.“

b) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 8.
5. § 9 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird das Wort „befahrbaren“ durch die Wörter 
„zum Befahren bestimmten“ ersetzt.

b) In Absatz 4 werden die Sätze 5 bis 7 aufgehoben.
6. § 11 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden das Wort „überwiegende“ und die 

Wörter „oder ihnen durch Nebenbestimmungen zur Er-
laubnis entsprochen werden kann“ gestrichen.

bb) In Satz 3 werden die Wörter „eines Monats“ durch die 
Wörter „von drei Monaten“ ersetzt.

b) Folgender Absatz 14 wird angefügt:

Gesetz
zur Anpassung straßenrechtlicher Bestimmungen 

insbesondere im Hinblick auf das gewerbliche 
Anbieten von Mietfahrzeugen

Vom 27. September 2021
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Fahrzeugen § 11 Absatz 2 Satz 1 mit der Maßgabe, dass nur 
überwiegende öffentliche Interessen der Sondernutzung ent-
gegenstehen können.

(3) Zur Auswahl eines Unternehmens oder mehrerer Unter-
nehmen ist ein transparentes und diskriminierungsfreies Verfah-
ren durchzuführen, wenn
1. von der Straßenbaubehörde zuvor bestimmte oder noch zu 

bestimmende Flächen auf öffentlichen Straßen als Abhol- 
oder Rückgabestationen (stationsgebundene Angebote) nur 
einem oder einer begrenzten Anzahl von Unternehmen zur 
Verfügung gestellt werden sollen,

2. nur eine bestimmte oder noch zu bestimmende Anzahl von 
Fahrzeugen zugelassen oder erlaubt werden soll oder

3. aus sonstigen Gründen nur einem oder einer begrenzten An-
zahl von Unternehmen eine Erlaubnis oder allgemeine Zu-
lassung erteilt werden soll.

§ 11 Absatz 2 Satz 3 bis 5 findet keine Anwendung.
(4) Die Kriterien für die Auswahl im Rahmen eines Verfah-

rens nach Absatz 3 sind an den maßgeblichen Zielen des Absat-
zes 2 auszurichten. Erfüllen mehrere Unternehmen die Aus-
wahlkriterien gleichermaßen, ist durch Los zu entscheiden.

(5) Erlaubnis und allgemeine Zulassung sind zu befristen, für 
Carsharingangebote im Sinne des Carsharinggesetzes auf längs-
tens acht Jahre, und mit Widerrufsvorbehalt zu erteilen. Sie kön-
nen insbesondere widerrufen werden, soweit sie nicht in An-
spruch genommen werden oder wenn deren Voraussetzungen 
nicht mehr erfüllt sind. Sie sollen zur Berücksichtigung der in 
Absatz 2 genannten Ziele und Kriterien mit weiteren Nebenbe-
stimmungen versehen werden. Weitere Nebenbestimmungen sind 
zulässig; insbesondere können Flächen, auch außerhalb der öf-
fentlichen Straßen, bestimmt werden, die für das Abstellen von 
Mietfahrzeugen nicht in Anspruch genommen werden dürfen.

(6) Die auf bestimmte Flächen bezogene Erlaubnis kann die 
Befugnis zur Errichtung von im Zusammenhang mit dem Miet-
fahrzeugangebot erforderlichen Einrichtungen wie Ladestatio-
nen, Fahrradbügel, bauliche Vorrichtungen für das Sperren der 
Flächen für Nichtbevorrechtigte und sonstige Anlagen umfassen.

(7) Sofern die Erlaubnis oder die allgemeine Zulassung nach 
den vorstehenden Absätzen für die Aufnahme einer Dienstleis-
tungstätigkeit erforderlich ist, kann das Verfahren zur Erteilung 
auch über eine einheitliche Stelle abgewickelt werden.“

8. In § 11a Absatz 2 Satz 4 wird das Wort „Fahrzeugen“ durch das 
Wort „Carsharingfahrzeugen im Sinne des Carsharinggesetzes“ 
ersetzt.

9. § 12 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „entsprechend“ gestrichen.
b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

„§ 11 Absatz 2 Satz 3 bis 5 findet keine Anwendung.“
c) Absatz 7 wird wie folgt gefasst:

„(7) Auch Aufgrabungen und Baumaßnahmen der Versor-
gungsunternehmen im Zusammenhang mit Maßnahmen 
nach den Absätzen 5 und 6 bedürfen der straßenrechtlichen 
Erlaubnis. Es genügt jedoch vorbehaltlich Satz 3 eine An-
zeige bei der Straßenbaubehörde bei
1. Notfällen, in denen sofortiges Handeln zur Schadensab-

wehr geboten ist; soweit Flächen für den Fahrzeugver-
kehr im übergeordneten Straßennetz betroffen sind, ist 
dies auch der für Verkehr zuständigen Senatsverwaltung 
anzuzeigen;

2. Aufgrabungen und Baumaßnahmen mit unwesentlicher 
Beeinträchtigung des Gemeingebrauchs, soweit Flächen 
für den Fahrzeugverkehr im übergeordneten Straßennetz 
nicht betroffen sind.

Die Einholung der Erlaubnis ist unverzüglich nachzuholen, so-
bald im Falle des Satzes 2 Nummer 1 erkennbar ist, dass die Auf-

grabungen und Baumaßnahmen nicht innerhalb eines Zeitraumes 
von zwei Wochen abgeschlossen sein werden oder sich im Falle 
des Satzes 2 Nummer 2 die Beeinträchtigung über das unwesent-
liche Maß hinaus ausweiten wird. Eine Sicherheitsleistung darf 
nur verlangt werden, soweit dies zur Sicherung einer ordnungs-
gemäßen Wiederherstellung der Straße erforderlich ist.“

10. § 14 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Fahrzeuge ohne gültige amtliche Kennzeichen, gültige 

Versicherungskennzeichen oder gültige Versicherungsplaketten 
dürfen nicht auf öffentlichen Straßen abgestellt werden. Wer da-
gegen verstößt, hat die Folgen seines Verstoßes unverzüglich zu 
beseitigen. Die zuständige Behörde kann die Beseitigung auf 
Kosten des Halters oder Eigentümers vornehmen lassen, wenn 
dieser einer deutlich sichtbar angebrachten Aufforderung zur 
Beseitigung des Fahrzeuges nicht nachgekommen ist. Eines 
vollziehbaren Verwaltungsaktes oder einer förmlichen Andro-
hung eines Zwangsmittels bedarf es nicht.“

11. § 22 Absatz 6 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Bebauungspläne nach § 9 des Baugesetzbuches, die im Einver-
nehmen mit der Planfeststellungsbehörde festgesetzt worden 
sind oder werden, ersetzen die Planfeststellung nach den Absät-
zen 1 bis 3.“

12. § 22b Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„1.   für Straßen I. Ordnung und für den Bau von Straßen  
II. Ordnung sowie für den übergeordneten, insbesonde-
re touristischen oder überbezirklichen Verkehr dienende 
selbstständige Geh- und Radwege oder Radschnellver-
bindungen die für den Tiefbau zuständige Senatsver-
waltung;“.

b) Nummer 2 wird aufgehoben.
c) Nummer 3 wird Nummer 2.

13. § 28 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 1 wird das Wort „befahrbare“ durch die Wörter 

„zum Befahren bestimmte“ ersetzt.
b) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 2 eingefügt:

„2.   entgegen § 9 Abs. 4 Gehwegüberfahrten ohne die er-
forderliche Genehmigung anlegt oder die mit der Ge-
nehmigung erteilten Auflagen nicht erfüllt,“

c) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 3 und es werden 
nach der Angabe „§ 11 Abs. 1“ die Wörter „ , auch in Ver-
bindung mit § 11a,“ eingefügt.

d) Die bisherigen Nummern 3 und 4 werden die Nummern 4 
und 5.

e) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 6 und es werden 
nach dem Wort „Kennzeichen“ die Wörter „ , gültige Versi-
cherungskennzeichen oder gültige Versicherungsplaketten“ 
eingefügt.

f) Die bisherigen Nummern 6 bis 10 werden die Nummern 7 
bis 11.

Artikel 2 
Änderung des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes

Nummer 10 Absatz 9 der Anlage zu § 4 Absatz 1 Satz 1 des All-
gemeinen Zuständigkeitsgesetzes in der Fassung vom 22. Juli 1996 
(GVBl. S. 302, 472), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
27. August 2021 (GVBl. S. 995) geändert worden ist, wird wie folgt 
gefasst:

„(9) Straßenaufsicht bei Baumaßnahmen und über Bauten und 
Anlagen der Hauptverwaltung nach Absatz 3, 6 und 7; Erlaubnis von 
Sondernutzungen für das nicht auf einen Bezirk beschränkte ge-
werbliche Anbieten von stationsungebundenen Mietfahrzeugen, die 
selbstständig reserviert und genutzt werden können; allgemeine 
Zulassung von Sondernutzungen, die bezirksübergreifend einheit-
lich ausgeübt werden; Informations- und Koordinierungsaufgaben 
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„15 Abs. 4 des Kreislauf- und Abfallwirtschaftsgesetzes“ durch die 
Wörter „20 Absatz 4 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes“ ersetzt.

Artikel 5 
Änderung des Berliner Mobilitätsgesetzes

§ 36 Absatz 6 Satz 2 des Berliner Mobilitätsgesetzes vom 5. Juli 
2018 (GVBl. S. 464), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
22. März 2021 (GVBl. S. 318) geändert worden ist, wird aufgehoben.

Artikel 6 
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 am Tage 
nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in 
Kraft.

(2) Artikel 1 Nummer 7 tritt am 1. September 2022 in Kraft.
(3) Artikel 1 Nummer 8 tritt am 1. September 2023 in Kraft.

Berlin, den 27. September 2021

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r

bei Baumaßnahmen im übergeordneten Straßennetz nach § 11 Ab-
satz 3 des Berliner Straßengesetzes; Bereitstellung, Koordinierung 
und Weiterentwicklung eines technisch unterstützten Informations-
systems für Verkehrsmanagement und Verkehrsorganisation mit ge-
samtstädtischer Bedeutung.“

Artikel 3 
Änderung des 

Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes
In Nummer 18 Absatz 4 der Anlage zu § 2 Absatz 4 Satz 1 des 

Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetzes in der Fassung 
vom 11. Oktober 2006 (GVBl. S. 930), das zuletzt durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 27. August 2021 (GVBl. S. 982) geändert worden 
ist, werden nach dem Wort „Kennzeichen“ die Wörter „ ,gültige Ver-
sicherungskennzeichen oder gültige Versicherungsplaketten“ einge-
fügt.

Artikel 4 
Änderung der Verordnung über die 

Zuständigkeit für einzelne Bezirksaufgaben
In § 1 Nummer 8 Buchstabe c der Verordnung über die Zuständig-

keit für einzelne Bezirksaufgaben vom 5. Dezember 2000 (GVBl. 
S. 513), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 3. Novem-
ber 2020 (GVBl. S. 874) geändert worden ist, werden nach dem 
Wort „Kennzeichen“ die Wörter „ ,gültige Versicherungskennzei-
chen oder gültige Versicherungsplaketten“ eingefügt und die Wörter 
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Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Inhaltsübersicht
Artikel 1 Änderung des Landesbesoldungsgesetzes
Artikel 2  Änderung der Verordnung über die Laufbahnen der 

Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugs-
dienstes - Schutzpolizei, Kriminalpolizei, Gewerbe-
außendienst -

Artikel 3  Änderung des Bürger- und 
Polizeibeauftragtengesetzes

Artikel 4 Änderung des Bestattungsgesetzes
Artikel 5 Änderung des Berliner Datenschutzgesetzes
Artikel 6 Änderung des Landesfischereischeingesetzes
Artikel 7 Änderung des Berliner Mobilitätsgesetzes
Artikel 8 Änderung des Personalvertretungsgesetzes
Artikel 9 Änderung des Berliner Pressegesetzes
Artikel 10  Änderung des Gesetzes über Hilfen und 

Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten
Artikel 11 Änderung des Spielhallengesetzes Berlin
Artikel 12 Änderung des Berliner Straßengesetzes
Artikel 13  Änderung des Gesetzes über das Verfahren der 

Berliner Verwaltung
Artikel 14 Änderung des Laufbahngesetzes
Artikel 15 Änderung des E-Government-Gesetzes Berlin
Artikel 16  Änderung des Allgemeinen Sicherheits- und 

Ordnungsgesetzes
Artikel 17 Inkrafttreten

Artikel 1 
Änderung des Landesbesoldungsgesetzes

Die Anlage I Landesbesoldungsordnungen – A und B – des Lan-
desbesoldungsgesetzes in der Fassung vom 9. April 1996 (GVBl. 
S. 160; 2005 S. 463), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
14. September 2021 (GVBl. S. 1039) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:
1. In der Besoldungsgruppe 2 der Landesbesoldungsordnung B 

werden die Wörter „beim Polizeipräsidenten“ durch die Wörter 
„bei der Polizei Berlin“ ersetzt.

2. In der Besoldungsgruppe 3 der Landesbesoldungsordnung B 
werden die Wörter „beim Polizeipräsidenten“ durch die Wörter 
„bei der Polizei Berlin“ ersetzt.

3. In der Besoldungsgruppe 3 der Landesbesoldungsordnung B 
(künftig wegfallende Ämter) werden die Wörter „beim Polizei-
präsidenten“ durch die Wörter „bei der Polizei Berlin“ ersetzt.

Artikel 2 
Änderung der Verordnung über die Laufbahnen 

der Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugsdienstes – 
Schutzpolizei, Kriminalpolizei, Gewerbeaußendienst –

§ 3 Absatz 3 der Verordnung über die Laufbahnen der Beamtinnen 
und Beamten des Polizeivollzugsdienstes – Schutzpolizei, Krimi-

nalpolizei, Gewerbeaußendienst – vom 3. September 2021 (GVBl. 
S. 1102) wird wie folgt geändert:
1. Satz 1 Nummer 2 wird wie folgt geändert:

a) Buchstabe d wird wie folgt gefasst:
„d)   der Direktorin bei der Polizei Berlin, des Direktors bei 

der Polizei Berlin (Besoldungsgruppe B 2)“
b) Buchstabe e wird wie folgt gefasst:

„e)   der Ersten Direktorin bei der Polizei Berlin, des Ersten 
Direktors bei der Polizei Berlin (Besoldungsgruppe B 
3)“

2. In Satz 2 werden jeweils die Wörter „beim Polizeipräsidenten“ 
durch die Wörter „bei der Polizei Berlin“ ersetzt.

Artikel 3 
Änderung des Bürger- und 
Polizeibeauftragtengesetzes

Das Bürger- und Polizeibeauftragtengesetz vom 2. Dezember 
2020 (GVBl. S. 1435) wird wie folgt geändert:
1. In § 5 Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „den Polizeipräsiden-

ten oder die Polizeipräsidentin in“ durch die Wörter „die Poli-
zei“ ersetzt.

2. In § 18 Absatz 1 Nummer 2 und 3 werden jeweils die Wörter 
„des Polizeipräsidenten oder der Polizeipräsidentin in“ durch 
die Wörter „der Polizei“ ersetzt.

Artikel 4 
Änderung des Bestattungsgesetzes

In § 24 Absatz 4 des Bestattungsgesetzes vom 2. November 1973 
(GVBl. S. 1830), das zuletzt durch Artikel X des Gesetzes vom 15. 
Dezember 2010 (GVBl. S. 560) geändert worden ist, werden die 
Wörter „der Polizeipräsident in Berlin“ durch die Wörter „die Poli-
zei Berlin“ ersetzt.

Artikel 5 
Änderung des Berliner Datenschutzgesetzes

§ 20 Absatz 4 des Berliner Datenschutzgesetzes vom 13. Juni 
2018 (GVBl. S. 418), das durch Artikel 13 des Gesetzes vom  
12. Oktober 2020 (GVBl. S. 807) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:
1. In Satz 1 Nummer 2 werden die Wörter „den Polizeipräsidenten 

in Berlin“ durch die Wörter „die Polizei Berlin“ ersetzt.
2. In Satz 2 werden die Wörter „dem Polizeipräsidenten in Berlin“ 

durch die Wörter „der Polizei Berlin“ ersetzt.

Artikel 6 
Änderung des Landesfischereischeingesetzes

In § 1 Absatz 3 und § 6 Absatz 2 des Landesfischereischeingeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. September 2000 
(GVBl. S. 464), das zuletzt durch Nummer 79 der Anlage zum Ge-
setz vom 4. März 2005 (GVBl. S. 125) geändert worden ist, werden 
jeweils die Wörter „des Polizeipräsidenten in Berlin“ durch die 
Wörter „der Polizei Berlin“ ersetzt.

Gesetz
zur Anpassung der Bezeichnung der 

Berliner Polizeibehörde im Berliner Landesrecht 
und zur Änderung weiterer Vorschriften

Vom 27. September 2021
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Artikel 12 
Änderung des Berliner Straßengesetzes

In § 12 Absatz 1 Satz 2 des Berliner Straßengesetzes vom 13. Juli 
1999 (GVBl. S. 380), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
27. September 2021 (GVBl. S. 1114) geändert worden ist, werden 
die Wörter „der Polizeipräsident in Berlin“ durch die Wörter „die 
Polizei Berlin“ ersetzt.

Artikel 13 
Änderung des Gesetzes über 

das Verfahren der Berliner Verwaltung
In § 8 Absatz 1 Satz 3 des Gesetzes über das Verfahren der Berli-

ner Verwaltung vom 21. April 2016 (GVBl. S. 218), das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBl. 
S. 1485) geändert worden ist, werden die Wörter „der Polizeipräsi-
dent in Berlin“ durch die Wörter „die Polizei Berlin“ ersetzt.

Artikel 14 
Änderung des Laufbahngesetzes

In der Anlage zu § 36 Absatz 1 des Laufbahngesetzes vom  
21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), das zuletzt durch Artikel 10 des Ge-
setzes vom 5. Juli 2021 (GVBl. S. 842) geändert worden ist, werden 
bei der Laufbahnfachrichtung Technische Dienste (neu) und Wis-
senschaftliche Dienste (neu) jeweils die Wörter „beim Polizeipräsi-
denten in Berlin“ durch die Wörter „bei der Polizei Berlin“ ersetzt.

Artikel 15 
Änderung des E-Government-Gesetzes Berlin

In § 23 Absatz 6 Satz 3 des E-Government-Gesetzes Berlin vom 
30. Mai 2016 (GVBl. S. 282), das zuletzt durch Artikel 16 des Ge-
setzes vom 12. Oktober 2020 (GVBl. S. 807) geändert worden ist, 
werden die Wörter „den Polizeipräsidenten in Berlin“ durch die 
Wörter „die Polizei Berlin“ ersetzt.

Artikel 16 
Änderung des Allgemeinen 

Sicherheits- und Ordnungsgesetzes
In § 5 Absatz 1 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgeset-

zes in der Fassung vom 11. Oktober 2006 (GVBl. S. 930), das zu-
letzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27. September 2021 (GVBl. 
S. 1114) geändert worden ist, wird das Wort „in“ gestrichen.

Artikel 17 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 27. September 2021

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r

Artikel 7 
Änderung des Berliner Mobilitätsgesetzes

Das Berliner Mobilitätsgesetz vom 5. Juli 2018 (GVBl. S. 464), 
das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 27. September 2021 
(GVBl. S. 1114) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In § 21 Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „des Polizeipräsiden-

ten in Berlin“ durch die Wörter „der Polizei Berlin“ ersetzt.
2. In § 23 Absatz 4 werden die Wörter „dem Polizeipräsidenten in 

Berlin“ durch die Wörter „der Polizei Berlin“ ersetzt.

Artikel 8 
Änderung des Personalvertretungsgesetzes

In § 7 Nummer 1 des Personalvertretungsgesetzes in der Fassung 
vom 14. Juli 1994 (GVBl. S. 337; 1995 S. 24), das zuletzt durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GVBl. S. 1039) 
geändert worden ist, werden die Wörter „der Polizeipräsident in 
Berlin“ durch die Wörter „die Polizei Berlin“ ersetzt.

Artikel 9 
Änderung des Berliner Pressegesetzes

In § 21 Absatz 4 des Berliner Pressegesetzes vom 15. Juni 1965 
(GVBl. S. 744), das zuletzt durch Artikel 37 des Gesetzes vom  
12. Oktober 2020 (GVBl. S. 807) geändert worden ist, werden die 
Wörter „der Polizeipräsident“ durch die Wörter „die Polizei Berlin“ 
ersetzt.

Artikel 10 
Änderung des Gesetzes über Hilfen und 

Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten
Das Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen 

Krankheiten vom 17. Juni 2016 (GVBl. S. 336) wird wie folgt ge-
ändert:
1. In § 6 Absatz 5 Satz 2 werden die Wörter „den Polizeipräsiden-

ten in Berlin“ durch die Wörter „die Polizei Berlin“ ersetzt.
2. § 23 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 und 2 werden jeweils die Wörter „den 
Polizeipräsidenten in Berlin“ durch die Wörter „die Polizei 
Berlin“ ersetzt.

b) In Absatz 6 werden die Wörter „dem Polizeipräsidenten in 
Berlin“ durch die Wörter „der Polizei Berlin“ ersetzt.

3. In § 25 Satz 2 werden die Wörter „den Polizeipräsidenten in 
Berlin“ durch die Wörter „die Polizei Berlin“ ersetzt.

Artikel 11 
Änderung des Spielhallengesetzes Berlin

In § 2 Absatz 6 Satz 2 des Spielhallengesetzes Berlin vom 20. Mai 
2011 (GVBl. S. 223), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
14. September 2021 (GVBl. S. 1035) geändert worden ist, werden 
die Wörter „der Polizeipräsident in Berlin“ durch die Wörter „die 
Polizei Berlin“ ersetzt.



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      77. Jahrgang      Nr. 73      6. Oktober 2021 1119

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes

Nummer 8 Absatz 3 Buchstabe a der Anlage zu § 4 Absatz 1 
Satz 1 des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes in der Fassung vom 
22. Juli 1996 (GVBl. S. 302, 472), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 27. September 2021 (GVBl. S. 1114) geändert wor-
den ist, wird wie folgt gefasst:
„a) Umlegungen und vereinfachte Umlegungen im Geltungsbereich 

von Bebauungsplänen, die von der Hauptverwaltung aufgestellt, 
geändert oder ergänzt worden sind; vereinfachte Umlegungen 
im Bereich von Grundstücken, die den Verfassungsorganen des 
Bundes zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben dienen oder dazu be-
stimmt sind;“.

Artikel 2 
Änderung des Gesetzes zur 

Ausführung des Baugesetzbuchs
§ 19 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der 

Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), das zuletzt durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 27. August 2021 (GVBl. S. 982) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Dem Wortlaut wird folgender Absatz 1 vorangestellt:

„(1) Die Bezirke können zur Durchführung von Umlegungen 
und vereinfachten Umlegungen, die Aufgabe der Bezirke sind, 
durch Beschluss des Bezirksamts die Umlegung anordnen; de-
ren Durchführung kann mit der Zustimmung der zuständigen 
Senatsverwaltung einem bei ihr eingerichteten Umlegungsaus-
schuss übertragen werden.“

2. Der bisherige Wortlaut wird Absatz 2.

Artikel 3 
Änderung der Verordnung zur 

Durchführung des Baugesetzbuchs
Die Verordnung zur Durchführung des Baugesetzbuchs vom 5. 

Juni 2018 (GVBl. S. 407), die zuletzt durch Artikel 11 der Verord-
nung vom 15. Dezember 2020 (GVBl. S. 1506) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:
1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:
„(1) Die für das Geoinformations- und Vermessungswe-

sen zuständige Senatsverwaltung bildet zur Durchführung 
von Umlegungen und vereinfachten Umlegungen, die Auf-
gabe der Hauptverwaltung sind, einen oder mehrere Umle-
gungsausschüsse.

(2) Das Bezirksamt kann zur Durchführung von Umle-
gungen und vereinfachten Umlegungen, die Aufgabe des 
Bezirkes sind, einen oder mehrere Umlegungsausschüsse 
bilden. Das Bezirksamt kann die Durchführung der Umle-
gung einem bei der für das Geoinformations- und Vermes-
sungswesen zuständigen Senatsverwaltung eingerichteten 
Umlegungsausschuss übertragen, soweit die Senatsverwal-
tung der Übertragung zustimmt.“

b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder eines 
Umlegungsausschusses werden für die Dauer von fünf Jah-
ren berufen. Die Berufung erfolgt im Falle des Absatzes 1 
durch das für das Geoinformations- und Vermessungswesen 
zuständige Mitglied des Senats. Im Falle der Bildung des 
Umlegungsausschusses nach Absatz 2 Satz 1 werden
1. das vorsitzende und das stellvertretend vorsitzende Mit-

glied von dem Bezirksamt berufen und
2. die weiteren Mitglieder und deren Stellvertreterinnen 

und Stellvertreter von der Bezirksverordnetenversamm-
lung gewählt.

§ 7 Absatz 3 Nummer 2 und 3 sowie § 9 gelten entspre-
chend.“

c) Absatz 6 Satz 2 wird aufgehoben.
d) Folgender Absatz 7 wird angefügt:

„(7) Für die Entschädigung der Mitglieder gilt § 11 ent-
sprechend.“

2. § 3 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Anordnung der Umlegung (§ 46 Absatz 1 des 
Baugesetzbuchs) obliegt im Falle des § 1 Absatz 1 der für 
das Geoinformations- und Vermessungswesen zuständigen 
Senatsverwaltung und im Falle des § 1 Absatz 2 Satz 1 dem 
Bezirksamt.“

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Die Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse 

des Umlegungsausschusses sowie die Wahrnehmung der üb-
rigen Aufgaben im Umlegungsverfahren obliegt der Ge-
schäftsstelle des Umlegungsausschusses, die im Falle des 
§ 1 Absatz 1 und im Falle der Übertragung nach § 1 Absatz 2 
Satz 2 bei der für das Geoinformations- und Vermessungs-
wesen zuständigen Senatsverwaltung und im Falle der Bil-
dung des Umlegungsausschusses nach § 1 Absatz 2 Satz 1 
bei der für das Geoinformations- und Vermessungswesen 
zuständigen Stelle der Bezirksverwaltung eingerichtet wird. 
Ein vom Bezirksamt gebildeter Umlegungsausschuss kann 
die Wahrnehmung der Aufgaben der Geschäftsstelle einer 
bei der für das Geoinformations- und Vermessungswesen 
zuständigen Senatsverwaltung eingerichteten Geschäftsstel-
le mit deren Einvernehmen übertragen. Die Aufgabenüber-
tragung gemäß § 46 Absatz 4 Satz 3 des Baugesetzbuchs 
bleibt unberührt.“

3. § 4 wird wie folgt gefasst:
„§ 4 

Auflösung des Umlegungsausschusses
Die für das Geoinformations- und Vermessungswesen zustän-

dige Senatsverwaltung und die Bezirksämter können die Auflö-
sung der von ihnen jeweils eingerichteten Umlegungsausschüs-
se beschließen, wenn
1. die Umlegung durchgeführt ist oder nach Auffassung des 

Umlegungsausschusses nicht durchgeführt werden kann 
und

2. mit der Anordnung einer weiteren vom betreffenden Umle-
gungsausschuss durchzuführenden Umlegung in absehbarer 
Zeit nicht zu rechnen ist.“

Gesetz
über die Einbindung der für das Geoinformations- 

und Vermessungswesen zuständigen Senatsverwaltung 
bei der Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen

Vom 27. September 2021
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„f)   der Umlegungsausschüsse und des Gutachterausschus-
ses nach der Verordnung zur Durchführung des Bauge-
setzbuchs vom 5. Juni 2018 (GVBI. S. 407), die zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27. September 2021 
(GVBl. S. 1119) geändert worden ist, in der jeweils gel-
tenden Fassung.“

2. § 2 wird wie folgt geändert:
a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.
b) Absatz 2 wird aufgehoben.

Artikel 5 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 27. September 2021

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r

4. In § 9 Absatz 1 Nummer 2 werden die Wörter „der Verwaltungs-
gerichtsordnung“ durch die Wörter „des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Janu-
ar 2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 24 Absatz 3 
des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2154) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.

Artikel 4 
Verordnung zur Durchführung 

des Gesetzes über die Entschädigung der 
Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, 
der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich 

tätiger Personen
Die Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschä-

digung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der 
Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen in 
der Fassung vom 29. Mai 1979 (GVBl. S. 826), die zuletzt durch 
Verordnung vom 1. September 2020 (GVBl. S. 741) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:
1. § 1 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

a) In Buchstabe e wird der Punkt am Ende durch ein Komma 
ersetzt.

b) Folgender Buchstabe f wird angefügt:
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Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Berliner Datenschutzgesetzes

Das Berliner Datenschutzgesetz vom 13. Juni 2018 (GVBl. 
S. 418), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 27. September 
2021 (GVBl. S. 1117) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 20a wie folgt ge-

fasst:
„§ 20a   Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken par-

lamentarischer Kontrolle“.
2. § 20a wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 20a 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

zu Zwecken parlamentarischer Kontrolle“
b) Der Wortlaut wird Absatz 1.
c) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

„(2) Soweit es im Rahmen der Mitwirkung an der Erfül-
lung der Aufgaben eines Untersuchungsausschusses des Ab-
geordnetenhauses, des Parlamentes eines anderen Landes 
oder des Deutschen Bundestages erforderlich ist, kann die 
oder der für die Verarbeitung der Daten Verantwortliche an-
ordnen, dass personenbezogene Daten, auch abweichend 
von Vorschriften über deren Löschung oder Vernichtung, für 
einen befristeten Zeitraum nicht gelöscht oder vernichtet 
werden. Dies gilt auch für den Fall, dass ein Untersuchungs-
ausschuss noch nicht eingesetzt ist, ein solcher aber bereits 
im Parlament beantragt worden ist. Die Anordnung kann 
auch Akten und sonstige amtliche Unterlagen einschließen, 
die keine personenbezogenen Daten enthalten. Die Anord-
nung soll einen Zeitraum von zwei Jahren nicht überschrei-
ten; Verlängerungen für einen Zeitraum von jeweils nicht 
mehr als einem Jahr sind zulässig. Die Anordnung trifft die 

Gesetz
zur Änderung des Berliner 

Datenschutzgesetzes und des 
Verfassungsschutzgesetzes Berlin

Vom 27. September 2021

Hausleitung des Verantwortlichen, sie ergeht schriftlich und 
ist zu begründen. Die Anordnung und ihre Begründung sind 
der oder dem Berliner Beauftragten für Datenschutz und In-
formationsfreiheit zur Kenntnis zu geben. Dies gilt auch für 
jeden Fall der Verlängerung. Der Verantwortliche hat durch 
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen si-
cherzustellen, dass die Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten, deren Löschung oder Vernichtung auf Grund einer 
Anordnung nach den Sätzen 1 oder 2 unterblieben ist, auf 
die Mitwirkung an der Erfüllung der Aufgaben des Unter-
suchungsausschusses begrenzt ist.“

Artikel 2 
Änderung des Verfassungsschutzgesetzes Berlin

§ 38 Satz 2 des Verfassungsschutzgesetzes Berlin in der Fassung 
vom 25. Juni 2001 (GVBl. S. 235), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 13. Juni 2018 (GVBl. S. 418) geändert worden ist, 
wird wie folgt gefasst:
„Die §§ 20a Absatz 2, 31 und 36 Absatz 1 bis 4 und die §§ 37 bis 39, 
48, 50, 69 und 70 des Berliner Datenschutzgesetzes sind entspre-
chend anzuwenden.“

Artikel 3 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 27. September 2021

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r
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digkeit erstellt haben und die in maschinenlesbaren Formaten 
darstellbar sind. Sie benennen hierfür für ihren Zuständigkeits-
bereich jeweils eine Beauftragte oder einen Beauftragten. Das 
zentrale Datenportal ist Bestandteil des elektronischen Stadt-
informationssystems für das Land Berlin. Wenn Informationen 
in anderen Datenportalen maschinenlesbar bereitgestellt wer-
den, wird in dem zentralen Datenportal ein Verweis auf diese 
Informationen eingerichtet. Regelungen in anderen Rechtsvor-
schriften über technische Formate, in denen Daten verfügbar zu 
machen sind, bleiben unberührt.“

5. § 20 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 wird das Wort „Fachverfahren“ durch das Wort 

„IT-Fachverfahren“ ersetzt und werden nach den Wörtern 
„fachlich zuständigen Behörden“ ein Komma und die Wör-
ter „in der Regel die fachlich zuständigen Senatsverwaltun-
gen,“ eingefügt.

b) Es wird folgender Satz angefügt:
„Es ist jährlich durch die fachlich zuständigen Behörden, in 
der Regel die fachlich zuständigen Senatsverwaltungen, 
über die jeweiligen IT-Fachverfahren unter dem Gesichts-
punkt der Einhaltung der Festsetzungen nach § 21 Absatz 2 
Satz 2 Nummer 3 und Nummer 4 gegenüber dem IKT-Staats-
sekretär oder der IKT-Staatssekretärin in einem von ihm 
oder ihr bestimmten Format zu berichten.“

6. § 21 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:
a) Der Nummer 3 wird folgender Satzteil angefügt:

„Prüfung der nach § 20 Absatz 3 Satz 5 einzureichenden Be-
richte zur Einhaltung der IKT-Architektur,“

b) In Nummer 4 wird nach dem Semikolon folgender Satzteil 
eingefügt:
„Prüfung der nach § 20 Absatz 3 Satz 5 einzureichenden Be-
richte; “

c) Nummer 8 wird wie folgt geändert:
aa) Die Wörter „auf“ und „hinzuwirken“ werden gestrichen.
bb) Nach dem Wort „Ablauforganisation“ werden folgende 

Wörter eingefügt:
„im Rahmen der Vorgaben der IKT-Steuerung zu über-
wachen“

cc) Die Wörter „ressort- und verwaltungsebenen übergrei-
fenden“ werden durch die Wörter „ressort- und verwal-
tungsebenenübergreifenden“ ersetzt.

7. § 23 wird wie folgt geändert:
a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

„Für alle Beschäftigten der jeweiligen Behörde sind mindes-
tens einmal jährlich eine verpflichtende Fortbildungsveran-
staltung sowie mindestens eine übergreifende IT-Sicher-
heitsübung durchzuführen.“

b) Nach Absatz 2 Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:
„Das Berlin-CERT unterstützt reaktiv die unmittelbare Ab-
wehr von Gefahren für die Berliner Verwaltung.“

8. Dem § 24 Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:
„Über gewährte Ausnahmen von der Abnahmepflicht ist dem 
Abgeordnetenhaus vierteljährlich zu berichten.“

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Gesetz zur Änderung des 

E-Government-Gesetzes Berlin
Das E-Government-Gesetz Berlin vom 30. Mai 2016 

(GVBl. S. 282), das zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom  
27. September 2021 (GVBl. S. 1117) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:
1. § 7 wird wie folgt geändert:

In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „1. Januar 2023“ durch die 
Angabe „1. Januar 2025“ ersetzt.

2. § 10 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst.

„(2) Die Behörden der Berliner Verwaltung müssen Ver-
waltungsabläufe und Verwaltungsleistungen, die erstmals zu 
wesentlichen Teilen elektronisch unterstützt werden, vor 
Einführung der informationstechnischen Systeme unter Ein-
haltung der Vorgaben der zentralen IKT-Steuerung doku-
mentieren, analysieren und optimieren, wobei die Verwal-
tungsabläufe und Verwaltungsleistungen für die Verwal-
tungsnutzenden vorrangig zu optimieren und elektronisch 
zu unterstützen sind. Dabei sind im Interesse der Verfahrens-
beteiligten und Verwaltungsnutzenden die Abläufe und Ver-
waltungsverfahren elektronisch abwickelbar und so zu ge-
stalten, dass die Informationen zum Verfahrensstand und 
zum weiteren Verfahren sowie die Kontaktinformationen 
der zum Zeitpunkt der Anfrage zuständigen Ansprechstelle 
auf elektronischem Wege abgerufen werden können. Der 
Zugang zu den elektronisch abwickelbaren Verwaltungsver-
fahren, den Informationen zum Verfahrensstand und zum 
weiteren Verfahren erfolgt über das zentrale Service-Portal 
und unter Nutzung hierzu von der IKT-Steuerung zentral be-
reitgestellter IKT-Basisdienste.“

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird das Wort „kann“ durch die Wörter „darf 

nur“ ersetzt.
bb) In Satz 2 wird das Wort „kann“ durch das Wort „darf“ 

ersetzt und nach dem Wort „zudem“ das Wort „nur“ ein-
gefügt.

cc) Es wird folgender Satz angefügt:
„Über jede Ausnahme nach den Sätzen 1 und 2 ist der 
IKT-Staatssekretär oder die IKT-Staatssekretärin früh-
zeitig zu informieren und ihm oder ihr auf Verlangen 
umfassend Auskunft zu erteilen.“

3. § 12 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Alle Formulare der Berliner Verwaltung sind über das 

zentrale Service-Portal entsprechend § 10 Absatz 2 Satz 3 grund-
sätzlich elektronisch und zur interaktiven Verwendung und zur 
elektronischen Verfahrensabwicklung unter Nutzung des hierzu 
von der IKT-Steuerung zentral bereitgestellten IKT-Basisdiens-
tes zur Verfügung zu stellen und müssen allgemein zugänglich 
sein.“

4. § 13 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Die Behörden der Berliner Verwaltung stellen in einem 

zentralen Datenportal Informationen bereit, die sie in Erfüllung 
ihres öffentlichen Auftrags im Rahmen ihrer jeweiligen Zustän-

Erstes Gesetz
zur Änderung des E-Government-Gesetzes Berlin

Vom 27.September 2021
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Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 27. September 2021

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r
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Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Grünanlagengesetzes

§ 6 Absatz 2 des Grünanlagengesetzes vom 24. November 1997 
(GVBl. S. 612), das zuletzt durch § 15 Absatz 1 des Gesetzes vom 
29. September 2004 (GVBl. S. 424) geändert worden ist, wird wie 
folgt gefasst:

„(2) Tätigkeiten wie Rad-, Skateboardfahren, Ballspielen, Baden, 
Bootfahren, Reiten, Grillen und nicht kommerzielle Kunst- oder 
Kulturveranstaltungen, auch mit Live-Musik, sowie andere 
nicht kommerzielle Veranstaltungen sind nur auf den dafür beson-
ders ausgewiesenen Flächen gestattet. Die Bezirke sind verpflichtet, 
Flächen für entsprechende Nutzungen in angemessenem Umfang 
auszuweisen, soweit dies unter Berücksichtigung stadträumlicher 
und stadtgestalterischer Belange, unter Abwägung der unterschied-
lichen Benutzungsansprüche sowie unter Einbeziehung des Gesund-
heits- und Umweltschutzes möglich ist.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 27. September 2021

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r

Erstes Gesetz
zur Änderung des Grünanlagengesetzes

Vom 27. September 2021
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deskindergeldgesetzes sowie mit außerschulischen Einrichtun-
gen, Vereinen, Projekten, Initiativen und Personen zusammen, 
deren Tätigkeit sich positiv auf die Lebenssituation und auf die 
Bildung und Erziehung der Schülerinnen und Schüler auswirkt.

(2) Die Schulen können dazu im Einvernehmen mit der zu-
ständigen Schulbehörde insbesondere Vereinbarungen mit den 
Trägern der öffentlichen und freien Jugendhilfe und der berufli-
chen Fort- und Weiterbildung, den Musikschulen, den Volks-
hochschulen, den Jugendkunstschulen, den Jugendverkehrs-
schulen, den Gartenarbeitsschulen sowie Kunst- und Kultur-, 
Sport- und anderen Vereinen oder Initiativen schließen. Sie nut-
zen Kooperationsmöglichkeiten mit der Wirtschaft, den Sozial-
partnern und anderen Einrichtungen, die berufs- oder arbeitsre-
levante Angebote machen.

(3) Die Schulen können ihren Kooperationspartnern bei einem 
pädagogischen Bedarf Räume und technische Ausstattung ent-
geltfrei zur Nutzung überlassen. Insbesondere stellen sie Trä-
gern der Jugendhilfe ihre Räumlichkeiten und technischen Aus-
stattungen im Benehmen mit dem Schulträger entgeltfrei zur 
Verfügung, wenn eine Kooperation besteht oder dies durch den 
Schulträger oder eine von ihm beauftragte Stelle außerhalb der 
Nutzung durch die Schule selbst genehmigt wird.

(4) Im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsauftrags nach 
§ 4 sollen die Schulen mit anerkannten Trägern der Jugendhilfe 
im Einvernehmen mit dem Jugendamt den Einsatz von sozial-
pädagogisch qualifizierten Fachkräften vereinbaren; § 19 Ab-
satz 6 bleibt unberührt.

(5) Zur Beratung und Förderung der Schülerinnen und Schü-
ler beim Übergang von der Schule in Ausbildung oder Studium 
sind Schulen zur Kooperation mit den Trägern der beruflichen 
Bildung, den Hochschulen und den Sozialleistungsträgern ver-
pflichtet.“

7. Nach § 5a wird folgender § 5b eingefügt:

„§ 5b 
Schulbezogene Jugendsozialarbeit

(1) Schulbezogene Jugendsozialarbeit gehört zum schuli-
schen Angebot. Sie wird in eigener Verantwortung der Jugend-
hilfe bereitgestellt. Sie kann von anerkannten Trägern der Ju-
gendhilfe auf der Basis von Kooperationsvereinbarungen zwi-
schen dem die Leistung erbringenden Jugendhilfeträger und der 
jeweiligen Schule am Schulstandort erbracht werden.

(2) Schulbezogene Jugendsozialarbeit ist ein lebensweltorien-
tiertes, niedrigschwelliges Angebot zur ganzheitlichen Förde-
rung und Unterstützung junger Menschen in ihrer individuellen, 
sozialen und schulischen Entwicklung. Sie soll in Zusammen-
arbeit mit den Lehrkräften insbesondere dazu beitragen, Be-
nachteiligungen jedweder Art zu vermeiden beziehungsweise 
abzubauen, individuell unterstützen und beraten sowie bei Kon-
flikten im Einzelfall helfen. Sie richtet sich an alle Schülerinnen 
und Schüler, Lehrkräfte der Schule sowie Erziehungsberechtig-
te.

(3) Das Angebot der schulbezogenen Jugendsozialarbeit er-
setzt nicht andere Angebote der Jugendarbeit oder Jugendsozial-
arbeit oder andere Angebote der Kinder- und Jugendhilfe gemäß 
dem Achten Buch Sozialgesetzbuch.

(4) Die für Jugend und Bildung zuständigen Senatsverwaltun-
gen werden ermächtigt, nach Maßgabe des Haushaltsplanes das 
Nähere zur Ausgestaltung der schulbezogenen Jugendsozial-

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Schulgesetzes

Das Schulgesetz vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), das zuletzt 
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 5. Juli 2021 (GVBl. S. 842) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Nach der Angabe „§ 5a Zusammenarbeit zwischen Schule 
und Jugendamt“ wird folgende Angabe eingefügt:
„§ 5b Schulbezogene Jugendsozialarbeit“

b) Die Angabe zu § 15 wird wie folgt gefasst:
„§ 15 Förderung von Zwei- und Mehrsprachigkeit“

c) Nach der Angabe zu § 64b wird folgende Angabe eingefügt:
„§ 64c Identitätsmanagement“

d) Nach der Angabe zu § 84 wird folgende Angabe eingefügt:
„§ 84a Klassenrat“

2. In § 1 Satz 4 werden nach den Wörtern „die Antike, das Chris-
tentum“ die Wörter „sowie weitere Weltreligionen und Weltan-
schauungen“ eingefügt.

3. In § 2 Absatz 1 werden nach dem Wort „rassistischen“ die Wör-
ter „oder antisemitischen“ eingefügt.

4. In § 3 Absatz 3 Nummer 3 werden nach den Wörtern „die eigene 
Kultur sowie andere Kulturen“ die Wörter „und Sprachen“ ein-
gefügt.

5. § 4 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:
„Unterricht und Erziehung erfolgen fachgebunden und 
fächerübergreifend.“

bb) Nach dem neuen Satz 3 wird folgender Satz 4 angefügt:
„Die Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages 
erfolgt auch an Orten außerhalb von Schule.“

b) Absatz 6 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Jede Schule ist für die Erfüllung des Bildungs- und Erzie-
hungsauftrags verantwortlich und gestaltet Unterricht und 
die außerunterrichtliche und ergänzende Förderung und Be-
treuung und deren zweckmäßige Organisation selbständig 
und eigenverantwortlich.“

c) In Absatz 8 Satz 1 werden nach den Wörtern „die Qualität 
ihrer pädagogischen Arbeit“ ein Komma und die Wörter 
„die Ergebnisse sind regelmäßig schulöffentlich bekannt zu 
geben. Sie leitet daraus qualitätssteigernde Maßnahmen ab 
und überprüft deren Wirkung“ eingefügt.

6. § 5 wird wie folgt gefasst:

„§ 5 
Öffnung der Schulen, Kooperationen

(1) Die Schulen öffnen sich gegenüber ihrem Umfeld. Zu die-
sem Zweck arbeiten sie im Rahmen des Bildungs- und Erzie-
hungsauftrags mit den Trägern der öffentlichen und freien Ju-
gendhilfe, mit Anbietern von ergänzender Lernförderung nach 
§ 28 Absatz 5 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, § 34 Ab-
satz 5 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und § 6b des Bun-

Viertes Gesetz
zur Änderung des Schulgesetzes

Vom 27. September 2021
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10. Dem § 9 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:
„Die Schulaufsichten können mit den Schulleitungen kriterien-
gestützte Zielvereinbarungen (Schulverträge) zur Verbesserung 
der Schulqualität abschließen.“

11. § 12 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) In den Unterrichtsfächern sind die für jedes Fach gel-
tenden spezifischen Didaktiken und Methoden sowie die das 
Fach kennzeichnenden Ziele und Fertigkeiten zu berück-
sichtigen. Unterrichtsfächer werden nach Maßgabe des je-
weiligen Rahmenlehrplans auch fachübergreifend und fä-
cherverbindend unterrichtet, insbesondere auch für die dort 
aufgeführten Themen und Basiscurricula. In fachübergrei-
fenden oder fächerverbindenden Unterrichtsformen werden 
die besonderen Methoden der beteiligten Fächer, ihre jewei-
ligen Ziele und Fertigkeiten im Unterricht entsprechend er-
schlossen.“

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Unterrichtsfächer können zur Erfüllung der Bil-

dungs- und Erziehungsziele nach Maßgabe des entsprechen-
den Rahmenlehrplans zu einem Lernbereich zusammenge-
fasst werden. Lernbereiche können fachübergreifend von 
einer Lehrkraft oder von mehreren beteiligten Lehrkräften 
unterrichtet werden. Dabei ist auf die angemessene Berück-
sichtigung des Anteils der jeweiligen Lerninhalte zu achten. 
Wird ein Lernbereich fachübergreifend unterrichtet, so soll 
die Bewertung zusammengefasst und in einer Leistungsbe-
wertung ausgedrückt werden.“

12. § 13 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:
„Von Personen, deren Erstsprache oder Erstsprachen nicht 
Deutsch ist oder sind, sind die für die Ausübung eines Lehram-
tes erforderlichen deutschen Sprachkenntnisse nachzuweisen.“

13. § 15 wird wie folgt gefasst:

„§ 15 
Förderung von Zwei- und Mehrsprachigkeit

(1) Schülerinnen und Schüler, deren Erstsprache eine andere 
als Deutsch ist, werden mit allen anderen Schülerinnen und 
Schülern gemeinsam unterrichtet, soweit sich aus Absatz 2 und 
der auf Grund des Absatzes 4 erlassenen Rechtsverordnung 
nichts anderes ergibt. Alle von den Schülerinnen und Schülern 
gesprochenen Sprachen werden bei der Aufnahme in die Schule 
durch die Schulleiterin oder den Schulleiter oder eine von ihr 
oder ihm beauftragte Lehrkraft erfasst. Die für das Schulwesen 
zuständige Senatsverwaltung erhebt landesweit die von den 
Schülerinnen und Schülern gesprochenen Sprachen als Grund-
lage für eine faktenbasierte und wissenschaftlich begleitete För-
derung von Zwei- und Mehrsprachigkeit.

(2) Schülerinnen und Schüler, deren Erstsprache eine andere 
als Deutsch ist und die die deutsche Sprache so wenig beherr-
schen, dass sie dem Unterricht nicht ausreichend folgen können, 
so dass eine Förderung zu Beginn in Regelklassen nicht möglich 
ist, können vorübergehend in besonderen Lerngruppen zusam-
mengefasst werden, in denen auf den Übergang in Regelklassen 
vorbereitet wird. Die Kenntnisse in der deutschen Sprache wer-
den bei der Aufnahme in die Schule durch die Schulleiterin oder 
den Schulleiter oder durch eine von ihr oder ihm beauftragte 
Lehrkraft auf Grund wissenschaftlich gesicherter Testverfahren 
festgestellt.

(3) Schülerinnen und Schüler, deren Erstsprache eine andere 
als Deutsch ist, erhalten Angebote für ergänzenden Unterricht in 
ihrer Erstsprache, sofern dies schulorganisatorisch möglich ist. 
Hierzu können schulübergreifende Lerngruppen gebildet wer-
den. Der Erstsprachliche Unterricht unterliegt der staatlichen 
Schulaufsicht.

(3a) Alle Schülerinnen und Schüler erhalten nach Maßgabe 
des Haushaltsplanes Angebote zur Entwicklung von Zwei- und 

arbeit, insbesondere zu verbindlichen Kooperationsregelungen, 
zur inhaltlich-fachlichen Ausgestaltung und Steuerung sowie 
Qualitätssicherung durch Rechtsverordnung zu regeln.“

8. In § 7 wird nach Absatz 2 folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Für die schulischen IT-Fachverfahren und deren verfah-

rensabhängige IKT-Infrastruktur ist die für das Schulwesen zu-
ständige Senatsverwaltung verantwortlich. Eine Auflistung 
einer an Schulen in Betracht kommenden Auswahl an digitalen 
Lehr- und Lernmitteln wird von der für das Schulwesen zustän-
digen Senatsverwaltung verbindlich festgelegt und in Rückspra-
che mit den Schulen regelmäßig aktualisiert. Die für das Schul-
wesen zuständige Senatsverwaltung stellt den Schulen darüber 
hinaus ein digitales Lernmanagementsystem zur Verfügung und 
kann Lizenzen für digitale Lehr- und Lernmittel beschaffen. So-
weit personenbezogene Daten verarbeitet werden, gilt § 64 Ab-
satz 11.“

9. § 8 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Die Schule legt im Schulprogramm insbesondere fest:

1. ihre besonderen pädagogischen Ziele, Schwerpunkte und 
Organisationsformen in Unterricht, Erziehung, Beratung 
und Betreuung einschließlich des schulischen Ganztagskon-
zepts sowie die Form der Leistungsbeurteilung und die For-
men der Leistungsdifferenzierung,

2. ihre Umsetzung der Rahmenlehrplanvorgaben in ein schul-
eigenes pädagogisches Handlungskonzept (schulinternes 
Curriculum),

3. die Ausgestaltung der pädagogischen Schwerpunkte und be-
sonderen Organisationsformen durch die Stundentafel (§ 14 
Absatz 4),

4. die Evaluationskriterien, mit denen sie die Qualität ihrer 
Arbeit beurteilt und die Annäherung an die gesetzten und 
vereinbarten Ziele misst,

5. ein Kinder- und Jugendschutzkonzept, das der Vermeidung 
von Kindeswohlgefährdungen, insbesondere durch sexuel-
len Missbrauch, Gewalt und Mobbing dient,

6. die Zusammenarbeit mit dem zuständigen Jugendamt zur 
Gewährleistung des Kinderschutzes und die Ausgestaltung 
der schulbezogenen Jugendsozialarbeit gemäß § 5b,

7. die Ziele und besonderen Formen der Zusammenarbeit mit 
den Erziehungsberechtigten hinsichtlich der Ausübung der 
gemeinsamen Verantwortung für die Bildung und Erziehung 
ihrer Kinder,

8. die Ziele, Inhalte und Rahmenbedingungen der Zusammen-
arbeit mit außerschulischen Kooperationspartnern,

9. die Kooperationsformen der Lehrkräfte, der schulischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und anderer an der Ver-
wirklichung des Bildungs- und Erziehungsauftrags beteilig-
ten Personen,

10. den Beratungs- und Fortbildungsbedarf sowie die erforder-
lichen Maßnahmen zur Organisationsentwicklung und zur 
Personalentwicklung,

11. die finanzielle Absicherung der besonderen pädagogischen 
Schwerpunkte und Aktivitäten durch das Schulbudget,

12. die Grundsätze der Demokratiebildung und der konkreten 
Beteiligung von Schülerinnen und Schülern an der Gestal-
tung des Schulalltags, einschließlich der Beteiligung der 
Schülerinnen und Schüler bei der finanziellen Absicherung 
der besonderen Pädagogischen Schwerpunkte und Aktivitä-
ten, auch durch ein eigenes Budget der Schülerinnen und 
Schüler (Schülerinnen- und Schülerhaushalt),

13. die übergreifende Bildungs- und Erziehungsaufgabe der 
Mobilitätsbildung und Verkehrserziehung, die schulischen 
Maßnahmen der Schulwegsicherheit und die Elternarbeit 
zur Verkehrsunfallprävention in einem schulspezifischen 
Mobilitätskonzept.“
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Mehrsprachigkeit, sofern dies gewünscht und schulorganisato-
risch möglich ist. In Kooperation mit dem frühkindlichen Be-
reich soll ein Angebot möglichst durchgängig bis zum Schulab-
schluss gestaltet sein. Es wird insbesondere von immersiven 
Sprachlernmethoden sowie von der Möglichkeit, Sachfach-
unterricht in einer Zweit- beziehungsweise Fremdsprache zu er-
teilen, Gebrauch gemacht.

(3b) Schülerinnen und Schülern, die mehrsprachig aufwach-
sen, kann auf Antrag eine nichtdeutsche Erstsprache als zweite 
Fremdsprache anerkannt werden.

(4) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird 
ermächtigt, das Nähere zu den Voraussetzungen und zur Ausge-
staltung des Unterrichts für Schülerinnen und Schüler, deren 
Erstsprache eine andere als Deutsch ist, sowie zur Förderung der 
Zwei- und Mehrsprachigkeit für alle Berliner Schülerinnen und 
Schüler durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere
1. die Voraussetzungen für die Aufnahme in Regelklassen und 

in besondere Lerngruppen nach Absatz 2,
2. die Grundlagen und Verfahren zur Feststellung der Kennt-

nisse in der deutschen Sprache und der Erstsprache,
3. die Maßnahmen zur schulischen Integration für zuziehende 

Kinder und Jugendliche,
4. die erstsprachlichen, bilingualen und immersiven Angebote,
5. die Anerkennung einer Erstsprache, die eine andere als 

Deutsch ist, als zweite Fremdsprache im Sinne des Absat-
zes 3b,

6. das zeitweise Abweichen von den Maßstäben der Leistungs-
bewertung für Kinder und Jugendliche, bei denen das Feh-
len hinreichender deutscher Sprachkenntnisse festgestellt 
ist.“

14. § 16 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Schulbücher“ ein 
Komma und die Wörter „digitale Bildungsmedien“ ein-
gefügt.

bb) In Nummer 5 werden die Wörter „geschlechts-, religi-
ons- oder rassendiskriminierendes“ durch die Wörter 
„geschlechts- oder religionsdiskriminierendes oder ein 
auf Grund rassistischer oder antisemitischer Zuschrei-
bung diskriminierendes“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Schulbuchs“ ein 
Komma und die Wörter „einer Lernsoftware, webbasierter“ 
eingefügt.

c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Die Schule kann auf Antrag der Schulkonferenz zur 

Verwaltung der nach Absatz 1 genannten Bestände und zur 
Organisation der in § 50 Absatz 2 eingeführten Lernmittel-
freiheit auf der Grundlage eines Medienpädagogischen 
Konzepts eine Schulbibliothek errichten. Der Antrag bedarf 
der Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde und des Ein-
vernehmens der Schulbehörde. Schulbibliotheken erhalten 
nach Maßgabe des Haushaltes zweckgebundene Mittel zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben. Bereits bestehende Schulbiblio-
theken haben Bestandsschutz.“

15. § 19 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

„(6) Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 
bis 6 der Primarstufe erhalten ein Angebot ergänzender För-
derung und Betreuung, wenn entsprechend § 4 Absatz 2 des 
Kindertagesförderungsgesetzes vom 23. Juni 2005 (GVBl. 
S. 322), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom  
27. August 2021 (GVBl. S. 995) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung ein Bedarf für eine solche Förde-
rung und Betreuung besteht. Satz 1 gilt auch für Schülerin-
nen und Schüler an Schulen mit dem sonderpädagogischen 
Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ bis zum Ende 

der Abschlussstufe sowie für Schülerinnen und Schüler mit 
dem Förderschwerpunkt „Autismus“ an Auftragsschulen bis 
zum Ende der Jahrgangsstufe 10. Abweichend von Satz 1 
und 2 wird für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstu-
fen 1 bis 6 der Ganztagsschule in der offenen Form sowie 
Schülerinnen und Schüler der Eingangs-, Unter- und Mittel-
stufe an Schulen mit dem sonderpädagogischen Förder-
schwerpunkt „Geistige Entwicklung“ ohne weitere Prüfung 
ein Bedarf festgestellt und eine ergänzende Förderung und 
Betreuung gewährt. Für Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufen 1 bis 6 und für die in Satz 2 genannten Schüle-
rinnen und Schüler wird die ergänzende Förderung und Be-
treuung auch während der Schulferien angeboten. Der Be-
treuungsumfang soll dem Bedarf der Familie und insbeson-
dere des Kindes gerecht werden. Die Bedarfsfeststellung 
erfolgt durch Bescheid des örtlich zuständigen Jugendamts, 
welches die Daten auch im Rahmen eines einheitlichen Ver-
waltungsverfahrens für die ergänzende Förderung und Be-
treuung sowie die Kindertagesförderung nutzen darf; die 
Daten sind nach der Beendigung der ergänzenden Förderung 
und Betreuung zu löschen, soweit die Daten nicht mehr zur 
Abwicklung des Kostenbeteiligungs- oder des Finanzie-
rungsverfahrens benötigt werden. Die ergänzende Förde-
rung und Betreuung wird als schulisches Angebot der zu-
ständigen Schulbehörde (§ 109 Absatz 1 Satz 1) durch die 
öffentliche Schule oder die Bereitstellung von Plätzen bei 
Trägern der freien Jugendhilfe, die mit Schulen kooperieren, 
erbracht; im letztgenannten Fall wird der Betreuungsvertrag 
zwischen den Eltern und dem Träger der freien Jugendhilfe 
abgeschlossen. Die ergänzende Förderung und Betreuung 
unterliegt der Schulaufsicht nach diesem Gesetz, auch so-
weit sie von Trägern der freien Jugendhilfe in Kooperation 
mit Schulen erbracht wird. Angebote ergänzender Förde-
rung und Betreuung richten sich nach dem Berliner Bil-
dungsprogramm für die offene Ganztagsschule und müssen 
hinsichtlich der Einrichtung und der Personalausstattung 
den pädagogischen und gesundheitlichen Anforderungen an 
die Betreuung von Kindern entsprechen. Die pädagogische 
Arbeit in der ergänzenden Förderung und Betreuung soll 
durch systematische Evaluation kontinuierlich reflektiert 
und weiterentwickelt werden. Können die Zeiten der ergän-
zenden Förderung und Betreuung an der Schule den Betreu-
ungsbedarf nicht abdecken oder liegt der Bedarf außerhalb 
der angebotenen Zeiten, kann im Einzelfall zusätzliche Be-
treuung bewilligt werden. Hierzu kann das Angebot an Kin-
dertagespflegestellen gemäß den Vorgaben des Kindertages-
förderungsgesetzes genutzt werden. Die Teilnahme an der 
ergänzenden Förderung und Betreuung sowie an zusätzli-
chen Betreuungsangeboten ist freiwillig. Die Kostenbeteili-
gung in den Jahrgangsstufen 3 bis 6 sowie für die Schülerin-
nen und Schüler der Unter-, Mittel-, Ober- und Abschluss-
stufe der Schulen mit dem sonderpädagogischen Förder-
schwerpunkt „Geistige Entwicklung“ sowie für die Schüle-
rinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt „Autismus“ 
an Auftragsschulen richtet sich nach dem Tagesbetreuungs-
kostenbeteiligungsgesetz in der Fassung vom 23. April 2010 
(GVBl. S. 250), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes 
vom 18. Dezember 2018 (GVBl. S. 710) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung; § 26 Absatz 1 Satz 4 
des Kindertagesförderungsgesetzes findet entsprechende 
Anwendung. Schülerinnen und Schüler aus dem Land Bran-
denburg können im Rahmen freier Kapazitäten ergänzende 
Förderung und Betreuung erhalten, wenn vom Leistungs-
verpflichteten ein Betreuungsbedarf festgestellt und die 
Kostenübernahme erklärt wurde.“

b) Absatz 7 wird wie folgt geändert:
aa) In Nummer 4 wird die Angabe „(Absatz 6 Satz 10)“ 

durch die Angabe „(Absatz 6 Satz 12)“ ersetzt.
bb) In Nummer 11 wird der Punkt am Ende durch ein Kom-

ma ersetzt.



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      77. Jahrgang      Nr. 73      6. Oktober 20211128

cc) Nach Nummer 11 wird folgende Nummer 12 angefügt:
„12.  das Nähere zur Evaluation nach Absatz 6 Satz 10.“

16. In § 22 Absatz 3 werden nach den Wörtern „gemäß § 21 Ab-
satz 1“ die Wörter „und § 36 Absatz 6 Satz 1“ eingefügt.

17. In § 23 Absatz 3 werden nach den Wörtern „gemäß § 21 Ab-
satz 1“ die Wörter „und § 36 Absatz 6 Satz 1“ eingefügt.

18. In § 26 Absatz 3 werden nach den Wörtern „gemäß § 21 Ab-
satz 1“ die Wörter „und § 36 Absatz 6 Satz 1“ eingefügt.

19. § 39 wird wie folgt geändert:
a) Nach Nummer 2 wird folgende neue Nummer 3 eingefügt:

„3. das Verfahren der sonderpädagogischen Förderung beim 
Übergang von der Kindertagesstätte in die Grundschule 
und in die ergänzende Förderung und Betreuung ein-
schließlich des Verzichts auf eine Neu-Beauftragung 
eines sonderpädagogischen Gutachtens oder einer son-
derpädagogischen Stellungnahme zum Zeitpunkt des 
Schuleintritts, soweit eine sonderpädagogische Förde-
rung bereits in der Kindertagesbetreuung erfolgte,“

b) Die bisherigen Nummern 3 bis 12 werden die Nummern 4 
bis 13.

20. In § 41 wird nach Absatz 3 folgender Absatz 3a eingefügt:
„(3a) Für Schülerinnen und Schüler kann die Schulbesuchs-

pflicht vorübergehend ganz oder teilweise ruhen. Hierüber ent-
scheidet die Schulaufsichtsbehörde auf Antrag der Klassenkon-
ferenz nach Anhörung der Schülerin oder des Schülers und sei-
ner oder ihrer Erziehungsberechtigten auf Grundlage einer 
Stellungnahme des Schulpsychologischen und Inklusionspäda-
gogischen Beratungs- und Unterstützungszentrums. Die Vertre-
terinnen und Vertreter der Schülerinnen und Schüler sowie der 
Erziehungsberechtigten nehmen an den Beratungen nur teil, 
wenn die betroffene Schülerin oder der betroffene Schüler und 
ihre oder seine Erziehungsberechtigten dies wünschen. Die Ent-
scheidung ist durch die Schulaufsichtsbehörde spätestens nach 
drei Monaten erstmalig zu überprüfen. Über die Teilnahme an 
temporären alternativen Bildungs- und Erziehungsangeboten 
entscheidet die Schulaufsichtsbehörde mit Zustimmung der 
Schülerinnen und Schüler sowie ihrer Erziehungsberechtigten.“

21. In § 50 Absatz 2 Satz 1 werden nach den Wörtern „(Schulbü-
cher, ergänzende Druckschriften“ ein Komma und die Wörter 
„digitale Bildungsmedien“ eingefügt.

22. In § 52 wird nach Absatz 2 der folgende Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Der Senat gewährleistet gemeinsam mit den Erzie-

hungsberechtigten die Beschulung von Schülerinnen und Schü-
lern mit besonderen medizinischen Bedarfen im Rahmen der 
medizinischen Indikation.“

23. Dem § 55 Absatz 3 werden folgende Sätze angefügt:
„Die Erziehungsberechtigten werden durch die zuständige 
Schulbehörde bei der Suche nach einem Sprachförderangebot 
individuell beraten und unterstützt. Kann die Inanspruchnahme 
der verpflichtenden Sprachförderung nach Absatz 2 nicht spätes-
tens einen Monat nach Zugang des Bescheids zur Teilnahme an 
der verpflichtenden Sprachförderung durch die Erziehungsbe-
rechtigten gegenüber der zuständigen Schulbehörde nachgewie-
sen werden, erfolgt die Zuweisung eines Sprachförderangebots 
durch die zuständige Schulbehörde. Der Senat wird ermächtigt, 
das Nähere durch Rechtsverordnung zu regeln. Die Eltern sind 
in diesem Fall verpflichtet, der Zuweisung Folge zu leisten. Zur 
bedarfsgerechten Bereitstellung der Sprachförderangebote ko-
operiert die zuständige Schulbehörde mit dem zuständigen Ju-
gendamt.“

24. Dem § 64 wird folgender Absatz 11 angefügt:
„(11) Die Schulen dürfen zum Zweck des Einsatzes digitaler 

Lehr- und Lernmittel einschließlich des von der für das Schul-
wesen zuständigen Senatsverwaltung zur Verfügung gestellten 
Lernmanagementsystems sowie digitaler Kommunikations-
werkzeuge personenbezogene Daten der Schülerinnen und 

Schüler, der Lehrkräfte, der sonstigen pädagogischen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter und der Erziehungsberechtigten ver-
arbeiten, soweit dies für die Erfüllung der ihnen durch Rechts-
vorschriften zugewiesenen Aufgaben erforderlich ist. Die für 
das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung regelt das Nähere 
über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Ver-
wendung digitaler Lehr- und Lernmittel sowie digitaler Kom-
munikationswerkzeuge durch eine gesonderte Rechtsverord-
nung.“

25. Dem § 64a wird folgender Absatz 10 angefügt:
„(10) Die Bereitstellung der nach Absatz 1 gespeicherten per-

sonenbezogenen Daten der Schülerinnen und Schüler, Lehrkräf-
te und anderen schulischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
insbesondere der Identitätsmerkmale für das nach § 64c betrie-
bene Fachverfahren ist zulässig, sofern sie erforderlich ist, um 
diejenigen Dienste zur Verfügung zu stellen, die der Erfüllung 
der den Schulen durch Rechtsverordnung zugewiesenen Aufga-
ben dienen. Das Nähere regelt die für das Schulwesen zuständi-
ge Senatsverwaltung durch Rechtsverordnung.“

26. Nach § 64b wird folgender § 64c eingefügt:

„§ 64c 
Identitätsmanagement

(1) Die Schulaufsichtsbehörde betreibt ein Fachverfahren 
zum Identitätsmanagement, in dem personenbezogene Daten 
von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und anderen schu-
lischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Erfüllung der den 
Schulen durch Rechtsvorschriften zugewiesenen Aufgaben ver-
arbeitet werden dürfen, soweit dies zum Zweck der Authentifi-
zierung und Rechtevergabe bei der Bereitstellung weiterer 
Dienste, wie Lernmanagementsystemen oder Systemen zur Be-
reitstellung digitaler Kommunikationsangebote, erforderlich ist.

(2) Zu diesem Zweck dürfen Namen, Loginnamen, für die 
Anmeldung genutzte eindeutige Pseudonyme, Passwörter, kryp-
tografische Schlüssel und Zertifikate, E-Mailadressen, Rollen 
und Berechtigungen der Nutzerinnen und Nutzer sowie für das 
System erforderliche technische Nummern (ID-Nummern) ver-
arbeitet werden.

(3) Personenbezogene Daten aus dem Fachverfahren nach 
Absatz 1 dürfen an von der Schulaufsichtsbehörde betriebene 
Fachverfahren übermittelt werden, sofern dies für die Bereitstel-
lung von Benutzungszugängen sowie die Zuordnung von Nutze-
rinnen und Nutzern zu Rollen oder Gruppen in digitalen Diens-
ten erforderlich ist, die zur Erfüllung der den Schulen durch 
Rechtsvorschriften zugewiesenen schulbezogenen Aufgaben 
dienen. Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung 
regelt das Nähere über die Verarbeitung personenbezogener 
Daten bei der Verwendung digitaler Lehr- und Lernmittel sowie 
digitaler Kommunikationswerkzeuge durch Rechtsverordnung.“

27. § 66 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 2 werden nach den Wörtern „sonstigen Daten-

trägern,“ die Wörter „die Sicherung ihrer Zweckbindung, 
die Zugriffsrechte und die technisch-organisatorischen 
Maßnahmen im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung,“ 
eingefügt.

b) In Nummer 12 wird nach der Angabe „§ 64a Absatz 8“ das 
Wort „und“ durch ein Komma ersetzt.

c) In Nummer 13 wird nach den Wörtern „personenbezogener 
Daten“ der Punkt durch das Wort „und“ ersetzt.

d) Nach Nummer 13 wird folgende Nummer 14 angefügt:
„14.  über die Verarbeitung von zur Identifikation und Au-

thentifizierung von Nutzerinnen und Nutzern erforder-
lichen Daten im informationstechnischen System ge-
mäß § 64c.“

28. § 67 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Die unterrichtliche Tätigkeit der in Absatz 1 genannten 
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Lehrkräfte erfolgt in gemeinsamer Abstimmung mit anderen 
Lehrkräften und den sonstigen schulischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern.“

b) In Absatz 6 werden nach den Wörtern „Gestaltung des 
Schullebens“ die Wörter „unter anderem“ eingefügt.

29. § 69 Absatz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:
„3.  entscheidet nach Maßgabe von § 76 Absatz 1 über die Ver-

teilung und Verwendung der der Schule zur eigenen Bewirt-
schaftung zugewiesenen Personal- und Sachmittel (§ 7 Ab-
satz 3, 5 und 6),“

30. § 74 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Der erweiterten Schulleitung gehören an:

1. die Schulleiterin oder der Schulleiter,
2. die Funktionsstelleninhaberinnen oder Funktionsstellenin-

haber gemäß § 73 Absatz 1 und
3. die Primarstufenleiterin oder der Primarstufenleiter,
4. die Leitung der ergänzenden Förderung und Betreuung im 

Sinne von § 19 Absatz 6,
5. die sozialpädagogische Fachkraft der schulbezogenen Ju-

gendsozialarbeit gemäß § 5b und
6. bis zu vier von der Gesamtkonferenz gewählte stimmbe-

rechtigte Mitglieder.“
31. In § 74a Satz 4 werden nach dem Wort „Schulpersonal“ die 

Wörter „sowie die sozialpädagogischen Fachkräfte des Jugend-
hilfeträgers, der gemäß § 5b in Kooperation mit der Schule Auf-
gaben der schulbezogenen Jugendsozialarbeit wahrnimmt,“ ein-
gefügt.

32. § 76 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:
„1.   die Grundsätze der Verteilung und Verwendung der 

der Schule zur eigenen Bewirtschaftung zugewiese-
nen Personal- und Sachmittel (§ 7 Absatz 3, 5 und 
6), der Beschluss der Schulkonferenz wird umge-
hend schulöffentlich bekannt gemacht, die Schul-
konferenz nimmt die planmäßige Verwendung der 
Mittel zur Kenntnis,“

bb) Nummer 12 wird wie folgt gefasst:
„12.  die Stellung eines Antrags auf Wechsel zu einem 

Träger der Jugendhilfe oder auf Wechsel des Trä-
gers der Jugendhilfe und, sofern der Antrag von der 
Schulaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit dem 
Schulträger genehmigt ist, die konkrete Auswahl 
des Trägers der Jugendhilfe im Rahmen der ergän-
zenden Förderung und Betreuung (§ 19 Absatz 6) 
einschließlich der außerunterrichtlichen Förderung 
und Betreuung, die Stellung eines Antrags auf 
Wechsel von einem Träger der Jugendhilfe zu öf-
fentlichem Personal sowie die Grundsätze über 
weitere Kooperationen mit anderen Schulen und 
außerschulischen Partnern,“

cc) Nummer 15 wird wie folgt gefasst:
„15.  die Dauer der Schulwoche (§ 53 Absatz 2) und“

dd) Nach Nummer 15 wird folgende neue Nummer 16 ein-
gefügt:
„16.   die Durchführung von Klassenräten im Sinne von 

§ 84a Satz 2 sowie“
ee) Die bisherige Nummer 16 wird die Nummer 17.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) Nach Nummer 10 wird folgende neue Nummer 11 ein-

gefügt:
„11.   die Einrichtung einer Schulbibliothek gemäß § 16 

Absatz 2a,“

bb) Die bisherige Nummer 11 wird die Nummer 12.
c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Nummer 6 wird folgende neue Nummer 7 einge-
fügt:
„7.   vor dem Abschluss eines Schulvertrages gemäß § 9 

sowie“
bb) Die bisherige Nummer 7 wird die Nummer 8.
cc) In Satz 3 wird die Angabe „Nummer 7“ durch die An-

gabe „Nummer 8“ ersetzt.
33. § 77 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:
„2.  bis zu fünf von der Gesamtkonferenz gewählte Vertrete-

rinnen oder Vertreter, wobei mindestens je eine dieser 
Personen dem sonstigen pädagogischen Personal der 
Schule aus der ergänzenden Förderung und Betreuung 
und der schulbezogenen Jugendsozialarbeit angehören 
soll,“

b) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:
„3. vier von der Gesamtschülervertretung, an Grundschulen 

von den Sprecherinnen und Sprechern der Schülerinnen 
und Schüler gewählte Schülerinnen oder Schüler,“

c) Satz 2 wird gestrichen.
34. § 82 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:
„3. die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Schule und von Trägern der Jugendhilfe, die in Koope-
ration mit der Schule Leistungen der ergänzenden För-
derung und Betreuung im Sinne von § 19 Absatz 6 
Satz 6 sowie Leistungen der schulbezogenen Jugendso-
zialarbeit im Sinne von § 5b erbringen, sowie“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Nummer 4 wird das Wort „und“ durch einen Punkt 

ersetzt.
bb) Nummer 5 wird aufgehoben.

35. § 84 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „ab Jahrgangsstufe 3“ 

durch die Wörter „unter Beachtung des § 117 Absatz 3“ er-
setzt.

b) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Für die Teilnahme an Schülervertretungsfahrten stellt die 
Schulleitung auf Antrag die Sprecherinnen oder Sprecher 
der Klassen und Jahrgangsstufen drei Tage pro Schuljahr 
frei.“

c) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „ab Jahrgangsstufe 5“ 
sowie das Wort „beratenden“ gestrichen.

36. Nach § 84 wird folgender § 84a eingefügt:

„§ 84a 
Klassenrat

Den Klassen oder Jahrgangsstufen ist innerhalb des Unter-
richts mindestens eine Stunde je Schulmonat für die Beratung 
eigener Angelegenheiten (Klassenrat) zu gewähren. Darüber hi-
naus kann die Schulkonferenz festlegen, dass die Klassenräte bis 
zu einmal pro Schulwoche stattfinden. Die Schulleitung oder in 
der Klasse oder Jahrgangsstufe unterrichtenden Lehrerinnen und 
Lehrer sollen auf Wunsch des Klassenrates an seiner Sitzung 
teilnehmen.“

37. In § 85 Absatz 1 werden die Wörter „Jahrgangsstufen 5 und 6“ 
durch die Wörter „Jahrgangsstufen 1 bis 6“ ersetzt und die Wör-
ter „Gesamtschülervertretung; die Sprecherinnen und Sprecher 
der Jahrgangsstufen 3 und 4 nehmen beratend an der Gesamt-
schülervertretung teil.“ durch das Wort „Gesamtschülervertre-
tung.“ ersetzt.



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      77. Jahrgang      Nr. 73      6. Oktober 20211130

„(7) Der Arbeit der Gremien liegt eine Geschäftsordnung 
zu Grunde. Die für das Schulwesen zuständige Senatsver-
waltung ist verpflichtet, eine Mustergeschäftsordnung zu er-
lassen. Sofern ein Gremium mit absoluter Mehrheit von der 
allgemeinen Geschäftsordnung abweicht oder sich eine 
eigene Geschäftsordnung gibt, gilt diese in entsprechender 
Fassung für die Länge der Wahlperiode.“

c) Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 8 angefügt:
„(8) Gremien und Versammlungen von Schülerinnen und 

Schülern sowie Gremien und Versammlungen von Eltern 
können mit der Mehrheit ihrer stimmberechtigten Mitglie-
der beschließen, dass zukünftige Sitzungen als Videokonfe-
renz durchgeführt und Beschlüsse in einem elektronischen 
Verfahren oder in einem schriftlichen Verfahren gefasst wer-
den.“

41. In § 124a Absatz 3 Satz 1 werden nach den Wörtern „Die Ju-
gendverkehrsschulen“ die Wörter „als zentrale außerschulische 
Orte des schulischen Mobilitätsmanagements gemäß § 17a des 
Berliner Mobilitätsgesetzes“ eingefügt.

42. § 126 Absatz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:
„2.  ohne die nach § 98 erforderliche Genehmigung eine Ersatz-

schule betreibt oder leitet oder beim weiteren Betrieb gegen 
die Grundsätze der Genehmigung nach § 98 verstößt,“

43. Dem § 129 werden die folgenden Absätze 12 und 13 angefügt:
„(12) Die nach § 8 Absatz 2 Nummer 5, 6, 9, 12 und 13 er-

forderlichen Konzepte sind von der Schule erstmalig zum Schul-
jahr 2022/2023 vorzuhalten oder anzupassen.

(13) § 5 Absatz 3, § 7 Absatz 2a Satz 2, § 15, § 19 Absatz 6, 
§ 22 Absatz 3, § 23 Absatz 3, § 26 Absatz 3, § 39 Nummer 3, 
§ 41 Absatz 3a, § 52 Absatz 2a, § 55 Absatz 3, § 69 Absatz 1, 
§ 74 Absatz 3, § 76 Absatz 1, § 77 Absatz 1, § 82 Absatz 1 und 
2, § 84 Absatz 1 und 3, § 84a, § 85 Absatz 1, § 95 Absatz 4, § 115 
Absatz 4 und 4a sowie § 116 Absatz 1, 7 und 8 in der ab dem 
Inkrafttreten des Vierten Gesetzes zur Änderung des Schulgeset-
zes vom 27. September 2021 (GVBl. S. 1125) geltenden Fas-
sung treten zu Beginn des Schuljahres 2022/2023 in Kraft.“

44. § 129a Absatz 10 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Soweit es auf Grund der Ausbreitung des Coronavirus SARS-
CoV-2 erforderlich ist, können Gremien in den Schuljahren 
2019/2020, 2020/2021 und 2021/2022 ihre Sitzungen als Video-
konferenz durchführen.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 27. September 2021

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r

38. § 95 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) Auf die Schulen in freier Trägerschaft finden die §§ 1 und 

3 (Bildungs- und Erziehungsziele) sowie § 5a Anwendung; für 
Ersatzschulen gelten zusätzlich § 18 Absatz 1 und 2 Satz 1 bis 3 
(Schulversuche), § 52 (Schulgesundheitspflege) und die §§ 64 
bis 66 (Datenschutz). Auf ergänzende Betreuungsangebote an 
Schulen in freier Trägerschaft sowie an Schulen mit sonderpäd-
agogischem Förderschwerpunkt in freier Trägerschaft sind § 19 
Absatz 6 Satz 8 bis 15 und die nach § 19 Absatz 7 Nummer 1, 5 
bis 7, 9, 10 und 12 erlassenen Rechtsverordnungen anzuwen-
den.“

39. § 115 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Stimmberechtigte Mitglieder des Landesschulbeirats 
sind
1. die jeweiligen von den Bezirksausschüssen gewählten 

Vertreterinnen oder Vertreter,
2. die vom Beirat Berufliche Schulen gewählten Vertrete-

rinnen oder Vertreter der Lehrkräfte, Schülerinnen oder 
Schüler und Erziehungsberechtigten,

3. die oder der vom Beirat Berufliche Schulen gewählte 
Vertreterin oder Vertreter der Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer,

4. je eine Vertreterin oder ein Vertreter der Landesverbände 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes und des Deut-
schen Beamtenbundes, die von diesen benannt werden,

5. je eine Vertreterin oder ein Vertreter der Industrie- und 
Handelskammer, der Handwerkskammer sowie der Ver-
einigung der Unternehmensverbände, die von diesen be-
nannt werden,

6. je eine Vertreterin oder ein Vertreter der Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften, die nach § 13 Ab-
satz 1 Religions- oder Weltanschauungsunterricht anbie-
ten und von denen jene benannt werden,

7. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Landessportbun-
des Berlin, die oder der von diesem benannt wird, und

8. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Landesjugendhil-
feausschusses, die oder der von diesem benannt wird.“

b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:
„(4a) Mit beratender Stimme gehören dem Landesschul-

beirat an,
1. die Sprecherinnen oder Sprecher der Lehrkräfte, Schüle-

rinnen und Schüler oder Erziehungsberechtigten der 
staatlich anerkannten Ersatzschulen, die Mitglieder der 
Landesausschüsse sind,

2. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Landesbeirats für 
Integrations- und Migrationsfragen,

3. die Vertreterin oder der Vertreter eines für die staatliche 
Europaschule zu errichtenden Beirats.“

40. § 116 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „unter Beifü-

gung der Tagesordnung“ die Wörter „regelhaft, mindestens 
viermal im Jahr“ eingefügt.

b) Absatz 7 wird wie folgt gefasst:
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Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Zweckentfremdungsverbot-Gesetzes

Das Zweckentfremdungsverbot-Gesetz vom 29. November 2013 
(GVBl. S. 626), das zuletzt durch Artikel 46 des Gesetzes vom  
12. Oktober 2020 (GVBl. S. 807) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:
1. § 1 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 2 wird die Angabe „§ 3 Absatz 2“ durch die An-
gabe „§ 3 Absatz 3“ ersetzt.

b) Nummer 5 wird wie folgt gefasst:
„5.    das Verfahren zur Registrierung von Ferienwohnungen 

oder Unterkünften sowie für die Zuteilung von Regist-
riernummern nach § 5a Absatz 1 und 2,“

c) In Nummer 6 wird die Angabe „§ 5 Absatz 6 Satz 3“ durch 
die Angabe „§ 5a Absatz 1, 2 und 4“ ersetzt.

d) In Nummer 7 wird die Angabe „§ 3 Absatz 1 Satz 2 und 3“ 
durch die Angabe „§ 3 Absatz 2“ ersetzt.

2. § 2 Absatz 3 wird aufgehoben.
3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Die Genehmigung nach § 1 Absatz 1 kann auf Antrag 

erteilt werden, wenn vorrangige öffentliche Interessen oder 
schutzwürdige private Interessen das öffentliche Interesse 
an der Erhaltung des betroffenen Wohnraums überwiegen 
oder wenn in besonderen Ausnahmefällen durch die Schaf-
fung von angemessenem Ersatzwohnraum der durch die 
Zweckentfremdung eintretende Wohnraumverlust ausgegli-
chen wird. Die Genehmigung kann befristet, bedingt oder 
unter Auflagen erteilt werden, insbesondere können Aus-
gleichszahlungen verlangt werden, die zur Kompensation 
des durch die Zweckentfremdung entstandenen Wohnraum-
verlustes zur Neuschaffung von Wohnraum zu verwenden 
sind. Die Höhe der Ausgleichszahlung soll den Kosten für 
die Schaffung von angemessenem Ersatzwohnraum entspre-
chen.“

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:
„(2) Es ist für die Dauer der angespannten Wohnungs-

marktlage auch für den Fall der Rechtsnachfolge sicherzu-
stellen, dass der Ersatzwohnraum, soweit er nicht von den 
Verfügungsberechtigten selbst genutzt wird, bei einer Ver-
mietung dem Wohnungsmarkt zu angemessenen Bedingun-
gen zur Verfügung steht. Angemessene Bedingungen setzen 
Mieten voraus, die für Wohnungen der entsprechenden Art 
von einem durchschnittlich verdienenden Arbeitnehmer-
haushalt allgemein aufgebracht werden können. Soweit 
Wohnraum ersetzt wird, bei dem die Miethöhe nicht durch 
Gesetz oder auf der Grundlage eines Gesetzes, insbesondere 
auch der Regelungen des bürgerlichen Rechts, begrenzt 
wird, sollen keine Anforderungen an die Miethöhe gestellt 
werden. Der Ersatzwohnraum muss grundsätzlich in räum-
licher Nähe zu dem zweckentfremdeten Wohnraum oder zu-
mindest in demselben Bezirk geschaffen werden, in dem die 
Zweckentfremdung erfolgt beziehungsweise erfolgen soll.“

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.
d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

e) In dem neuen Absatz 4 wird Satz 1 Nummer 3 wie folgt ge-
fasst:
„3. bei Nutzung einer Nebenwohnung im Sinne des § 2 Ab-

satz 1 Nummer 1 im Einzelfall auf Antrag nur anzu-
erkennen, soweit diese nicht über einen befristeten Zeit-
raum an Dritte als Wohnraum vermietet werden kann, 
höchstens jedoch 90 Tagen im Jahr, es sei denn, es liegt 
eine unbillige Härte vor; besteht daneben eine Haupt-
wohnung oder mindestens eine weitere Nebenwohnung 
der Antragstellenden im Land Berlin, soll keine Geneh-
migung erteilt werden.“

4. § 4 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 4 
Wohnzuführungs- und Räumungsgebot, 

Veränderungs- und Abrissstopp 
und Wiederherstellungsgebot“.

b) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „(Rückführungsgebot)“ 
durch die Angabe „(Wohnzuführungsgebot)“ ersetzt.

c) Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt gefasst:
„Ist die Wiederherstellung des früheren Zustandes nicht 
oder nur mit unzumutbarem Aufwand möglich, soll das zu-
ständige Bezirksamt zum Ausgleich des Wohnraumverlustes 
die Schaffung von angemessenem Ersatzwohnraum verlan-
gen (Errichtungsgebot) oder wenn die Errichtung von Er-
satzwohnraum nicht möglich ist, die Zahlung eines Aus-
gleichsbetrages entsprechend § 3 Absatz 1 Satz 2 und 3 
verlangen.“

d) Absatz 4 wird aufgehoben.
5. In § 4a werden die Absätze 2 bis 5 durch die folgenden Absätze 

2 bis 8 ersetzt:
„(2) Die Treuhänderinnen und Treuhänder haben die Aufgabe, 

anstelle der Verfügungsberechtigten den Wohnraum wieder für 
Wohnzwecke herzustellen. Die Treuhänderinnen und Treuhän-
der haben das Recht und die Pflicht, das Grundstück zu verwal-
ten und alle weiteren zur Erfüllung ihrer Aufgabe erforderlichen 
Rechtshandlungen und Rechtsgeschäfte mit Wirkung für und 
gegen die Verfügungsberechtigten vorzunehmen und abzu-
schließen.

(3) Die Treuhänderinnen und Treuhänder haben Anspruch auf 
eine angemessene Vergütung und auf die Erstattung ihrer baren 
Auslagen. § 16 Absatz 3 Satz 2 und 3 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Janu-
ar 2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 24 Absatz 3 
des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2154) geändert wor-
den ist, in der jeweils geltenden Fassung gilt entsprechend. Die 
Treuhänderinnen und Treuhänder haben gegen das Land An-
spruch auf Erstattung der zur Instandhaltung und -setzung sowie 
zur Bewirtschaftung erforderlichen Aufwendungen, sofern diese 
nicht durch Einnahmen aus der Bewirtschaftung gedeckt sind. 
Die Treuhänderinnen und Treuhänder haben den Verfügungsbe-
rechtigten und dem zuständigen Bezirksamt zu den von diesem 
bestimmten Zeitpunkten Rechnung zu legen. Die Verfügungs-
berechtigten haben Aufwendungen, die das Land den Treuhän-
derinnen und Treuhändern erstattet oder verauslagt, zu erstatten.

(4) Soweit Verfügungsberechtigte die von dem zuständigen 
Bezirksamt nach Absatz 3 Satz 2 und 5 geleisteten Beträge nicht 

Drittes Gesetz
zur Änderung des Zweckentfremdungsverbot-Gesetzes

Vom 27. September 2021
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4. Gewerbedaten:
Firmenname, Gesellschafterinnen und Gesellschafter, Ge-
werbeart, Nummer des Handelsregisterauszugs.

(2) Die in Absatz 1 Nummer 1 bis 4 genannten Daten können 
bei
1. Verfügungsberechtigten, Nutzungsberechtigten oder sonsti-

gen Bewohnerinnen und Bewohnern der betroffenen Räum-
lichkeiten,

2. Anbietern von Telemedien im Sinne des § 2 Absatz 2 Num-
mer 1 des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz- 
Gesetzes vom 23. Juni 2021 (BGBl. I S. 1982), das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 12. August 2021 (BGBl. I 
S. 3544) geändert worden ist, wenn
a) zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine Ord-

nungswidrigkeit vorliegen, es sich bei den in die Aus-
kunft aufzunehmenden Daten um Bestandsdaten im Sin-
ne des § 2 Absatz 2 Nummer 2 des Telekommunika-
tion-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes handelt und die 
Auskunft erforderlich ist, um den Sachverhalt zu erfor-
schen oder den Aufenthaltsort eines Betroffenen zu er-
mitteln oder

b) im Einzelfall die in die Auskunft aufzunehmenden Daten 
Bestandsdaten im Sinne des § 2 Absatz 2 Nummer 2 des 
Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes 
oder Nutzungsdaten im Sinne des § 2 Absatz 2 Num-
mer 3 a) des Telekommunikation-Telemedien-Daten-
schutz-Gesetzes sind und die Auskunft zur Abwehr einer 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit erforderlich ist, ins-
besondere um bei Bestehen eines Gefahrenverdachts er-
mitteln zu können, ob gegen das Zweckentfremdungs-
verbot verstoßen wird,

3. Herausgebern und Rechteinhabern von Druckerzeugnissen 
oder anderen Medien, in welchen Angebote oder Werbung 
für die Überlassung von Unterkünften an wechselnde Nut-
zer zum nicht auf Dauer angelegten Gebrauch angezeigt 
werden oder angezeigt werden können,

4. öffentlichen Stellen durch Abfrage, insbesondere bei der 
Meldebehörde, bei den Ämtern des zuständigen Bezirks- 
amtes und bei anderen Bezirksämtern, beim Grundbuchamt, 
beim Handelsregister, bei der Investitionsbank Berlin sowie

5. Vermittlern, Verwaltern oder Hausverwaltungen der betrof-
fenen Räumlichkeiten

erhoben werden.
Die in Satz 1 Nummer 1 bis 5 genannten Personen, Anbieter von 
Telemedien und Stellen sind verpflichtet, unentgeltlich die er-
forderlichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen vorzulegen. 
Satz 2 gilt auch für Beschäftigte und Beauftragte der in Satz 1 
Nummer 1 bis 5 genannten Auskunftspflichtigen. Die in Ab-
satz 1 Nummer 1 bis 4 genannten Daten sind grundsätzlich bei 
den in Satz 1 Nummer 1 genannten Personen zu erheben. Sie 
können auch bei den in Satz 1 Nummer 2 bis 5 genannten Perso-
nen, Institutionen oder Anbietern von Telemedien erhoben wer-
den, wenn im Einzelfall eine Erhebung der Daten bei den in 
Satz 1 Nummer 1 genannten Personen nicht möglich ist oder 
einen unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordern würde und 
schutzwürdige Belange der betroffenen Personen nicht ent-
gegenstehen.

(3) Kommt ein Anbieter von Telemedien im Sinne des § 2 Ab-
satz 2 Nummer 1 des Telekommunikation-Telemedien-Daten-
schutz-Gesetzes einer Auskunftspflicht nicht innerhalb von zwei 
Wochen nach, hat er auf Verlangen des zuständigen Bezirksamts 
Angebote, Werbung oder weitere Informationen, auf die sich das 
Auskunftsverlangen bezog, von den von ihm betriebenen Inter-
netseiten unverzüglich zu entfernen.

(4) Die für die Übernachtungssteuer nach dem Übernach-
tungssteuergesetz vom 18. Dezember 2013 (GVBl. S. 924), das 
zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 2. Februar 2018 

bis zum Ablauf der zur Erstattung gesetzten Frist erstatten, ha-
ben sie den Restbetrag mit fünf Prozentpunkten über dem jewei-
ligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu 
verzinsen. Die Zinsforderung kann im Verwaltungszwangsver-
fahren beigetrieben werden.

(5) Der Anspruch auf Erstattung der Kosten nach Absatz 3 
einschließlich der Zinsen nach Absatz 4 ruht als öffentliche Last 
auf dem betroffenen Grundstück, auf dem Erbbaurecht, auf dem 
Gebäudeeigentum mit dinglichem Nutzungsrecht oder auf dem 
Wohnungs- oder Teileigentum. Die öffentliche Last ist im 
Grundbuch zu vermerken.

(6) Mit der Bestellung der Treuhänderin oder des Treuhänders 
ist der oder dem Verfügungsberechtigten der Besitz an dem 
Grundstück entzogen und die Treuhänderin oder der Treuhänder 
in den Besitz eingewiesen. Das zuständige Bezirksamt ver-
schafft der Treuhänderin oder dem Treuhänder, erforderlichen-
falls mit Zwangsmaßnahmen, den tatsächlichen Besitz.

(7) Die Einsetzung der Treuhänderin oder des Treuhänders ist 
wieder aufzuheben, sobald sie ihre Aufgabe erfüllt haben. Das 
zuständige Bezirksamt kann die Treuhänderin oder den Treu-
händer, auch wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht vor-
liegen, jederzeit abberufen.

(8) Die Befugnis, andere Vollstreckungsmaßnahmen nach § 8 
Absatz 1 des Gesetzes über das Verfahren der Berliner Verwal-
tung vom 21. April 2016 (GVBl. S. 218), das zuletzt durch Arti-
kel 13 des Gesetzes vom 27. September 2021 (GVBl. S. 1117) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung in Ver-
bindung mit dem Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz anzuord-
nen, bleibt unberührt.“

6. § 4b wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Kommen die Verfügungsberechtigten einem Wohn-
zuführungsgebot nach § 4 Absatz 1 nicht nach, kann das zu-
ständige Bezirksamt zur Zuführung des Wohnraums zu 
Wohnzwecken eine Treuhänderin oder einen Treuhänder 
einsetzen, sofern die Verfügungsberechtigten nicht nachwei-
sen, dass sie selbst innerhalb der vom zuständigen Bezirks-
amt gesetzten Frist die dafür erforderlichen Maßnahmen 
eingeleitet und durchgeführt haben.“

b) In Absatz 2 wird die Angabe „2 bis 5“ durch die Angabe „2 
bis 8“ ersetzt.

7. § 5 wird wie folgt gefasst:
„§ 5 

Datenverarbeitung, Auskunfts- und 
Anzeigepflicht, Betreten der Wohnung

(1) Das zuständige Bezirksamt ist befugt, folgende Daten zu 
erheben und zu verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung der Auf-
gaben nach diesem Gesetz, einschließlich der Kontrolle über die 
Einhaltung der Pflichten nach § 5a Absatz 2 und 3, erforderlich 
ist:
1. Personendaten:

Familienname, Vorname, gegenwärtige und letzte frühere 
Anschrift, Geburtsdatum, Familienstand;

2. Objektdaten:
Daten zu belegenem Grundstück und Gebäude, Lage, Größe 
(Fläche), Anzahl der Räumlichkeiten und Zimmer, Anzahl 
der Bewohnerinnen und Bewohner, Daten aus Grundbuch-
auszügen;

3. Nutzungsnachweise:
Nutzungsart, Mietvertrag und gegebenenfalls frühere Miet-
verträge zu den Räumlichkeiten, einschließlich der Ersatz-
wohnräume und Unterkünfte im Sinne des § 5a Absatz 2, 
Beginn und Dauer des Mietverhältnisses, Miethöhe, Miet-
zahlungsbelege, Gründe für Wohnungsleerstand im Sinne 
von Absatz 8;
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(GVBl. S. 160) geändert worden ist, zuständige Behörde erteilt 
dem zuständigen Bezirksamt auf Ersuchen Auskünfte über die 
in Absatz 1 Nummer 1 bis 4 genannten und bekannten Daten, 
soweit diese zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz 
erforderlich sind.

(5) Die in Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 5 genannten Perso-
nen und Institutionen haben den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern des zuständigen Bezirksamts zu gestatten, zu angemessener 
Tageszeit die befangenen Grundstücke, Gebäude, Wohnungen 
und Wohnräume zu betreten. Insofern wird durch dieses Gesetz 
das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 
des Grundgesetzes, Artikel 28 Absatz 2 der Verfassung von Ber-
lin) eingeschränkt.

(6) Auf Verlangen haben die Verfügungsberechtigten und die 
Nutzungsberechtigten geeignete Unterlagen zum Nachweis der 
Voraussetzungen nach § 2 Absatz 2 sowie ihre Registriernum-
mer nach § 5a Absatz 1 vorzulegen. Auf Verlangen haben die 
Verfügungsberechtigten und die Nutzungsberechtigten zu erklä-
ren, ob der befangene Wohnraum zu Wohnzwecken genutzt 
wird.

(7) Die Auskunftspflichtigen sind über die Datenerhebung, 
ihren Zweck und ihre Rechtsgrundlage zu informieren. Die be-
troffene Person ist bei Erhebung von personenbezogenen Daten 
nach Maßgabe der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richt-
linie 95/46/EG (ABl. L 119 vom 4. Mai 2016, S. 1) zu informie-
ren.

(8) Wird leerstehender Wohnraum nicht innerhalb von drei 
Monaten ab Beginn des Leerstandes zu Wohnzwecken genutzt, 
haben die Verfügungsberechtigten dies dem zuständigen Be-
zirksamt unverzüglich anzuzeigen; sie haben die Gründe hierfür 
anzugeben und nachzuweisen.“

8. Nach § 5 wird folgender § 5a eingefügt:

„§ 5a 
Registriernummer zum Anbieten und 

Bewerben von Ferienunterkünften
„(1) Das Anbieten und Bewerben von Wohnraum zu anderen 

als Wohnzwecken, insbesondere unter Nutzung eines Teleme-
diendienstes, ist vorab durch die Nutzungsberechtigten oder, 
sollte es keine Nutzungsberechtigten geben, durch die Verfü-
gungsberechtigten dem zuständigen Bezirksamt anzuzeigen. 
Hierbei sind Familienname, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum 
der Verfügungs- beziehungsweise Nutzungsberechtigten, die ge-
naue Lage der Wohnung, die Verwendung als Haupt- oder als 
Nebenwohnung und der verwendete oder beabsichtigte Ver-
triebsweg für die Gebrauchsüberlassung an wechselnde Nutzer 
anzugeben. Handelt es sich um eine juristische Person, sind de-
ren Name, die Anschrift, unter der sie niedergelassen ist, ihre 
Rechtsform sowie die Vertretungsberechtigten und die Handels-
registernummer anzugeben. Wenn sich die nach Satz 2 und 3 
anzugebenden Daten ändern, sind diese Änderungen unverzüg-
lich dem zuständigen Bezirksamt anzuzeigen. Auf Grund der 
Anzeige wird jeder zweckfremd zu nutzenden Wohnung eine 
eigene Registriernummer vom zuständigen Bezirksamt zuge-
wiesen, die beim Anbieten und Bewerben der zweckfremden 
Nutzung des Wohnraums gut sichtbar anzugeben ist. Eine Re-
gistriernummer wird nicht erteilt, wenn eine genehmigungsbe-
dürftige Zweckentfremdung nicht genehmigt ist. Die Registrier-
nummer erlischt, wenn der oder die Anzeigende nicht mehr 
persönlich Nutzungsberechtigter oder die beabsichtigte oder 
tatsächliche Nutzung zu anderen als Wohnzwecken nicht oder 
nicht mehr genehmigt ist. Die Registriernummer kann auch be-
fristet erteilt werden. Die Sätze 1 bis 7 gelten entsprechend auch 
für das Anbieten und Bewerben von Räumlichkeiten nach § 2 
Absatz 2 Nummer 5, wobei die Mitteilung der Registriernum-
mer automatisiert erfolgen kann.

(2) Wer unter Nutzung eines Telemediendienstes oder eines 
Druckerzeugnisses oder anderen Mediums, in dem überwiegend 
Angebote oder Werbung für die Überlassung von Unterkünften 
an wechselnde Nutzer zum nicht auf Dauer angelegten Ge-
brauch angezeigt werden oder angezeigt werden können, im 
Land Berlin belegene Unterkünfte, die kein Wohnraum im Sinne 
von § 1 Absatz 3 sind, anbieten oder bewerben will, hat dies zu-
vor der zuständigen Behörde anzuzeigen. In der Anzeige sind 
die genaue Lage der Unterkunft sowie der vollständige Name 
und die Anschrift des Anzeigenden anzugeben. Erfolgt die An-
zeige durch eine juristische Person, sind deren Name, die An-
schrift, unter der sie niedergelassen ist, ihre Rechtsform sowie 
die Vertretungsberechtigten oder die Handelsregisternummer 
zusätzlich zur genauen Lage der Unterkunft anzugeben. Wenn 
sich die nach Satz 2 anzugebenden Daten ändern, sind diese Än-
derungen unverzüglich dem zuständigen Bezirksamt anzuzei-
gen. Die oder der Anzeigende erhält von der Behörde kostenfrei 
eine Registriernummer, die beim Anbieten und Bewerben der 
Unterkünfte gut sichtbar anzugeben ist. Die Mitteilung der Re-
gistriernummer kann automatisiert erfolgen. Die Registriernum-
mer ist den Unterkünften fest zugeteilt; der Rechtsnachfolger 
hat den Übergang der Berechtigung an den Räumlichkeiten der 
Behörde unverzüglich mitzuteilen.

(3) Die Pflicht zur Anzeige und Angabe einer Registriernum-
mer nach Absatz 2 besteht nicht, wenn die genaue Lage der 
Unterkunft sowie der vollständige Name und die Anschrift der 
Anbieter oder Werber gut sichtbar angegeben werden. Handelt 
es sich bei dem Anbieter oder dem Werber um eine juristische 
Person, sind beim Anbieten oder Bewerben zusätzlich zur ge-
nauen Lage der Unterkunft der Name, die Anschrift, unter der 
sie niedergelassen ist, ihre Rechtsform sowie die Vertretungs-
berechtigten oder die Handelsregisternummer anzugeben. Die 
Pflicht zur Angabe der genauen Lage der Unterkunft nach Satz 1 
und 2 gilt nicht bei Vermietung einzelner Zimmer, insbesondere 
von Hotelzimmern.

(4) Das zuständige Bezirksamt ist befugt, ein automatisiertes 
Abrufverfahren nach § 38 des Bundesmeldegesetzes vom 3. Mai 
2013 (BGBl. I S. 1084), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 28. März 2021 (BGBl. I S. 591) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung durchzuführen, um die nach § 5a Ab-
satz 1 und 2 erhobenen Daten automatisiert auf Plausibilität, 
Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Soweit dies zur 
Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz notwendig ist, darf 
die Meldebehörde dem zuständigen Bezirksamt im automati-
sierten Abrufverfahren nach § 38 des Bundesmeldegesetzes 
über die in § 38 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes aufgeführ-
ten Daten hinaus die folgenden Daten übermitteln:
1. Letzte frühere Anschrift und
2. Familienstand.

(5) Die zuständigen Bezirksämter können mit Hilfe automati-
sierter Verfahren anlasslos Daten, die allgemein zugänglichen 
Quellen entnommen werden können, verarbeiten, um in Stich-
proben festzustellen, ob bei Angeboten oder Werbung für Fe-
rienwohnungen und sonstige Unterkünfte eine Registriernum-
mer oder die Geschäftsdaten des Anbieters und die genaue Lage 
der Unterkünfte angegeben sind oder in Genehmigungen ent-
haltene zeitliche Beschränkungen der Zweckentfremdung ein-
gehalten werden. Es sind nur Daten zu erheben, die zur Aufga-
benerfüllung nach diesem Gesetz erforderlich sind. Soweit die 
Auswertung mit Hilfe des automatisierten Verfahrens Daten er-
gibt, die für die Aufgabenwahrnehmung nicht erforderlich sind, 
sind diese unverzüglich zu löschen. Die Daten sind unverzüglich 
zu löschen und ihre weitere Verwertung ist auszuschließen, 
wenn die Speicherung und Verwertung für die Aufgabenerfül-
lung nach diesem Gesetz nicht mehr erforderlich ist.“
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„Anbieter von Telemedien im Sinne des Telekommuni-
kation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes haben auf 
Verlangen der zuständigen Behörde Angebote und Wer-
bung, die nach Absatz 1 ordnungswidrig sind, von den 
von ihnen betriebenen Internetseiten unverzüglich zu 
entfernen.“

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Ein vorsätzlicher oder fahrlässiger Verstoß gegen die 
Pflicht nach Satz 1 stellt eine Ordnungswidrigkeit dar.“

d) In Absatz 4 werden im zweiten Halbsatz die Wörter „Ab-
satz 1 Nummer 5 und 6“ durch die Wörter „Absatz 1 Num-
mer 5 bis 11“ ersetzt.

e) Es werden folgende Absätze 5 und 6 angefügt:
„(5) Die Ordnungswidrigkeit kann auch geahndet werden, 

wenn sie nicht im Inland begangen wird.
(6) Eine nach Absatz 1 bis 3 begangene Ordnungswidrig-

keit kann im Fall des Erfordernisses einer Genehmigung 
auch bei nachträglicher Erteilung der Genehmigung geahn-
det werden.“

12. § 9 wird wie folgt gefasst:

„§ 9 
Inkrafttreten, Übergangsvorschriften

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Ge-
setz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

(2) Die Pflicht zur Angabe der Registriernummer für Wohn-
raum nach § 5a Absatz 1 gilt ab 1. August 2018. Die Pflicht zur 
Angabe der Registriernummer nach § 5a Absatz 2 für Unter-
künfte, die kein Wohnraum sind, gilt ab 1. November 2021.

(3) Für Treuhandverhältnisse, die vor dem 7. Oktober 2021 
begründet worden sind, sind die §§ 4a und 4b in ihrer bis dahin 
geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(4) Bis zum Inkrafttreten des Telekommunikation-Teleme-
dien-Datenschutz-Gesetzes am 1. Dezember 2021 gelten die 
Sätze 2 und 3. § 5 Absatz 2 und 3 sowie § 7 Absatz 3 finden auf 
Diensteanbieter im Sinne des Telemediengesetzes vom 26. Feb-
ruar 2007 (BGBl. I S. 179, 251), das zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 12. August 2021 (BGBl. I S. 3544) geändert wor-
den ist, sinngemäß Anwendung. § 5 Absatz 2 findet sinngemäß 
Anwendung auf Bestandsdaten und Nutzungsdaten im Sinne des 
§ 14 Absatz 1 und des § 15 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des Tele-
mediengesetzes.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 27. September 2021

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r

9. § 6 wird wie folgt gefasst:

„§ 6 
Vollstreckbarkeit und Rechtsnachfolge

(1) Rechtsbehelfe gegen auf der Grundlage dieses Gesetzes 
erlassene Verwaltungsakte und gegen Nebenbestimmungen im 
Sinne des § 3 Absatz 1 Satz 2 haben keine aufschiebende Wir-
kung.

(2) Verwaltungsakte, die auf der Grundlage dieses Gesetzes 
erlassen werden, gelten auch für und gegen den Rechtsnachfol-
ger, es sei denn, der Verwaltungsakt ist personenbezogen.“

10. Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt:

„§ 6a 
Verwaltungsgebühren

Amtshandlungen nach diesem Gesetz sind gebührenpflichtig, 
soweit nichts anderes bestimmt ist. Das Gesetz über Gebühren 
und Beiträge vom 22. Mai 1957 (GVBl. S. 516), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juni 2019 (GVBl. S. 284) 
geändert worden ist, gilt entsprechend.“

11. § 7 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden nach dem Wort 
„wer“ die Wörter „vorsätzlich oder fahrlässig“ einge-
fügt.

bb) In Nummer 3 wird nach den Wörtern „§ 4 Absatz 2 
Satz 1“ die Angabe „und 4“ eingefügt.

cc) Die Nummern 4 bis 6 werden durch die folgenden Num-
mern 4 bis 11 ersetzt:
„4.   entgegen § 5 Absatz 2 Satz 2 oder 3 Auskünfte nicht, 

nicht richtig oder nicht vollständig erteilt oder 
Unterlagen nicht oder nicht vollständig oder unrich-
tige Unterlagen vorlegt,

5.   entgegen § 5 Absatz 5 Satz 1 den dort genannten Per-
sonen den Zutritt verweigert,

6.  entgegen § 5 Absatz 8 die erforderliche Anzeige 
unterlässt,

7.   entgegen § 5a Absatz 1 Satz 1 die erforderliche An-
zeige unterlässt,

8.   entgegen § 5a Absatz 1 Satz 5 und 9 und Absatz 2 
Satz 5 keine, eine unrichtige, unvollständige oder un-
gültige Registriernummer angibt,

9.   entgegen § 5a Absatz 2 Satz 1 und 4 die erforderliche 
Anzeige unterlässt,

10.   entgegen § 5 Absatz 6 Satz 1 erforderliche Unterla-
gen nicht oder unvollständige oder unrichtige Unter-
lagen vorlegt oder entgegen § 5 Absatz 6 Satz 2 die 
Erklärung nicht oder nicht richtig abgibt,

11.   es ermöglicht oder daran mitwirkt, Angebote oder 
Werbung ohne Registriernummer entgegen § 5a Ab-
satz 2 und 3 zu veröffentlichen oder seiner Entfer-
nungspflicht nach § 5 Absatz 3 nicht nachkommt.“

b) In Absatz 2 werden nach dem Wort „wer“ die Wörter „vor-
sätzlich oder fahrlässig“ eingefügt.

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:
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Abschnitt 8 
Religionsausübung
§ 27 Seelsorge
§ 28 Religiöse Veranstaltungen
§ 29 Weltanschauungsgemeinschaften

Abschnitt 9 
Sicherheit und Ordnung
§ 30 Grundsatz der Sicherheit und Ordnung
§ 31 Allgemeine Verhaltenspflichten
§ 32 Reaktionen auf Pflichtverstöße
§ 33 Einvernehmliche Streitbeilegung
§ 34 Durchsuchung und Absuchung
§ 35 Maßnahmen zur Feststellung von Suchtmittelmissbrauch
§ 36 Besondere Sicherungsmaßnahmen

Abschnitt 10 
Unmittelbarer Zwang
§ 37 Begriffsbestimmungen
§ 38 Allgemeine Voraussetzungen
§ 39 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
§ 40 Androhung

Abschnitt 11 
Beschwerde
§ 41 Beschwerderecht

Abschnitt 12 
Kriminologische Forschung
§ 42 Evaluation, kriminologische Forschung

Abschnitt 13 
Aufbau und Organisation der Anstalten
§ 43 Jugendarrestanstalt, Festsetzung der Belegungsfähigkeit
§ 44 Anstalts- und Arrestleitung
§ 45 Bedienstete
§ 46 Seelsorgerinnen und Seelsorger
§ 47 Ärztliche Versorgung
§ 48 Hausordnung

Abschnitt 14 
Aufsicht, Beirat, Besichtigungen
§ 49  Aufsichtsbehörde, Vollstreckungsplan, Vollzugsgemein-

schaften
§ 50 Anstaltsbeiräte
§ 51 Berliner Vollzugsbeirat
§ 52 Besichtigungen

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen
§ 1 Anwendungsbereich
§ 2 Ziel des Arrests
§ 3  Förder- und Erziehungsauftrag, Grundsätze der Arrest-

gestaltung
§ 4 Stellung der Arrestierten
§ 5 Mitwirkung der Arrestierten
§ 6 Leitlinien der Förderung und Erziehung

Abschnitt 2 
Aufnahme, Förder- und Erziehungsbedarf
§ 7 Aufnahmeverfahren
§ 8 Ermittlung des Förder- und Erziehungsbedarfs

Abschnitt 3 
Unterbringung
§ 9 Trennungsgrundsätze
§ 10 Unterbringung während der Einschlusszeiten
§ 11 Aufenthalt außerhalb der Einschlusszeiten

Abschnitt 4 
Außenkontakte
§ 12 Schriftwechsel und Pakete
§ 13 Telefongespräche und Besuche
§ 14 Andere Formen der Telekommunikation
§ 15 Aufenthalte außerhalb der Anstalt

Abschnitt 5 
Entlassung und nachgehende Betreuung
§ 16  Einleitung nachsorgender Maßnahmen, Entlassung, 

Entlassungsbeihilfe
§ 17 Schlussbericht, Entlassungsgespräch
§ 18 Nachgehende Betreuung
§ 19 Verbleib oder Aufnahme auf freiwilliger Grundlage

Abschnitt 6 
Grundversorgung und Freizeit
§ 20 Bildung und Beschäftigung
§ 21 Einbringen von und Gewahrsam an Gegenständen
§ 22 Religiöse Schriften und Gegenstände
§ 23 Kleidung
§ 24 Verpflegung
§ 25 Freizeit und Sport

Abschnitt 7 
Gesundheitsfürsorge
§ 26 Gesundheitsschutz und Hygiene

Gesetz
über den Vollzug des Jugendarrests in Berlin 

(Berliner Jugendarrestvollzugsgesetz – JAVollzG Bln)
Vom 27. September 2021
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(2) Alle Maßnahmen im Arrest sind den Arrestierten zu erläutern, 
insbesondere der Inhalt und das Ziel des Behandlungsangebots.

(3) Die Arrestierten unterliegen den in diesem Gesetz vorgesehe-
nen Beschränkungen ihrer Freiheit. Soweit das Gesetz eine besonde-
re Regelung nicht enthält, dürfen ihnen nur Beschränkungen auf-
erlegt werden, die zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder zur 
Abwendung einer schwerwiegenden Störung der Ordnung der An-
stalt unerlässlich sind.

§ 5 
Mitwirkung der Arrestierten

Zur Erreichung des Arrestziels bedarf es der Mitwirkung der Ar-
restierten. Ihre Bereitschaft hierzu ist zu wecken und zu fördern.

§ 6 
Leitlinien der Förderung und Erziehung

(1) Die erzieherische Förderung erfolgt durch Maßnahmen und 
Programme zur Entwicklung und Stärkung der Fähigkeiten und 
Fertigkeiten der Arrestierten im Hinblick auf ein künftiges Leben 
ohne Straftaten. Sie sollen den Arrestierten helfen, die persönlichen, 
wirtschaftlichen und sozialen Schwierigkeiten zu bewältigen, die 
zur Begehung der Straftaten beigetragen haben. Die Arrestierten 
sollen angehalten werden, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln und 
den durch die Straftaten verursachten materiellen und immateriellen 
Schaden wiedergutzumachen.

(2) Einzel- und Gruppenmaßnahmen richten sich insbesondere 
auf die Auseinandersetzung mit den Straftaten, deren Ursachen und 
Folgen, die Unterstützung der lebenspraktischen, schulischen und 
beruflichen Entwicklung, die verantwortliche Gestaltung des alltäg-
lichen Zusammenlebens und der freien Zeit sowie die Vermittlung 
unterstützender Kontakte. Auch in den Abendstunden, an Wochen-
enden und gesetzlichen Feiertagen sind geeignete Maßnahmen vor-
zuhalten.

(3) Die Maßnahmen und Programme nach Absatz 1 und 2 sind auf 
die Ausgestaltung des Dauerarrests nach § 16 Absatz 4 des Jugend-
gerichtsgesetzes ausgerichtet.

(4) Die Arrestierten sind an einen strukturierten Tagesablauf her-
anzuführen.

Abschnitt 2 
Aufnahme, Förder- und Erziehungsbedarf

§ 7 
Aufnahmeverfahren

(1) Mit den Arrestierten wird unverzüglich nach der Aufnahme 
ein Aufnahmegespräch geführt, in dem ihre gegenwärtige Lebens-
situation erörtert wird und sie über ihre Rechte und Pflichten infor-
miert werden. Sofern es für die sprachliche Verständigung mit den 
Arrestierten erforderlich ist, ist eine Sprachmittlerin oder ein 
Sprachmittler hinzuzuziehen. Den Arrestierten wird ein Exemplar 
der Hausordnung ausgehändigt oder in anderer Weise dauerhaft zu-
gänglich gemacht. Dieses Gesetz, die von ihm in Bezug genomme-
nen Gesetze sowie die zu seiner Ausführung erlassenen Rechtsver-
ordnungen und Verwaltungsvorschriften sind den Arrestierten auf 
Verlangen zugänglich zu machen.

(2) Während des Aufnahmeverfahrens dürfen andere Arrestierte 
nicht zugegen sein.

(3) Die Arrestierten werden bei der Aufnahme oder alsbald da-
nach ärztlich untersucht.

(4) Die Personensorgeberechtigten und das Jugendamt werden 
von der Aufnahme der Arrestierten unverzüglich benachrichtigt. 
Stehen Arrestierte unter Bewährung, ist auch die Bewährungshilfe 
unverzüglich von der Aufnahme zu unterrichten. Dies gilt auch für 
die Vollstreckungsleiterin oder den Vollstreckungsleiter, wenn der 
Anstaltsleiterin oder dem Anstaltsleiter diese Aufgabe nicht obliegt.

(5) Werden der Anstalt bei der Aufnahme oder während des Ar-
rests Tatsachen bekannt, die ein Absehen von der Vollstreckung oder 

Abschnitt 15 
Freizeit- und Kurzarrest, Nichtbefolgungsarrest, Jugendarrest 
neben Jugendstrafe
§ 53 Grundsatz
§ 54 Freizeit- und Kurzarrest
§ 55 Nichtbefolgungsarrest
§ 56 Jugendarrest neben Jugendstrafe

Abschnitt 16 
Schlussbestimmungen
§ 57 Einschränkung von Grundrechten
§ 58 Ersetzung von Bundesrecht
§ 59 Inkrafttreten

Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 
Anwendungsbereich

Dieses Gesetz regelt den Vollzug des Jugendarrests (Arrest) in 
Jugendarrestanstalten (Anstalten).

§ 2 
Ziel des Arrests

Der Arrest dient dem Ziel, den Arrestierten das von ihnen began-
gene Unrecht, dessen Folgen und ihre Verantwortung hierfür be-
wusst zu machen. Er soll einen Beitrag leisten, die Arrestierten zur 
Führung eines eigenverantwortlichen Lebens ohne weitere Strafta-
ten zu befähigen.

§ 3 
Förder- und Erziehungsauftrag, 
Grundsätze der Arrestgestaltung

(1) Der Arrest ist auf die Förderung der Arrestierten auszurichten 
und wird erzieherisch ausgestaltet. Er weckt und fördert die unver-
zichtbare Bereitschaft der Arrestierten, an der Erreichung des Ar-
restziels mitzuwirken.

(2) Der Arrest wirkt auf die Auseinandersetzung der Arrestierten 
mit ihren Straftaten, deren Ursachen und Folgen hin. Das Bewusst-
sein für die den Opfern zugefügten Schäden soll geweckt werden.

(3) Das Leben im Arrest ist den allgemeinen Lebensverhältnissen 
so weit wie möglich anzugleichen.

(4) Schädlichen Folgen des Arrests ist entgegenzuwirken. Die Ar-
restierten sind insbesondere vor Übergriffen zu schützen.

(5) Alle in der Anstalt Tätigen arbeiten vertrauensvoll zusammen 
und wirken daran mit, das Arrestziel zu erreichen.

(6) Die Anstalt arbeitet eng mit anderen staatlichen Stellen sowie 
anderen geeigneten Einrichtungen, Organisationen, Personen und 
Vereinen zusammen, um das Arrestziel zu erreichen und eine Fort-
führung der für erforderlich erachteten Maßnahmen nach der Ent-
lassung zu ermöglichen.

(7) Die Personensorgeberechtigten sind, soweit dies möglich ist 
und dem Arrestziel nicht zuwiderläuft, in die Planung und Gestal-
tung des Arrests angemessen einzubeziehen. Über besondere Bege-
benheiten während des Arrests sind sie zu informieren.

(8) Die unterschiedlichen Bedürfnisse der Arrestierten, insbeson-
dere im Hinblick auf Geschlecht, Alter, individuellen Reifegrad, 
Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung, Gesundheit, se-
xuelle und geschlechtliche Identität werden bei der Arrestgestaltung 
im Allgemeinen und im Einzelfall berücksichtigt.

§ 4 
Stellung der Arrestierten

(1) Die Persönlichkeit der Arrestierten ist zu achten. Ihre Selb-
ständigkeit ist soweit wie möglich zu erhalten und zu fördern.
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deren Unterbrechung rechtfertigen können, unterrichtet sie unver-
züglich die Vollstreckungsleiterin oder den Vollstreckungsleiter. 
Nach Vollendung der 20. Schwangerschaftswoche, während des 
gesetzlichen Mutterschutzes und während der Stillzeit dürfen Ar-
restierte nicht aufgenommen werden.

§ 8 
Ermittlung des Förder- und Erziehungsbedarfs

(1) Nach der Aufnahme wird mit den Arrestierten alsbald ein aus-
führliches Zugangsgespräch geführt, wobei insbesondere die Per-
sönlichkeit, die Lebensverhältnisse und die Fähigkeiten und Fertig-
keiten der Arrestierten ermittelt werden.

(2) Die an der Förderung der Arrestierten maßgeblich beteiligten 
Bediensteten erörtern auf der Grundlage der Ergebnisse des Zu-
gangsgesprächs und der Erkenntnisse aus den Vollstreckungsunter-
lagen, insbesondere der Erkenntnisse der Jugendgerichtshilfe, den 
Förder- und Erziehungsbedarf für die Dauer des Arrests und die Zeit 
danach. Erforderlichenfalls können mit Zustimmung der Arrestier-
ten oder der Personensorgeberechtigten externe Fachkräfte hinzu-
gezogen werden. Den Arrestierten werden die zur Erreichung des 
Arrestziels erforderlichen Maßnahmen sowie weitere Hilfsangebote 
und Empfehlungen aufgezeigt. Anregungen und Vorstellungen der 
Arrestierten sollen angemessen berücksichtigt werden, soweit sie 
dem Arrestziel entsprechen.

(3) Das wesentliche Ergebnis des Förder- und Erziehungsbedarfs 
wird schriftlich niedergelegt. Es ist auf Verlangen den Arrestierten 
auszuhändigen und kann auf Verlangen unter Beachtung des § 3 Ab-
satz 7 Satz 1 auch den Personensorgeberechtigten übermittelt wer-
den.

(4) Als Hilfen kommen insbesondere in Betracht:
1. Maßnahmen zur Verbesserung der sozialen Kompetenz, na-

mentlich zu den Schwerpunkten Gewalt, Sucht und Schulden,
2. Maßnahmen zur lebenspraktischen, beruflichen und schulischen 

Entwicklung,
3. angemessene Beschäftigung,
4. Sportangebote und Maßnahmen zur strukturierten Gestaltung 

der Freizeit und
5. Vermittlung in nachsorgende Maßnahmen.

Abschnitt 3 
Unterbringung

§ 9 
Trennungsgrundsätze

(1) Arrestierte unterschiedlichen Geschlechts werden getrennt 
voneinander untergebracht.

(2) Von dem Grundsatz der getrennten Unterbringung gemäß Ab-
satz 1 kann im Einzelfall unter Berücksichtigung der Persönlichkeit 
und der Bedürfnisse der Arrestierten, der Erreichung des Arrestziels 
und der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt einschließlich der Be-
dürfnisse der übrigen Arrestierten insbesondere dann abgewichen 
werden, wenn sich Arrestierte
1. auf Grund ihrer geschlechtlichen Identität nicht dem in ihrem 

amtlichen Personenstandseintrag angegebenen, sondern einem 
anderen Geschlecht oder

2. dauerhaft weder dem männlichen noch dem weiblichen Ge-
schlecht

als zugehörig empfinden.

§ 10 
Unterbringung während der Einschlusszeiten

(1) Die Arrestierten werden während der Einschlusszeiten in ihren 
Arresträumen einzeln untergebracht. Mit ihrer und der Zustimmung 
der Personensorgeberechtigten können sie in dafür zugelassenen 
Arresträumen zu zweit untergebracht werden, wenn es für die Ar-

restierten ärztlich angeordnet oder sonst förderlich ist und erzieheri-
sche Gründe nicht entgegenstehen.

(2) Die Anstalt setzt die Einschlusszeiten unter Berücksichtigung 
der in § 3 geregelten Grundsätze der Arrestgestaltung und der in § 6 
bestimmten Leitlinien der Förderung und Erziehung fest.

§ 11 
Aufenthalt außerhalb der Einschlusszeiten

(1) Außerhalb der Einschlusszeiten halten sich die Arrestierten 
grundsätzlich in Gemeinschaft auf.

(2) Der gemeinschaftliche Aufenthalt kann eingeschränkt werden,
1. wenn ein schädlicher Einfluss auf andere Arrestierte zu befürch-

ten ist,
2. wenn es die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt erfordert oder
3. solange es aus erzieherischen Gründen dringend geboten ist.

Abschnitt 4 
Außenkontakte

§ 12 
Schriftwechsel und Pakete

(1) Die Arrestierten haben das Recht, Schreiben abzusenden und 
zu empfangen. Die Anstalt fördert die schriftliche Kommunikation.

(2) Die Arrestierten haben das Absenden und den Empfang ihrer 
Schreiben durch die Anstalt vermitteln zu lassen, die sie unverzüg-
lich weiterleitet. Eine inhaltliche Kontrolle findet nicht statt. Ein- 
und ausgehende Schreiben können auf verbotene Gegenstände 
überprüft werden. Satz 3 gilt nicht für den Schriftwechsel mit den in 
§ 13 Absatz 4 genannten Institutionen und Personen.

(3) Die Kosten des Schriftwechsels tragen die Arrestierten. Sind 
sie dazu nicht in der Lage, kann die Anstalt die Kosten in begründe-
ten Fällen in angemessenem Umfang übernehmen.

(4) Den Arrestierten kann in begründeten Ausnahmefällen gestat-
tet werden, Pakete zu empfangen. Pakete sind in Gegenwart der 
Arrestierten zu öffnen und zu kontrollieren.

§ 13 
Telefongespräche und Besuche

(1) Den Arrestierten kann gestattet werden, Telefongespräche 
durch Vermittlung der Anstalt zu führen, und in dringenden Fällen, 
Besuch von Familienangehörigen zu empfangen, wenn dies dem 
Arrestziel förderlich ist und die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt 
hierdurch nicht gefährdet wird. Für den Arrest findet das Mobilfunk-
verhinderungsgesetz vom 3. Juli 2009 (GVBl. S. 305) in der jeweils 
geltenden Fassung entsprechende Anwendung.

(2) Aus Gründen der Sicherheit der Anstalt können Besuche da-
von abhängig gemacht werden, dass die Besucherinnen und Besu-
cher sich und ihre mitgeführten Sachen durchsuchen und mit techni-
schen oder sonstigen Hilfsmitteln absuchen lassen. Die Durchsu-
chung darf nur von Personen des gleichen Geschlechts vorgenom-
men werden. Abweichend von Satz 2 soll bei berechtigtem Interesse 
der Besucherinnen und Besucher ihrem Wunsch, die Durchsuchung 
Bediensteten eines bestimmten Geschlechts zu übertragen, entspro-
chen werden. Das Schamgefühl ist zu schonen. Eine inhaltliche 
Überprüfung der von den in Absatz 4 genannten Personen mitge-
führten Schriftstücke und sonstigen Unterlagen ist nicht zulässig. 
Telefongespräche und Besuche dürfen beaufsichtigt werden. Sie 
dürfen abgebrochen werden, wenn die Sicherheit oder Ordnung der 
Anstalt gefährdet würde. Gegenstände dürfen beim Besuch nur mit 
Erlaubnis übergeben werden. Die Dauer eines Besuchs soll eine 
Stunde nicht überschreiten, die Gesamtdauer der Besuche soll zwei 
Stunden in der Woche nicht überschreiten. Die Besuchszeiten regelt 
die Hausordnung.

(3) Die Kosten für Telefongespräche tragen die Arrestierten. Sind 
sie dazu nicht in der Lage, kann die Anstalt die Kosten in begründe-
ten Fällen in angemessenem Umfang übernehmen. Die Anstalt hat 
auf marktgerechte Preise hinzuwirken.
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(3) Zur Ausgestaltung der Aufenthalte außerhalb der Anstalt kön-
nen den Arrestierten Weisungen erteilt werden. Soweit dies erforder-
lich ist, werden sie begleitet oder ständig und unmittelbar beauf-
sichtigt.

Abschnitt 5 
Entlassung und nachgehende Betreuung

§ 16 
Einleitung nachsorgender Maßnahmen, 

Entlassung, Entlassungsbeihilfe
(1) Die Anstalt unterstützt und berät die Arrestierten in enger Zu-

sammenarbeit mit dem Jugendamt sowie freien Trägern bei der 
Einleitung von nachsorgenden Maßnahmen. Von der bevorstehen-
den Entlassung sind auch die übrigen in § 7 Absatz 4 aufgeführten 
Personen und Stellen zu informieren.

(2) Die Entlassung kann am Tag des Ablaufs der Arrestzeit vor-
zeitig erfolgen, wenn die Arrestierten aus schulischen oder berufli-
chen Gründen hierauf angewiesen sind oder die Anbindung der An-
stalt an die öffentlichen Verkehrsmittel dies erfordert.

(3) Bedürftigen Arrestierten kann eine Entlassungsbeihilfe in 
Form eines Reisekostenzuschusses oder einer sonstigen notwendi-
gen Unterstützung gewährt werden.

§ 17 
Schlussbericht, Entlassungsgespräch

(1) Zum Ende des Arrests wird ein Schlussbericht erstellt, der ins-
besondere folgende Angaben enthält:
1. Übersicht über den Arrestverlauf, insbesondere über die durch-

geführten Maßnahmen,
2. Aussagen zur Persönlichkeit und zu den gegenwärtigen Lebens-

umständen der Arrestierten sowie zu ihrer Mitwirkung an der 
Erreichung des Arrestziels,

3. Darlegung des weiteren Förderbedarfs der Arrestierten sowie 
Empfehlung von weiteren externen Hilfsangeboten und

4. Vorschläge zu Auflagen und Weisungen im Falle einer Bewäh-
rungsunterstellung.

(2) Der Inhalt des Schlussberichts wird den Arrestierten in einem 
Entlassungsgespräch erläutert.

(3) Der Schlussbericht ist für die Arrest- und Strafakten bestimmt. 
Eine Ausfertigung des Berichts ist der Jugendgerichtshilfe und bei 
unter Bewährungsaufsicht stehenden Arrestierten der Bewährungs-
hilfe zuzuleiten. Auf Verlangen wird den Arrestierten und den Perso-
nensorgeberechtigten eine Ausfertigung des Berichts übermittelt, 
soweit keine erzieherischen Nachteile zu befürchten sind.

§ 18 
Nachgehende Betreuung

Mit Zustimmung der Anstaltsleiterin oder des Anstaltsleiters kön-
nen Bedienstete in besonders gelagerten Ausnahmefällen an der 
nachgehenden Betreuung entlassener Arrestierter mit deren Einwil-
ligung mitwirken. Die nachgehende Betreuung kann auch außerhalb 
der Anstalt erfolgen. In der Regel ist sie auf den ersten Monat nach 
der Entlassung begrenzt.

§ 19 
Verbleib oder Aufnahme auf freiwilliger Grundlage

(1) Sofern es die Belegungssituation zulässt, können entlassene 
Arrestierte auf ihren Antrag ausnahmsweise vorübergehend in der 
Anstalt verbleiben oder alsbald nach Entlassung wieder aufgenom-
men werden, wenn ihre Wohnsituation ungeklärt und ein Aufenthalt 
in der Anstalt aus diesem Grund gerechtfertigt ist. Der Aufenthalt 
soll eine Woche nicht überschreiten. Die Unterbringung erfolgt auf 
vertraglicher Basis.

(2) Gegen die sich in der Anstalt befugt aufhaltenden Entlassenen 
dürfen Maßnahmen des Arrests nicht mit unmittelbarem Zwang 

(4) Telefongespräche und Besuche
1. von Verteidigerinnen oder Verteidigern,
2. von Beiständen nach § 69 des Jugendgerichtsgesetzes,
3. von Betreuungshelferinnen und Betreuungshelfern nach § 10 

Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 des Jugendgerichtsgesetzes,
4. von Angehörigen der für die Arrestierten zuständigen Gerichts- 

und Jugendgerichtshilfe, der Bewährungshilfe und der Auf-
sichtsstellen für die Führungsaufsicht,

5. von bevollmächtigten Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälten, No-
tarinnen und Notaren in einer die Arrestierten betreffenden 
Rechtssache,

6. von Erziehungsbeiständen nach dem Sozialgesetzbuch,
7. von Volksvertretungen des Bundes und der Länder sowie deren 

Mitgliedern,
8. vom Bundesverfassungsgericht und vom für die Arrestierten zu-

ständigen Landesverfassungsgericht,
9. von der oder dem für die Arrestierten zuständigen Bürgerbeauf-

tragten eines Landes,
10. von der oder dem Datenschutzbeauftragten des Bundes oder der 

Länder,
11. vom europäischen Parlament sowie dessen Mitgliedern,
12. vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte,
13. vom Europäischen Gerichtshof,
14. von der oder dem Europäischen Datenschutzbeauftragten,
15. von der oder dem Europäischen Bürgerbeauftragten,
16. vom Europäischen Ausschuss zur Verhütung von Folter und un-

menschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe,
17. von der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intole-

ranz,
18. vom Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen,
19. von den Ausschüssen der Vereinten Nationen für die Beseiti-

gung der Rassendiskriminierung und für die Beseitigung der 
Diskriminierung der Frau,

20. vom Ausschuss der Vereinten Nationen gegen Folter, vom zu-
gehörigen Unterausschuss zur Verhütung von Folter und von 
den entsprechenden Nationalen Präventivmechanismen,

21. von den konsularischen Vertretungen des Heimatlandes der Ar-
restierten,

22. von der oder dem Opferbeauftragten des Landes Berlin und
23. von den Anstaltsbeiräten und vom Berliner Vollzugsbeirat sowie 

deren Mitgliedern
sind zu gestatten, werden nicht beaufsichtigt und sind zeitlich un-
begrenzt zulässig.

§ 14 
Andere Formen der Telekommunikation

Die Anstalt kann den Arrestierten gestatten, andere von der Auf-
sichtsbehörde zugelassene Formen der Telekommunikation auf 
ihre Kosten zu nutzen. Im Übrigen finden in Abhängigkeit von der 
Art der Telekommunikation die Vorschriften dieses Abschnitts über 
den Schriftwechsel, über Telefongespräche und über den Besuch 
entsprechende Anwendung.

§ 15 
Aufenthalte außerhalb der Anstalt

(1) Aufenthalte außerhalb der Anstalt können geeigneten Arres-
tierten gewährt werden, wenn es sich um Maßnahmen der Anstalt 
handelt oder dies sonst der Erreichung des Arrestziels dient.

(2) Aufenthalte außerhalb der Anstalt können auch aus wichtigem 
Anlass gewährt werden. Wichtige Anlässe sind insbesondere die 
Teilnahme an gerichtlichen Terminen, die medizinische Behandlung 
der Arrestierten sowie der Tod naher Angehöriger.
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durchgesetzt werden. Im Übrigen finden die sonstigen Vorschriften 
dieses Gesetzes entsprechende Anwendung.

(3) Bei Störung des Anstaltsbetriebs durch die Entlassenen oder 
aus organisatorischen Gründen der Anstalt kann der freiwillige Auf-
enthalt jederzeit beendet werden. Die Entlassenen sind vorher zu 
hören.

(4) Die in der Anstalt verbliebenen oder wieder aufgenommenen 
Entlassenen dürfen die Anstalt auf ihren Wunsch jederzeit unver-
züglich verlassen.

(5) Erforderlichenfalls unterrichtet die Anstalt das Jugendamt un-
verzüglich über die Notwendigkeit der Unterbringung der Arrestier-
ten oder der Entlassenen in einem Heim der Jugendhilfe.

Abschnitt 6 
Grundversorgung und Freizeit

§ 20 
Bildung und Beschäftigung

Den Arrestierten sind Maßnahmen zur lebenspraktischen, schuli-
schen und beruflichen Entwicklung anzubieten. Zu diesem Zweck 
können ihnen auch Aufgaben innerhalb der Anstalt und gemeinnüt-
zige Tätigkeiten übertragen werden.

§ 21 
Einbringen von und Gewahrsam an Gegenständen

(1) Die Arrestierten dürfen Gegenstände nur mit Zustimmung der 
Anstalt einbringen, in Gewahrsam haben, annehmen oder abgeben. 
Die Anstalt kann die Zustimmung verweigern, wenn die Gegenstän-
de ihrer Art oder Beschaffenheit nach geeignet sind, die Sicherheit 
oder Ordnung der Anstalt oder die Erreichung des Arrestziels zu 
gefährden oder ihre Aufbewahrung nach Art oder Umfang unmög-
lich ist.

(2) Gegenstände, die die Arrestierten nicht in Gewahrsam haben 
dürfen, werden von der Anstalt aufbewahrt, soweit dies nach Art und 
Umfang möglich ist und Gründe der Sicherheit oder Ordnung der 
Anstalt, insbesondere auch hygienische Gründe, nicht dagegenspre-
chen.

(3) Werden Gegenstände, deren Aufbewahrung nach Absatz 2 
ausgeschlossen ist, von den Arrestierten trotz Aufforderung nicht 
innerhalb einer angemessenen Frist aus der Anstalt verbracht, so 
darf die Anstalt diese Gegenstände auf Kosten der Arrestierten 
außerhalb der Anstalt verwahren, verwerten oder vernichten. Für 
das Verfahren der Verwertung und Vernichtung gilt § 40 des Allge-
meinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes in der Fassung vom  
11. Oktober 2006 (GVBl. S. 930), das zuletzt durch Artikel 16 des 
Gesetzes vom 27. September 2021 (GVBl. S. 1117) geändert wor-
den ist, in der jeweils geltenden Fassung entsprechend.

§ 22 
Religiöse Schriften und Gegenstände

Die Arrestierten dürfen grundlegende religiöse Schriften sowie in 
angemessenem Umfang Gegenstände des religiösen Gebrauchs be-
sitzen. Diese dürfen den Arrestierten nur bei grobem Missbrauch 
entzogen werden.

§ 23 
Kleidung

(1) Die Arrestierten dürfen eigene Kleidung tragen. Dieses Recht 
kann eingeschränkt oder ausgeschlossen werden, soweit es zur Ge-
währleistung der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt erforderlich 
ist. Für Reinigung, Instandsetzung und regelmäßigen Wechsel der 
eigenen Kleidung haben die Arrestierten selbst und auf ihre Kosten 
zu sorgen.

(2) Bei Bedarf stellt die Anstalt den Arrestierten Kleidung zur 
Verfügung.

§ 24 
Verpflegung

Zusammensetzung und Nährwert der Anstaltsverpflegung haben 
den Anforderungen an eine gesunde Ernährung junger Menschen zu 
entsprechen. Auf ärztliche Anordnung wird besondere Verpflegung 
gewährt. Den Arrestierten ist zu ermöglichen, Speisevorschriften 
ihrer Religionsgemeinschaft zu befolgen sowie sich fleischlos zu 
ernähren. Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Ernährungs-
weise von Arrestierten sind zu berücksichtigen.

§ 25 
Freizeit und Sport

(1) Die Ausgestaltung der Freizeit orientiert sich am Arrestziel. 
Die Anstalt hat Angebote zur sinnvollen Freizeitgestaltung vorzu-
halten. Sie stellt insbesondere Angebote zur sportlichen, kulturellen, 
kreativen und musischen Betätigung, eine angemessen ausgestattete 
Bibliothek sowie Zeitungen zur Verfügung. Die Arrestierten sind zur 
Teilnahme und Mitwirkung an Maßnahmen der Freizeitgestaltung 
zu motivieren und anzuleiten.

(2) Der Zugang zum Rundfunk ist zu ermöglichen. Eigene Fern-
sehgeräte und eigene Geräte der Informations- und Unterhaltungs-
elektronik sind nicht zugelassen.

(3) Dem Sport kommt bei der Gestaltung des Arrests besondere 
Bedeutung zu. Die Anstalt bietet täglich Möglichkeiten zur sportli-
chen Betätigung an. Sie fördert die Bereitschaft der Arrestierten, 
sich sportlich zu betätigen.

Abschnitt 7 
Gesundheitsfürsorge

§ 26 
Gesundheitsschutz und Hygiene

(1) Die Anstalt unterstützt die Arrestierten bei der Wiederherstel-
lung und Erhaltung ihrer körperlichen, geistigen und seelischen 
Gesundheit. Sie fördert das Bewusstsein für gesunde Ernährung und 
Lebensführung. Insbesondere ist auf die Gefährdung durch Infektio-
nen, Tabak, Alkohol sowie andere Suchtmittel hinzuweisen. Die 
Arrestierten haben die notwendigen Anordnungen zum Gesund-
heitsschutz und zur Hygiene zu befolgen.

(2) Den Arrestierten wird ermöglicht, sich täglich mindestens eine 
Stunde im Freien aufzuhalten.

(3) Arrestierte, die nicht krankenversichert sind, haben einen An-
spruch auf notwendige, ausreichende und zweckmäßige medizini-
sche Leistungen unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaft-
lichkeit und unter Berücksichtigung des Leistungsumfangs der ge-
setzlichen Krankenversicherung sowie der Dauer des Arrests. Auch 
Arrestierten, die krankenversichert sind, können Leistungen nach 
Satz 1 gewährt werden, wenn dies aus Gründen des Arrests erforder-
lich ist.

Abschnitt 8 
Religionsausübung

§ 27 
Seelsorge

Den Arrestierten ist religiöse Betreuung durch eine Seelsorgerin 
oder einen Seelsorger ihrer Religionsgemeinschaft zu ermöglichen. 
Auf Wunsch ist ihnen zu helfen, mit einer Seelsorgerin oder einem 
Seelsorger in Verbindung zu treten.

§ 28 
Religiöse Veranstaltungen

(1) Die Arrestierten haben das Recht, am Gottesdienst und an an-
deren religiösen Veranstaltungen ihrer Religionsgemeinschaft teil-
zunehmen.
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§ 33 
Einvernehmliche Streitbeilegung

Zur Abwendung von erzieherischen Maßnahmen nach § 32 Ab-
satz 2 sollen in geeigneten Fällen im Wege einvernehmlicher und 
gewaltfreier Streitbeilegung Vereinbarungen getroffen werden. Ins-
besondere kommen die Wiedergutmachung des Schadens, die Ent-
schuldigung beim Geschädigten, die Erbringung von Leistungen für 
die Gemeinschaft und das vorübergehende Verbleiben im Arrest-
raum in Betracht. Erfüllen die Arrestierten die Vereinbarung, so ist 
die Anordnung von erzieherischen Maßnahmen unzulässig.

§ 34 
Durchsuchung und Absuchung

(1) Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ordnung der An-
stalt dürfen die Arrestierten, ihre Sachen und die Arresträume mit 
technischen Mitteln oder sonstigen Hilfsmitteln abgesucht und 
durchsucht werden. Die Durchsuchung der Arrestierten darf nur von 
Personen gleichen Geschlechts vorgenommen werden. Abweichend 
von Satz 2 soll bei berechtigtem Interesse der Arrestierten ihrem 
Wunsch, die Durchsuchung Bediensteten eines bestimmten Ge-
schlechts zu übertragen, entsprochen werden. Das Schamgefühl ist 
zu schonen.

(2) Nur bei Gefahr im Verzug oder auf Anordnung der Leiterin 
oder des Leiters der Anstalt ist es im begründeten Einzelfall zuläs-
sig, eine mit einer Entkleidung verbundene körperliche Durchsu-
chung Arrestierter vorzunehmen. Sie darf nur in Anwesenheit von 
Personen gleichen Geschlechts erfolgen. Sie ist in einem geschlos-
senen Raum durchzuführen. Andere Arrestierte dürfen nicht anwe-
send sein. Durchführung und Ergebnis der Durchsuchung sind 
schriftlich abzufassen. Abweichend von Satz 2 soll bei berechtigtem 
Interesse der Arrestierten ihrem Wunsch, die mit einer Entkleidung 
verbundene körperliche Durchsuchung Bediensteten eines bestimm-
ten Geschlechts zu übertragen, entsprochen werden; nur Bedienstete 
des benannten Geschlechts dürfen in diesem Fall während der Ent-
kleidung anwesend sein. Das Schamgefühl ist zu schonen.

(3) Die Anordnung der Anstaltsleiterin oder des Anstaltsleiters im 
Einzelfall ist den Arrestierten mündlich zu eröffnen und zu begrün-
den.

§ 35 
Maßnahmen zur Feststellung von Suchtmittelmissbrauch

Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt 
oder aus Gründen der Gesundheitsvorsorge können im Einzelfall 
Maßnahmen angeordnet werden, die geeignet sind, den Gebrauch 
von Suchtmitteln festzustellen. Diese Maßnahmen dürfen nicht mit 
einem körperlichen Eingriff verbunden sein.

§ 36 
Besondere Sicherungsmaßnahmen

(1) Gegen Arrestierte können besondere Sicherungsmaßnahmen 
angeordnet werden, wenn nach ihrem Verhalten oder auf Grund 
ihres seelischen Zustands in erhöhtem Maß die Gefahr von Gewalt-
tätigkeiten gegen Personen oder Sachen, der Selbsttötung oder der 
Selbstverletzung besteht.

(2) Als besondere Sicherungsmaßnahmen sind zulässig:
1. der Entzug oder die Vorenthaltung von Gegenständen,
2. die Beobachtung der Arrestierten in ihren Hafträumen, im be-

sonders gesicherten Arrestraum oder im Krankenzimmer, auch 
mit technischen Hilfsmitteln,

3. die Trennung von allen anderen Arrestierten (Absonderung) bis 
zu 24 Stunden,

4. die Unterbringung in einem besonders gesicherten Arrestraum 
ohne gefährdende Gegenstände bis zu zwölf Stunden.

Mehrere besondere Sicherungsmaßnahmen können nebeneinander 
angeordnet werden, wenn die Gefahr anders nicht abgewendet wer-
den kann.

(3) Wenn es zur Abwehr einer Selbsttötung oder erheblichen 
Selbstverletzung unerlässlich ist, ist über Absatz 2 hinaus eine vorü-
bergehende Fesselung im besonders gesicherten Arrestraum zuläs-
sig. In der Regel darf die Fesselung nur an den Händen oder an den 

(2) Die Zulassung zu Gottesdiensten oder religiösen Veranstaltun-
gen einer anderen Religionsgemeinschaft bedarf der Zustimmung 
der Seelsorgerin oder des Seelsorgers dieser Religionsgemeinschaft.

(3) Arrestierte können von der Teilnahme am Gottesdienst oder an 
anderen religiösen Veranstaltungen ausgeschlossen werden, wenn 
dies aus überwiegenden Gründen der Sicherheit oder Ordnung der 
Anstalt geboten ist. Die Seelsorgerin oder der Seelsorger ist dazu 
vorher anzuhören; bei einer Gefährdung der Sicherheit der Anstalt 
kann dies auch nachgeholt werden.

§ 29 
Weltanschauungsgemeinschaften

Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten die §§ 22, 
27 und 28 entsprechend.

Abschnitt 9 
Sicherheit und Ordnung

§ 30 
Grundsatz der Sicherheit und Ordnung

(1) Sicherheit und Ordnung der Anstalt bilden die Grundlage des 
auf die Erreichung des Arrestziels ausgerichteten Anstaltslebens und 
tragen dazu bei, dass in der Anstalt ein von gegenseitiger Akzeptanz 
geprägtes gewaltfreies Klima herrscht.

(2) Die Pflichten und Beschränkungen, die den Arrestierten zur 
Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt auferlegt 
werden, sind so zu wählen, dass sie in einem angemessenen Verhält-
nis zu ihrem Zweck stehen und die Arrestierten nicht mehr und nicht 
länger als notwendig beeinträchtigen. Es sind insbesondere ge-
schlechtsspezifische Belange sowie die besonderen Belange Arres-
tierter mit Behinderung zu berücksichtigen.

§ 31 
Allgemeine Verhaltenspflichten

(1) Die Arrestierten sind für das sozialverträgliche, geordnete Zu-
sammenleben in der Anstalt mitverantwortlich und müssen mit 
ihrem Verhalten dazu beitragen. Ihr Bewusstsein hierfür ist zu ent-
wickeln und zu stärken.

(2) Auf eine einvernehmliche Streitbeilegung (§ 33) ist hinzuwir-
ken. Das Bewusstsein der Arrestierten hierfür ist zu entwickeln und 
zu stärken.

(3) Die Arrestierten haben die Anordnungen der Bediensteten zu 
befolgen, auch wenn sie sich durch diese beschwert fühlen.

(4) Die Arrestierten haben ihren Arrestraum und die ihnen von der 
Anstalt überlassenen Sachen in Ordnung zu halten und schonend zu 
behandeln.

(5) Die Arrestierten haben Umstände, die eine Gefahr für das Le-
ben oder eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit einer Person 
bedeuten, unverzüglich zu melden.

§ 32 
Reaktionen auf Pflichtverstöße

(1) Verstöße der Arrestierten gegen Pflichten, die ihnen durch oder 
auf Grund dieses Gesetzes auferlegt sind, sind unverzüglich im Ge-
spräch aufzuarbeiten.

(2) Daneben können Maßnahmen angeordnet werden, die geeig-
net sind, den Arrestierten ihr Fehlverhalten bewusst zu machen (er-
zieherische Maßnahmen). Als solche Maßnahmen kommen insbe-
sondere die Erteilung von Weisungen und Auflagen, die Beschrän-
kung der Nutzung oder der Entzug einzelner Gegenstände für die 
Freizeitbeschäftigung bis zu einer Dauer von zwei Tagen und der 
Ausschluss von gemeinsamer Freizeit oder einzelnen Freizeitver-
anstaltungen bis zu einer Dauer von einem Tag in Betracht. Jeder 
Pflichtverstoß kann gesondert geahndet werden.

(3) Es sollen solche erzieherischen Maßnahmen angeordnet wer-
den, die mit der Verfehlung im Zusammenhang stehen.
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Füßen der Arrestierten erfolgen. Eine ständige und unmittelbare 
Überwachung ist vorzusehen. Es ist unverzüglich eine ärztliche 
Untersuchung herbeizuführen und eine Entscheidung über die Ar-
restfähigkeit einzuholen. Hinsichtlich der Art und des Umfangs der 
Fesselung sind die Arrestierten zu schonen. Die Fesselung ist unver-
züglich zu lockern, wenn die Gefahr sich verringert hat oder dies 
zeitweise, beispielsweise zur Nahrungsaufnahme oder ärztlichen 
Untersuchung, notwendig ist. Sie ist zu entfernen, sobald die Gefahr 
nicht mehr fortbesteht oder durch mildere Mittel abgewendet wer-
den kann.

(4) Besondere Sicherungsmaßnahmen ordnet die Anstaltsleiterin 
oder der Anstaltsleiter an. Bei Gefahr im Verzug können auch ande-
re Bedienstete diese Maßnahmen vorläufig anordnen; die Entschei-
dung der Anstaltsleiterin oder des Anstaltsleiters ist unverzüglich 
einzuholen.

(5) Den Arrestierten sind besondere Sicherungsmaßnahmen zu-
sammen mit deren Anordnung mündlich zu erläutern. Die Anord-
nung ist mit einer kurzen Begründung schriftlich abzufassen.

(6) Besondere Sicherungsmaßnahmen dürfen nur so weit auf-
rechterhalten werden, wie es ihr Zweck erfordert. Sie sind in ange-
messenen zeitlichen Abständen daraufhin zu überprüfen, ob und in 
welchem Umfang sie aufrechterhalten werden müssen. Das Ergeb-
nis der Überprüfungen und die Durchführung der Maßnahmen ein-
schließlich einer möglichen Beteiligung des ärztlichen Dienstes sind 
schriftlich abzufassen.

(7) Während der Absonderung und während der Unterbringung 
im besonders gesicherten Arrestraum sind die Arrestierten in beson-
derem Maß zu betreuen.

(8) Sind die Arrestierten in einem besonders gesicherten Arrest-
raum untergebracht, sucht sie eine Ärztin oder ein Arzt alsbald auf.

Abschnitt 10 
Unmittelbarer Zwang

§ 37 
Begriffsbestimmungen

(1) Unmittelbarer Zwang ist die Einwirkung auf Personen oder 
Sachen durch körperliche Gewalt, durch Hilfsmittel der körperli-
chen Gewalt oder durch Waffen.

(2) Körperliche Gewalt ist jede unmittelbare körperliche Einwir-
kung auf Personen oder Sachen.

(3) Hilfsmittel der körperlichen Gewalt sind insbesondere Fesseln 
und Reizstoffe. Waffen sind Hieb- und Schusswaffen.

(4) Als Hilfsmittel der körperlichen Gewalt dürfen nur dienstlich 
zugelassene Fesseln verwendet werden. Waffen dürfen nicht ge-
braucht werden.

§ 38 
Allgemeine Voraussetzungen

(1) Zur Durchführung rechtmäßiger Arrest- und Sicherungsmaß-
nahmen dürfen Bedienstete unmittelbaren Zwang anwenden, soweit 
der damit verfolgte Zweck auf keine andere Weise erreicht werden 
kann.

(2) Gegen andere Personen als Arrestierte darf unmittelbarer 
Zwang angewendet werden, wenn sie es unternehmen, Arrestierte 
zu befreien oder widerrechtlich in die Anstalt einzudringen, oder 
wenn sie sich unbefugt darin aufhalten.

(3) Das Recht zur Anwendung unmittelbaren Zwangs durch ande-
re Hoheitsträger, insbesondere Polizeivollzugsbedienstete, bleibt 
unberührt.

§ 39 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

(1) Unter mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen des 
unmittelbaren Zwangs sind diejenigen zu wählen, die Einzelne und 
die Allgemeinheit voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigen.

(2) Unmittelbarer Zwang unterbleibt, wenn ein durch ihn zu er-
wartender Schaden erkennbar außer Verhältnis zu dem angestrebten 
Erfolg steht.

§ 40 
Androhung

Unmittelbarer Zwang ist vorher anzudrohen. Die Androhung darf 
nur dann unterbleiben, wenn die Umstände sie nicht zulassen oder 
unmittelbarer Zwang sofort angewendet werden muss, um eine 
rechtswidrige Tat, die den Tatbestand eines Strafgesetzes erfüllt, zu 
verhindern oder eine gegenwärtige Gefahr abzuwenden.

Abschnitt 11 
Beschwerde

§ 41 
Beschwerderecht

(1) Die Arrestierten erhalten Gelegenheit, sich mit Wünschen, 
Anregungen und Beschwerden an die Anstaltsleiterin oder den An-
staltsleiter zu wenden.

(2) Besichtigen Vertreterinnen oder Vertreter der Aufsichtsbehör-
de die Anstalt, so ist zu gewährleisten, dass die Arrestierten sich in 
Angelegenheiten, die sie selbst betreffen, an diese wenden können.

(3) Die Möglichkeit der Dienstaufsichtsbeschwerde bleibt unbe-
rührt.

Abschnitt 12 
Kriminologische Forschung

§ 42 
Evaluation, kriminologische Forschung

(1) Programme zur Förderung der Arrestierten sind auf der Grund-
lage wissenschaftlicher Erkenntnisse zu konzipieren, zu standardi-
sieren und auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen.

(2) Der Arrest, insbesondere seine Gestaltung sowie die Program-
me und deren Wirkungen auf die Erreichung des Arrestziels, soll 
regelmäßig durch den Kriminologischen Dienst, durch eine Hoch-
schule oder durch eine andere, geeignete Stelle wissenschaftlich 
begleitet und erforscht werden.

Abschnitt 13 
Aufbau und Organisation der Anstalten

§ 43 
Jugendarrestanstalt, Festsetzung der Belegungsfähigkeit

(1) Der Jugendarrest wird in selbständigen Jugendarrestanstalten 
(Anstalten) vollzogen.

(2) Es sind bedarfsgerechte Einrichtungen für Gruppen- und Ein-
zelmaßnahmen vorzuhalten. Arrest- und Funktionsräume, insbeson-
dere Gruppen- und Gemeinschaftsräume sind bedarfsgerecht vorzu-
halten und zweckentsprechend auszustatten. Entsprechendes gilt für 
Räume zum Zweck des Besuchs, der Freizeit, des Sports und der 
Seelsorge.

(3) Die Aufsichtsbehörde setzt die Belegungsfähigkeit der An-
stalten so fest, dass eine angemessene Unterbringung der Arrestier-
ten gewährleistet ist. Absatz 2 ist zu berücksichtigen.

§ 44 
Anstalts- und Arrestleitung

(1) Jede Anstalt wird von einer Anstaltsleiterin oder einem An-
staltsleiter geleitet. Zu ihren oder seinen Befugnissen als Führungs-
kraft gehören insbesondere
1. die Gesamtverantwortung für den Arrest und dessen Gestaltung, 

auch im Hinblick auf die Förderung der Arrestierten und deren 
sichere Unterbringung,

2. die Vertretung der Anstalt nach außen,
3. die Haushalts- und Wirtschaftsführung für die gesamte Anstalt,



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      77. Jahrgang      Nr. 73      6. Oktober 20211142

§ 48 
Hausordnung

Die Anstalt erlässt auf Vorschlag der Arrestleiterin oder des Ar-
restleiters zur Gestaltung und Organisation des Arrestalltags eine 
Hausordnung auf der Grundlage dieses Gesetzes. Die Aufsichtsbe-
hörde kann sich die Genehmigung der Hausordnung vorbehalten. 
Die Hausordnung ist in die am häufigsten benötigten Fremdsprachen 
zu übersetzen.

Abschnitt 14 
Aufsicht, Beirat, Besichtigungen

§ 49 
Aufsichtsbehörde, Vollstreckungsplan, 

Vollzugsgemeinschaften
(1) Die für Justiz zuständige Senatsverwaltung führt die Aufsicht 

über die Anstalten (Aufsichtsbehörde) und sichert gemeinsam mit 
ihnen die Qualität des Arrests.

(2) An der Aufsicht über die Gesundheitsfürsorge sowie die För-
derung der Arrestierten sind eigene Fachkräfte zu beteiligen. Soweit 
die Aufsichtsbehörde nicht über eigene Fachkräfte verfügt, ist fach-
liche Beratung sicherzustellen.

(3) Die Aufsichtsbehörde regelt die örtliche und sachliche Zustän-
digkeit der Anstalten in einem Vollstreckungsplan.

(4) Im Rahmen von Vollzugsgemeinschaften kann der Arrest auch 
in selbständigen Anstalten der Justizverwaltungen anderer Länder 
vollstreckt werden.

§ 50 
Anstaltsbeiräte

(1) Bei jeder Anstalt ist ein Anstaltsbeirat zu bilden. Bei der Be-
setzung des Anstaltsbeirats ist auf ein ausgewogenes Verhältnis der 
Geschlechter hinzuwirken sowie eine Beteiligung von Vertreterin-
nen und Vertretern mit Migrationshintergrund gemäß § 14 Absatz 1 
in Verbindung mit § 3 Absatz 2 des Partizipationsgesetzes vom  
5. Juli 2021 (GVBl. S. 842) in der jeweils geltenden Fassung anzu-
streben. Bedienstete dürfen nicht Mitglieder des Beirats sein. Dem 
Beirat soll mindestens ein Mitglied angehören, das in der Jugend-
hilfe erfahren ist.

(2) Die Mitglieder des Beirats wirken beratend bei der Gestaltung 
des Arrests mit. Sie fördern das Verständnis für den Arrest und seine 
gesellschaftliche Akzeptanz und vermitteln Kontakte zu öffentli-
chen und privaten Einrichtungen.

(3) Der Beirat steht der Anstaltsleiterin oder dem Anstaltsleiter, 
den Bediensteten und den Arrestierten als Ansprechpartner zur Ver-
fügung.

(4) Die Mitglieder des Beirats können sich über die Unterbrin-
gung der Arrestierten und die Gestaltung des Arrests informieren, 
die Anstalt gemäß § 52 Absatz 1 besichtigen und sie ohne Beglei-
tung durch Bedienstete begehen. Sie können die Arrestierten in 
ihren Arresträumen aufsuchen.

(5) Die Mitglieder des Beirats sind verpflichtet, außerhalb ihres 
Amtes über alle Angelegenheiten, die ihrer Natur nach vertraulich 
sind, insbesondere über Namen und Persönlichkeit der Arrestierten, 
Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt auch nach Beendigung 
ihres Amtes.

(6) Die Aufsichtsbehörde regelt die Berufung, Zusammensetzung, 
Amtszeit, Sitzungsgelder und Abberufung der ehrenamtlichen Bei-
ratsmitglieder.

§ 51 
Berliner Vollzugsbeirat

(1) Der Berliner Vollzugsbeirat wirkt bei der Planung und Fortent-
wicklung des gesamten Berliner Vollzugs beratend mit. Er erörtert 
mit der Aufsichtsbehörde seine Anregungen und Verbesserungsvor-
schläge in grundlegenden Angelegenheiten. Zur Förderung einer 
vertrauensvollen Zusammenarbeit informieren sich der Berliner 

4. die Regelung von Zuständigkeiten in Form eines Geschäftsver-
teilungsplans,

5. die Umsetzung der dezentralen Fach- und Ressourcenverant-
wortung nebst dem dazugehörigen Berichtswesen,

6. das Personalmanagement, insbesondere die bedarfs-, anforde-
rungs- und eignungsgerechte Beschäftigung der Bediensteten 
und eine gezielte Personalentwicklung und

7. das Qualitätsmanagement.
Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter kann einzelne Aufgaben-
bereiche und Befugnisse auf andere Bedienstete übertragen. Die 
Aufsichtsbehörde kann sich die Zustimmung zur Übertragung ein-
zelner Aufgabenbereiche auf andere Bedienstete vorbehalten.

(2) Die Arrestleiterin oder der Arrestleiter trägt die Verantwortung 
für die erzieherische Ausgestaltung und Organisation des Arrests, 
leitet die Bediensteten fachlich an und vertritt für diesen Bereich die 
Anstaltsleiterin oder den Anstaltsleiter.

(3) Die Aufsichtsbehörde überträgt die Anstaltsleitung der Ju-
gendrichterin oder dem Jugendrichter am Ort der Anstalt. Ist dort 
eine Jugendrichterin oder ein Jugendrichter nicht oder sind dort 
mehrere Jugendrichterinnen oder Jugendrichter tätig, bestimmt die 
Aufsichtsbehörde eine Jugendrichterin oder einen Jugendrichter zur 
Anstaltsleiterin oder zum Anstaltsleiter.

(4) Die Aufsichtsbehörde kann in begründeten Ausnahmefällen 
abweichend von Absatz 3 eine Beamtin oder einen Beamten des 
höheren Dienstes zur Anstaltsleiterin oder zum Anstaltsleiter bestel-
len. In diesem Fall bleibt die Regelung des § 85 Absatz 1 des Ju-
gendgerichtsgesetzes unberührt mit der Maßgabe, dass für die Ab-
gabe der Vollstreckung an die Stelle der oder des als Vollzugsleiterin 
oder Vollzugsleiter zuständigen Jugendrichterin oder Jugendrichters 
die oder der am Ort des Vollzugs nach der Geschäftsverteilung des 
betreffenden Amtsgerichts zuständige Jugendrichterin oder Jugend-
richter tritt.

§ 45 
Bedienstete

Die Anstalt wird mit dem für die Erreichung des Arrestziels und 
die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Personal ausgestattet. 
Die Bediensteten müssen für die erzieherische Gestaltung des Ar-
rests geeignet und qualifiziert sein. Sie werden fortgebildet und er-
halten Praxisberatung und -begleitung sowie die Gelegenheit zur 
Supervision.

§ 46 
Seelsorgerinnen und Seelsorger

(1) Seelsorgerinnen und Seelsorger werden im Einvernehmen mit 
der Aufsichtsbehörde von der jeweiligen Religionsgemeinschaft 
hauptamtlich oder nebenamtlich berufen. Ist dies aus organisatori-
schen Gründen einer Religionsgemeinschaft nicht möglich oder 
rechtfertigt die geringe Anzahl der Angehörigen einer Religionsge-
meinschaft eine Seelsorge nach Satz 1 nicht, so ist die seelsorgeri-
sche Betreuung auf andere Weise zuzulassen; Näheres hierzu regelt 
die Aufsichtsbehörde.

(2) Die Seelsorgerinnen und Seelsorger wirken in enger Zusam-
menarbeit mit den anderen im Vollzug Tätigen eigenverantwortlich 
an der Erreichung des Arrestziels mit.

(3) Mit Zustimmung der Anstalt dürfen die Anstaltsseelsorgerin-
nen und Anstaltsseelsorger sich freier Seelsorgehelferinnen und 
Seelsorgehelfer bedienen und diese für Gottesdienste sowie für an-
dere religiöse Veranstaltungen von außen zuziehen.

§ 47 
Ärztliche Versorgung

Die ärztliche Versorgung der Arrestierten ist sicherzustellen.
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Vollzugsbeirat und die Aufsichtsbehörde in regelmäßigen Abstän-
den gegenseitig.

(2) Der Berliner Vollzugsbeirat besteht aus den jeweils gewählten 
Vorsitzenden der einzelnen Anstaltsbeiräte oder sonst von diesen 
bestimmten Mitgliedern. Die weiteren Mitglieder setzen sich aus 
Personen zusammen, die auf Grund ihrer beruflichen Tätigkeit oder 
Zugehörigkeit zu einer Organisation besonders geeignet sind, sich 
für die Belange des gesamten Berliner Vollzugs und entsprechend 
§ 3 Absatz 8 für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Arrestierten 
einzusetzen.

(3) § 50 Absatz 1 Satz 2 und 3 und Absatz 4 bis 6 gilt entspre-
chend.

§ 52 
Besichtigungen

(1) Den Mitgliedern der in § 13 Absatz 4 Nummer 7 bis 23 ge-
nannten Stellen und den dort aufgeführten Personen ist die Besichti-
gung der Anstalten zu gestatten.

(2) Anderen Personen kann die Besichtigung insbesondere zu 
Ausbildungszwecken und aus Gründen eines beruflichen oder sons-
tigen sachlichen Interesses gestattet werden. An die Erlaubnis kön-
nen Auflagen geknüpft werden. Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn 
durch die Besichtigung die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt ge-
fährdet wird. Besichtigungen durch Medienvertreterinnen und Me-
dienvertreter bedürfen der Zustimmung der Aufsichtsbehörde.

(3) Die Persönlichkeitsrechte der Arrestierten sind zu berücksich-
tigen.

Abschnitt 15 
Freizeit- und Kurzarrest, Nichtbefolgungsarrest, 

Jugendarrest neben Jugendstrafe

§ 53 
Grundsatz

Für den Vollzug des
1. Freizeit- und Kurzarrests nach § 16 Absatz 2 und 3 des Jugend-

gerichtsgesetzes,
2. Nichtbefolgungsarrests nach § 11 Absatz 3, § 15 Absatz 3 Satz 2, 

§ 23 Absatz 1 Satz 4, § 29 Satz 2 und § 88 Absatz 6 Satz 1 des 
Jugendgerichtsgesetzes und nach § 98 Absatz 2 bis 4 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten sowie

3. Jugendarrests neben Jugendstrafe nach § 16a des Jugendge-
richtsgesetzes

gelten die vorhergehenden Abschnitte 1 bis 14, die auf den Vollzug 
des Dauerarrests nach § 16 Absatz 4 des Jugendgerichtsgesetzes ab-
stellen, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.

§ 54 
Freizeit- und Kurzarrest

(1) Für den Freizeit- und Kurzarrest gelten die Vorschriften des  
4. Abschnitts nur, soweit dies die kurze Dauer des Arrests zulässt 
und sinnvoll erscheinen lässt. Gleiches gilt für das Angebot von 
Maßnahmen nach § 6 Absatz 3.

(2) § 7 Absatz 3 findet mit der Maßgabe Anwendung, dass eine 
ärztliche Untersuchung nur erfolgt, wenn Anhaltspunkte für eine 
Arrestuntauglichkeit oder für behandlungsbedürftige Erkrankungen 
bestehen. § 8 findet keine Anwendung. Die Entlassung kann abwei-
chend von § 16 Absatz 2 auch schon am Abend zuvor erfolgen, 
wenn die Arrestierten aus schulischen oder beruflichen Gründen 
hierauf angewiesen sind. Ein Schlussbericht gemäß § 17 wird nur 
dann erstellt, wenn dies aus besonderen Gründen erforderlich ist.

§ 55 
Nichtbefolgungsarrest

(1) Im Vollzug des Nichtbefolgungsarrests sind mit den Arrestier-
ten die Gründe für die Nichterfüllung der auferlegten Pflichten zu 

erörtern. Sie sollen dazu angehalten und motiviert werden, die ihnen 
erteilten Weisungen oder Anordnungen zu befolgen und ihre Aufla-
gen zu erfüllen.

(2) In den Fällen des § 98 Absatz 2 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten tritt an die Stelle der Auseinandersetzung mit den 
Straftaten nach § 6 Absatz 3 eine Auseinandersetzung mit den zu-
grundeliegenden Ordnungswidrigkeiten.

(3) Der Schlussbericht (§ 17 Absatz 1) enthält zudem Angaben 
über die Befolgung von Weisungen oder Anordnungen sowie die 
Erfüllung von Auflagen während des Arrests.

(4) Für den Vollzug des Nichtbefolgungsarrests in Form eines 
Freizeit- und Kurzarrests findet zusätzlich § 54 Anwendung.

§ 56 
Jugendarrest neben Jugendstrafe

(1) Im Vollzug des Jugendarrests neben Jugendstrafe sind insbe-
sondere bei den Einzel- und Gruppenmaßnahmen nach § 6 Absatz 3 
die in § 16a Absatz 1 Nummer 1 bis 3 des Jugendgerichtsgesetzes 
genannten Anordnungsgründe zu berücksichtigen.

(2) Die Anstalt ermöglicht der Bewährungshilfe während des Ar-
rests, Kontakt zu den Arrestierten aufzunehmen und zu halten. Die 
Planung und Einleitung nachsorgender Hilfen sind zwischen der 
Bewährungshilfe und der Anstalt abzustimmen.

(3) In den Fällen des § 16a Absatz 1 Nummer 2 des Jugendge-
richtsgesetzes sind den Arrestierten Kontakte zu Personen des sozia-
len Umfelds nur dann zu gestatten, wenn schädliche Einflüsse nicht 
zu befürchten sind.

(4) Für den Vollzug des Jugendarrests neben Jugendstrafe in Form 
eines Freizeit- und Kurzarrests findet zusätzlich § 54 Anwendung.

Abschnitt 16 
Schlussbestimmungen

§ 57 
Einschränkung von Grundrechten

Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte der körperlichen 
Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes), der 
Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes) 
und des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 Ab-
satz 1 des Grundgesetzes) eingeschränkt.

§ 58 
Ersetzung von Bundesrecht

Dieses Gesetz ersetzt nach Artikel 125a Absatz 1 Satz 2 des 
Grundgesetzes in seinem Geltungsbereich § 90 des Jugendgerichts-
gesetzes sowie die Jugendarrestvollzugsordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 30. November 1976 (BGBl. I S. 3270), die 
zuletzt durch Artikel 53 des Gesetzes vom 8. Dezember 2010 
(BGBl. I S. 1864) geändert worden ist, mit Ausnahme der Vorschrif-
ten über die Vollstreckung des Jugendarrests (§ 4, § 17 Absatz 4, 
§ 25 Absatz 1, Absatz 3 Satz 1 bis 3 und Absatz 4).

§ 59 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 27. September 2021

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r
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Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten im Justizvollzug, 
bei den Sozialen Diensten der Justiz des Landes Berlin und der 

Führungsaufsichtsstelle beim Landgericht Berlin 
(Justizvollzugsdatenschutzgesetz Berlin – JVollzDSG Bln)

Inhaltsübersicht

Teil 1 Ziel, Anwendungsbereich und Verantwortliche
§ 1 Ziel
§ 2 Anwendungsbereich
§ 3 Anwendbarkeit anderer Vorschriften
§ 4 Verantwortlicher
§ 5 Auftragsverarbeitung
§ 6 Gemeinsam Verantwortliche

Teil 2 Datenschutz im Strafvollzug
§ 7 Anwendungsbereich des Teils 2
§ 8 Vollzugliche und andere Zwecke

Kapitel 1 Grundsätze der Datenverarbeitung

Abschnitt 1 Allgemeine Bestimmungen
§ 9 Zulässigkeit der Datenverarbeitung
§ 10 Einwilligung
§ 11 Automatisierte Verarbeitung
§ 12  Kenntnisverschaffung und Schutz der Belange 

Bediensteter
§ 13 Datengeheimnis
§ 14 Übertragung von Befugnissen der Anstaltsleitung
§ 15 Schutzvorkehrungen

Abschnitt 2 Datenerhebung
§ 16 Erhebung bei den betroffenen Personen
§ 17  Erhebung von Daten über Gefangene ohne deren 

Mitwirkung und Kenntnis
§ 18  Erhebung von Daten über Personen, die nicht 

Gefangene sind, ohne deren Mitwirkung und 
Kenntnis

Kapitel 2 Besondere Formen der Datenverarbeitung
§ 19 Erkennungsdienstliche Maßnahmen
§ 20 Einsatz optisch-elektronischer Einrichtungen
§ 21  Optisch-elektronische Einrichtungen im Umfeld 

von Anstalten
§ 22  Optisch-elektronische Einrichtungen innerhalb von 

Anstalten
§ 23  Optisch-elektronische Einrichtungen innerhalb von 

Hafträumen und Krankenzimmern

§ 24  Akustisch-elektronische Einrichtungen in Bereichen 
für Besuche

§ 25  Speicherung mittels optisch- oder akustisch-elektro-
nischer Einrichtungen erhobener Daten

§ 26 Identifikation vollzugsfremder Personen
§ 27 Auslesen von Datenspeichern
§ 28 Gefangenenausweise

Kapitel 3 Rechte der betroffenen Personen
§ 29 Allgemeine Informationen zu Datenverarbeitungen
§ 30  Benachrichtigung bei Datenverarbeitung ohne 

Kenntnis der betroffenen Personen
§ 31 Auskunftsrecht
§ 32 Akteneinsichtsrecht
§ 33 Sperrvermerke
§ 34 Missbrauch des Akteneinsichtsrechts
§ 35  Rechte auf Berichtigung und Löschung sowie 

Einschränkung der Verarbeitung
§ 36  Verfahren für die Ausübung der Rechte der 

betroffenen Personen
§ 37  Ausschluss anderer Auskunfts- und Akteneinsichts-

rechte

Kapitel 4  Übermittlung, Abgleich und Austausch von 
Daten

Abschnitt 1 Allgemeine Bestimmungen
§ 38 Übermittlung personenbezogener Daten
§ 39 Mitbetroffene personenbezogene Daten
§ 40 Verantwortung für die Datenübermittlung
§ 41  Zweckbindung übermittelter personenbezogener 

Daten
§ 42 Auskunft und Akteneinsicht zu Forschungszwecken

Abschnitt 2 Datenaustausch mit öffentlichen Stellen
§ 43  Übermittlung an öffentliche Stellen zu 

vollzuglichen Zwecken
§ 44 Erkennungsdienstlicher Datenabgleich
§ 45 Überprüfung Gefangener
§ 46 Überprüfung vollzugsfremder Personen
§ 47  Übermittlung an öffentliche Stellen zu anderen 

Zwecken
§ 48 Fallkonferenzen mit den Sicherheitsbehörden
§ 49 Aktenüberlassung
§ 50  Mitteilung über Haftverhältnisse an öffentliche 

Stellen
§ 51  Akteneinsichtnahme durch nationale und interna-

tionale Stellen zur Verhütung von Folter

Gesetz
zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 im 

bereichsspezifischen Datenschutzrecht des Berliner 
Justizvollzugs, der Sozialen Dienste der Justiz des 

Landes Berlin und der Führungsaufsichtsstelle 
beim Landgericht Berlin
Vom 27. September 2021
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Abschnitt 3 Übermittlung an nicht-öffentliche Stellen
§ 52  Übermittlung an nicht-öffentliche Stellen zu 

vollzuglichen Zwecken
§ 53 Pseudonymisierung
§ 54 Förmliche Verpflichtung Dritter
§ 55  Mitteilung über Haftverhältnisse an nicht-öffentli-

che Stellen und Verletzte

Kapitel 5 Auskunftsstelle des Justizvollzugs
§ 56  Konzentration der Übermittlung personenbezoge-

ner Daten
§ 57  Datenverarbeitung durch die Auskunftsstelle des 

Justizvollzugs

Kapitel 6 Besondere Schutzanforderungen
Abschnitt 1  Erkenntnisse aus Beaufsichtigungs-, Überwa-

chungs- und Kontrollmaßnahmen; Bekanntma-
chungen

§ 58  Erkenntnisse aus Beaufsichtigungs-, Überwachungs- 
und Kontrollmaßnahmen

§ 59 Bekanntmachungen

Abschnitt 2 Schutz von Berufsgeheimnissen
§ 60  Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnis-

träger
§ 61 Offenbarungspflicht
§ 62 Offenbarungsbefugnis
§ 63  Zweckbindung offenbarter personenbezogener 

Daten
§ 64 Zugriff auf Daten in Notfällen
§ 65 Verhältnis zu anderen Vorschriften
§ 66 Belehrung und Benachrichtigung der Gefangenen

Abschnitt 3 Seelsorge
§ 67  Übermittlung personenbezogener Daten an 

Seelsorgerinnen und Seelsorger
§ 68  Verarbeitung in Gefangenenpersonalakten 

enthaltener Daten
§ 69  Schutz des seelsorgerischen Vertrauensverhältnisses

Kapitel 7  Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und 
Berichtigung von Daten

§ 70  Löschung nach Aufgabenerfüllung und Regelfrist 
zur Löschung

§ 71 Einschränkung der Verarbeitung
§ 72  Besondere Fristen für die Löschung von Daten aus 

Gesundheits- und Patientenakten
§ 73 Berichtigung

Teil 3  Besondere Vorschriften für bestimmte Vollzugs-
formen

Kapitel 1 Entsprechende Anwendung des Teils 2
§ 74  Entsprechende Anwendung der Vorschriften über 

den Datenschutz im Strafvollzug

Kapitel 2  Datenschutz im Vollzug nach dem Berliner 
Untersuchungshaftvollzugsgesetz

§ 75 Zweck des Untersuchungshaftvollzugs
§ 76  Mitteilungen unter Berücksichtigung der Un-

schuldsvermutung
§ 77  Akteneinsicht vor dem Abschluss der Ermittlungen 

und Übersetzungskosten
§ 78  Erkenntnisse aus Beaufsichtigungs-, Überwachungs- 

und Kontrollmaßnahmen

§ 79 Junge Untersuchungsgefangene

Kapitel 3  Datenschutz im Vollzug nach dem Berliner 
Jugendstrafvollzugsgesetz und des Jugendar-
rests

§ 80 Stellung der Personensorgeberechtigten
§ 81 Beistände und Mitteilungen an Verletzte
§ 82  Zweck und besondere Bestimmungen im Vollzug 

des Jugendarrests

Kapitel 4  Datenschutz im Vollzug nach dem Berliner 
Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz

§ 83  Zweck des Vollzugs der Unterbringung in der 
Sicherungsverwahrung

§ 84 Gemeinsame Behandlung der Untergebrachten

Teil 4  Datenverarbeitung bei den Sozialen Diensten 
und bei der Führungsaufsichtsstelle

§ 85  Datenverarbeitung durch die Sozialen Dienste und 
die Führungsaufsichtsstelle

§ 86  Besondere Übermittlungsbefugnisse und Übermitt-
lungspflichten

§ 87  Fristen für die Einschränkung der Verarbeitung und 
Löschung

Teil 5 Schlussvorschriften
§ 88 Einschränkung von Grundrechten

Teil 1 
Ziel, Anwendungsbereich und Verantwortliche

§ 1 
Ziel

Dieses Gesetz dient dazu,
1. bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Justizvoll-

zug, bei den Sozialen Diensten der Justiz und bei der Führungs-
aufsichtsstelle die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Perso-
nen, insbesondere das Recht einer jeden Person, grundsätzlich 
selbst über die Preisgabe und Verwendung ihrer personenbezo-
genen Daten zu bestimmen, zu wahren,

2. dem Justizvollzug, den Sozialen Diensten der Justiz sowie der 
Führungsaufsichtsstelle zu ermöglichen, ihre Aufgaben zu er-
füllen, sowie

3. dem Justizvollzug zu ermöglichen, die Sicherheit und Ordnung 
der Anstalten zu gewährleisten.

§ 2 
Anwendungsbereich

Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten für
1. den Vollzug nach dem Berliner Strafvollzugsgesetz vom 

4. April 2016 (GVBl. S. 152) in der jeweils geltenden Fassung,
2. den Vollzug nach dem Berliner Jugendstrafvollzugsgesetz vom 

4. April 2016 (GVBl. S. 152) in der jeweils geltenden Fassung,
3. den Vollzug nach dem Berliner Untersuchungshaftvollzugsge-

setz vom 3. Dezember 2009 (GVBl. S. 686), das zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 4. April 2016 (GVBl. S. 152) geän-
dert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung,

4. den Vollzug nach dem Berliner Sicherungsverwahrungsvoll-
zugsgesetz vom 27. März 2013 (GVBl. S. 71), das durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 4. April 2016 (GVBl. S. 152) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung,

5. den Vollzug des Jugendarrestes gemäß § 90 des Jugendgerichts-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
11. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3427), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 9. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2146) 
geändert worden ist, und
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6. die Bewährungshilfe, die Gerichtshilfe und die Führungsauf-
sicht, soweit dies im Teil 4 bestimmt ist.

§ 3 
Anwendbarkeit anderer Vorschriften

(1) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes geregelt ist, gelten für 
die Tätigkeit der Behörden im Anwendungsbereich dieses Gesetzes 
die Teile 1 und 3 des Berliner Datenschutzgesetzes vom 
13. Juni 2018 (GVBl. 2018, S. 418), das durch Artikel 13 des Geset-
zes vom 12. Oktober 2020 (GVBl. S. 807) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung.

(2) Neben diesem Gesetz ist das Berliner Informationsfreiheits-
gesetz vom 15. Oktober 1999 (GVBl. 1999, S. 561), das zuletzt 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. Oktober 2020 (GVBl. 2020, 
S. 807) geändert worden ist, anzuwenden, soweit sich nicht aus 
diesem Gesetz etwas anderes ergibt.

(3) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten im sachlichen 
Anwendungsbereich gemäß Artikel 2 der Verordnung (EU) 2016/679 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richt-
linie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1; L 134 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, 
S. 2) gelten deren Bestimmungen und die Teile 1 und 2 des Berliner 
Datenschutzgesetzes als landesrechtliche Durchführungsbestim-
mungen.

§ 4 
Verantwortlicher

(1) Justizvollzug im Sinne dieses Gesetzes sind die folgenden 
Stellen, die Aufgaben des Justizvollzugs nach § 2 Nummer 1 bis 5 
wahrnehmen:
1. die Justizvollzugsanstalten, die Jugendstrafanstalt und die Ju-

gendarrestanstalt des Landes Berlin (Anstalten), einschließlich 
ihrer Untereinheiten und Abteilungen, insbesondere der Einrich-
tung zum Vollzug der Sicherungsverwahrung, der Einweisungs-
abteilung, der Auskunftsstelle des Justizvollzugs, des Justizvoll-
zugskrankenhauses und der Zentralen IT-Stelle der Justizvoll-
zugsanstalten und der Sozialen Dienste der Justiz, letztere je-
doch nur, soweit sie für den Justizvollzug tätig ist, sowie

2. die für Justiz zuständige Senatsverwaltung, soweit sie unmittel-
bar Aufgaben des Justizvollzugs nach § 2 Nummer 1 und 2 
wahrnimmt oder die Dienst- oder Fachaufsicht über die Anstal-
ten ausübt.

Die in Nummer 1 genannten Stellen bilden zusammen einen Ver-
antwortlichen im Sinne des § 31 Nummer 7 des Berliner Daten-
schutzgesetzes.

(2) Soziale Dienste im Sinne dieses Gesetzes sind die Sozialen 
Dienste der Justiz, soweit sie Aufgaben der Bewährungshilfe, der 
Gerichtshilfe oder der Führungsaufsicht wahrnehmen, sowie die 
Zentrale IT-Stelle der Justizvollzugsanstalten und der Sozialen 
Dienste der Justiz, soweit sie in diesem Rahmen für die Sozialen 
Dienste tätig ist. Sie bilden zusammen einen Verantwortlichen im 
Sinne des § 31 Nummer 7 des Berliner Datenschutzgesetzes.

(3) Führungsaufsicht im Sinne dieses Gesetzes ist die Führungs-
aufsichtsstelle beim Landgericht Berlin sowie die Zentrale IT-Stelle 
der Justizvollzugsanstalten und der Sozialen Dienste der Justiz, so-
weit sie für die Führungsaufsichtsstelle tätig ist. Sie bilden zusam-
men einen Verantwortlichen im Sinne des § 31 Nummer 7 des Ber-
liner Datenschutzgesetzes.

§ 5 
Auftragsverarbeitung

(1) Der Verantwortliche darf personenbezogene Daten durch an-
dere Personen oder Stellen im Auftrag verarbeiten lassen. Dies gilt 
auch für Test- und Freigabeverfahren, Prüfungs- und Wartungsarbei-
ten und vergleichbare Hilfstätigkeiten einschließlich der Fernwar-

tung, bei denen ein Zugriff auf personenbezogene Daten nicht aus-
geschlossen werden kann.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 hat der jeweilige Verantwortliche 
für die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes und anderer Vor-
schriften über den Datenschutz zu sorgen. Die Rechte der betroffe-
nen Personen auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung 
der Verarbeitung und Schadensersatz sind in diesem Fall gegenüber 
dem Verantwortlichen geltend zu machen.

(3) Der Verantwortliche darf nur solche Auftragsverarbeiter mit 
der Verarbeitung personenbezogener Daten beauftragen, die mit ge-
eigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen sicherstel-
len, dass die Verarbeitung im Einklang mit den gesetzlichen Anfor-
derungen erfolgt und der Schutz der Rechte der betroffenen Personen 
gewährleistet wird.

(4) Auftragsverarbeiter dürfen ohne vorherige schriftliche Geneh-
migung des Verantwortlichen keine weiteren Auftragsverarbeiter 
hinzuziehen. Vor jeder beabsichtigten Änderung in Bezug auf die 
Hinzuziehung oder die Ersetzung weiterer Auftragsverarbeiter ist 
der Verantwortliche zu unterrichten. Der Verantwortliche kann in 
diesem Fall die Hinzuziehung oder Ersetzung untersagen.

(5) Zieht ein Auftragsverarbeiter einen weiteren Auftragsverarbei-
ter hinzu, so hat er diesem dieselben Verpflichtungen aus seinem 
Vertrag mit dem Verantwortlichen nach Absatz 6 aufzuerlegen, die 
auch für ihn gelten, soweit diese Pflichten für den weiteren Auftrags-
verarbeiter nicht schon auf Grund anderer Vorschriften verbindlich 
sind. Erfüllt ein weiterer Auftragsverarbeiter diese Verpflichtungen 
nicht, so haftet der ihn beauftragende Auftragsverarbeiter gegenüber 
dem Verantwortlichen für die Einhaltung der Pflichten des weiteren 
Auftragsverarbeiters.

(6) Die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter erfolgt auf 
der Grundlage eines schriftlichen Vertrags oder eines anderen 
Rechtsinstruments, der oder das den Auftragsverarbeiter an den Ver-
antwortlichen bindet und der oder das den Gegenstand, die Dauer, 
die Art und den Zweck der Verarbeitung, die Art der personenbezo-
genen Daten, die Kategorien betroffener Personen und die Rechte 
und Pflichten des Verantwortlichen festlegt. Der Vertrag oder das 
andere Rechtsinstrument enthalten insbesondere, dass der Auftrags-
verarbeiter
1. nur auf dokumentierte Weisung des Verantwortlichen handelt; 

ist der Auftragsverarbeiter der Auffassung, dass eine Weisung 
rechtswidrig ist, hat er den Verantwortlichen unverzüglich zu 
informieren,

2. gewährleistet, dass die zur Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten befugten Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet wer-
den, soweit sie keiner angemessenen gesetzlichen Verschwie-
genheitspflicht unterliegen,

3. den Verantwortlichen mit geeigneten Mitteln dabei unterstützt, 
die Einhaltung der Bestimmungen über die Rechte der betroffe-
nen Personen zu gewährleisten,

4. alle personenbezogenen Daten nach Abschluss der Erbringung 
der Verarbeitungsleistungen nach Wahl des Verantwortlichen 
zurückgibt oder löscht und bestehende Kopien vernichtet, wenn 
nicht nach einer Rechtsvorschrift eine Verpflichtung zur Spei-
cherung der Daten besteht,

5.  dem Verantwortlichen alle erforderlichen Informationen, ins-
besondere die gemäß § 62 des Berliner Datenschutzgesetzes er-
stellten Protokolle, zum Nachweis der Einhaltung seiner Pflich-
ten zur Verfügung stellt,

6. Überprüfungen, die von dem Verantwortlichen oder einer oder 
einem von diesem hierzu Beauftragten durchgeführt werden, er-
möglicht und dazu beiträgt,

7. die in den Absätzen 4 und 5 aufgeführten Bedingungen für die 
Inanspruchnahme der Dienste eines weiteren Auftragsverarbei-
ters einhält,

8. alle gemäß § 50 des Berliner Datenschutzgesetzes erforderli-
chen Maßnahmen ergreift und



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      77. Jahrgang      Nr. 73      6. Oktober 20211148

9. unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung und der ihm zur 
Verfügung stehenden Informationen den Verantwortlichen bei 
der Einhaltung der in den §§ 51 bis 54 und 56 des Berliner 
Datenschutzgesetzes genannten Pflichten unterstützt.

(7) Ein Auftragsverarbeiter, der die Zwecke und Mittel der Ver-
arbeitung unter Verstoß gegen diese Vorschrift bestimmt, gilt in Be-
zug auf diese Verarbeitung als Verantwortlicher.

(8) § 54 hinsichtlich der förmlichen Verpflichtung Dritter gilt ent-
sprechend.

§ 6 
Gemeinsam Verantwortliche

Legen zwei oder mehr Verantwortliche gemeinsam die Zwecke 
und die Mittel der Verarbeitung fest, gelten sie als gemeinsam ver-
antwortlich. Sie haben ihre jeweiligen Aufgaben und datenschutz-
rechtlichen Verantwortlichkeiten in transparenter Form in einer 
Vereinbarung festzulegen, soweit diese nicht bereits in Rechtsvor-
schriften festgelegt sind. Aus der Vereinbarung muss insbesondere 
hervorgehen, wer welchen Informationspflichten nachzukommen 
hat und wie und gegenüber wem betroffene Personen ihre Rechte 
wahrnehmen können.

Teil 2 
Datenschutz im Strafvollzug

§ 7 
Anwendungsbereich des Teils 2

Im Vollzug nach dem Berliner Strafvollzugsgesetz finden für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten die nachfolgenden Be- 
stimmungen des Teils 2 Anwendung.

§ 8 
Vollzugliche und andere Zwecke

(1) Vollzugliche Zwecke sind
1. die Gefangenen zu befähigen, künftig in sozialer Verantwortung 

ein Leben ohne Straftaten zu führen,
2. die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten der Gefangenen zu 

schützen,
3. Leib, Leben, Freiheit und Vermögen der Bediensteten und der 

Gefangenen sowie das Vermögen des Landes durch die Auf-
rechterhaltung der Sicherheit und Ordnung innerhalb der An-
stalten zu schützen,

4. Entweichung und Befreiung von Gefangenen zu verhindern,
5. Nichtrückkehr und Missbrauch von Lockerungen zu vermeiden 

sowie
6. die Mitwirkung des Justizvollzugs an den ihm durch Gesetz 

übertragenen sonstigen Aufgaben, insbesondere an Gefangene 
betreffende Entscheidungen der Strafvollstreckungskammern 
durch vorbereitende Stellungnahmen.

(2) Andere Zwecke sind alle Zwecke, die nicht zu den vollzugli-
chen Zwecken nach Absatz 1 zählen.

Kapitel 1 
Grundsätze der Datenverarbeitung

Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen

§ 9 
Zulässigkeit der Datenverarbeitung

(1) Der Justizvollzug darf personenbezogene Daten erheben, so-
weit deren Kenntnis zu vollzuglichen Zwecken erforderlich und in 
diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist. Besondere Kategorien 
personenbezogener Daten dürfen nur erhoben werden, soweit dies 
zu vollzuglichen Zwecken unbedingt erforderlich und in diesem 
Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

(2) Der Justizvollzug darf personenbezogene Daten, die er zuläs-
sig erhoben hat, auch anderweitig verarbeiten, insbesondere erfas-
sen, ordnen, speichern, anpassen, verändern, auslesen, verwenden, 
einschränken und löschen, soweit dies zu vollzuglichen Zwecken 
erforderlich und in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist. Be-
sondere Kategorien personenbezogener Daten dürfen nur nach 
Satz 1 weiterverarbeitet werden, wenn dies zu vollzuglichen Zwe-
cken unbedingt erforderlich ist; sie sind bei der weiteren Verarbei-
tung vor unbefugter Kenntnisnahme zu schützen. Die §§ 15 und 59 
sowie die Regelungen des Kapitel 6 bleiben unberührt.

(3) Der Justizvollzug darf personenbezogene Daten, die er zuläs-
sig erhoben hat, außerdem verarbeiten, soweit dies
1. der Wahrnehmung von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, der 

Automatisierung des Berichtswesens, der Rechnungsprüfung, 
der Steuerung des Justizvollzugs über Zielvereinbarungen oder 
der Durchführung von Organisationsuntersuchungen für den 
Justizvollzug dient,

2. zu Ausbildungs-, Schulungs- und Prüfungszwecken für den Jus-
tizvollzug erforderlich ist oder

3. zur Durchführung von Testverfahren, Prüfungs- und Wartungs-
arbeiten unbedingt erforderlich ist

und soweit nicht überwiegende schutzwürdige Interessen der betrof-
fenen Personen entgegenstehen. Die Daten sind zu pseudonymisie-
ren, soweit nicht zu den in Nummer 1 bis 3 genannten Zwecken die 
Kenntnis der Personalien der betroffenen Personen erforderlich oder 
die Arbeit an den Originaldaten sonst unbedingt erforderlich ist.

(4) Der Justizvollzug darf personenbezogene Daten, die er zuläs-
sig für vollzugliche Zwecke erhoben hat, für andere Zwecke ver-
arbeiten, wenn dies in diesem Gesetz ausdrücklich zugelassen ist 
oder soweit dies erforderlich ist
1. für Maßnahmen der Strafvollstreckung oder für Verfahren vor 

den Strafvollstreckungskammern; betreffen die Maßnahmen 
oder Verfahren allein andere Gefangene als diejenigen, deren 
Freiheitsentziehung ursprünglicher Anlass der Erhebung war, so 
gilt dies nur, wenn diese Gefangenen vor der Übermittlung unter 
Angabe der beabsichtigten Datenverarbeitung angehört wurden 
und sie kein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an einem 
Ausschluss der Verarbeitung der sie betreffenden Daten haben,

2. im Rahmen außerordentlicher Rechtsbehelfsverfahren im Zu-
sammenhang mit diesem Gesetz oder mit einer Freiheitsentzie-
hung im Land Berlin,

3. zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicher-
heit,

4. zur Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten oder
5. zur Verhinderung oder Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, 

durch welche die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt gefährdet 
werden.

(5) Besondere Kategorien personenbezogener Daten dürfen zu 
den in Absatz 3 und 4 genannten Zwecken nur verarbeitet werden, 
soweit dies unbedingt erforderlich ist.

(6) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach diesem Gesetz 
gespeichert werden dürfen, weitere personenbezogene Daten der 
betroffenen Person oder von Dritten in Akten so verbunden, dass 
eine Trennung, Anonymisierung oder Pseudonymisierung nicht oder 
nur mit unvertretbarem Aufwand möglich ist (mitbetroffene Daten), 
ist die Speicherung auch dieser Daten zulässig, soweit nicht berech-
tigte Interessen der betroffenen Personen oder Dritter an deren Ge-
heimhaltung offensichtlich überwiegen. Soweit es sich um besonde-
re Kategorien personenbezogener Daten handelt, ist regelmäßig von 
einem überwiegenden berechtigten Interesse der betroffenen Perso-
nen auszugehen. Eine anderweitige Verwendung der mitbetroffenen 
Daten ist unzulässig.

§ 10 
Einwilligung

(1) Über § 9 hinaus darf der Justizvollzug personenbezogene 
Daten verarbeiten, soweit die betroffenen Personen wirksam einge-
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willigt haben und der Datenverarbeitung kein gesetzliches Verbot 
entgegensteht.

(2) Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der 
Grundlage einer Einwilligung erfolgt, muss der Justizvollzug die 
Einwilligung der betroffenen Personen nachweisen können.

(3) Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Personen durch eine 
schriftliche oder elektronische Erklärung, die noch andere Sachver-
halte betrifft, muss das Ersuchen um Einwilligung in verständlicher 
und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache 
so erfolgen, dass es von den anderen Sachverhalten klar zu unter-
scheiden ist.

(4) Die betroffenen Personen haben das Recht, ihre Einwilligung 
jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird 
die Rechtmäßigkeit der auf Grund der Einwilligung bis zum Wider-
ruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Die betroffenen Personen 
sind vor Abgabe der Einwilligung hiervon in Kenntnis zu setzen.

(5) Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie auf der freien Ent-
scheidung der betroffenen Personen beruhen. Bei der Beurteilung, 
ob die Einwilligung freiwillig erteilt wurde, müssen die Umstände 
der Erteilung, etwa die besondere Situation des Vollzugs der Frei-
heitsstrafe, berücksichtigt werden. Die betroffenen Personen sind 
auf den Zweck der Verarbeitung hinzuweisen. Ist dies nach den Um-
ständen des Einzelfalles erforderlich oder verlangen die betroffenen 
Personen dies, sind sie auch über die Folgen der Verweigerung der 
Einwilligung zu belehren.

(6) Soweit besondere Kategorien personenbezogener Daten ver-
arbeitet werden, muss sich die Einwilligung ausdrücklich auf diese 
Daten beziehen.

(7) Bei beschränkt geschäftsfähigen Gefangenen bestimmt sich 
die Einwilligungsfähigkeit nach deren tatsächlicher Einsichtsfähig-
keit.

§ 11 
Automatisierte Verarbeitung

(1) Soweit der Justizvollzug personenbezogene Daten verarbeiten 
darf, können Akten auch elektronisch geführt und hierzu automati-
sierte Dateisysteme eingesetzt sowie personenbezogene Daten auf 
elektronischem Wege übermittelt werden.

(2) Zu den über Gefangene geführten Akten, insbesondere den 
Gefangenenpersonalakten, Gesundheitsakten und Patientenakten, 
zählen auch die automatisierten Dateisysteme, die der Abwicklung 
des Vollzugs dienen, soweit sie in einer den papiergebundenen Ak-
ten vergleichbaren Weise nach Gefangenen geordnet geführt wer-
den.

(3) Eine ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten beruhende Entscheidung, die mit einer 
nachteiligen Rechtsfolge für die betroffenen Personen verbunden ist 
oder sie erheblich beeinträchtigt, ist unzulässig. Profiling, das zur 
Folge hat, dass die betroffenen Personen auf der Grundlage von 
personenbezogenen Daten besonderer Kategorien diskriminiert 
werden, ist verboten.

(4) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten in oder aus einem gemeinsamen 
Datenbestand gemäß § 6 gemeinsam Verantwortlicher (gemeinsa-
mes Verfahren) oder das die Übermittlung an Dritte auf Abruf aus 
den Dateisystemen nach Absatz 1 (automatisiertes Verfahren auf 
Abruf) ermöglicht, ist nur zulässig, soweit dieses Verfahren unter 
Berücksichtigung der Rechte und Freiheiten der betroffenen Perso-
nen und der Aufgaben der beteiligten Stellen angemessen ist und 
durch technische und organisatorische Maßnahmen Risiken für die 
Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen vermieden werden 
können. Die Vorschriften über die Zulässigkeit des einzelnen Abrufs 
bleiben unberührt.

(5) Der Justizvollzug hat zu gewährleisten, dass der Abruf aus 
einem Dateisystem bei einem automatisierten Verfahren zumindest 
durch geeignete Stichprobenverfahren festgestellt und überprüft 
werden kann.

(6) Die für Justiz zuständige Senatsverwaltung bestimmt durch 
Rechtsverordnung die Einzelheiten der Einrichtung des gemeinsa-
men Verfahrens oder des automatisierten Verfahrens auf Abruf. Die 
oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfrei-
heit ist vor der Einrichtung zu unterrichten. Bei einem automatisier-
ten Verfahren auf Abruf hat die Rechtsverordnung den Empfänger 
der personenbezogenen Daten, die Kategorien personenbezogener 
Daten und den Zweck der Übermittlung festzulegen. Bei mehreren 
gemeinsam Verantwortlichen gemäß § 6 sind die jeweiligen Aufga-
ben und datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeiten in der Rechts-
verordnung festzulegen; insbesondere ist zu bestimmen, welche 
Verfahrensweise angewendet wird und welche Stelle jeweils für die 
Festlegung, Änderung, Fortentwicklung und Einhaltung von fachli-
chen und technischen Vorgaben für das gemeinsame Verfahren ver-
antwortlich ist.

(7) Die automatisierte Übermittlung der für die Unterrichtung des 
zuständigen Landeskriminalamtes nach § 32 Absatz 2 Satz 1 und 
Absatz 5 des Bundeskriminalamtgesetzes vom 1. Juni 2017 (BGBl. I 
S. 1354), das durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 2744) geändert worden ist, erforderlichen personenbe-
zogenen Daten ist abweichend von Absatz 6 ohne Rechtsverordnung 
zulässig.

(8) Die für Justiz zuständige Senatsverwaltung kann mit anderen 
Ländern und dem Bund einen vollzuglichen Datenverbund verein-
baren, der ein automatisiertes Verfahren auf Abruf zu vollzuglichen 
Zwecken ermöglicht. Die Einzelheiten sind durch Rechtsverord-
nung zu bestimmen; Absatz 6 gilt entsprechend.

§ 12 
Kenntnisverschaffung und Schutz 

der Belange Bediensteter
(1) Bedienstete des Justizvollzugs sowie Dritte, denen seitens des 

Justizvollzugs personenbezogene Daten übermittelt werden, dürfen 
sich auch von bereits zulässig erhobenen personenbezogenen Daten 
nur insoweit Kenntnis verschaffen, als dies erforderlich ist
1. zur Erfüllung der ihnen obliegenden Aufgaben oder
2. für die zur gemeinsamen Aufgabenerfüllung notwendige Zu-

sammenarbeit der Bediensteten und der in § 4 genannten Be-
hörden und Stellen untereinander sowie mit Dritten, die vom 
Justizvollzug mit der Wahrnehmung vollzuglicher Aufgaben be-
traut sind.

Personenbezogene Daten dürfen anderen Bediensteten auch inner-
halb des Justizvollzugs nur unter den Voraussetzungen des Satzes 1 
oder insoweit zur Kenntnis gegeben werden, als es zur Erfüllung der 
den anderen obliegenden Aufgaben erforderlich ist.

(2) Namen von Bediensteten können in Ausnahmefällen in Ge-
fangenenpersonalakten pseudonymisiert werden, soweit
1. die Nennung des Namens insbesondere unter Berücksichtigung 

des Akteneinsichtsrechts der Gefangenen unzumutbare Nachtei-
le für die betroffenen Bediensteten mit sich bringen kann,

2. der Name nicht nach den Umständen offensichtlich ist und
3. überwiegende vollzugliche Zwecke oder Informationsrechte der 

Gefangenen nicht entgegenstehen.
(3) Die nach Absatz 2 pseudonymisierten Daten sind auf Antrag 

Gefangener oder öffentlicher Stellen ihnen gegenüber zu depseudo-
nymisieren, wenn die Kenntnis der Personalien der betroffenen Be-
diensteten
1. für ein gerichtliches Verfahren oder
2. im Rahmen disziplinarischer oder strafrechtlicher Ermittlungen
erforderlich ist. Der Justizvollzug stellt sicher, dass die Depseudo-
nymisierung zu diesen Zwecken unverzüglich möglich ist.

§ 13 
Datengeheimnis

(1) Den im Justizvollzug tätigen Personen ist es untersagt, perso-
nenbezogene Daten unbefugt zu verarbeiten (Datengeheimnis). 
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Personen, die nicht Amtsträger im Sinne des § 11 Absatz 1 Num-
mer 2 des Strafgesetzbuchs sind, sind vor der Aufnahme ihrer Tätig-
keit im Justizvollzug über die zu beachtenden Bestimmungen zu 
unterrichten und auf deren Einhaltung gemäß § 1 des Verpflich-
tungsgesetzes vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469, 547), das durch 
§ 1 Nummer 4 des Gesetzes vom 15. August 1974 (BGBl. I S. 1942) 
geändert worden ist, in seiner jeweils geltenden Fassung förmlich zu 
verpflichten.

(2) Das Datengeheimnis und die hieraus entstehenden Pflichten 
bestehen auch nach Beendigung der Tätigkeit fort.

§ 14 
Übertragung von Befugnissen der Anstaltsleitung

Soweit der Anstaltsleiterin oder dem Anstaltsleiter nach diesem 
Gesetz Befugnisse zustehen, kann sie oder er diese namentlich zu 
bestimmenden Bediensteten, die zur Leitung einer Untereinheit der 
Anstalt berufen sind, für deren Bereich übertragen. Die Verfügung 
kann nur für die Zukunft erfolgen und bedarf der Zustimmung der 
für Justiz zuständigen Senatsverwaltung.

§ 15 
Schutzvorkehrungen

(1) Personenbezogene Daten in Akten und Dateisystemen sind 
durch die erforderlichen technischen und organisatorischen Maß-
nahmen gegen unbefugten Zugang und unbefugten Gebrauch zu 
schützen. Für Art und Umfang der hierzu erforderlichen technischen 
und organisatorischen Maßnahmen gelten §§ 50, 53, 56, 57 und 62 
des Berliner Datenschutzgesetzes.

(2) Die Datenverarbeitung ist an dem Ziel auszurichten, so wenig 
personenbezogene Daten wie möglich zu verarbeiten. Von den Mög-
lichkeiten der Anonymisierung und Pseudonymisierung ist Ge-
brauch zu machen, soweit dies nach dem Verarbeitungszweck mög-
lich ist.

(3) Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ist so weit wie 
möglich danach zu unterscheiden, ob diese auf Tatsachen oder auf 
persönlichen Einschätzungen beruhen.

(4) Besondere Kategorien personenbezogener Daten sind beson-
ders zu sichern; sie dürfen nur nach den Vorgaben dieses Gesetzes 
verarbeitet werden. Gesundheitsakten sind getrennt von anderen 
Unterlagen zu führen.

Abschnitt 2 
Datenerhebung

§ 16 
Erhebung bei den betroffenen Personen

(1) Personenbezogene Daten sind bei den betroffenen Personen 
und mit deren Kenntnis zu erheben, soweit dieses Gesetz keine an-
dere Form der Erhebung zulässt.

(2) Werden personenbezogene Daten bei betroffenen Personen 
mit ihrer Kenntnis erhoben, sind sie in geeigneter Weise über den 
Zweck der Datenerhebung aufzuklären. Die Aufklärungspflicht 
nach Satz 1 umfasst bei beabsichtigten Übermittlungen auch die 
Empfänger der Daten. Werden personenbezogene Daten bei betrof-
fenen Personen auf Grund einer durch Rechtsvorschrift festgelegten 
Auskunftspflicht erhoben, sind sie auf die Rechtsgrundlage hinzu-
weisen. Im Übrigen sind sie darauf hinzuweisen, dass sie die Aus-
kunft verweigern können. Sind die Angaben für die Gewährung 
einer Leistung erforderlich, sind sie über die möglichen Folgen einer 
Nichtbeantwortung aufzuklären.

§ 17 
Erhebung von Daten über Gefangene 
ohne deren Mitwirkung und Kenntnis

(1) Personenbezogene Daten über Gefangene können im Einzel-
fall ohne deren Mitwirkung und Kenntnis erhoben werden, soweit 
dies zu vollzuglichen Zwecken unbedingt erforderlich ist, wenn

1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt,
2. die zu erfüllende Aufgabe ihrer Art oder ihrem Zweck nach eine 

Erhebung bei anderen Personen oder Stellen erforderlich macht 
oder

3. die Erhebung bei den Gefangenen einen unverhältnismäßigen 
Aufwand erfordern würde und keine Anhaltspunkte dafür be-
stehen, dass schutzwürdige Interessen der Gefangenen, die der 
Erhebung ohne ihre Mitwirkung entgegenstehen, überwiegen.

Zulässig ist auch die Erhebung von personenbezogenen Daten, ins-
besondere von gerichtlichen Entscheidungen und gutachterlichen 
Stellungnahmen, aus den Akten der gerichtlichen Verfahren, die
1. dem Vollzug der gegenwärtigen Freiheitsentziehung zugrunde 

liegen oder ihn sonst betreffen oder
2. eine frühere Freiheitsentziehung auf Grund einer gerichtlichen 

Entscheidung betreffen, die auch der gegenwärtigen Freiheits-
entziehung zugrunde liegt,

soweit dies für vollzugliche Zwecke erforderlich ist.
(2) Nicht-öffentliche Stellen sind auf die Rechtsvorschrift, die zur 

Auskunft verpflichtet, ansonsten auf die Freiwilligkeit ihrer Anga-
ben hinzuweisen.

§ 18 
Erhebung von Daten über Personen, die nicht 

Gefangene sind, ohne deren Mitwirkung und Kenntnis
(1) Daten über Personen, die nicht Gefangene sind, können auch 

ohne deren Mitwirkung und Kenntnis bei Gefangenen erhoben wer-
den, soweit dies zu vollzuglichen Zwecken unbedingt erforderlich 
ist.

(2) Daten über Personen, die nicht Gefangene sind, können im 
Übrigen im Einzelfall ohne deren Mitwirkung und Kenntnis bei 
Personen oder Stellen außerhalb des Justizvollzugs erhoben werden, 
wenn es zu vollzuglichen Zwecken unbedingt erforderlich ist und 
die Art der Erhebung schutzwürdige Interessen der betroffenen Per-
sonen nicht beeinträchtigt. Nicht-öffentliche Stellen sind auf die 
Rechtsvorschrift, die zur Auskunft verpflichtet, ansonsten auf die 
Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen.

(3) Die nach Absatz 1 und 2 erhobenen Daten dürfen nur ver-
arbeitet werden
1. zur Erfüllung des Erhebungszwecks oder
2. zu den in § 9 Absatz 4 genannten Zwecken.

Kapitel 2 
Besondere Formen der Datenverarbeitung

§ 19 
Erkennungsdienstliche Maßnahmen

(1) Die Erhebung erkennungsdienstlicher Daten von Gefangenen 
durch die
1. Abnahme von Finger- und Handflächenabdrücken,
2. Aufnahme von Lichtbildern mit Kenntnis der betroffenen Perso-

nen,
3. Feststellung und Messung äußerlicher körperlicher Merkmale,
4. Aufnahme von äußerlichen Personenbeschreibungen sowie
5. Erfassung biometrischer Merkmale des Gesichts, der Augen, der 

Hände oder der Unterschrift
ist nur zulässig, soweit dies zu vollzuglichen Zwecken erforderlich 
ist.

(2) Die nach Absatz 1 gewonnenen erkennungsdienstlichen 
Unterlagen werden zu den Gefangenenpersonalakten genommen. 
Sie sind dort getrennt vom übrigen Inhalt der Akten zu verwahren, 
soweit sie nicht in Dateisystemen gespeichert werden. Sie sind so zu 
sichern, dass eine Kenntnisnahme nur zu den in Absatz 3 und 4 ge-
nannten Zwecken möglich ist.

(3) Nach Absatz 1 erhobene Daten dürfen nur verarbeitet werden
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1. zur Überprüfung der Identität der Gefangenen oder
2. soweit dies sonst zu vollzuglichen Zwecken unbedingt erforder-

lich ist.
(4) Nach Absatz 1 erhobene Daten dürfen nur übermittelt werden,

1. wenn dies in diesem Gesetz ausdrücklich zugelassen ist,
2. an die Vollstreckungs- und Strafverfolgungsbehörden, soweit 

dies für Zwecke der Fahndung nach und Festnahme von entwi-
chenen oder sich sonst ohne Erlaubnis außerhalb der Anstalt 
aufhaltenden Gefangenen erforderlich ist,

3. an die Polizeivollzugsbehörden des Bundes und der Länder, so-
weit dies zur Abwehr einer innerhalb der Anstalt drohenden Ge-
fahr für erhebliche Sachwerte oder für Leib, Leben oder Freiheit 
von Personen erforderlich ist, sowie

4. an öffentliche Stellen auf deren Ersuchen, soweit die Gefange-
nen verpflichtet wären, eine unmittelbare Erhebung der zu über-
mittelnden Daten durch diese zu dulden oder an einer solchen 
Erhebung mitzuwirken. Die ersuchende öffentliche Stelle teilt 
dem Justizvollzug in ihrem Ersuchen die Rechtsgrundlage der 
Mitwirkungs- oder Duldungspflicht mit. Beruht diese Pflicht auf 
einer Regelung gegenüber der betroffenen Person im Einzelfall, 
so weist die ersuchende Stelle zugleich nach, dass eine entspre-
chende Regelung ergangen und vollziehbar ist.

(5) Nach Absatz 1 erhobene Daten sind nach der Entlassung der 
Gefangenen unverzüglich zu löschen; die Löschung ist in den Ge-
fangenenpersonalakten zu dokumentieren. Für die biometrischen 
Merkmale der Unterschrift gemäß Absatz 1 Nummer 5 gelten ab-
weichend von Satz 1 die Löschfristen des § 70.

§ 20 
Einsatz optisch-elektronischer Einrichtungen

(1) Der Justizvollzug darf Räume und Freiflächen mittels op-
tisch-elektronischer Einrichtungen nur beobachten, soweit es in 
diesem Gesetz ausdrücklich gestattet ist.

(2) Für jede Einrichtung des Justizvollzugs, die optisch-elektroni-
sche Einrichtungen einsetzt, ist ein einheitliches Konzept zur op-
tisch-elektronischen Beobachtung der baulichen Anlagen zu erstel-
len. Das Konzept hat alle betriebsfähigen Einrichtungen sowie die 
von ihnen erfassten Bereiche in kartenmäßiger Darstellung zu ent-
halten und ist fortzuschreiben. § 15 bleibt unberührt.

(3) Bei der Planung optisch-elektronischer Einrichtungen ist si-
cherzustellen,
1. dass die Beobachtung nur insoweit erfolgt, als dies zu vollzug-

lichen Zwecken erforderlich ist, insbesondere um das Betreten 
bestimmter Zonen durch Unbefugte zu verhindern, und

2. dass den Gefangenen in der Anstalt angemessene Bereiche ins-
besondere für Sport und Freizeit verbleiben, in denen sie nicht 
mittels optisch-elektronischer Einrichtungen beobachtet wer-
den.

(4) Die mittels optisch-elektronischer Einrichtungen beobachte-
ten Räume und Flächen sind durch sprachliche und nichtsprachliche 
Zeichen auf eine Weise kenntlich zu machen, dass die Tatsache und 
die Reichweite der Beobachtung jederzeit eindeutig erkennbar sind.

(5) Bei Gefangenentransporten ist in den vom Justizvollzug ge-
nutzten Fahrzeugen die Beobachtung von Gefangenen mittels op-
tisch-elektronischer Einrichtungen zulässig, soweit dies aus Grün-
den der Sicherheit erforderlich ist, insbesondere um Gefangene zu 
beaufsichtigen oder die Übergabe verbotener Gegenstände zu ver-
hindern. Absatz 4 und § 23 Absatz 3 gelten entsprechend.

§ 21 
Optisch-elektronische Einrichtungen 

im Umfeld von Anstalten
Die Beobachtung des öffentlich zugänglichen Raumes außerhalb 

der Grenzen von Anstalten mittels optisch-elektronischer Einrich-
tungen ist nur zulässig, soweit dies auf Grund der örtlichen Gege-
benheiten zur Wahrnehmung des Hausrechts oder zur Aufrechterhal-

tung der Sicherheit der Anstalt auch unter Berücksichtigung der 
Belange Dritter unbedingt erforderlich ist, insbesondere um Entwei-
chungen, Befreiungen sowie Überwürfe von Gegenständen auf das 
Anstaltsgelände zu verhindern.

§ 22 
Optisch-elektronische 

Einrichtungen innerhalb von Anstalten
Die Beobachtung von Räumen und Freiflächen innerhalb von An-

stalten mittels optisch-elektronischer Einrichtungen ist zulässig, so-
weit dies zu vollzuglichen Zwecken erforderlich ist, insbesondere 
um das Betreten bestimmter Zonen durch Unbefugte zu verhindern, 
und soweit in § 23 nichts anderes bestimmt ist.

§ 23 
Optisch-elektronische Einrichtungen 

innerhalb von Hafträumen und Krankenzimmern
(1) Die Beobachtung innerhalb von Hafträumen und Kranken-

zimmern mittels optisch-elektronischer Einrichtungen ist nicht zu-
lässig, soweit nicht nachfolgend etwas anderes bestimmt ist.

(2) Im Rahmen einer Beobachtung als besonderer Sicherungs-
maßnahme ist die optisch-elektronische Beobachtung in besonders 
gesicherten Hafträumen oder in Krankenzimmern zulässig, soweit 
und solange dies zur Abwehr einer Gefahr für Leib oder Leben der 
dort untergebrachten Gefangenen erforderlich ist. Die optisch-elekt-
ronische Beobachtung ist gesondert von der Unterbringung und für 
einen bestimmten Zeitraum schriftlich anzuordnen und zu begrün-
den. Die Anordnung trifft die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter, 
eine Ärztin oder ein Arzt; sie ist zu den Gefangenenpersonalakten 
oder den Patientenakten zu nehmen. Den in einem beobachteten 
Raum untergebrachten Gefangenen ist erkennbar zu machen, wann 
die Einrichtungen in Betrieb sind.

(3) Bei der Gestaltung und Beobachtung optisch-elektronisch be-
obachteter Hafträume und Krankenzimmer ist auf die elementaren 
Bedürfnisse der Gefangenen nach Wahrung ihrer Intimsphäre ange-
messen Rücksicht zu nehmen. Insbesondere sind sanitäre Einrich-
tungen von der Beobachtung auszunehmen, hilfsweise ist die Er-
kennbarkeit dieser Bereiche durch technische Mittel auszuschließen. 
Bei akuter Selbstverletzungs- oder Selbsttötungsgefahr ist im Ein-
zelfall vorübergehend eine uneingeschränkte Überwachung zuläs-
sig. Die Beobachtung der Gefangenen soll durch Bedienstete des 
gleichen Geschlechts erfolgen. Abweichend von Satz 4 soll bei be-
rechtigtem Interesse der Gefangenen ihrem Wunsch nach Beobach-
tung durch Bedienstete eines bestimmten Geschlechts entsprochen 
werden.

(4) Für die Dauer unüberwachter Gespräche der Gefangenen, ins-
besondere mit Seelsorgerinnen, Seelsorgern, Verteidigerinnen, Ver-
teidigern, Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälten, Notarinnen und No-
taren sowie mit Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnis-
trägern (§ 60 Absatz 1), ist die optisch-elektronische Überwachung 
von Hafträumen und Krankenzimmern zu unterbrechen.

§ 24 
Akustisch-elektronische 

Einrichtungen in Bereichen für Besuche
(1) Räume, in denen Gefangene mit Besucherinnen und Besu-

chern zusammentreffen, können über § 22 hinaus auch akus-
tisch-elektronisch überwacht werden, soweit das dort geführte Ge-
spräch durch Bedienstete des Justizvollzugs unmittelbar akustisch 
überwacht werden darf.

(2) Auf die Überwachung ist vor und in den betreffenden Räumen 
durch sprachliche und nichtsprachliche Zeichen hinzuweisen.

§ 25 
Speicherung mittels optisch- oder 

akustisch-elektronischer Einrichtungen erhobener Daten
(1) Die nach den §§ 21 bis 24 mittels optisch-elektronischer oder 

akustisch-elektronischer Einrichtungen erhobenen Daten dürfen für 
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einen Zeitraum von bis zu 48 Stunden zum Zwecke der Prüfung 
einer weitergehenden Speicherung gespeichert werden. Eine Spei-
cherung über diesen Zeitraum hinaus ist nur zulässig
1. soweit und solange dies zur Verfolgung einer Straftat oder Ord-

nungswidrigkeit erforderlich ist oder
2. in den Fällen des § 24, sofern gegen Auflagen zum Ablauf des 

Besuchs verstoßen wurde, soweit und solange dies zur Über-
mittlung der erhobenen Daten an das Gericht, das die inhaltliche 
Überwachung der Gespräche angeordnet hat, erforderlich ist.

Im Übrigen sind die Daten zu löschen.
(2) Abweichend von Absatz 1 dürfen die gemäß § 23 Absatz 2 

erhobenen Daten nicht gespeichert werden.
(3) Ist nach den Umständen anzunehmen, dass bei einer Daten-

erhebung durch optisch-elektronische oder akustisch-elektronische 
Einrichtungen auch Daten erhoben werden, die dem Kernbereich 
der privaten Lebensgestaltung unterfallen, so ist die Zugehörigkeit 
der erhobenen Daten zum Kernbereich der privaten Lebensgestal-
tung während der laufenden Überwachung zu prüfen. Die erhobenen 
Daten dürfen abweichend von Absatz 1 nur weiter verarbeitet wer-
den, soweit sie nicht zum Kernbereich der privaten Lebensgestal-
tung gehören.

(4) Dem unantastbaren Kernbereich privater Lebensgestaltung 
zuzurechnen sind Äußerungen, durch die Empfindungen, Überle-
gungen, Ansichten und Erlebnisse höchstpersönlicher Art zum Aus-
druck kommen. Zu diesem Kernbereich zählt zudem die Kommuni-
kation mit Personen des höchstpersönlichen Vertrauens. Nicht er-
fasst sind Gespräche über Straftaten oder Gespräche, durch die 
Straftaten begangen werden.

(5) Soweit erhobene Daten zum Kernbereich der privaten Lebens-
gestaltung gehören, sind sie unverzüglich zu löschen. Die Tatsachen 
der Erfassung der Daten und der Löschung sind zu dokumentieren. 
Die Dokumentation darf ausschließlich für Zwecke der Daten-
schutzkontrolle verwendet werden. Sie ist zu löschen, wenn sie für 
diese Zwecke nicht mehr erforderlich ist, spätestens jedoch am Ende 
des Kalenderjahres, das dem Jahr der Dokumentation folgt.

§ 26 
Identifikation vollzugsfremder Personen

(1) Der Justizvollzug kann das Betreten der Anstalten durch voll-
zugsfremde Personen davon abhängig machen, dass diese zur Iden-
titätsfeststellung
1. ihren Vornamen, ihren Namen und ihre Anschrift angeben und 

durch amtliche Ausweise nachweisen und
2. die Erfassung von eindeutigen Identifikationsmerkmalen dul-

den, soweit dies erforderlich ist, um eine Verwechslung mit Ge-
fangenen zu verhindern.

(2) Als Identifikationsmerkmale im Sinne des Absatzes 1 Num-
mer 2 können einzelne der Merkmale erhoben werden, die nach 
§ 19 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 von Gefangenen erhoben werden 
können. Von Verteidigerinnen, Verteidigern, Rechtsanwältinnen, 
Rechtsanwälten, Notarinnen und Notaren in Ausübung ihrer Tätig-
keit sowie Behördenvertreterinnen und Behördenvertretern dürfen 
Identifikationsmerkmale nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 und 5 nicht 
erhoben werden.

(3) Die nach Absatz 2 erhobenen Identifikationsmerkmale dürfen 
ausschließlich verarbeitet werden
1. zum Zweck des Abgleichs beim Verlassen der Anstalt,
2. zur Verfolgung von Straftaten, bei denen der Verdacht besteht, 

dass sie bei Gelegenheit des Besuchs begangen wurden; in die-
sem Fall können die Daten auch an Strafverfolgungsbehörden 
ausschließlich zum Zwecke der Verfolgung dieser Straftaten 
übermittelt werden, oder

3. wenn dies in diesem Gesetz ausdrücklich zugelassen ist.
Die nach Absatz 2 erhobenen Identifikationsmerkmale im Sinne des 
§ 19 Absatz 1 Nummer 1 sind unverzüglich nach dem Verlassen der 
Einrichtung zu löschen, soweit sie nicht nach Satz 1 Nummer 2 oder 

Nummer 3 übermittelt werden können; in diesem Fall sind sie unver-
züglich zu übermitteln und danach zu löschen. Im Übrigen sind die 
nach Absatz 2 erhobenen Identifikationsmerkmale spätestens  
24 Stunden nach ihrer Erhebung zu löschen, soweit sie nicht nach 
Satz 1 Nummer 2 oder Nummer 3 übermittelt werden können; in die-
sem Fall sind sie unverzüglich zu übermitteln und danach zu löschen.

§ 27 
Auslesen von Datenspeichern

(1) Elektronische Datenspeicher sowie elektronische Geräte mit 
Datenspeicher, die Gefangene besitzen, dürfen auf einzelfallbezoge-
ne schriftliche Anordnung der Anstaltsleiterin oder des Anstaltslei-
ters ausgelesen werden, soweit konkrete Anhaltspunkte die Annah-
me rechtfertigen, dass dies zu vollzuglichen Zwecken oder zu den in 
§ 9 Absatz 4 genannten Zwecken erforderlich ist. Die so erhobenen 
personenbezogenen Daten dürfen nur verarbeitet werden, soweit 
dies zu den in Satz 1 genannten Zwecken erforderlich ist.

(2) Die nach Absatz 1 erhobenen Daten dürfen nicht weiterver-
arbeitet werden, soweit sie
1. zum Kernbereich der privaten Lebensgestaltung Dritter gehören 

oder
2. zum Kernbereich der privaten Lebensgestaltung Gefangener ge-

hören und die weitere Verarbeitung auch unter Berücksichtigung 
der in Absatz 1 genannten vollzuglichen Interessen an der Ver-
arbeitung sowie der illegalen Speicherung der Daten unzumut-
bar ist.

Insoweit sind die Daten unverzüglich zu löschen. Die Tatsachen der 
Erfassung der Daten und deren Löschung sind zu dokumentieren. 
Die Dokumentation darf ausschließlich für Zwecke der Daten-
schutzkontrolle verwendet werden. Sie ist zu löschen, wenn sie für 
diese Zwecke nicht mehr erforderlich ist, spätestens jedoch am Ende 
des Kalenderjahres, das dem Jahr der Dokumentation folgt.

(3) Die Gefangenen sind bei der Aufnahme über die Möglichkeit 
des Auslesens von Datenspeichern zu belehren.

§ 28 
Gefangenenausweise

(1) Gefangene können durch Anordnung der Anstaltsleiterin 
oder des Anstaltsleiters zum sichtbaren Tragen von Ausweisen ver-
pflichtet werden, soweit dies zu vollzuglichen Zwecken erforderlich 
ist.

(2) Auf den Ausweisen dürfen nur diejenigen personenbezogenen 
Daten offen sichtbar sein, deren unmittelbare Wahrnehmbarkeit zu 
vollzuglichen Zwecken erforderlich ist, insbesondere
1. Vorname und Name,
2. die Buchungsnummer der Gefangenen,
3. ein Lichtbild sowie
4. Kennzeichnungen, aus denen sich Zugehörigkeiten zu Einrich-

tungen und Betrieben sowie Zutrittsberechtigungen für be-
stimmte Bereiche der Anstalt ergeben.

(3) Die Ausweise dürfen mit Einrichtungen versehen werden, die 
die Auslesung mittels Funktechnik im Nahbereich auf eine Distanz 
von höchstens 30 Zentimetern ermöglichen. Auf diese Weise darf 
allein ein eindeutiges pseudonymisiertes Merkmal auslesbar sein. 
Die Auslesung darf in jedem Einzelfall nur unter aktiver Mitwirkung 
und mit Kenntnis der Gefangenen erfolgen. Die Erstellung von Be-
wegungsprofilen ist unzulässig.

Kapitel 3 
Rechte der betroffenen Personen

§ 29 
Allgemeine Informationen zu Datenverarbeitungen

Der Justizvollzug hat frei zugänglich, insbesondere für die Ge-
fangenen, in allgemeiner und verständlicher Form zumindest Infor-
mationen zur Verfügung zu stellen über
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1. die Zwecke der von ihm vorgenommenen Verarbeitungen,
2. die im Hinblick auf die Verarbeitung ihrer personenbezogenen 

Daten bestehenden Rechte der betroffenen Personen auf Aus-
kunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbei-
tung,

3. den Namen und die Kontaktdaten des Justizvollzugs und der 
oder des zuständigen behördlichen Datenschutzbeauftragten,

4. das Recht, die Berliner Beauftragte oder den Berliner Beauftrag-
ten für Datenschutz und Informationsfreiheit anzurufen und

5. die Erreichbarkeit der oder des Berliner Beauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit.

§ 30 
Benachrichtigung bei Datenverarbeitung 
ohne Kenntnis der betroffenen Personen

(1) Über eine ohne ihre Kenntnis vorgenommene Erhebung perso-
nenbezogener Daten oder eine ohne ihre Kenntnis erfolgte Über-
mittlung von Daten zu Zwecken, zu denen sie nicht erhoben worden 
sind, werden betroffene Personen unter Angabe dieser Daten be-
nachrichtigt, es sei denn,
1. dass nach den Umständen der Erhebung davon auszugehen ist, 

dass die betroffenen Personen von der Tatsache der Erhebung 
Kenntnis genommen haben,

2. dass auf Grund vorhergehender Information davon auszugehen 
ist, dass die betroffenen Personen von der Erhebung oder Über-
mittlung Kenntnis haben, oder

3. dass der Aufwand der Benachrichtigung außer Verhältnis zum 
Schutzzweck steht und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, 
dass überwiegende schutzwürdige Interessen der betroffenen 
Personen beeinträchtigt werden.

(2) Die Benachrichtigung enthält neben den in § 29 aufgeführten 
allgemeinen Informationen insbesondere die folgenden Angaben:
1. die Rechtsgrundlage der Verarbeitung,
2. die für die Daten geltende Speicherdauer oder, falls dies nicht 

möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer und
3. die Empfänger der personenbezogenen Daten.

(3) Der Justizvollzug kann die Benachrichtigung aufschieben, 
einschränken oder unterlassen, soweit und solange
1. die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder wegen des überwie-

genden berechtigten Interesses eines Dritten, geheim gehalten 
werden müssen,

2. andernfalls die Erreichung der vollzuglichen Zwecke gefährdet 
würde,

3. andernfalls Verfahren zum Zweck der Verhütung, Ermittlung, 
Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswid-
rigkeiten oder der Strafvollstreckung gefährdet würden,

4. andernfalls die öffentliche Sicherheit gefährdet würde oder
5. andernfalls dem Wohl des Bundes oder eines Landes Nachteile 

bereitet würden,
es sei denn, dass das schutzwürdige Informationsinteresse der be-
troffenen Person überwiegt.

(4) Bezieht sich die Benachrichtigung auf die Übermittlung per-
sonenbezogener Daten an Behörden der Staatsanwaltschaft, Polizei-
behörden, Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, 
den Bundesnachrichtendienst, den Militärischen Abschirmdienst,  
andere Behörden des Bundesministeriums der Verteidigung oder 
Landesfinanzbehörden, soweit diese personenbezogene Daten in 
Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben im Anwendungsbereich der 
Abgabenordnung zur Überwachung und Prüfung speichern, ist sie 
nur mit Zustimmung dieser Stellen zulässig. Dies gilt für die Erhe-
bung von personenbezogenen Daten bei den in Satz 1 genannten 
Behörden entsprechend. Um die Zustimmung soll zusammen mit 
der Übermittlung beziehungsweise Abfrage der personenbezogenen 
Daten ersucht werden; die Zustimmung gilt als erteilt, wenn sie 

nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Ersuchens ausdrück-
lich verweigert wird.

(5) Im Fall der eingeschränkten Benachrichtigung gemäß 
Absatz 3 gilt § 31 Absatz 5 und 6 entsprechend. Der Justizvollzug 
dokumentiert die Gründe für die Entscheidung nach Absatz 3.

§ 31 
Auskunftsrecht

(1) Der Justizvollzug erteilt den betroffenen Personen auf Antrag 
Auskunft darüber, ob er diese Personen betreffende personenbezo-
gene Daten verarbeitet. Betroffene Personen haben darüber hinaus 
das Recht, Informationen zu verlangen über
1. die personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung 

sind, und die Kategorie, zu der sie gehören,
2. die verfügbaren Informationen über die Herkunft der personen-

bezogenen Daten,
3. die Zwecke der Verarbeitung und deren Rechtsgrundlage,
4. die Empfänger oder die Kategorien von Empfängern, gegenüber 

denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind,
5. die für die personenbezogenen Daten geltende Speicherdauer 

oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung 
dieser Dauer,

6. das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten durch den Justiz-
vollzug,

7. das Recht nach § 46 des Berliner Datenschutzgesetzes, die Ber-
liner Beauftragte oder den Berliner Beauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit anzurufen sowie

8. Angaben zur Erreichbarkeit der oder des Berliner Beauftragten 
für Datenschutz und Informationsfreiheit.

(2) Absatz 1 gilt nicht für personenbezogene Daten, die nur des-
halb verarbeitet werden, weil sie auf Grund gesetzlicher Aufbewah-
rungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen oder die ausschließ-
lich Zwecken der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle 
dienen, wenn die Auskunftserteilung einen unverhältnismäßigen 
Aufwand erfordern würde und eine Verarbeitung zu anderen Zwe-
cken durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen 
ausgeschlossen ist.

(3) Von der Auskunftserteilung ist abzusehen, wenn die betroffe-
nen Personen keine Angaben machen, die das Auffinden der perso-
nenbezogenen Daten ermöglichen, und deshalb der für die Erteilung 
der Auskunft erforderliche Aufwand außer Verhältnis zu dem von 
den betroffenen Personen geltend gemachten Informationsinteresse 
steht.

(4) Der Justizvollzug darf unter den Voraussetzungen des § 30 
Absatz 3 von einer Auskunft absehen, diese aufschieben oder ein-
schränken. § 30 Absatz 4 gilt entsprechend.

(5) Der Justizvollzug unterrichtet die betroffenen Personen unver-
züglich schriftlich über das Absehen von oder die Einschränkung 
einer Auskunft. Dies gilt nicht, wenn bereits die Erteilung dieser 
Informationen eine Gefährdung, einen Nachteil oder eine Beein-
trächtigung im Sinne des § 30 Absatz 3 mit sich bringen würde. Die 
Unterrichtung nach Satz 1 ist zu begründen, es sei denn, dass die 
Mitteilung der Gründe den mit dem Absehen von oder der Ein-
schränkung der Auskunft verfolgten Zweck gefährden würde.

(6) Werden die betroffenen Personen nach Absatz 5 über das Ab-
sehen von oder die Einschränkung der Auskunft unterrichtet, können 
sie ihr Auskunftsrecht auch über die Berliner Beauftragte oder den 
Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit aus-
üben. Der Justizvollzug unterrichtet die betroffenen Personen über 
diese Möglichkeit sowie darüber, dass sie nach § 46 des Berliner 
Datenschutzgesetzes die Berliner Beauftragte oder den Berliner Be-
auftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit anrufen oder 
gerichtlichen Rechtsschutz suchen können. Machen die betroffenen 
Personen von ihrem Recht nach Satz 1 Gebrauch, ist die Auskunft 
auf ihr Verlangen der oder dem Berliner Beauftragten für Daten-



schutz und Informationsfreiheit zu erteilen. Die oder der Berliner 
Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit unterrichtet 
die betroffenen Personen darüber, dass alle erforderlichen Prüfun-
gen erfolgt sind oder eine Überprüfung durch sie oder ihn stattge-
funden hat. Diese Mitteilung kann die Information enthalten, dass 
datenschutzrechtliche Verstöße festgestellt wurden, darf jedoch 
Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand des Justizvollzugs nicht zu-
lassen, soweit dieser keiner weitergehenden Auskunft zustimmt. Der 
Justizvollzug darf die Zustimmung nur soweit und solange verwei-
gern, wie er nach Absatz 4 von einer Auskunft absehen oder sie 
einschränken kann. Die oder der Berliner Beauftragte für Daten-
schutz und Informationsfreiheit unterrichtet zudem die betroffenen 
Personen über ihr Recht auf gerichtlichen Rechtsschutz.

(7) Der Justizvollzug dokumentiert die Gründe für die Entschei-
dung.

§ 32 
Akteneinsichtsrecht

(1) Gefangene erhalten auf Antrag Akteneinsicht in die über sie 
geführten Akten, insbesondere Gefangenenpersonalakten, Gesund-
heitsakten und Patientenakten. Informationen über in Zukunft geplan-
te Maßnahmen, die bereits terminiert und veraktet sind, können von 
der Akteneinsicht ausgenommen werden, wenn deren Kenntnisnahme 
durch die Gefangenen den Zweck der Maßnahme vereiteln würde.

(2) Die Gefangenen können auf eigene Kosten bei einer Aktenein-
sicht hinzuziehen
1. eine Person aus dem Kreise

a) der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte,
b) der Notarinnen und Notare,
c) der gewählten Verteidigerinnen und Verteidiger (§ 138 Ab-

satz 1 und 2 der Strafprozessordnung) oder
d) der durch richterliche Entscheidung nach § 149 Absatz 1 

oder 3 der Strafprozessordnung zugelassenen Beistände
sowie
2. eine Sprachmittlerin oder einen Sprachmittler gemäß Kapitel 7 

des Justizgesetzes Berlin vom 22. Januar 2021 (GVBl. S. 75).
Den Gefangenen ist in geeigneter Weise Unterstützung bei notwen-
digen Übersetzungen des Akteninhalts zu gewähren. Die Gefange-
nen können ihr Akteneinsichtsrecht auch durch eine Person aus dem 
in Satz 1 Nummer 1 genannten Personenkreis allein ausüben lassen 
(Akteneinsicht durch Beauftragte). Eine Begleitung durch andere 
Gefangene ist unzulässig, auch wenn diese zu dem in Satz 1 
genannten Personenkreis gehören.

(3) Bei einer Akteneinsicht haben die Gefangenen das Recht, sich 
aus den Akten Notizen zu machen. Auf schriftlichen Antrag sind den 
Gefangenen aus den über sie geführten Akten Ablichtungen einzel-
ner Dokumente oder Ausdrucke eines Teilbestands der Daten aus 
automatisierten Dateisystemen zu fertigen, soweit diese Akten der 
Einsicht unterliegen und ein nachvollziehbarer Grund vorliegt. Ein 
Grund gemäß Satz 2 ist insbesondere anzunehmen, wenn die Ge-
fangenen zur Geltendmachung von Rechten gegenüber Gerichten 
und Behörden auf Ablichtungen oder Ausdrucke angewiesen sind.

(4) Die Akteneinsicht ist kostenlos. Die Fertigung von Ablichtun-
gen und Ausdrucken ist gebührenpflichtig. Die zu erwartenden 
Kosten sind im Voraus zu entrichten. Die Verwaltungsgebührenord-
nung vom 24. November 2009 (GVBl. S. 707, 894), die zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. März 2020 (GVBl. S. 226) 
geändert worden ist, ist in der jeweils geltenden Fassung anzuwen-
den. Sind die Gefangenen zur Kostentragung nicht in der Lage, kann 
der Justizvollzug die Kosten in begründeten Fällen in angemesse-
nem Umfang übernehmen.

§ 33 
Sperrvermerke

(1) Soweit Aktenbestandteile mit einem Sperrvermerk versehen 
sind, unterliegen sie nicht der Akteneinsicht gemäß § 32. Sperrver-
merke dürfen angebracht werden, soweit und solange

1. dies aus medizinischen Gründen zum Wohle der Gefangenen er-
forderlich ist,

2. dies zum Schutze elementarer Persönlichkeitsrechte von Berufs-
geheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträgern erforderlich 
ist,

3. die Daten nach einer Rechtsvorschrift, zum Schutz elementarer 
Persönlichkeitsrechte oder zum Schutz von Leib oder Leben 
Dritter geheim gehalten werden müssen,

4. andernfalls Verfahren zum Zweck der Verhütung, Ermittlung, 
Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswid-
rigkeiten oder der Strafvollstreckung gefährdet würden 
oder

5. andernfalls dem Wohl des Bundes oder eines Landes Nachteile 
bereitet würden,

und das schutzwürdige Informationsinteresse der Gefangenen nicht 
überwiegt. § 30 Absatz 4 gilt entsprechend. Die Sperrvermerke ge-
mäß Satz 1 Nummer 1 und 2 nehmen die Berufsgeheimnisträgerin-
nen und Berufsgeheimnisträger vor, die die zu sperrenden Aktenbe-
standteile zur Akte bringen; die übrigen Sperrvermerke die 
Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter.

(2) Der Grund und der Umfang der Sperrung sind in der Akte zu 
vermerken. Dieser Vermerk nimmt an der Sperrung teil. Gesperrte 
Aktenbestandteile sind gesondert von den übrigen Akten zu verwah-
ren, soweit die Akten in Papierform geführt werden; im Übrigen 
sind sie besonders zu sichern.

§ 34 
Missbrauch des Akteneinsichtsrechts

(1) Gefangene können durch Verfügung der Anstaltsleiterin oder 
des Anstaltsleiters von der persönlichen Akteneinsicht in über sie in 
Papierform geführte Akten ausgeschlossen werden,
1. solange gegen sie ein Ermittlungsverfahren wegen einer Straftat 

gemäß § 274 oder § 303 des Strafgesetzbuchs geführt wird, die 
sie an diesen Akten begangen haben sollen,

2. wenn sie wegen einer Straftat nach Nummer 1 rechtskräftig ver-
urteilt sind, solange die Eintragung in das Bundeszentralregister 
nicht getilgt ist,

3. wenn sie wegen einer Straftat nach Nummer 1 nur deshalb nicht 
verurteilt sind, weil ihre Schuldunfähigkeit erwiesen oder nicht 
auszuschließen war, oder

4. wenn konkrete Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie 
eine Straftat nach Nummer 1 beabsichtigen.

(2) Die Akteneinsicht durch Beauftragte gemäß § 32 Absatz 2 
Satz 3 bleibt unberührt.

§ 35 
Rechte auf Berichtigung und Löschung 
sowie Einschränkung der Verarbeitung

(1) Die betroffenen Personen haben das Recht, vom Justizvollzug 
unverzüglich die Berichtigung sie betreffender unrichtiger perso-
nenbezogener Daten gemäß § 73 zu verlangen. Die betroffenen 
Personen können zudem die Vervollständigung unvollständiger 
personenbezogener Daten gemäß § 73 verlangen, wenn dies unter 
Berücksichtigung der Verarbeitungszwecke angemessen ist. Bei 
Aussagen oder Beurteilungen betrifft die Frage der Richtigkeit oder 
Unvollständigkeit nicht den Inhalt der Aussage oder Beurteilung.

(2) Die betroffenen Personen können unter den Voraussetzungen 
von § 70 die Löschung der sie betreffenden personenbezogenen 
Daten verlangen.

(3) Der Justizvollzug unterrichtet die betroffenen Personen 
schriftlich über ein Absehen von der Berichtigung oder Löschung 
personenbezogener Daten oder über die an deren Stelle tretende Ein-
schränkung der Verarbeitung. Dies gilt nicht, wenn bereits die Er-
teilung dieser Informationen eine Gefährdung im Sinne des § 30 
Absatz 3 mit sich bringen würde. Die Unterrichtung nach Satz 1 ist 
zu begründen, es sei denn, dass die Mitteilung der Gründe den mit 
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dem Absehen von der Unterrichtung verfolgten Zweck gefährden 
würde. § 31 Absatz 6 und 7 gilt entsprechend.

§ 36 
Verfahren für die Ausübung 

der Rechte der betroffenen Person
(1) Der Justizvollzug kommuniziert mit den betroffenen Personen 

in präziser, verständlicher und leicht zugänglicher Form und ver-
wendet hierbei eine klare und einfache Sprache. Unbeschadet be-
sonderer Formvorschriften soll er bei der Beantwortung von Anträ-
gen die für den Antrag gewählte Form verwenden.

(2) Die Auskunft ist kostenlos und unverzüglich zu gewähren. Hat 
der Justizvollzug begründete Zweifel an der Identität einer betroffe-
nen Person, die einen Antrag nach § 31 gestellt hat, kann er von ihr 
zusätzliche Informationen anfordern, die zur Bestätigung ihrer Iden-
tität erforderlich sind.

(3) Die Auskunft kann auch durch die Aushändigung von Kopien 
oder Ausdrucken erteilt werden; darüber hinaus für Gefangene und 
deren Beauftragte gemäß § 32 Absatz 2 Satz 3 auch durch die Ge-
währung von Akteneinsicht. Dabei ist das Interesse der Gefangenen 
und anderer betroffener Personen an einer bestimmten Form der 
Auskunftserteilung zu berücksichtigen. Wird die Auskunft durch 
Akteneinsicht gewährt, gelten die Regelungen zur Akteneinsicht 
gemäß § 32 entsprechend. In der Terminmitteilung ist auf die Be-
handlung des Auskunftsantrags als Akteneinsichtsantrag hinzuwei-
sen.

(4) Die Akteneinsicht gemäß § 32 wird auf schriftlichen Antrag 
und in der Reihenfolge des Eingangs der Akteneinsichtsanträge ge-
währt. In dem Antrag sind die Aktenteile aufzuführen,  in die Ein-
sicht begehrt wird.

(5) Der Antrag auf Akteneinsicht ist vorbehaltlich des Absatzes 7 
unzulässig, solange nicht alle früheren Anträge desselben oder der-
selben Gefangenen erledigt sind; die Erweiterung des Einsichts-
gegenstandes eines früheren Antrags oder das Nachschieben von 
Gründen sind zulässig. Der Antrag kann zurückgewiesen werden, 
wenn seit der letzten Einsicht keine Aktenbestandteile hinzugekom-
men sind und für die erneute Akteneinsicht kein weiteres rechtliches 
Interesse hinzugetreten ist. Sind seit der letzten Akteneinsicht nur 
wenige Daten zur Akte gelangt, kann der Justizvollzug statt der Ak-
teneinsicht Aktenauskunft durch Übersendung von Ablichtungen 
oder Ausdrucken aller seither hinzugekommenen Aktenbestandteile 
gewähren, soweit dies nicht in dem Antrag ausdrücklich ausge-
schlossen ist.

(6) Die Akteneinsicht gemäß § 32 findet im Rahmen eines regel-
mäßigen Akteneinsichtstermins statt. Die Dauer der Termine sowie 
die Intervalle, in denen Akteneinsichtstermine stattfinden, bestim-
men die jeweilige Anstaltsleiterin oder der jeweilige Anstaltsleiter 
mit Zustimmung der für Justiz zuständigen Senatsverwaltung. Die 
Intervalle und die Zahl der Einsichtsplätze je Termin sind so zu be-
messen, dass eine Akteneinsicht regelmäßig innerhalb eines Zeit-
raums von drei Monaten ab Antragstellung gewährt werden kann.

(7) Die Akteneinsicht ist Gefangenen unverzüglich zu gewähren, 
soweit ihnen durch die Akteneinsicht zum regelmäßigen Termin 
nach Absatz 6 unzumutbare rechtliche Nachteile entstehen würden. 
Die Gründe sind in dem Antrag auf unverzügliche Akteneinsicht zu 
nennen; dort nicht genannte Gründe bleiben außer Betracht. Die un-
verzügliche Akteneinsicht kann auf die Aktenteile beschränkt wer-
den, auf die sich die in dem Antrag geltend gemachten Gründe be-
ziehen. Wird die unverzügliche Akteneinsicht abgelehnt, so wird der 
Antrag als Antrag auf Akteneinsicht nach Absatz 4 behandelt. Er gilt 
als am Tag des Eingangs des Antrags auf unverzügliche Aktenein-
sicht eingegangen.

(8) Abweichend von dem in den Absätzen 4 bis 7 geregelten Ver-
fahren bestimmt die Anstalt in den Fällen der Akteneinsicht durch 
Beauftragte gemäß § 32 Absatz 2 Satz 3 den Termin der Aktenein-
sicht im Einvernehmen mit den Beauftragten. Die Einsicht ist unver-
züglich zu gewähren.

(9) Anträge, denen nicht entsprochen wird, sind unverzüglich 
unter Angabe des Grundes abzulehnen. Dies gilt auch für Anträge 
auf unverzügliche Akteneinsicht nach Absatz 7. § 31 Absatz 5 und 
§ 35 Absatz 3 bleiben unberührt. Der voraussichtliche Termin der 
Akteneinsicht sowie etwaige Terminverschiebungen sind den Ge-
fangenen oder deren Beauftragten unverzüglich schriftlich mitzu-
teilen.

(10) Bei offenkundig unbegründeten oder exzessiven Anträgen 
auf Auskunft oder Akteneinsicht kann der Justizvollzug es ablehnen, 
auf Grund des Antrags tätig zu werden. Der Justizvollzug muss den 
offenkundig unbegründeten oder exzessiven Charakter des Antrags 
nach Satz 1 belegen können.

§ 37 
Ausschluss anderer Auskunfts- und Akteneinsichtsrechte

Dieses Gesetz ist im Hinblick auf Auskünfte aus über Gefangene 
geführte Akten, insbesondere Gefangenenpersonalakten, Gesund-
heitsakten und Patientenakten, sowie die Einsicht in diese Akten 
durch die betroffenen Personen und deren Beauftragte abschließend. 
Das Berliner Informationsfreiheitsgesetz findet auf die über Gefan-
gene geführten Akten keine Anwendung.

Kapitel 4 
Übermittlung, Abgleich und Austausch von Daten

Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen

§ 38 
Übermittlung personenbezogener Daten

Der Justizvollzug darf personenbezogene Daten an andere Stellen 
nur übermitteln,
1. soweit dies nach diesem Gesetz zugelassen ist oder
2. soweit eine andere gesetzliche Vorschrift dies vorsieht und sich 

dabei ausdrücklich auf personenbezogene Daten über Gefange-
ne bezieht.

§ 39 
Mitbetroffene personenbezogene Daten

Sind mit personenbezogenen Daten, die nach diesem Gesetz über-
mittelt werden dürfen, weitere personenbezogene Daten der betrof-
fenen Person oder von Dritten in Akten so verbunden, dass eine 
Trennung, Anonymisierung oder Pseudonymisierung nicht oder nur 
mit unvertretbarem Aufwand möglich ist, ist die Übermittlung auch 
dieser Daten zulässig, soweit nicht berechtigte Interessen der be-
troffenen Personen oder Dritter an deren Geheimhaltung offensicht-
lich überwiegen. Soweit es sich um besondere Kategorien personen-
bezogener Daten handelt, ist regelmäßig von einem überwiegenden 
berechtigten Interesse der betroffenen Personen auszugehen. Eine 
Verwendung der mitbetroffenen personenbezogenen Daten nach 
Satz 1 durch den Empfänger ist unzulässig.

§ 40 
Verantwortung für die Datenübermittlung

(1) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt 
der Justizvollzug.

(2) Erfolgt die Übermittlung personenbezogener Daten auf Ersu-
chen einer öffentlichen Stelle, trägt diese die Verantwortung für die 
Zulässigkeit der Übermittlung. In diesem Fall prüft der Justizvoll-
zug nur, ob das Übermittlungsersuchen im Rahmen der Aufgaben 
der empfangenden öffentlichen Stelle liegt und § 18 Absatz 3 sowie 
die §§ 58 und 60 bis 65 der Übermittlung nicht entgegenstehen, es 
sei denn, dass besonderer Anlass zur Prüfung der Zulässigkeit der 
Übermittlung besteht.

(3) Erfolgt die Übermittlung durch ein automatisiertes Verfahren 
auf Abruf nach § 11 Absatz 4, trägt die abrufende Stelle die Verant-
wortung für die Rechtmäßigkeit der Übermittlung. Der Justizvoll-
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zug prüft die Zulässigkeit der Abrufe nur, wenn dazu Anlass besteht. 
Der Justizvollzug gewährleistet, dass die Übermittlung personenbe-
zogener Daten zumindest durch geeignete Stichprobenverfahren 
festgestellt und überprüft werden kann.

(4) Soll die Übermittlung auf Ersuchen einer nicht-öffentlichen 
Stelle erfolgen, hat diese die hierfür erforderlichen Angaben zu ma-
chen, insbesondere die Rechtsgrundlage für die Übermittlung anzu-
geben.

(5) Der Justizvollzug hat angemessene Maßnahmen zu ergreifen, 
um zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die unrichtig 
oder nicht mehr aktuell sind, nicht übermittelt oder sonst zur Verfü-
gung gestellt werden. Soweit dies mit angemessenem Aufwand 
möglich ist, sind die personenbezogenen Daten vor ihrer Übermitt-
lung oder Bereitstellung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktua-
lität zu überprüfen.

(6) Bei der Übermittlung personenbezogener Daten werden, so-
weit dies möglich und angemessen ist, Informationen beigefügt, die 
es den empfangenden öffentlichen Stellen ermöglichen, die Richtig-
keit, die Vollständigkeit und die Zuverlässigkeit der personenbezo-
genen Daten sowie deren Aktualität zu beurteilen.

(7) Stellt der Justizvollzug fest, dass personenbezogene Daten un-
rechtmäßig übermittelt wurden, so ist dies den Empfängern unver-
züglich mitzuteilen. Die Empfänger haben diese Daten in eigener 
Verantwortung zu löschen.

§ 41 
Zweckbindung übermittelter personenbezogener Daten

(1) Vom Justizvollzug übermittelte personenbezogene Daten dür-
fen vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 nur zu dem Zweck verarbeitet 
werden, zu dessen Erfüllung sie übermittelt worden sind. Sie sind 
auf geeignete Weise gegen unzulässige Kenntnisnahme und Über-
mittlung zu sichern.

(2) Der Empfänger darf die personenbezogenen Daten nur für 
andere Zwecke verarbeiten, soweit sie ihm auch für diese Zwecke 
hätten übermittelt werden dürfen, und wenn im Falle einer Über-
mittlung an nicht-öffentliche Stellen der Justizvollzug zugestimmt 
hat.

(3) Der Empfänger darf die personenbezogenen Daten nur weiter 
übermitteln, soweit sie auch unmittelbar vom Justizvollzug an den 
Dritten hätten übermittelt werden dürfen, und wenn im Falle einer 
Übermittlung an nicht-öffentliche Stellen der Justizvollzug zuge-
stimmt hat.

(4) Der Justizvollzug hat die Empfänger der Daten bei der Über-
mittlung auf die Zweckbindung hinzuweisen.

§ 42 
Auskunft und Akteneinsicht zu Forschungszwecken

Für die Übermittlung personenbezogener Daten zu wissenschaft-
lichen Zwecken gilt § 476 der Strafprozessordnung entsprechend 
mit der Maßgabe, dass auch elektronisch gespeicherte personenbe-
zogene Daten übermittelt werden können. Die Übermittlung kann 
auch auf elektronischem Wege erfolgen.

Abschnitt 2 
Datenaustausch mit öffentlichen Stellen

§ 43 
Übermittlung an öffentliche Stellen 

zu vollzuglichen Zwecken
(1) Der Justizvollzug darf personenbezogene Daten, die er zuläs-

sig erhoben hat, an öffentliche Stellen übermitteln, soweit dies zu 
vollzuglichen Zwecken oder zu den in § 9 Absatz 3 genannten Zwe-
cken erforderlich ist.

(2) Die Übermittlung von zulässig erhobenen besonderen Kate-
gorien personenbezogener Daten ist nur zulässig, wenn dies zu den 
in Absatz 1 genannten Zwecken unbedingt erforderlich ist oder 
wenn dies in diesem Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist.

§ 44 
Erkennungsdienstlicher Datenabgleich

(1) Bestehen Zweifel an der Identität von Gefangenen, übermittelt 
der Justizvollzug soweit bei ihm vorliegend den Nachnamen, Ge-
burtsnamen, die Vornamen, das Geburtsdatum, das Geschlecht, den 
Geburtsort, das Geburtsland und die Staatsangehörigkeit der Ge-
fangenen und die von ihm erhobenen oder anderweitig bei ihm vor-
liegenden erkennungsdienstlichen Daten im Sinne des § 19 Absatz 1 
sowie bekannt gewordene Aliaspersonalien unverzüglich dem Lan-
deskriminalamt, soweit dies zur Identitätsfeststellung erforderlich 
ist. Das Landeskriminalamt veranlasst einen Abgleich der übermit-
telten Daten mit den dort vorliegenden Daten zum Zwecke der 
Identifizierung der Gefangenen und teilt das Ergebnis dem Justiz-
vollzug mit.

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 darf der 
Justizvollzug auch das Bundeskriminalamt sowie das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge um einen Abgleich der erkennungs-
dienstlichen Daten und Identitätsdaten ersuchen.

§ 45 
Überprüfung Gefangener

(1) Zum Zwecke der Aufrechterhaltung der Sicherheit der Anstalt 
prüft der Justizvollzug, ob sicherheitsrelevante Erkenntnisse über 
Gefangene vorliegen. Sicherheitsrelevant sind Erkenntnisse insbe-
sondere über extremistische, gewaltorientierte Einstellungen oder 
Kontakte zu derartigen Organisationen, Gruppierungen oder Perso-
nen oder Kontakte zur organisierten Kriminalität.

(2) Bestehen tatsächliche Anhaltspunkte für eine drohende, einer 
oder einem Gefangenen zurechenbare Gefahr für die Sicherheit der 
Anstalt, darf der Justizvollzug Justiz- und Sicherheitsbehörden um 
Auskunft ersuchen, soweit dies zur Abwehr der Gefahr erforderlich 
ist. Insbesondere darf er dazu
1. eine Auskunft nach § 41 Absatz 1 Nummer 1 des Bundeszentral-

registergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. 
September 1984 (BGBl. I S. 1229, 1985 I S. 195), das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 7. Dezember 2020 (BGBl. I 
S. 2760) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung 
einholen,

2. sicherheitsrelevante Erkenntnisse der Polizeibehörden des Bun-
des und der Länder anfragen und,

3. soweit im Einzelfall erforderlich, sicherheitsrelevante Erkennt-
nisse der Verfassungsschutzbehörde des Landes Berlin anfra-
gen.

(3) Die Anfrage nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 erstreckt sich auf 
die personengebundenen Hinweise und die Erkenntnisse des poli-
zeilichen Staatsschutzes. Bei der Anfrage nach Absatz 2 Satz 2 
Nummer 3 erfolgt die Anfrage des nachrichtendienstlichen Informa-
tionssystems durch die Verfassungsschutzbehörde des Landes Ber-
lin.

(4) Der Justizvollzug übermittelt den angefragten Behörden so-
weit möglich den Nachnamen, Geburtsnamen, die Vornamen, das 
Geburtsdatum, das Geschlecht, den Geburtsort, das Geburtsland und 
die Staatsangehörigkeit der Gefangenen. Über Satz 1 hinaus sollen 
bekannt gewordene Aliaspersonalien, die voraussichtliche Vollzugs-
dauer sowie das Aktenzeichen der der Vollstreckung zugrunde lie-
genden Entscheidung mitgeteilt werden.

(5) Die gemäß Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nummer 2 und 3 an-
gefragten Behörden des Landes Berlin teilen dem Justizvollzug die 
sicherheitsrelevanten Erkenntnisse über die Gefangenen mit, soweit 
dies zur Abwehr der Gefahr erforderlich ist.

(6) Bestehen auf Grund der übermittelten sicherheitsrelevanten 
Erkenntnisse tatsächliche Anhaltspunkte für eine Gefahr der Sicher-
heit der Anstalt, darf der Justizvollzug zusätzliche Auskünfte oder 
Unterlagen bei Justiz- und Sicherheitsbehörden einholen, soweit 
dies zur Abwehr der Gefahr erforderlich ist.

(7) Im Rahmen der Anfrage mitgeteilte sicherheitsrelevante Er-
kenntnisse sind in gesonderten Akten oder Dateisystemen zu führen.
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(8) Die Verarbeitungs- und Übermittlungsbefugnis für personen-
bezogene Daten über Gefangene zur Aufrechterhaltung der Sicher-
heit der Anstalt schließt die Verarbeitungsbefugnis zum Zwecke der 
Vollzugs- und Eingliederungsplanung der Gefangenen ein, soweit 
dies erforderlich ist.

§ 46 
Überprüfung vollzugsfremder Personen

(1) Vollzugsfremde Personen, die in einer Anstalt tätig werden 
sollen und nicht im Auftrag einer anderen Behörde oder als Organ 
der Rechtspflege handeln, dürfen zu diesen Tätigkeiten nur zugelas-
sen werden, wenn keine Sicherheitsbedenken bestehen. Der Justiz-
vollzug soll zur Aufrechterhaltung der Sicherheit der Anstalt mit 
Einwilligung dieser Personen eine Zuverlässigkeitsüberprüfung 
vornehmen. Insbesondere darf der Justizvollzug dazu prüfen, ob si-
cherheitsrelevante Erkenntnisse entsprechend § 45 Absatz 1 vorlie-
gen sowie Auskunft entsprechend § 45 Absatz 2 Satz 2, Absatz 3, 
Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5 einholen. Sicherheitsrelevant können 
hierbei auch Erkenntnisse über erhebliche strafrechtliche Verurtei-
lungen, eine bestehende Suchtproblematik oder andere für die Be-
urteilung der Zuverlässigkeit erhebliche Umstände sein.

(2) Ist eine Überprüfung in Eilfällen, insbesondere bei kurzfristig 
notwendigen Reparaturarbeiten, nicht möglich, soll eine Beaufsich-
tigung der vollzugsfremden Personen bei deren Tätigkeit in der An-
stalt erfolgen.

(3) Der Justizvollzug sieht von einer Anfrage nach Absatz 1 Satz 3 
ab, wenn auf Grund des Anlasses, der Art, des Umfangs oder der 
Dauer des Aufenthalts oder der Tätigkeit in der Anstalt eine Gefähr-
dung der Sicherheit der Anstalt fernliegt.

(4) Darüber hinaus darf der Justizvollzug bei tatsächlichen An-
haltspunkten einer drohenden Gefahr für die Sicherheit der Anstalt 
auch bei Personen, die die Zulassung zum Besuch von Gefangenen 
oder zum Besuch der Anstalt begehren, hierfür mit ihrer Einwilli-
gung eine Zuverlässigkeitsüberprüfung vornehmen. Absatz 1 Satz 3 
und 4 gilt entsprechend. In den Fällen des § 45 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 2 und 3 teilt der Justizvollzug auch mit, ob und für welche 
Gefangenen die Zulassung zum Besuch begehrt wird.

(5) Absatz 4 gilt nicht für Besuche von Verteidigerinnen und Ver-
teidigern sowie von Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälten, Notarin-
nen und Notaren in einer die jeweiligen Gefangenen betreffenden 
Rechtssache sowie für die im Rahmen der Überwachung des 
Schriftwechsels der Gefangenen gesetzlich privilegierten Personen 
und Stellen.

(6) Werden dem Justizvollzug sicherheitsrelevante Erkenntnisse 
bekannt, sollen die vollzugsfremden Personen nicht oder nur unter 
Beschränkungen zu der Tätigkeit oder dem Besuch zugelassen wer-
den. Gleiches gilt, wenn die vollzugsfremden Personen eine Ein-
willigung in eine Zuverlässigkeitsüberprüfung verweigern.

(7) Eine erneute Zuverlässigkeitsüberprüfung kann erfolgen, 
wenn neue sicherheitsrelevante Erkenntnisse vorliegen, spätestens 
jedoch nach Ablauf von fünf Jahren, sofern ihre Erforderlichkeit 
nach Absatz 1 Satz 1 und 2 und Absatz 4 weiter besteht.

§ 47 
Übermittlung an öffentliche Stellen zu anderen Zwecken

(1) Der Justizvollzug hat personenbezogene Daten, die er zulässig 
zu vollzuglichen Zwecken erhoben hat, an öffentliche Stellen zu 
anderen Zwecken zu übermitteln, soweit diese Zwecke in der Zu-
ständigkeit der Stelle liegen und die Übermittlung für
1. Maßnahmen der Gerichtshilfe, der Jugendgerichtshilfe, der Be-

währungshilfe, der Jugendbewährungshilfe, der Führungsauf-
sicht, der forensischen Ambulanzen oder für Entscheidungen in 
Gnadensachen,

2. die Erfüllung gesetzlicher Auskunftsverpflichtungen der Gefan-
genen, insbesondere nach § 6 Absatz 1 des Unterhaltsvorschuss-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. August 2017 (BGBl. I S. 3122), das zuletzt durch Artikel 38 

des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) geän-
dert worden ist,

3. gesetzlich angeordnete Statistiken der Rechtspflege,
4. Entscheidungen über Leistungen, die mit der Aufnahme in einer 

Anstalt entfallen oder sich mindern, und Zwecke der gesetzli-
chen Sozialversicherung der Gefangenen,

5. die Einleitung von Hilfsmaßnahmen für Angehörige im Sinne 
von § 11 Absatz 1 Nummer 1 des Strafgesetzbuchs der Gefange-
nen,

6. dienstliche Maßnahmen der Bundeswehr sowie der zuständigen 
Zivildienststellen im Zusammenhang mit der Aufnahme und 
Entlassung von Soldaten und Zivildienstleistenden,

7. asyl- oder ausländerrechtliche Maßnahmen,
8. die Durchführung der Besteuerung,
9. die Erfüllung der Aufgaben der Jugendämter,

10. die Erfüllung einer Meldepflicht nach dem Infektionsschutzge-
setz vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 29. Januar 2021 (BGBl. I S. 370) ge-
ändert worden ist, oder

11. die Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten oder einen der 
anderen in § 9 Absatz 4 oder § 48 genannten Zwecke oder in den 
Fällen des § 27 Absatz 1 des Verfassungsschutzgesetzes Berlin

erforderlich ist.
(2) Die Übermittlung von zulässig erhobenen besonderen Kate-

gorien personenbezogener Daten ist nur zulässig, wenn dies für die 
in Absatz 1 genannten Zwecke unbedingt erforderlich ist.

§ 48 
Fallkonferenzen mit den Sicherheitsbehörden

(1) Der Justizvollzug kann Fallkonferenzen mit den Polizeibehör-
den des Bundes und der Länder durchführen, sofern
1. tatsächliche Anhaltspunkte für die fortdauernde erhebliche Ge-

fährlichkeit der jeweiligen Gefangenen für die Allgemeinheit 
vorliegen,

2. die Entlassung der jeweiligen Gefangenen aller Voraussicht 
nach in einem Zeitraum von nicht mehr als einem Jahr bevor-
steht und

3. dies zur vorbeugenden Bekämpfung von Verbrechen, von Ver-
gehen gegen die sexuelle Selbstbestimmung, von Vergehen nach 
den §§ 89, 89a, 89b, 89c, 129, § 129a Absatz 3 und Absatz 5, 
§ 129b, von Vergehen nach § 224 zwischen früheren oder der-
zeitigen Eheleuten oder Partnerinnen oder Partnern 
oder von Vergehen nach § 238 des Strafgesetzbuches erforder-
lich ist.

Fallkonferenzen mit den Polizeibehörden dürfen auch zur Vorberei-
tung von Ausführungen, Vorführungen, Ausantwortungen, Rückfüh-
rungsmaßnahmen, Überstellungen und Verlegungen bei tatsächli-
chen Anhaltspunkten für eine Gefahr der Entweichung, von Gewalt-
tätigkeiten gegen Personen oder Sachen von bedeutendem Wert, 
deren Erhaltung im öffentlichen Interesse geboten ist, und der 
Selbstverletzung oder Selbsttötung von Gefangenen stattfinden. An 
den Fallkonferenzen sind die Strafvollstreckungsbehörden, die Be-
währungshilfe, die Führungsaufsichtsstellen und die Ausländerbe-
hörden zu beteiligen, soweit dies zur Erreichung des Vollzugsziels 
oder des Zwecks der Fallkonferenz erforderlich ist.

(2) Der Justizvollzug kann Fallkonferenzen mit den Verfassungs-
schutzbehörden des Bundes und der Länder durchführen, sofern
1. tatsächliche Anhaltspunkte den Verdacht für sicherheitsgefähr-

dende oder geheimdienstliche Tätigkeiten für eine fremde 
Macht oder für Bestrebungen in der Bundesrepublik Deutsch-
land begründen, die durch Anwendung von Gewalt oder darauf 
gerichtete Vorbereitungshandlungen
a) gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den 

Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes 
gerichtet sind,
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b) eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung der 
Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes oder ihrer 
Mitglieder zum Ziele haben oder

c) auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland ge-
fährden,

2. eine damit im Zusammenhang stehende Gefahr für die Sicher-
heit der Anstalt oder die Erreichung des Vollzugsziels einzutre-
ten droht und

3. dies zur Verhütung der in Nummer 2 genannten Gefahren unbe-
dingt erforderlich ist.

Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend, sofern die Entlassung der Gefan-
genen in voraussichtlich nicht mehr als einem Jahr bevorsteht.

(3) Fallkonferenzen dürfen auch unter gleichzeitiger Beteiligung 
der Polizeibehörden und Verfassungsschutzbehörden stattfinden, 
wenn sowohl eine Fallkonferenz mit den Polizeibehörden nach Ab-
satz 1 als auch eine Fallkonferenz mit den Verfassungsschutzbehör-
den nach Absatz 2 zulässig ist. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

(4) Im Rahmen von Fallkonferenzen nach Absatz 1 bis 3 darf der 
Justizvollzug personenbezogene Daten, die er zulässig erhoben hat, 
einschließlich Daten besonderer Kategorien, insbesondere den vor-
aussichtlichen Entlassungszeitpunkt, die voraussichtliche Entlas-
sungsadresse sowie die Vollzugs- und Eingliederungspläne, den an 
der Konferenz teilnehmenden Stellen übermitteln, soweit dies zur 
Erreichung des Vollzugsziels oder des Zwecks der Fallkonferenz 
erforderlich ist. Im Rahmen der Fallkonferenzen darf der Justizvoll-
zug personenbezogene Daten, einschließlich solcher besonderer 
Kategorien, bei den an der Konferenz teilnehmenden Stellen abfra-
gen und erheben, soweit dies zu vollzuglichen Zwecken erforderlich 
ist.

(5) Die teilnehmenden Stellen und wesentlichen Ergebnisse der 
stattgefundenen Fallkonferenzen sind zu dokumentieren.

(6) Die Vollzugs- und Eingliederungsplanung bleibt dem Justiz-
vollzug vorbehalten.

§ 49 
Aktenüberlassung

(1) Soweit die Übermittlung der darin enthaltenen Daten zulässig 
ist, dürfen Akten mit personenbezogenen Daten seitens des Justiz-
vollzugs
1. den Behörden des Justizvollzugs, der Führungsaufsichtsstelle 

und den Sozialen Diensten,
2. den Justizvollzugsbehörden aller Hoheitsträger im Geltungsbe-

reich des Grundgesetzes sowie deren zur Dienst- oder Fachauf-
sicht oder zu dienstlichen Weisungen befugten Stellen,

3. den für strafvollzugs-, strafvollstreckungs-, straf-, asyl- und aus-
länderrechtliche Entscheidungen zuständigen Gerichten sowie

4. den Strafvollstreckungs- und Strafverfolgungsbehörden
überlassen oder im Falle elektronischer Aktenführung in Form von 
Duplikaten übermittelt werden.

(2) Die in Absatz 1 genannten Übermittlungen sind auch an ande-
re öffentliche Stellen zulässig, soweit die Erteilung einer Auskunft 
einen unvertretbaren Aufwand erfordert oder nach Darlegung der 
die Aktenüberlassung begehrenden Stellen für die Erfüllung der 
Aufgabe nicht ausreicht. Satz 1 gilt entsprechend für die Übermitt-
lung an die vom Justizvollzug, der Vollstreckungsbehörde oder 
einem Gericht mit Gutachten beauftragten Stellen.

§ 50 
Mitteilung über 

Haftverhältnisse an öffentliche Stellen
Öffentlichen Stellen hat der Justizvollzug auf Verlangen mitzu-

teilen,
1. ob und gegebenenfalls in welcher Anstalt sich eine Person in 

Haft befindet,
2. ob ihre Entlassung voraussichtlich innerhalb eines Jahres bevor-

steht sowie

3. falls die Entlassung innerhalb eines Jahres bevorsteht, den vor-
gesehenen Entlassungstermin,

soweit die Mitteilung zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der öf-
fentlichen Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist. Die Mitteilung 
ist in den Gefangenenpersonalakten der betroffenen Gefangenen zu 
dokumentieren.

§ 51 
Akteneinsichtnahme durch nationale und internationale 

Stellen zur Verhütung von Folter
Die Mitglieder einer Delegation der Nationalen Stelle zur Verhü-

tung von Folter, des Europäischen Ausschusses zur Verhütung von 
Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder 
Strafe sowie einer durch das Übereinkommen der Vereinten Natio-
nen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder ernied-
rigende Behandlung oder Strafe legitimierten Stelle erhalten wäh-
rend des Besuchs in der Anstalt Einsicht in die Gefangenenpersonal-
akten, Gesundheitsakten und Patientenakten im Justizvollzugskran-
kenhaus, soweit dies zur Wahrnehmung der Aufgaben der jeweiligen 
Stelle unbedingt erforderlich ist.

Abschnitt 3 
Übermittlung an nicht-öffentliche Stellen

§ 52 
Übermittlung an nicht-öffentliche 
Stellen zu vollzuglichen Zwecken

(1) Der Justizvollzug kann personenbezogene Daten an nicht-öf-
fentliche Stellen übermitteln, soweit dies zu vollzuglichen Zwecken 
erforderlich ist.

(2) Die Übermittlung ist insbesondere dann zu vollzuglichen 
Zwecken erforderlich, wenn sich der Justizvollzug zur Erfüllung 
oder Unterstützung einzelner vollzuglicher Aufgaben in zulässiger 
Weise der Mitwirkung nicht-öffentlicher Stellen bedient und diese 
Mitwirkung ohne die Verarbeitung vom Justizvollzug übermittelter 
personenbezogener Daten unmöglich oder wesentlich erschwert 
wäre.

(3) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten ist regelmä-
ßig erforderlich, wenn sie dazu dient, Gefangenen
1. den Besuch von Behandlungs-, Trainings- und Bildungsmaß-

nahmen sowie die Beschäftigung innerhalb und außerhalb von 
Einrichtungen des Justizvollzugs,

2. die Inanspruchnahme von Leistungen von Berufsgeheimnisträ-
gerinnen und Berufsgeheimnisträgern gemäß § 60 oder deren 
Hilfspersonen,

3. den Einkauf,
4. die Inanspruchnahme von Telekommunikations- und Medien-

dienstleistungen von Anbietern,  die nicht dem Justizvollzug an-
gehören, oder

5. die Inanspruchnahme von Maßnahmen der Entlassungsvorbe-
reitung, des Übergangs in die Freiheit, der Schuldenregulierung, 
der Entlassung, der Wiedereingliederung, der nachgehenden Be-
treuung oder des freiwilligen Verbleibs

zu ermöglichen.
(4) Die Übermittlung von zulässig erhobenen besonderen Kate-

gorien personenbezogener Daten an nicht-öffentliche Stellen ist nur 
zulässig, wenn dies zu vollzuglichen Zwecken unbedingt erforder-
lich ist.

§ 53 
Pseudonymisierung

(1) Personenbezogene Daten, die an nicht-öffentliche Stellen 
übermittelt werden sollen, sind seitens des Justizvollzugs vor der 
Übermittlung zu pseudonymisieren. Dabei ist die Buchungsnummer 
der Gefangenen als Pseudonym zu verwenden, wenn dem nicht be-
sondere Gründe entgegenstehen.
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(2) Dies gilt nicht, wenn zur Erfüllung des der Übermittlung zu-
grundeliegenden Zwecks die Kenntnis der Identität der betroffenen 
Personen unbedingt erforderlich ist.

(3) Bei der Einbindung Dritter in den Justizvollzug nach § 52 Ab-
satz 3 Nummer 3 und 4 sind die personenbezogenen Daten stets 
nach Absatz 1 zu pseudonymisieren.

§ 54 
Förmliche Verpflichtung Dritter

(1) Personen, die bei einer nicht-öffentlichen Stelle oder für eine 
solche Stelle Kenntnis von personenbezogenen Daten erlangen sol-
len, die vom Justizvollzug übermittelt wurden, sind vor Aufnahme 
ihrer Tätigkeit vom Justizvollzug gemäß § 1 des Verpflichtungsge-
setzes förmlich zu verpflichten.

(2) Personen, die nicht nach Absatz 1 förmlich verpflichtet wur-
den, dürfen von vollzuglichen personenbezogenen Daten nur Kennt-
nis erlangen,
1. wenn die übermittelten Daten vor ihrer Übermittlung pseudony-

misiert wurden,
2. wenn die nicht verpflichteten Personen nur im Einzelfall Kennt-

nis von vollzuglichen personenbezogenen Daten erlangen sol-
len, sodass die förmliche Verpflichtung auch unter Berücksichti-
gung der Belange der betroffenen Personen grob 
unverhältnismäßig wäre, und der Justizvollzug der Kenntnis-
erlangung zuvor ausdrücklich zugestimmt hat,

3. wenn die förmliche Verpflichtung vor Kenntniserlangung Leib 
oder Leben eines Menschen oder bedeutende Sachwerte gefähr-
den würde, die Verpflichtung ist dann unverzüglich nachzuho-
len; erfolgt die Übermittlung der personenbezogenen Daten 
nicht durch den Justizvollzug, ist dieser unverzüglich unter An-
gabe der Personalien der Kenntniserlangenden von der Über-
mittlung zu unterrichten oder

4. wenn sie Amtsträger im Sinne des § 11 Absatz 1 Nummer 2 des 
Strafgesetzbuchs sind.

(3) Der Justizvollzug stellt auf geeignete Weise sicher, dass bei 
nicht-öffentlichen Stellen nur solche Personen Kenntnis von über-
mittelten personenbezogenen Daten erlangen, die zuvor nach Ab-
satz 1 verpflichtet wurden oder die gemäß Absatz 2 auch ohne förm-
liche Verpflichtung Kenntnis von übermittelten personenbezogenen 
Daten erlangen dürfen.

§ 55 
Mitteilung über Haftverhältnisse an 

nicht-öffentliche Stellen und Verletzte
(1) Nicht-öffentlichen Stellen hat der Justizvollzug auf schriftli-

chen Antrag die in § 50 Satz 1 Nummer 1 bis 3 bestimmten Angaben 
zu machen, soweit
1. ein berechtigtes Interesse an dieser Mitteilung glaubhaft darge-

legt wird und
2. die betroffenen Gefangenen kein schutzwürdiges Interesse an 

dem Ausschluss der Übermittlung haben.
(2) Den Verletzten einer Straftat sowie deren Rechtsnachfolgerin-

nen und Rechtsnachfolgern sind über Absatz 1 hinaus auf schriftli-
chen Antrag Auskünfte zu erteilen
1. über die Entlassungsadresse oder die Vermögensverhältnisse 

von Gefangenen, soweit die Auskunft zur Feststellung oder 
Durchsetzung von Rechtsansprüchen im Zusammenhang mit 
Straftaten erforderlich ist, sowie

2. darüber, ob freiheitsentziehende Maßnahmen gegen Gefangene 
beendet oder ob ihnen Vollzugslockerungen gewährt werden, 
wenn ein berechtigtes Interesse dargelegt wird.

(3) In den Fällen des Absatzes 2 Nummer 2 bedarf es der Darle-
gung eines berechtigten Interesses nicht, wenn die Antragstellerin 
oder der Antragsteller Verletzte oder Verletzter einer Straftat nach
1. den §§ 174 bis 182 oder 184i bis 184k des Strafgesetzbuchs,
2. den §§ 211 und 212 des Strafgesetzbuchs, die versucht wurde,

3. den §§ 221, 223 bis 226a und 340 des Strafgesetzbuchs,
4. den §§ 232 bis 238, 239 Absatz 3, §§ 239a, 239b und 240 Ab-

satz 4 des Strafgesetzbuchs,
5. § 4 des Gewaltschutzgesetzes oder
6. § 142 des Patentgesetzes, § 25 des Gebrauchsmustergesetzes, 

§ 10 des Halbleiterschutzgesetzes, § 39 des Sortenschutzgeset-
zes, den §§ 143 bis 144 des Markengesetzes, den §§ 51 und 65 
des Designgesetzes, den §§ 106 bis 108b des Urheberrechtsge-
setzes, § 33 des Gesetzes betreffend das Urheberrecht an Wer-
ken der bildenden Künste und der Photographie, § 16 des Geset-
zes gegen den unlauteren Wettbewerb und § 23 des Gesetzes 
zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen sind. Satz 1 gilt ent-
sprechend in den Fällen des § 395 Absatz 3 der Strafprozess-
ordnung, wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller zur 
Nebenklage zugelassen wurde.

(4) Die betroffenen Gefangenen werden vor der Mitteilung ge-
hört; es sei denn, es ist zu besorgen, dass dadurch die Verfolgung der 
Interessen der Antragstellerin oder des Antragstellers vereitelt oder 
wesentlich erschwert werden würde, und eine Abwägung ergibt, 
dass diese Interessen das Interesse der Gefangenen an ihrer vorheri-
gen Anhörung überwiegen.

(5) Ist die Anhörung unterblieben, werden die betroffenen Gefan-
genen über die Mitteilung unter Angabe des Inhalts nachträglich 
unterrichtet.

(6) Bei Anhörung und Unterrichtung Gefangener nach Absatz 4 
und 5 ist auf die berechtigten Interessen der Empfänger der Daten an 
der Geheimhaltung ihrer Identität oder Lebensumstände in besonde-
rer Weise Rücksicht zu nehmen. Keinesfalls darf die Anschrift der 
Empfänger übermittelt werden.

Kapitel 5 
Auskunftsstelle des Justizvollzugs

§ 56 
Konzentration der 

Übermittlung personenbezogener Daten
(1) Soweit der Justizvollzug nach diesem Gesetz personenbezoge-

ne Daten an öffentliche oder nicht-öffentliche Stellen außerhalb des 
Justizvollzugs übermitteln darf, erfolgt die Übermittlung durch die 
Auskunftsstelle des Justizvollzugs, soweit nicht in diesem Gesetz 
etwas anderes bestimmt ist.

(2) Andere Stellen des Justizvollzugs übermitteln personenbezo-
gene Daten an öffentliche und nicht-öffentliche Stellen außerhalb 
des Justizvollzugs, soweit
1. die Initiative zu der Übermittlung von ihnen ausgeht,
2. ihnen die Übermittlung von der Auskunftsstelle des Justizvoll-

zugs im Einzelfall übertragen wurde,
3. die für Justiz zuständige Senatsverwaltung dies für bestimmte 

Fälle der Übermittlung allgemein angeordnet hat,
4. dies zur Einbindung Dritter in den Vollzug (§ 52 Absatz 2) er-

forderlich ist oder
5. die betroffenen Personen allgemein oder für den Einzelfall ein-

gewilligt haben.
(3) Soweit Ersuchen um Übermittlung von personenbezogenen 

Daten in nicht in Absatz 2 genannten Fällen an andere Stellen des 
Justizvollzugs gestellt werden, sollen sie diese Ersuchen unter Hin-
weis auf die Zuständigkeit der Auskunftsstelle des Justizvollzugs 
zurückweisen. Dies gilt nicht, soweit
1. der Justizvollzug die personenbezogenen Daten nach diesem 

Gesetz übermitteln darf und
2. die Verweisung auf die Auskunftsstelle des Justizvollzugs we-

gen der besonderen Eilbedürftigkeit der Übermittlung unzumut-
bar erscheint.

(4) Erteilte Auskünfte sind in den Gefangenenpersonalakten der 
betroffenen Gefangenen unter Angabe des Empfängers und der 
übermittelten Daten zu dokumentieren.
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(5) Für Auskünfte an betroffene Personen über die seitens des 
Justizvollzugs mit Ausnahme der für Justiz zuständigen Senatsver-
waltung über sie gespeicherten Daten ist die Auskunftsstelle des 
Justizvollzugs ausschließlich zuständig. Sie kann andere Stellen des 
Justizvollzugs mit der Erteilung einzelner Auskünfte sowie der Ge-
währung von Einsichten beauftragen. Für die Aktenauskunft an Ge-
fangene sowie die Akteneinsicht durch Gefangene und deren Beauf-
tragte ist abweichend von Satz 1 diejenige Anstalt ausschließlich 
zuständig, in der die Gefangenen inhaftiert sind oder zuletzt inhaf-
tiert waren. Für Auskünfte an betroffene Personen über die seitens 
der für Justiz zuständigen Senatsverwaltung über sie gespeicherten 
Daten ist diese ausschließlich zuständig.

§ 57 
Datenverarbeitung durch 

die Auskunftsstelle des Justizvollzugs
(1) Die Auskunftsstelle nach § 56 Absatz 1 darf personenbezoge-

ne Daten aller Stellen des Justizvollzugs verarbeiten, soweit dies zur 
Prüfung der Zulässigkeit einer Übermittlung oder zur Durchführung 
einer zulässigen Übermittlung erforderlich ist. Sie führt keine eige-
nen Dateisysteme mit personenbezogenen Daten Gefangener und 
darf personenbezogene Daten, die ihr zur Beantwortung von Anfra-
gen zur Kenntnis gelangt sind, nur längstens bis zur Erteilung der 
Auskunft speichern. Sie prüft durch geeignete Maßnahmen insbe-
sondere bei Verwendung von Fernkommunikationsmitteln die Iden-
tität des Empfängers einer Auskunft.

(2) Die Einzelheiten des Auskunftsverfahrens regelt die für Justiz 
zuständige Senatsverwaltung durch Verwaltungsvorschrift. § 15 
bleibt unberührt. Für Dokumentationspflichten und Kontrollrechte 
gilt im Übrigen das Berliner Datenschutzgesetz.

Kapitel 6 
Besondere Schutzanforderungen

Abschnitt 1 
Erkenntnisse aus Beaufsichtigungs-, Überwachungs- und 

Kontrollmaßnahmen; Bekanntmachungen

§ 58 
Erkenntnisse aus Beaufsichtigungs-, 

Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen
(1) Die bei der Beaufsichtigung oder Überwachung der Besuche, 

der Überwachung der Telekommunikation, der Sichtkontrolle oder 
der Überwachung des Schriftwechsels oder der Kontrolle des In-
halts von Paketen in zulässiger Weise bekannt gewordenen perso-
nenbezogenen Daten sind in Akten und Dateisystemen des Vollzugs 
sowie wie bei einer Übermittlung an andere Stellen eindeutig als 
solche zu kennzeichnen. Sie dürfen nur verarbeitet werden
1. mit Einwilligung der Gefangenen für Zwecke der Behandlung 

sowie
2. für die in § 9 Absatz 4 Nummer 1 bis 4 und § 48 genannten 

Zwecke.
(2) Soweit die in Absatz 1 bezeichneten personenbezogenen 

Daten dem Kernbereich der privaten Lebensgestaltung im Sinne von 
§ 25 Absatz 4 zuzurechnen sind, dürfen sie nicht gespeichert oder 
auf andere Art verarbeitet werden. Abweichend von Satz 1 erfasste 
Daten sind unverzüglich zu löschen. Die Tatsachen der Erfassung 
und der Löschung der Daten sind zu dokumentieren. Die Dokumen-
tation darf ausschließlich für Zwecke der Datenschutzkontrolle ver-
wendet werden. Sie ist zu löschen, wenn sie für diese Zwecke nicht 
mehr erforderlich ist, spätestens jedoch am Ende des Kalenderjah-
res, das dem Jahr der Dokumentation folgt.

§ 59 
Bekanntmachungen

(1) Personenbezogene Daten von Gefangenen dürfen innerhalb 
der Anstalt nur allgemein erkennbar gemacht werden, soweit dies 

für ein geordnetes Zusammenleben in der Anstalt erforderlich ist 
und Bestimmungen dieses Gesetzes nicht entgegenstehen.

(2) Besondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinne 
von § 31 Nummer 14 des Berliner Datenschutzgesetzes dürfen in 
Anstalten nicht allgemein erkennbar gemacht werden.

(3) Absatz 2 gilt nicht, soweit die Kennzeichnung von Gewohn-
heiten und Vorlieben von Gefangenen auch unter Berücksichtigung 
ihrer Interessen an deren Geheimhaltung im Interesse der Ordnung 
in der Anstalt erforderlich ist, selbst wenn dies Rückschlüsse auf in 
Absatz 2 genannte Daten der Gefangenen zulassen kann.

Abschnitt 2 
Schutz von Berufsgeheimnissen

§ 60 
Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträger

(1) Die im Justizvollzug tätigen oder außerhalb des Justizvollzugs 
mit der Untersuchung, Behandlung oder Beratung von Gefangenen 
beauftragten
1. Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Apotheke-

rinnen und Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilbe-
rufs, der für die Berufsausübung oder die Führung der Berufs-
bezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert,

2. psychologischen Psychotherapeutinnen und psychologischen 
Psychotherapeuten,

3. Diplom-Psychologinnen und Diplom-Psychologen sowie
4. staatlich anerkannten Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter 

oder staatlich anerkannten Sozialpädagoginnen und Sozialpäda-
gogen

(Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträger) sind im 
Hinblick auf den Austausch personenbezogener Daten untereinan-
der zur vertrauensvollen Zusammenarbeit verpflichtet, soweit sie 
nicht einer Schweigepflicht unterliegen.

(2) Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträger 
unterliegen hinsichtlich der ihnen in dieser Funktion von Gefange-
nen anvertrauten oder sonst über Gefangene bekannt gewordenen 
Geheimnisse im Sinne von § 203 Absatz 1 des Strafgesetzbuchs 
auch gegenüber dem Justizvollzug der Schweigepflicht, soweit 
nichts anderes bestimmt ist.

(3) Wenn Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträ-
ger gleichzeitig oder nacheinander dieselben Gefangenen behan-
deln, unterliegen sie im Verhältnis zueinander nicht der Schweige-
pflicht und sind zur umfassenden gegenseitigen Information und 
Auskunft verpflichtet, soweit dies zum Zwecke einer zielgerichteten 
gemeinsamen Behandlung erforderlich ist und
1. soweit eine wirksame Einwilligung der betreffenden Gefange-

nen vorliegt,
2. wenn sie in einer sozialtherapeutischen Einrichtung tätig sind 

oder
3. wenn sie zu dem in Absatz 1 Nummer 1 bis 3 genannten Perso-

nenkreis zählen und in Bezug auf die betreffenden Gefangenen 
nicht mit anderen vollzuglichen Aufgaben betraut sind; eine frü-
here nichttherapeutische Tätigkeit in Bezug auf die betreffenden 
Gefangenen steht dem nicht entgegen.

(4) Der Justizvollzug weist externe Berufsgeheimnisträgerinnen 
und Berufsgeheimnisträger nach Absatz 1 auf die Offenbarungs-
pflichten und -befugnisse gemäß §§ 61 und 62 hin.

§ 61 
Offenbarungspflicht

(1) Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträger ha-
ben der Anstaltsleiterin oder dem Anstaltsleiter ihnen bekannte Tat-
sachen von sich aus und auf Befragen zu offenbaren, auch wenn sie 
ihnen im Rahmen des beruflichen Vertrauensverhältnisses anvertraut 
wurden oder sonst bekannt geworden sind,
1. soweit die betroffenen Gefangenen einwilligen oder
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2. soweit dies auch unter Berücksichtigung der Interessen der Ge-
fangenen an der Geheimhaltung der Tatsachen erforderlich ist
a) zur Abwehr einer Gefahr für das Leben eines Menschen, 

insbesondere zur Verhütung von Selbsttötungen,
b) zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für Körper oder Ge-

sundheit eines Menschen oder
c) zur Abwehr der Gefahr auch im Einzelfall schwerwiegender 

Straftaten, insbesondere infolge Befreiung, Entweichung 
oder Nichtrückkehr von Gefangenen.

(2) Sozialarbeiterinnen oder Sozialarbeiter gemäß § 60 Absatz 1 
Nummer 4, die als Bedienstete im Justizvollzug tätig sind, haben der 
Anstaltsleiterin oder dem Anstaltsleiter ihnen bekannte Tatsachen 
von sich aus und auf Befragen zu offenbaren, soweit die Offenba-
rung zu vollzuglichen Zwecken erforderlich ist.

(3) Wurde eine Einwilligung gemäß Absatz 1 Nummer 1 oder 
§ 60 Absatz 3 Nummer 1 nicht den Berufsgeheimnisträgerinnen 
oder Berufsgeheimnisträgern gegenüber erklärt, sind sie berechtigt, 
die Übermittlung zu verweigern, bis sie Gelegenheit zum persönli-
chen Gespräch mit den Gefangenen hatten. Sie haben sich zu offen-
baren, soweit die Gefangenen an der Einwilligung festhalten. Wi-
derrufen Gefangene ihnen gegenüber eine aktenkundige Einwilli-
gung, so ist der Widerruf aktenkundig zu machen und unverzüglich 
der Anstaltsleiterin oder dem Anstaltsleiter mitzuteilen.

(4) Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträger außer-
halb des Justizvollzugs können die Verpflichtung nach Absatz 1 auch 
gegenüber in der Anstalt beschäftigten Berufsgeheimnisträgerinnen 
oder Berufsgeheimnisträgern erfüllen.

§ 62 
Offenbarungsbefugnis

(1) Die Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträger 
sind über § 61 hinaus zur Offenbarung ihnen bekannter Tatsachen 
gegenüber der Anstaltsleiterin oder dem Anstaltsleiter befugt, auch 
wenn ihnen die Tatsachen im Rahmen des beruflichen Vertrauens-
verhältnisses anvertraut wurden oder sonst bekannt geworden sind, 
soweit dies zu vollzuglichen Zwecken auch unter Berücksichtigung 
der Interessen der Gefangenen an der Geheimhaltung der Tatsachen 
unbedingt erforderlich ist.

(2) Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträger nach 
§ 60 Absatz 1 Nummer 1 sind befugt, Mitgliedern einer Delegation 
nach § 51 während ihres Besuchs in der Anstalt Auskünfte und Er-
läuterungen zum Inhalt der Gesundheitsakten und Patientenakten zu 
geben.

§ 63 
Zweckbindung offenbarter personenbezogener Daten

(1) Die nach § 61 oder § 62 offenbarten personenbezogenen Daten 
dürfen nur für den Zweck, für den sie offenbart wurden oder für den 
eine Offenbarung zulässig gewesen wäre, und nur unter denselben 
Voraussetzungen verarbeitet werden, unter denen Berufsgeheimnis-
trägerinnen und Berufsgeheimnisträgern selbst hierzu befugt wären.

(2) Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter kann unter diesen 
Voraussetzungen die unmittelbare Offenbarung gegenüber bestimm-
ten Anstaltsbediensteten allgemein zulassen.

§ 64 
Zugriff auf Daten in Notfällen

Alle im Justizvollzug tätigen Personen dürfen sich Kenntnis auch 
von besonderen Kategorien personenbezogener Daten zu dem 
Zweck verschaffen, diese Daten unmittelbar und unverzüglich den 
zur Notfallrettung eingesetzten Personen zu übermitteln, soweit die 
oder der Gefangene
1. einwilligt oder
2. zur Einwilligung unfähig ist und die Kenntnisverschaffung zur 

Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für das Leben eines Men-
schen oder einer gegenwärtigen erheblichen Gefahr für die Ge-
sundheit eines Menschen erforderlich ist.

Die anderweitige Verarbeitung der so erlangten Daten ist unzulässig. 
Der Abruf ist in den Gefangenenpersonalakten aller betroffenen Ge-
fangenen zu dokumentieren.

§ 65 
Verhältnis zu anderen Vorschriften

(1) Sonstige Offenbarungspflichten und Offenbarungsbefugnisse 
der Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträger bleiben 
unberührt.

(2) Gesetzliche Schweigepflichten der Berufsgeheimnisträgerin-
nen und Berufsgeheimnisträger bleiben unberührt, soweit dieses 
Gesetz nicht etwas anderes vorsieht.

§ 66 
Belehrung und Benachrichtigung der Gefangenen

(1) Bei ihrem Eintritt in den Vollzug sind die Gefangenen schrift-
lich über die nach diesem Gesetz bestehenden Offenbarungspflich-
ten und Offenbarungsbefugnisse der Berufsgeheimnisträgerinnen 
und Berufsgeheimnisträger zu unterrichten.

(2) Die Gefangenen sind von einer Offenbarung gemäß § 61 und 
§ 62 zu benachrichtigen. Eine Pflicht zur Benachrichtigung besteht 
nicht, sofern die Gefangenen auf andere Weise Kenntnis von der 
Offenbarung erlangt haben. Die Benachrichtigung kann unterblei-
ben, solange hierdurch der Zweck der Maßnahme vereitelt würde. 
Die Benachrichtigung ist unverzüglich nachzuholen, sobald der 
Zweck der Maßnahme entfallen ist.

Abschnitt 3 
Seelsorge

§ 67 
Übermittlung personenbezogener 

Daten an Seelsorgerinnen und Seelsorger
Der Justizvollzug darf den in ihrem Bereich tätigen Seelsorgerin-

nen und Seelsorgern personenbezogene Daten nur mit Einwilligung 
der betroffenen Personen übermitteln.

§ 68 
Verarbeitung in 

Gefangenenpersonalakten enthaltener Daten
Wenn die betroffenen Personen einwilligen, dürfen Seelsorgerin-

nen und Seelsorger auch die in Gefangenenpersonalakten enthalte-
nen Daten verarbeiten. Die Einwilligung kann nur für die eine Per-
son betreffenden Gefangenenpersonalakten insgesamt erteilt oder 
verweigert werden. Wird die Einwilligung erteilt, so gelten die Re-
gelungen über die Akteneinsicht durch Beauftragte entsprechend.

§ 69 
Schutz des seelsorgerischen Vertrauensverhältnisses

Personenbezogene Daten, die einer Seelsorgerin oder einem Seel-
sorger von Gefangenen als Geheimnis anvertraut oder über Gefan-
gene sonst bekannt geworden sind, unterliegen auch gegenüber dem 
Justizvollzug der Schweigepflicht.

Kapitel 7 
Löschung, Einschränkung der Verarbeitung 

und Berichtigung von Daten

§ 70 
Löschung nach Aufgabenerfüllung 

und Regelfrist zur Löschung
(1) Die vom Justizvollzug gespeicherten personenbezogenen 

Daten sind zu löschen und die dazugehörigen Unterlagen zu ver-
nichten, wenn ihre Verarbeitung unzulässig ist oder soweit ihre 
weitere Speicherung nicht mehr
1. zu vollzuglichen Zwecken,
2. zur Verfolgung von Straftaten,
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3. zur Feststellung, Durchsetzung oder Abwehr von Rechtsansprü-
chen im Zusammenhang mit dem Vollzug einer Freiheitsstrafe 
oder

4. für die Durchführung wissenschaftlicher Forschungsvorhaben 
gemäß § 42 oder statistische Zwecke

erforderlich ist und soweit nicht andere Rechtsnormen die weitere 
Aufbewahrung gebieten.

(2) Die vom Justizvollzug gespeicherten personenbezogenen 
Daten sind spätestens fünf Jahre nach der letzten Entlassung zu lö-
schen, soweit nicht andere Rechtsnormen die weitere Aufbewahrung 
gebieten.

(3) Die Löschfristen beginnen mit dem ersten Tag des auf das Jahr 
der Entlassung folgenden Kalenderjahres.

(4) Die Bestimmungen des Archivgesetzes des Landes Berlin 
vom 14. März 2016 (GVBl. S. 96), das zuletzt durch Artikel 36 des 
Gesetzes vom 12. Oktober 2020 (GVBl. S. 807) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt.

§ 71 
Einschränkung der Verarbeitung

(1) Die Verarbeitung der vom Justizvollzug gespeicherten perso-
nenbezogenen Daten über Gefangene ist, soweit die Daten nicht zu 
löschen sind, nach Ablauf von zwei Jahren seit der Entlassung der 
betroffenen Gefangenen einzuschränken.

(2) Die nach Absatz 1 in der Verarbeitung eingeschränkten Daten 
dürfen nur auf besondere Anordnung im Einzelfall und nur dann 
übermittelt oder sonst verarbeitet werden, soweit dies
1. zur Verfolgung von Straftaten,
2. für die Durchführung wissenschaftlicher Forschungsvorhaben 

gemäß § 42,
3. zur Behebung einer bestehenden Beweisnot in Zusammenhang 

mit einem gerichtlichen Verfahren oder
4. zur Feststellung, Durchsetzung oder Abwehr von Rechtsansprü-

chen im Zusammenhang mit dem Vollzug einer Freiheitsstrafe
auch unter Berücksichtigung der Interessen der betroffenen Perso-
nen erforderlich ist. Die Verarbeitung der Daten ist unter Angabe des 
Verarbeitungszwecks sowie im Falle einer Übermittlung des Emp-
fängers der Daten zu protokollieren.

(3) Die Einschränkung der Verarbeitung nach Absatz 1 endet, 
wenn die betroffene Person erneut zum Vollzug einer Freiheitsstrafe 
aufgenommen wird oder in die Verarbeitung eingewilligt hat.

§ 72 
Besondere Fristen für die Löschung von Daten aus 

Gesundheits- und Patientenakten
Abweichend von § 70 Absatz 2 sind die personenbezogenen 

Daten in Gesundheitsakten spätestens zehn Jahre und die in Patien-
tenakten des Justizvollzugskrankenhauses spätestens 30 Jahre nach 
der Entlassung der Gefangenen zu löschen, soweit nicht andere 
Rechtsnormen die weitere Aufbewahrung gebieten. § 70 Absatz 3 
und 4 gilt entsprechend.

§ 73 
Berichtigung

(1) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie un-
richtig oder nicht mehr aktuell sind. Unvollständige Daten sind zu 
vervollständigen, wenn dies unter Berücksichtigung der Verarbei-
tungszwecke angemessen ist. Bei Aussagen oder Beurteilungen be-
trifft die Frage der Richtigkeit oder Unvollständigkeit nicht den In-
halt der Aussage oder Beurteilung. In Akten genügt es, in geeigneter 
Weise kenntlich zu machen, zu welchem Zeitpunkt oder aus wel-
chem Grund sie unrichtig waren oder unrichtig geworden sind. Eine 
Vervollständigung personenbezogener Daten kann auch mittels 
einer ergänzenden Erklärung erfolgen.

(2) Kann die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der personenbezoge-
nen Daten nicht festgestellt werden, tritt an die Stelle der Berichti-

gung eine Einschränkung der Verarbeitung. Vor der Aufhebung der 
Einschränkung sind die betroffenen Personen zu unterrichten.

(3) Hat der Justizvollzug eine Berichtigung von personenbezoge-
nen Daten vorgenommen, hat er, soweit ihm diese Daten zuvor von 
einer öffentlichen Stelle übermittelt wurden, dieser Stelle die Be-
richtigung mitzuteilen. Stellt der Justizvollzug fest, dass unrichtige 
personenbezogene Daten von ihm übermittelt wurden, ist dies den 
Empfängern unverzüglich mitzuteilen. Die Empfänger haben diese 
Daten in eigener Verantwortung zu berichtigen, zu löschen oder ihre 
Verarbeitung einzuschränken. Die Einhaltung der vorgenannten 
Maßgaben ist durch geeignete technische oder organisatorische Vor-
kehrungen sicherzustellen.

Teil 3 
Besondere Vorschriften für bestimmte Vollzugsformen

Kapitel 1 
Entsprechende Anwendung des Teils 2

§ 74 
Entsprechende Anwendung 

der Vorschriften über den Datenschutz im Strafvollzug
Die Vorschriften des Teils 2 gelten für den Vollzug nach dem 

Berliner Jugendstrafvollzugsgesetz, dem Berliner Untersuchungs-
haftvollzugsgesetz, dem Berliner Sicherungsverwahrungsvollzugs-
gesetz und des Jugendarrestes gemäß § 90 des Jugendgerichtsgeset-
zes entsprechend, soweit nicht in diesem Teil 3 Kapitel 2 bis 4 etwas 
anderes oder ergänzendes bestimmt ist.

Kapitel 2 
Datenschutz im Vollzug nach dem Berliner 

Untersuchungshaftvollzugsgesetz

§ 75 
Zweck des Untersuchungshaftvollzugs

An die Stelle des in § 8 Absatz 1 Nummer 1 bestimmten Zwecks 
tritt der Zweck gemäß § 2 erster Halbsatz des Berliner Untersu-
chungshaftvollzugsgesetzes, durch die sichere Unterbringung der 
Untersuchungsgefangenen die Durchführung eines geordneten 
Strafverfahrens zu gewährleisten.

§ 76 
Mitteilungen unter 

Berücksichtigung der Unschuldsvermutung
(1) §§ 50 und 55 finden mit der Maßgabe Anwendung, dass die 

Mitteilungen unterbleiben, wenn die Untersuchungsgefangenen 
unter Berücksichtigung der Kategorien der personenbezogenen 
Daten und ihrer besonderen Rechtsstellung gemäß § 4 Absatz 1 des 
Berliner Untersuchungshaftvollzugsgesetzes ein schutzwürdiges 
Interesse an dem Ausschluss der Mitteilung haben. Dies gilt in den 
Fällen des § 55 Absatz 2 insbesondere, wenn der Antragstellerin 
oder dem Antragsteller zuzumuten ist, Verfahrensrechte nach der 
Strafprozessordnung wahrzunehmen oder den Abschluss des Straf-
verfahrens abzuwarten.

(2) Bei einer nicht nur vorläufigen Einstellung des Verfahrens, 
einer unanfechtbaren Ablehnung der Eröffnung des Hauptverfah-
rens oder einem rechtskräftigen Freispruch sind auf Antrag der be-
troffenen Untersuchungsgefangenen die Stellen, die eine Mitteilung 
nach § 50 oder § 55 Absatz 1 oder 2 erhalten haben, über den Ver-
fahrensausgang in Kenntnis zu setzen. Die betroffenen Untersu-
chungsgefangenen sind bei der Anhörung oder der nachträglichen 
Unterrichtung auf ihr Antragsrecht hinzuweisen.

§ 77 
Akteneinsicht vor dem Abschluss 

der Ermittlungen und Übersetzungskosten
(1) Vor der Gewährung von Akteneinsicht in die Gefangenenper-

sonalakte ist die Staatsanwaltschaft zu hören, wenn der Abschluss 
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der Ermittlungen noch nicht in den Akten des Strafverfahrens ver-
merkt ist und Erkenntnisse aus dem Ermittlungsverfahren zur Ge-
fangenenpersonalakte gelangt sind.

(2) Die Gefangenenpersonalakten unterliegen hinsichtlich dieser 
Erkenntnisse insoweit nicht der Akteneinsicht, als die Staatsanwalt-
schaft mitteilt, dass die Akteneinsicht nach dem Maßstab des 
§ 147 Absatz 2 der Strafprozessordnung die Ermittlungen gefährden 
würde. § 33 Absatz 2 gilt entsprechend.

(3) Abweichend von § 32 Absatz 2 Satz 1 sind die Kosten der 
Hinzuziehung einer Sprachmittlerin oder eines Sprachmittlers vom 
Justizvollzug zu tragen, wenn die Akteneinsicht für eine tatsächliche 
und wirksame Verteidigung gegen einen strafrechtlichen Vorwurf 
erforderlich ist.

§ 78 
Erkenntnisse aus Beaufsichtigungs-, 

Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen
Bei der Beaufsichtigung oder Überwachung der Besuche, der 

Überwachung der Telekommunikation, der Sichtkontrolle oder der 
Überwachung des Schriftwechsels oder der Kontrolle des Inhalts 
von Paketen in zulässiger Weise bekannt gewordene personenbezo-
gene Daten dürfen neben den in § 58 Absatz 1 genannten Zwecken 
auch zur Abwehr von Gefährdungen des Vollzugs der Untersu-
chungshaft oder zur Umsetzung einer verfahrenssichernden Anord-
nung nach § 119 der Strafprozessordnung verwendet werden; § 58 
Absatz 2 bleibt unberührt.

§ 79 
Junge Untersuchungsgefangene

Für junge Untersuchungsgefangene gemäß § 64 des Berliner 
Untersuchungshaftvollzugsgesetzes finden über die Vorschriften 
dieses Kapitels hinaus die §§ 80 und 81 entsprechende Anwendung.

Kapitel 3 
Datenschutz im Vollzug nach dem Berliner 

Jugendstrafvollzugsgesetz und des Jugendarrests

§ 80 
Stellung der Personensorgeberechtigten

(1) Ergänzend zu § 17 ist die Erhebung personenbezogener Daten 
über die Jugendstrafgefangenen und Arrestierten auch bei deren 
Personensorgeberechtigten zulässig, soweit dies für vollzugliche 
Zwecke erforderlich ist.

(2) Ergänzend zu § 18 Absatz 2 ist die Erhebung personenbezoge-
ner Daten über Personensorgeberechtigte von Jugendstrafgefange-
nen und Arrestierten zulässig, soweit dies für vollzugliche Zwecke 
erforderlich ist.

(3) Soweit Jugendstrafgefangene und Arrestierte ein Recht darauf 
haben, gehört zu werden oder Fragen und Anträge zu stellen, steht 
dieses Recht regelmäßig auch den Personensorgeberechtigten zu. Ist 
eine Mitteilung an Jugendstrafgefangene oder Arrestierte vorge-
schrieben, soll die entsprechende Mitteilung auch an die Personen-
sorgeberechtigten gerichtet werden. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, 
wenn die Anhörung der oder die Mitteilung an die Personensorge-
berechtigten nach den Umständen verzichtbar erscheint.

(4) Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter kann die Rechte 
nach Absatz 3 Personensorgeberechtigten entziehen, soweit sie ver-
dächtig sind, an der der Freiheitsentziehung zugrunde liegenden 
Verfehlung beteiligt zu sein, oder soweit sie wegen einer Beteiligung 
verurteilt sind.

(5) Personensorgeberechtigte können die Rechte nach §§ 31 bis 
36 unter denselben Voraussetzungen geltend machen wie Jugend-
strafgefangene oder Arrestierte. Jugendstrafgefangene oder Arres-
tierte können ihre Personensorgeberechtigten ebenso wie die in § 32 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 genannten Personen hinzuziehen oder 
nach § 32 Absatz 2 Satz 3 beauftragen.

(6) Sind Mehrere personensorgeberechtigt, kann jeder von ihnen 
die in diesem Gesetz bestimmten Rechte der Personensorgeberech-
tigten allein ausüben. Sind Mitteilungen vorgeschrieben, so genügt 
es, wenn sie an Eine oder Einen gerichtet werden.

(7) Die Übermittlung besonderer Kategorien personenbezogener 
Daten der Jugendstrafgefangenen oder Arrestierten an Personensor-
geberechtigte ist abweichend von den Absätzen 3 und 5 unzulässig, 
wenn Jugendstrafgefangene oder Arrestierte nach ihrer sittlichen 
und geistigen Entwicklung reif genug sind, selbst über die Verarbei-
tung dieser Daten zu bestimmen.

§ 81 
Beistände und Mitteilungen an Verletzte

(1) Über § 32 Absatz 2 Nummer 1 hinaus können Jugendstrafge-
fangene und Arrestierte bei Akteneinsicht auch ihren Beistand ge-
mäß § 69 des Jugendgerichtsgesetzes hinzuziehen. § 46 Absatz 5 gilt 
entsprechend für Beistände gemäß § 69 des Jugendgerichtsgesetzes.

(2) Bei der Entscheidung über Mitteilungen personenbezogener 
Daten an Verletzte gemäß § 55 ist maßgeblich die besondere Be-
deutung der Hilfe zur Regelung eigener Angelegenheiten gemäß 
§ 7 Satz 2 des Berliner Jugendstrafvollzugsgesetzes zu berücksichti-
gen. Eine Übermittlung unterbleibt regelmäßig, soweit und solange 
Jugendstrafgefangene glaubhaft selbst die Wiedergutmachung von 
ihnen verursachter materieller und immaterieller Schäden betreiben.

§ 82 
Zweck und besondere 

Bestimmungen im Vollzug des Jugendarrests
(1) Im Vollzug des Jugendarrests treten an die Stelle des in § 8 

Absatz 1 Nummer 1 bestimmten Zwecks die in § 90 Absatz 1 des 
Jugendgerichtsgesetzes bestimmten Zwecke.

(2) Abweichend von § 21 und § 22 ist im Vollzug des Jugendar-
rests eine Beobachtung mittels einer optisch-elektronischen Einrich-
tung auf das Anstaltsgelände, die Außenbereiche der Anstaltsgebäu-
de und den Eingangsbereich der Anstalten beschränkt.

(3) §§ 23, 24, 27, 28 und § 55 finden im Vollzug des Jugendarrests 
keine Anwendung.

(4) § 42 findet im Vollzug des Jugendarrests mit der Maßgabe An-
wendung, dass die Daten auch an den Kriminologischen Dienst des 
Berliner Justizvollzugs übermittelt werden dürfen.

Kapitel 4 
Datenschutz im Vollzug nach dem Berliner 

Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz

§ 83 
Zweck des Vollzugs der Unterbringung 

in der Sicherungsverwahrung
An die Stelle des in § 8 Absatz 1 Nummer 1 bestimmten Zwecks 

tritt der Zweck gemäß § 2 Satz 1 des Berliner Sicherungsverwah-
rungsvollzugsgesetzes, die Gefährlichkeit der Untergebrachten für 
die Allgemeinheit so zu mindern, dass die Vollstreckung der Maß-
regel möglichst bald zur Bewährung ausgesetzt oder sie für erledigt 
erklärt werden kann.

§ 84 
Gemeinsame Behandlung der Untergebrachten

§ 60 Absatz 3 Nummer 2 gilt entsprechend, wenn Berufs-
geheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträger in einer Ein-
richtung des Vollzugs der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung 
zur zielgerichteten gemeinsamen Behandlung der Untergebrachten 
tätig sind.
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Teil 4 
Datenverarbeitung bei den Sozialen Diensten 

und bei der Führungsaufsichtsstelle

§ 85 
Datenverarbeitung durch die Sozialen Dienste 

und die Führungsaufsichtsstelle
(1) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die So-

zialen Dienste und die Führungsaufsichtsstelle gelten die Regelun-
gen des Teils 1 sowie dieses Teils.

(2) Daneben sind
1. die §§ 9 bis 11,
2. § 12 Absatz 1,
3. § 13,
4. die §§ 15 bis 18,
5. die §§ 29 bis 31,
6. die §§ 35 und 36 Absatz 1, 2, 9 und 10,
7. die §§ 37 bis 43,
8. die §§ 47 bis 49,
9. §§ 52 und 53 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2,

10. § 54 und
11. §§ 70, 71 und 73
entsprechend anzuwenden, soweit die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten nicht durch Bundesrecht im Einzelnen geregelt ist. Da-
bei treten
1. an die Stelle des Justizvollzugs die Sozialen Dienste und die 

Führungsaufsichtsstelle,
2. an die Stelle der Gefangenen die Probanden,
3. an die Stelle der vollzuglichen Zwecke die gesetzlichen Zwecke 

der Bewährungshilfe, der Gerichtshilfe und der Führungsauf-
sicht, insbesondere die gesellschaftliche Wiedereingliederung 
der Probanden und der Schutz der Allgemeinheit vor neuerli-
chen Straftaten seitens der Probanden, und umgekehrt an die 
Stelle der Zwecke der Bewährungshilfe, der Gerichtshilfe und 
der Führungsaufsicht die vollzuglichen Zwecke nach § 8 Ab-
satz 1 sowie

4. an die Stelle der über die Gefangenen geführten Akten, insbe-
sondere der Gefangenenpersonalakten, die bei den Sozialen 
Diensten sowie der Führungsaufsichtsstelle über die Probanden 
geführten Akten und Dateisysteme.

§ 86 
Besondere Übermittlungsbefugnisse 

und Übermittlungspflichten
(1) Die Sozialen Dienste und die Führungsaufsichtsstelle sollen 

zulässig erhobene personenbezogene Daten der Probanden oder 
Dritter an
1. die zuständigen Polizeibehörden,
2. das Jugendamt,
3. gefährdete Dritte und deren gesetzliche Betreuerinnen und Be-

treuer sowie
4. gesetzliche Betreuerinnen und Betreuer der Probanden
übermitteln, soweit dies zur Gefahrenabwehr erforderlich ist, wenn 
konkrete Tatsachen die Annahme der Gefahr rechtfertigen, dass eine 
Person, die unter Bewährungs- oder Führungsaufsicht steht, eine 
schwerwiegende Straftat begehen oder sich an einer schwerwiegen-
den Straftat beteiligen wird.

(2) Personenbezogene Daten dürfen auch anderen Personen oder 
Stellen übermittelt werden, deren unverzügliche Kenntnisnahme 
von den Daten zum Zwecke der Gefahrenabwehr unbedingt erfor-
derlich ist, wenn konkrete Tatsachen die Annahme der Gefahr recht-
fertigen, dass eine Person, die unter Bewährungs- oder Führungs-

aufsicht steht, eine schwerwiegende Straftat begehen oder sich an 
einer schwerwiegenden Straftat beteiligen wird.

(3) Schwerwiegende Straftaten im Sinne der Absätze 1 und 2 sind
1. Verbrechen oder deren Versuch,
2. die in § 100a Absatz 2 der Strafprozessordnung genannten Straf-

taten sowie
3. alle anderen Straftaten, durch die mögliche Opfer körperlich, 

seelisch oder wirtschaftlich erheblich geschädigt würden.
(4) Wenn Probanden zum Vollzug einer Freiheitsentziehung auf-

genommen werden, haben die Sozialen Dienste und die Führungs-
aufsichtsstelle personenbezogene Daten, die sie bei der Wahrneh-
mung ihrer Aufgabe rechtmäßig erhoben haben, an den Justizvollzug 
zu übermitteln, soweit dies zu vollzuglichen Zwecken erforderlich 
ist. Erforderlich ist die Übermittlung insbesondere, soweit sie der 
Behandlung der betroffenen Personen unter Berücksichtigung des 
bisherigen Verlaufs der Bewährungshilfe oder der Führungsaufsicht 
dienlich ist.

§ 87 
Fristen für die Einschränkung 

der Verarbeitung und Löschung
(1) § 70 findet entsprechende Anwendung mit der Maßgabe, dass 

personenbezogene Daten über Probanden spätestens nach fünf Jah-
ren zu löschen sind, nachdem
1. die letzte zur Bewährung ausgesetzte Freiheitsstrafe erlassen 

wird,
2. der Widerruf der Bewährung Rechtskraft erlangt oder
3. die Führungsaufsicht endet.
Bei der Berechnung der Fristen nach § 70 Absatz 3 tritt an die Stelle 
der Entlassung das letzte der in Satz 1 Nummer 1 bis 3 genannten 
Ereignisse.

(2) § 71 findet entsprechende Anwendung mit der Maßgabe, dass 
die Verarbeitung personenbezogener Daten über Probanden am 
Ende des Jahres einzuschränken ist, das auf das Jahr folgt, in dem 
das letzte der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 genannten Ereig-
nisse fällt.

(3) Die Löschfrist nach Absatz 1 endet nicht und die Einschrän-
kung der Verarbeitung nach Absatz 2 tritt nicht ein, solange die Pro-
banden in anderer Sache unter Bewährungsaufsicht oder Führungs-
aufsicht durch die Sozialen Dienste oder die Führungsaufsichtsstelle 
stehen oder solange gegen sie eine Freiheitsstrafe oder eine frei-
heitsentziehende Maßregel der Besserung und Sicherung vollzogen 
wird.

Teil 5 
Schlussvorschriften

§ 88 
Einschränkung von Grundrechten

Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte des Brief-, Post- 
und Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 Absatz 1 des Grundgeset-
zes) sowie der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des 
Grundgesetzes) eingeschränkt.

Artikel 2 
Änderung des Berliner Strafvollzugsgesetzes

Das Berliner Strafvollzugsgesetz vom 4. April 2016 (GVBl. 
S. 152), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. September 2021 
(GVBl. S. 1079) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 6 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden die Wörter „§ 46 des Justizvollzugsdaten-
schutzgesetzes Berlin vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 287)“ 
durch die Wörter „§ 55 des Justizvollzugsdatenschutzgeset-
zes Berlin vom 27. September 2021 (GVBl. S. 1145)“ er-
setzt.



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      77. Jahrgang      Nr. 73      6. Oktober 2021 1165

b) In Satz 3 wird die Angabe „§ 47“ durch die Angabe 
„§ 56“ ersetzt.

2. In § 100 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 34“ durch die An-
gabe „§ 42“ ersetzt.

Artikel 3 
Änderung des Berliner Jugendstrafvollzugsgesetzes

Das Berliner Jugendstrafvollzugsgesetz vom 4. April 2016 
(GVBl. S. 152), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Septem-
ber 2021 (GVBl. S. 1079) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:
1. § 8 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden die Wörter „§ 46 des Justizvollzugsdaten-
schutzgesetzes Berlin vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 287)“ 
durch die Wörter „§ 55 des Justizvollzugsdatenschutzgeset-
zes Berlin vom 27. September 2021 (GVBl. S. 1145)“ er-
setzt.

b) In Satz 3 wird die Angabe „§ 47“ durch die Angabe 
„§ 56“ ersetzt.

2. In § 103 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 34“ durch die An-
gabe „§ 42“ ersetzt.

Artikel 4 
Änderung des Berliner 

Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes
Das Berliner Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz vom 

27. März 2013 (GVBl. S. 71), das zuletzt durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 14. September 2021 (GVBl. S. 1079) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1. § 5a Absatz 3 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 2 werden die Wörter „§ 46 des Justizvollzugsdaten-

schutzgesetzes Berlin vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 287)“ 
durch die Wörter „§ 55 des Justizvollzugsdatenschutzgeset-
zes Berlin vom 27. September 2021 (GVBl. S. 1145)“ er-
setzt.

b) In Satz 3 wird die Angabe „§ 47“ durch die Angabe 
„§ 56“ ersetzt.

2. In § 98 Absatz 3 wird die Angabe „§ 34“ durch die Angabe 
„§ 42“ ersetzt.

3. § 112 wird aufgehoben.

Artikel 5 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Gleichzeitig tritt das Justiz-
vollzugsdatenschutzgesetz Berlin vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 287) 
außer Kraft.

Berlin, den 27. September 2021

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r
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Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Berliner Naturschutzgesetzes

Das Berliner Naturschutzgesetz vom 29. Mai 2013 (GVBl. 
S. 140), das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. September 2019 
(GVBl. S. 612) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 31 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:
„(5) Bei bestehenden Anlagen in und an Gewässern ste-

hen die Verbote des Absatzes 1 auch in Verbindung mit Ab-
satz 2 der erneuten Erteilung einer wasserbehördlichen Ge-
nehmigung nicht entgegen, wenn die bisherige ordnungsge-
mäße Nutzung der Anlage fortgesetzt und der Schutz des 
Röhrichts dadurch nicht erheblich beeinträchtigt wird. Über 
das Vorliegen der in Satz 1 genannten Voraussetzungen ent-
scheidet die für die Erteilung der wasserbehördlichen Ge-
nehmigung zuständige Behörde im Einvernehmen mit der 
für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behör-
de.“

b) In Absatz 6 werden nach den Wörtern „zusammen mit einer 
Befreiung“ die Wörter „nach § 67 des Bundesnaturschutz-
gesetzes“ eingefügt.

2. § 32 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Einer Genehmigung bedürfen

1. die Errichtung von Anlagen in einem Abstand von weniger 
als zehn Metern von Röhrichtbeständen,

2. Schnittmaßnahmen an Röhrichtbeständen,
3. das Flämmen von Röhricht,

4. Maßnahmen zur Begrenzung und Verhinderung der Auswei-
tung des Röhrichts vor Grundstücken, die für Wassersport-
nutzungen zugelassen sind.

Ausgenommen von der Genehmigungspflicht nach Satz 1 sind 
die in § 31 Absatz 3 genannten Maßnahmen. Die in Satz 1 Num-
mer 2 bis 4 genannten Handlungen bedürfen keiner Genehmi-
gung nach Satz 1, soweit diese für die ordnungsgemäße Nutzung 
bestehender Anlagen in und an Gewässern erforderlich sind.“

Artikel 2 
Neufassung des Berliner Naturschutzgesetzes

Die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Senatsver-
waltung wird ermächtigt, das Berliner Naturschutzgesetz in der vom 
Inkrafttreten dieses Gesetzes an geltenden Fassung mit neuem 
Datum bekannt zu machen und dabei Unstimmigkeiten des Wort-
lautes zu beseitigen.

Artikel 3 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 27. September 2021

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r

Erstes Gesetz
zur Änderung des Berliner Naturschutzgesetzes

Vom 27. September 2021
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Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Gesetz über die Gleichberechtigung 

von Menschen mit und ohne Behinderungen 
(Landesgleichberechtigungsgesetz - LGBG)

Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 
Ziel des Gesetzes

Ziel dieses Gesetzes ist es, in Umsetzung des Übereinkommens 
der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen (BGBl. 2008 II S. 1420) und ge-
mäß Artikel 11 der Verfassung von Berlin den vollen und gleichbe-
rechtigten Genuss aller Rechte durch alle Menschen mit Behinde-
rungen im Land Berlin zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten. 
Dabei sind die allgemeinen Grundsätze des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen zu beachten.

§ 2 
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die Berliner Verwaltung nach § 2 des 
Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes vom 22. Juli 1996 (GVBl. 
S. 423), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. September 
2021 (GVBl. S. 1119) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung, die landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts nach § 28 des Allgemeinen Zu-
ständigkeitsgesetzes, für den Rechnungshof von Berlin und für die 
Berliner Beauftragte oder den Berliner Beauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit, Beliehene sowie für die Gerichte und die 
Behörden der Staatsanwaltschaft des Landes Berlin, den Verfas-
sungsgerichtshof und für das Abgeordnetenhaus von Berlin, soweit 
sie Verwaltungsaufgaben wahrnehmen (öffentliche Stellen). Es fin-
det unbeschadet von § 24 des Allgemeinen Gleichbehandlungsge-
setzes vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 1897), das zuletzt durch 
Artikel 8 des Gesetzes vom 3. April 2013 (BGBl. I S. 610) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung keine Anwendung auf 
die Anbahnung, Durchführung und Beendigung öffentlich-rechtli-
cher Dienstverhältnisse und Beschäftigungsverhältnisse der in 
Satz 1 benannten öffentlichen Stellen.

(2) Soweit das Land Berlin unmittelbar oder mittelbar Mehrheits-
beteiligungen an juristischen Personen des Privatrechts oder Perso-
nengesellschaften hält oder erwirbt, wirkt es darauf hin, dass die 
Ziele dieses Gesetzes auch von diesen angemessen berücksichtigt 
werden. Soweit es Minderheitsbeteiligungen an juristischen Perso-
nen des Privatrechts oder Personengesellschaften hält oder erwirbt 
oder gemeinsame Einrichtungen mit dem Bund nach Artikel 91e des 
Grundgesetzes betreibt, wirkt es ebenfalls darauf hin, dass die Ziele 
dieses Gesetzes angemessen berücksichtigt werden.

(3) Die Geltung sonstiger Benachteiligungsverbote oder Gebote 
der Gleichbehandlung wird durch dieses Gesetz nicht berührt. Dies 
gilt auch für öffentlich-rechtliche Vorschriften, die dem Schutz be-
stimmter Personengruppen dienen.

§ 3 
Menschen mit Behinderungen

Menschen mit Behinderungen im Sinne dieses Gesetzes sind 
Menschen, die langfristige körperliche, seelische, intellektuelle oder 
Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit 
einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der vollen, wirksa-
men und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern 
können. Als langfristig gilt in der Regel ein Zeitraum, der mit hoher 
Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate andauert.

§ 4 
Barrierefreiheit

Barrierefrei sind bauliche Anlagen, Verkehrsmittel, technische 
Gebrauchsgegenstände, Informations- und Kommunikationstechnik 
im Sinne des Barrierefreie-IKT-Gesetzes Berlin vom 4. März 2019 
(GVBl. S. 210) in der jeweils geltenden Fassung, akustische und 
visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen 
sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für Menschen mit 
Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere 
Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zu-
gänglich und nutzbar sind. Eine besondere Erschwernis liegt insbe-
sondere auch dann vor, wenn Menschen mit Behinderungen die 
Mitnahme oder der Einsatz benötigter Hilfsmittel oder erforderliche 
Assistenz durch menschliche oder tierische Hilfe verweigert oder 
erschwert werden.

§ 5 
Angemessene Vorkehrungen

(1) Angemessene Vorkehrungen sind Maßnahmen, die im Einzel-
fall geeignet und erforderlich sind, um zu gewährleisten, dass Men-
schen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen ihre Rechte 
wahrnehmen und ausüben können und die die öffentliche Stelle 
nicht unverhältnismäßig oder unbillig belasten.

(2) Die Versagung angemessener Vorkehrungen für Menschen mit 
Behinderungen zur gleichberechtigten Wahrnehmung ihrer Rechte 
ist eine Diskriminierung im Sinne dieses Gesetzes.

§ 6 
Diskriminierung

(1) Diskriminierung im Sinne dieses Gesetzes ist jede Ungleich-
behandlung, Ausschließung oder Beschränkung auf Grund von Be-
hinderung, die zum Ziel oder zur Folge hat, dass die gleichberech-
tigte Wahrnehmung von Rechten beeinträchtigt oder vereitelt wird, 
ohne dass hierfür ein zwingender Grund der Sache nach vorliegt. Sie 
umfasst alle Formen der Diskriminierung, die die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen unmittelbar oder mittelbar beeinträchti-
gen.

(2) Eine Ungleichbehandlung ist gerechtfertigt, wenn durch ge-
eignete und angemessene Maßnahmen bestehende Nachteile zur 
Wahrung der berechtigten Interessen von Menschen mit Behinde-
rungen verhindert oder ausgeglichen werden sollen (positive Maß-
nahmen).

(3) Werden Tatsachen glaubhaft gemacht, die eine Diskriminie-
rung auf Grund von Behinderung überwiegend wahrscheinlich ma-
chen, obliegt es der öffentlichen Stelle, den Verstoß zu widerlegen.

Gesetz
zur Umsetzung des Übereinkommens 

der Vereinten Nationen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen im Land Berlin

Vom 27. September 2021
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4. Entwicklung und Sicherung des Zugangs zu Programmen für 
den sozialen Schutz und der Armutsbekämpfung speziell für 
Frauen und Mädchen.

Zur Verbesserung der Situation von Frauen und Mädchen mit Be-
hinderungen ist auf die Überwindung bestehender geschlechtsspezi-
fischer Nachteile hinzuwirken.

§ 10 
Kinder und Jugendliche mit Behinderungen

Die öffentlichen Stellen sind bei der Erfüllung der ihnen übertra-
genen Aufgaben verpflichtet, alle zur Wahrung des § 7 Absatz 1 ge-
botenen Maßnahmen zu treffen, um zu gewährleisten, dass Kinder 
und Jugendliche mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen 
Kindern und Jugendlichen alle Rechte genießen können. Insbeson-
dere haben sie dafür Sorge zu tragen,
1. dass Kinder und Jugendliche mit Behinderungen die gleichen 

Rechte in Bezug auf das Familienleben haben; dafür sind früh-
zeitig Informationen, Dienste und Unterstützung zur Verfügung 
zu stellen,

2. dass Kinder und Jugendliche mit Behinderungen von ihrem 
Recht auf Bildung Gebrauch machen können und

3. dass Kinder und Jugendliche mit Behinderungen gleichberech-
tigt mit anderen Kindern und Jugendlichen an Spiel-, Erho-
lungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten teilnehmen können.

Dabei steht das Wohl des Kindes oder der oder des Jugendlichen im 
Mittelpunkt. Die freie Meinungsäußerung von Kindern und Jugend-
lichen mit Behinderungen ist in allen sie berührenden Angelegen-
heiten zu gewährleisten. Ihre Meinung wird angemessen und ent-
sprechend ihrem Alter und ihrer Reife berücksichtigt.

§ 11 
Teilhabe in allen Lebensbereichen

(1) Um Menschen mit Behinderungen eine unabhängige Lebens-
führung und die volle Teilhabe in allen Lebensbereichen zu ermög-
lichen, sind öffentliche Stellen im Rahmen ihrer Zuständigkeit und 
nach Maßgabe der geltenden Rechtsvorschriften verpflichtet, ge-
eignete Maßnahmen mit dem Ziel zu treffen, für Menschen mit Be-
hinderungen den gleichberechtigten Zugang zur physischen Um-
welt, zu Beförderungsmitteln, Information und Kommunikation, 
einschließlich Informations- und Kommunikationstechnologien und 
-systemen sowie zu anderen Einrichtungen und Diensten, die der 
Öffentlichkeit offenstehen oder für sie bereitgestellt werden, zu ge-
währleisten.

(2) Bauliche Anlagen, öffentliche Wege, Plätze, Straßen sowie 
öffentlich zugängliche Verkehrsanlagen und Beförderungsmittel im 
öffentlichen Personenverkehr sowie sonstige Anlagen im Sinne von 
§ 4 sind nach Maßgabe der geltenden Rechtsvorschriften oder der 
Regelungen des Nahverkehrsplans und den mit Verkehrsunterneh-
men abgeschlossenen öffentlichen Dienstleistungsaufträgen im 
Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Perso-
nenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EWG) 1191/69 und (EWG) 1107/70 des Rates (ABl. 
L 315 vom 3.12.2007, S. 1) barrierefrei zu gestalten, soweit andere 
öffentlich-rechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen. Die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen sind bei der Planung, Ausgestal-
tung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, der Fahrzeuge sowie 
des sonstigen Angebots des öffentlichen Personennahverkehrs zu 
beachten.

(3) Öffentlich zugängliche Bestandsbauten der öffentlichen Stel-
len sollen mittelfristig barrierefrei umgestaltet werden, soweit dies 
bautechnisch und unter Ausschöpfung verfügbarer Mittel möglich 
ist. Die Senatsverwaltungen erstellen bis zum 1. Januar 2024 und die 
übrigen öffentlichen Stellen erstellen bis zum 1. Januar 2026 Be-
richte über den Stand der Barrierefreiheit dieser Bestandsbauten. 
Beruhend auf den Berichten nach Satz 2 erstellen die öffentlichen 
Stellen verbindliche und überprüfbare Maßnahmen- und Zeitpläne 
zum Abbau der Barrieren in den Bestandsbauten. In Belangen des 

§ 7 
Diskriminierungsverbot

(1) Niemand darf auf Grund von Behinderung diskriminiert wer-
den.

(2) Der Senat wirkt darauf hin, dass Menschen mit Behinderun-
gen ihre Rechte diskriminierungsfrei wahrnehmen und unter ande-
rem die Entfaltung ihrer Persönlichkeit, die Teilhabe am Leben in 
der Gesellschaft, die Teilnahme am Erwerbsleben und eine selbst-
bestimmte Lebensführung verwirklichen können.

(3) Die besonderen Belange von Menschen mit Behinderungen, 
die von einer Diskriminierung auf Grund von Behinderung und we-
nigstens eines weiteren Merkmals aus § 1 des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes oder § 2 des Landesantidiskriminierungsgeset-
zes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 532) in der jeweils geltenden Fas-
sung betroffen sein können, sind zu berücksichtigen.

Abschnitt 2 
Pflichten der öffentlichen Stellen

§ 8 
Zusammenarbeit, Beteiligung, 
Unterstützung, Normenprüfung

(1) Die öffentlichen Stellen wirken im Rahmen ihrer Aufgaben 
auf das Erreichen der Ziele dieses Gesetzes hin. Sie arbeiten zur 
Verwirklichung der Ziele zusammen und unterstützen sich gegen-
seitig.

(2) Die öffentlichen Stellen sind verpflichtet, die Beauftragten für 
Menschen mit Behinderungen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu 
unterstützen, insbesondere die erforderlichen Auskünfte zu erteilen 
sowie erbetene Stellungnahmen abzugeben. Den Beauftragten für 
Menschen mit Behinderungen ist auf Antrag Einsicht in Akten zu 
gewähren, soweit nicht überwiegende öffentliche oder private Be-
lange entgegenstehen. Die Beauftragten für Menschen mit Behinde-
rungen dürfen personenbezogene Daten verarbeiten, soweit dies für 
die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist.

(3) Die öffentlichen Stellen beteiligen Menschen mit Behinderun-
gen über deren Verbände und Organisationen bei allen Entschei-
dungsprozessen, die Menschen mit Behinderungen betreffen. Das 
Beteiligungsverfahren kann entsprechend § 19 gestaltet werden.

(4) Bei der Erstellung von Gesetzentwürfen und dem Erlass von 
untergesetzlichen Regelungen sowie im bestehenden Recht ist si-
cherzustellen, dass diese Menschen mit Behinderungen nicht dis-
kriminieren oder in ihrem Recht auf gleichberechtigte, volle und 
wirksame Teilhabe an der Gesellschaft beeinträchtigen. Zur regel-
mäßigen Durchführung der Normenprüfung werden geeignete Re-
gelungen getroffen.

§ 9 
Frauen und Mädchen mit Behinderungen

Die öffentlichen Stellen fördern die tatsächliche Durchsetzung 
der Gleichberechtigung von Frauen und Mädchen mit Behinderun-
gen in der Gesellschaft und sind bei der Erfüllung der ihnen über-
tragenen Aufgaben verpflichtet, alle zur Wahrung des § 7 Absatz 1 
gebotenen Maßnahmen zu ergreifen, um mehrfacher Diskriminie-
rung von Frauen und Mädchen mit Behinderungen vorzubeugen und 
entgegenzuwirken. Hierzu gehören insbesondere:
1. der Schutz vor jeder Form von Ausbeutung, Gewalt und Miss-

brauch, einschließlich ihrer geschlechtsspezifischen Aspekte,
2. Hilfe, Unterstützung und Schutz vor Diskriminierung, wobei je-

weils das Alter, das Geschlecht und die Behinderung der betrof-
fenen Person zu berücksichtigen sind,

3. Sicherung des Zugangs zu den Gesundheits- und Sozialdiensten, 
einschließlich gesundheitlicher Rehabilitation, die die unter-
schiedlichen Bedürfnisse von Frauen und Männern berücksich-
tigen, und
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öffentlichen Personennahverkehrs gehen die Regelungen des Nah-
verkehrsplans und mit Verkehrsunternehmen abgeschlossener öf-
fentlicher Dienstleistungsaufträge im Sinne der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 sowie die Regelungen des Personenbeförderungsge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. August 1990 
(BGBl. I S. 1690), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom  
16. April 2021 (BGBl. I S. 822) geändert worden ist, und des Berli-
ner Mobilitätsgesetzes vom 5. Juli 2018 (GVBl. S. 464), das zuletzt 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 27. September 2021 (GVBl. S. 
1117) geändert worden ist, in den jeweils geltenden Fassungen vor.

(4) Die öffentlichen Stellen sind unbeschadet anderweitiger ge-
setzlicher Bestimmungen verpflichtet, gegenüber Dritten, die nicht 
dem Geltungsbereich dieses Gesetzes unterfallen, auf den Abbau 
und die Beseitigung bestehender Barrieren und Benachteiligungen 
hinzuwirken.

(5) Gewähren öffentliche Stellen Zuwendungen nach § 23 der 
Landeshaushaltsordnung vom 30. Januar 2009 (GVBl. S. 31, 
S. 486), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 17. Dezember 
2020 (GVBl. S. 1482) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung als institutionelle Förderungen, so sollen sie durch Neben-
bestimmungen zum Zuwendungsbescheid oder vertragliche Verein-
barung darauf hinwirken, dass die institutionellen Zuwendungsemp-
fänger die Grundzüge dieses Gesetzes berücksichtigen.

§ 12 
Sicherung der Mobilität

Für Menschen mit Behinderungen, die auf Grund besonderer Um-
stände das Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs für Fahr-
ten zur sozialen Teilhabe nicht nutzen können, werden mit dem Ziel 
einer möglichst gleichwertigen Mobilität nach Maßgabe des Haus-
haltsgesetzes angemessene individuelle Beförderungsangebote zur 
Überwindung von Barrieren oder anderen Nutzungseinschränkungen 
entwickelt und barrierefreie Mobilitätsalternativen, einschließlich 
eines besonderen Fahrdienstes vorgehalten. Der besondere Fahr-
dienst ist insoweit kein Angebot des öffentlichen Personenverkehrs 
im Sinne von § 228 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch vom  
23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch Artikel 43 
des Gesetzes vom 20. August 2021 (BGBl. I S. 3932) geändert wor-
den ist, in der jeweils geltenden Fassung. In Bezug auf den besonde-
ren Fahrdienst als barrierefreie Mobilitätsalternative regelt die für 
Soziales zuständige Senatsverwaltung das Nähere über die 
Berechtigungskriterien, die Eigenbeteiligung der Nutzerinnen und 
Nutzer, die Beförderungsmittel und das Beförderungsgebiet durch 
Rechtsverordnung.

§ 13 
Kommunikationsformen

(1) Die Deutsche Gebärdensprache ist als eigenständige Sprache 
anerkannt. Lautsprachbegleitende Gebärden sind eine gleichberech-
tigte Kommunikationsform der deutschen Sprache.

(2) Hörbehinderte Menschen (gehörlose, ertaubte, schwerhörige, 
taubblinde und hörsehbehinderte Menschen) und sprachbehinderte 
Menschen haben zur Wahrnehmung eigener Rechte das Recht, mit 
öffentlichen Stellen in Deutscher Gebärdensprache, mit lautsprach-
begleitenden Gebärden oder über andere geeignete Kommunika-
tionshilfen zu kommunizieren. Die öffentlichen Stellen haben die 
Berechtigten darauf hinzuweisen und dafür auf Wunsch der Berech-
tigten im notwendigen Umfang die Übersetzung durch Gebärden-
sprachdolmetscherinnen oder Gebärdensprachdolmetscher oder die 
Verständigung mit anderen geeigneten Kommunikationshilfen si-
cherzustellen und die notwendigen Aufwendungen zu tragen. §§ 2, 
3, 4 Absatz 1 und § 5 der Kommunikationshilfenverordnung vom 
17. Juli 2002 (BGBl. I S. 2650), die zuletzt durch Artikel 12 Ab-
satz 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3229) ge-
ändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung finden entspre-
chende Anwendung.

(3) Eltern und andere Personensorgeberechtigte mit Behinderun-
gen, insbesondere gehörlose, hörbehinderte und sprachbehinderte 
Eltern und andere Personensorgeberechtigte, haben einen Anspruch 

auf barrierefreie Kommunikation mit Schulen sowie Kindertages-
einrichtungen und Kindertagespflegestellen in Deutscher Gebärden-
sprache, mit lautsprachbegleitenden Gebärden oder über andere ge-
eignete Kommunikationshilfen, soweit dies zur Wahrnehmung von 
Aufgaben im Rahmen der elterlichen Sorge nach § 1626 des Bürger-
lichen Gesetzbuches erforderlich ist. Der Senat wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung das Nähere über die Verwendung der 
Deutschen Gebärdensprache und anderer Kommunikationshilfen 
für die Kommunikation mit Schulen sowie Kindertageseinrichtun-
gen und Kindertagespflegestellen zu regeln.

(4) Die öffentlichen Stellen wirken darauf hin, dass für Menschen 
mit intellektuellen Einschränkungen geeignete Kommunikations-
hilfen zur Verfügung gestellt werden.

§ 14 
Gestaltung von Schriftstücken

Öffentliche Stellen haben bei der Gestaltung von Bescheiden, 
Allgemeinverfügungen, öffentlich-rechtlichen Verträgen und Vor-
drucken eine Behinderung von Menschen zu berücksichtigen. 
Insbesondere haben blinde und sehbehinderte Menschen Anspruch 
darauf, dass ihnen sämtliche Anträge zur Niederschrift abgenommen 
werden und Bescheide, öffentlich-rechtliche Verträge und Vordrucke 
nach Maßgabe der entsprechend anzuwendenden §§ 1 bis 5 und § 6 
Absatz 1 und 3 der Verordnung über barrierefreie Dokumente in der 
Bundesverwaltung vom 17. Juli 2002 (BGBl. I S. 2652), die zuletzt 
durch Artikel 3 der Verordnung vom 25. November 2016 (BGBl. I 
S. 2659) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung ohne 
zusätzliche Kosten in einer für sie wahrnehmbaren Form zugänglich 
gemacht werden, soweit dies zur Wahrnehmung eigener Rechte im 
Verwaltungsverfahren erforderlich ist. Vorschriften über Form, Be-
kanntmachung und Zustellung von Verwaltungsakten bleiben unbe-
rührt. Werden Dokumente auf elektronischem Wege zugänglich ge-
macht, sind die Anforderungen des Barrierefreie-IKT-Gesetzes 
Berlin zu berücksichtigen.

§ 15 
Leichte Sprache

(1) Öffentliche Stellen sollen mit Menschen mit Behinderungen in 
einfacher und verständlicher Sprache kommunizieren. Auf Verlan-
gen haben sie ihnen insbesondere Bescheide, Allgemeinverfügun-
gen, öffentlich-rechtliche Verträge und Vordrucke in einfacher und 
verständlicher Weise zu erläutern.

(2) Ist die Erläuterung nach Absatz 1 nicht ausreichend, haben die 
öffentlichen Stellen auf Verlangen Menschen mit Behinderungen 
Bescheide, Allgemeinverfügungen, öffentlich-rechtliche Verträge 
und Vordrucke in Leichter Sprache zu erläutern.

(3) Öffentliche Stellen sollen Informationen vermehrt in Leichter 
Sprache bereitstellen.

Abschnitt 3 
Besondere Pflichten der Senats- 

und Bezirksverwaltungen

§ 16 
Zentrale Steuerungsstelle – Focal Point

(1) Die für die allgemeine Behindertenpolitik zuständige Senats-
verwaltung ist für den Prozess der Steuerung zur Erreichung der 
Ziele nach diesem Gesetz verantwortlich (zentrale Steuerungsstelle 
– Focal Point); davon bleiben die Zuständigkeiten und die Verant-
wortung der anderen Senatsverwaltungen unberührt.

(2) Zur fachlichen Abstimmung arbeitet die zentrale Steuerungs-
stelle eng mit den Koordinierungsstellen zusammen.

§ 17 
Senatsverwaltungen

(1) Die Senatsverwaltungen sind verpflichtet, im Rahmen ihrer 
Aufgabenstellung auf allen Ebenen wirksame und geeignete Maß-
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zeitig über anstehende Themen informiert und sind berechtigt, 
eigene Tagesordnungspunkte einzubringen.

(4) Mindestens zweimal jährlich soll die Arbeitsgruppe Menschen 
mit Behinderungen unter Beteiligung der Hausleitung der jeweili-
gen Senatsverwaltung stattfinden.

§ 20 
Berichtspflichten

(1) Der Senat unterrichtet das Abgeordnetenhaus alle zwei Jahre 
über die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen und die 
Erreichung der Ziele dieses Gesetzes.

(2) Die für das Landespersonal zuständige Senatsverwaltung 
unterrichtet das Abgeordnetenhaus alle zwei Jahre über die Erfül-
lung der Beschäftigungspflicht durch die einzelnen Berliner Arbeit-
geber der öffentlichen Hand, gegliedert nach Hauptverwaltung, Be-
zirksverwaltungen und landesunmittelbaren Körperschaften, An-
stalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, hinsichtlich der Zahl 
der
1. Arbeits- und Ausbildungsplätze gemäß § 156 des Neunten Bu-

ches Sozialgesetzbuch,
2. Pflichtplätze gemäß § 154 des Neunten Buches Sozialgesetz-

buch und
3. mit schwerbehinderten und gleichgestellten behinderten Men-

schen besetzten Plätze unter Berücksichtigung von nach dem 
Neunten Buch Sozialgesetzbuch zulässigen Mehrfachanrech-
nungen.

Die für das Landespersonal zuständige Senatsverwaltung unterrich-
tet das Abgeordnetenhaus dabei zudem über getroffene und geplante 
Maßnahmen zur Verbesserung der Beschäftigungs- und Ausbil-
dungssituation von Menschen mit Behinderungen.

§ 21 
Bezirksverwaltungen

(1) Zur Erreichung der Ziele nach diesem Gesetz errichten die 
Bezirksämter Koordinierungsstellen; § 18 Absatz 2 bis 4 gilt ent-
sprechend.

(2) Die Bezirksverwaltungen beteiligen die Bezirksbeauftragte 
oder den Bezirksbeauftragten für Menschen mit Behinderungen 
frühzeitig bei allen Planungen und Vorhaben, die Menschen mit Be-
hinderungen betreffen, und räumen ihnen frühzeitig Gelegenheit zur 
Stellungnahme ein. Hierdurch ist die Verantwortung der zuständigen 
Bezirksverwaltung nicht aufgehoben. Das Beteiligungsverfahren ist 
barrierefrei zu gestalten.

(3) Bezüglich der Aufgaben der Bezirksverwaltungen gilt § 17 
Absatz 1 und Absatz 3 bis 4 entsprechend.

(4) Die Bezirksverwaltungen berichten regelmäßig über die Akti-
vitäten zur Zielerreichung gemäß diesem Gesetz auf ihrer Internet-
seite, soweit der Schutz besonderer öffentlicher Belange oder der 
Schutz des behördlichen Entscheidungsprozesses dem nicht ent-
gegenstehen.

Abschnitt 4 
Die oder der Landesbeauftragte und 
der Landesbeirat für Menschen mit 

Behinderungen

§ 22 
Berufung und Rechtsstellung der oder 

des Landesbeauftragten für 
Menschen mit Behinderungen

(1) Der Senat beruft im Einvernehmen mit dem Landesbeirat für 
Menschen mit Behinderungen eine Landesbeauftragte oder einen 
Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen. Die Position 
der oder des Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen 
ist unter Beachtung der jeweils geltenden Fassung von § 5 des Lan-
desgleichstellungsgesetzes in der Fassung vom 18. November 2010 
(GVBl. S. 502), das zuletzt durch Gesetz vom 11. Juni 2020 (GVBl. 

nahmen zur Bewusstseinsbildung bezüglich der Rechte von Men-
schen mit Behinderungen zu ergreifen.

(2) Die Senatsverwaltungen beteiligen die Landesbeauftragte 
oder den Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen bei 
allen Gesetzes-, Verordnungs- und sonstigen wichtigen Vorhaben, 
die Fragen von Menschen mit Behinderungen betreffen, und geben 
ihr oder ihm frühzeitig vor Beschlussfassung Gelegenheit zur Stel-
lungnahme. Das Beteiligungsverfahren ist barrierefrei zu gestalten.

(3) Die Senatsverwaltungen sollen Menschen mit Behinderungen 
darin unterstützen, ihre Vereinigungsfreiheit wahrzunehmen, ihre 
eigenen Kompetenzen zu stärken, in ihren eigenen Angelegenheiten 
selbständig und selbstbestimmt tätig zu werden sowie ihre Interes-
sen zu vertreten.

(4) Die Senatsverwaltungen sollen das freiwillige soziale Engage-
ment zur Stärkung des Zusammenlebens von Menschen mit und 
ohne Behinderungen fördern.

§ 18 
Koordinierungsstellen

(1) Zur Erreichung der Ziele nach diesem Gesetz bestimmen alle 
Senatsverwaltungen für ihren Zuständigkeitsbereich Koordinie-
rungsstellen.

(2) Die Koordinierungsstellen beraten und unterstützen die Fach-
bereiche in den jeweiligen Senatsverwaltungen in allen Entschei-
dungsprozessen, die Menschen mit Behinderungen betreffen, und 
führen eine fachliche Abstimmung herbei.

(3) Die Koordinierungsstellen beziehen die Arbeitsgruppen Men-
schen mit Behinderungen in relevante Planungs- und Arbeitsprozes-
se ein und organisieren und leiten die Sitzungen der Arbeitsgruppen 
Menschen mit Behinderungen.

(4) Die Koordinierungsstellen veröffentlichen zeitnah die Ergeb-
nisse der Sitzungen der Arbeitsgruppen Menschen mit Behinderun-
gen und berichten regelmäßig über die Aktivitäten zur Erreichung 
der Ziele dieses Gesetzes auf ihrer jeweiligen Internetseite, soweit 
der Schutz besonderer öffentlicher Belange oder der Schutz des be-
hördlichen Entscheidungsprozesses dem nicht entgegenstehen.

§ 19 
Arbeitsgruppen Menschen mit 

Behinderungen der Senatsverwaltungen
(1) Zur Beteiligung von Menschen mit Behinderungen richten 

alle Senatsverwaltungen für den gesamten Geschäftsbereich eine 
oder mehrere Arbeitsgruppen Menschen mit Behinderungen ein. 
Das Beteiligungsverfahren ist barrierefrei zu gestalten. Die Arbeits-
gruppen Menschen mit Behinderungen haben den Zweck, durch die 
Zusammenarbeit zwischen den Senatsverwaltungen und Menschen 
mit Behinderungen das Bewusstsein für die Belange von Menschen 
mit Behinderungen in den Senatsverwaltungen zu fördern und die 
Einbeziehung ihrer Interessen in relevante Planungs- und Arbeits-
prozesse sicherzustellen.

(2) Die Arbeitsgruppen Menschen mit Behinderungen setzen sich 
vornehmlich aus Mitgliedern des Landesbeirates für Menschen mit 
Behinderungen und Vertreterinnen und Vertretern der Senatsverwal-
tungen zusammen, sowie gegebenenfalls Expertinnen und Experten, 
die vom Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen und den 
Senatsverwaltungen benannt werden. Die Federführung für die 
Arbeitsgruppen Menschen mit Behinderungen haben jeweils die 
von den Senatsverwaltungen benannten Koordinierungsstellen inne. 
Die oder der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen, 
eine Bezirksbeauftragte oder ein Bezirksbeauftragter für Menschen 
mit Behinderungen sowie die Zentrale Steuerungsstelle sind an den 
Arbeitsgruppen zu beteiligen.

(3) Die Arbeitsgruppen Menschen mit Behinderungen bestehen in 
der Regel aus maximal 15 Mitgliedern. Die Arbeitsgruppen Men-
schen mit Behinderungen geben sich eine Geschäftsordnung, die 
unter anderem die Anzahl der Sitzungen je Kalenderjahr festlegt. 
Alle Mitglieder und beteiligten Akteure nach Absatz 2 werden früh-
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S. 531), in der jeweils geltenden Fassung von der für Soziales zu-
ständigen Senatsverwaltung auszuschreiben. Das Einvernehmen 
wird bei der Erstberufung durch die Beteiligung des Landesbeirates 
für Menschen mit Behinderungen am Bewerbungs- und Auswahl-
verfahren hergestellt.

(2) Die Amtsperiode beträgt fünf Jahre. Erneute Berufungen sind 
möglich.

(3) Die oder der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinde-
rungen ist ressortübergreifend und fachlich eigenständig tätig, in der 
Wahrnehmung des Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unter-
worfen.

(4) Die oder der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinde-
rungen darf wegen der Erfüllung der ihr oder ihm übertragenen 
Aufgaben nicht benachteiligt werden.

§ 23 
Aufgaben der oder des Landesbeauftragten 

für Menschen mit Behinderungen
(1) Aufgabe der oder des Landesbeauftragten für Menschen mit 

Behinderungen ist es, darauf hinzuwirken, dass das Land Berlin 
seinen Verpflichtungen aus diesem Gesetz nachkommt.

(2) Die oder der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinde-
rungen übernimmt die Koordinierungsfunktion zwischen staatlichen 
und nichtstaatlichen Akteuren.

(3) Die oder der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinde-
rungen arbeitet mit dem Landesbeirat für Menschen mit Behinde-
rungen zusammen.

(4) Wer der Ansicht ist, dass Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen verletzt worden sind, kann sich an die Landesbeauftragte 
oder den Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen 
wenden.

(5) Stellt die oder der Landesbeauftragte für Menschen mit Be-
hinderungen Verstöße gegen Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen, wie insbesondere das Verbot der Diskriminierung von Men-
schen mit Behinderungen, fest, so beanstandet sie oder er dies bei 
öffentlichen Stellen der Hauptverwaltung gegenüber dem zuständi-
gen Mitglied des Senats, bei den Bezirksverwaltungen gegenüber 
der Bezirksbürgermeisterin oder dem Bezirksbürgermeister, im Üb-
rigen gegenüber der Präsidentin oder dem Präsidenten des Abge-
ordnetenhauses, der Präsidentin oder dem Präsidenten des Rech-
nungshofs oder der oder dem Berliner Beauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit, bei den landesunmittelbaren Körperschaf-
ten, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie bei 
Vereinigungen solcher Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
gegenüber dem Vorstand oder dem sonst vertretungsberechtigten 
Organ und fordert zur Stellungnahme innerhalb einer von ihr oder 
ihm zu bestimmenden, dem Sachverhalt angemessenen Frist auf. 
Mit der Beanstandung können Vorschläge zur Beseitigung der Män-
gel und zur Verbesserung der Umsetzung der Rechte von Menschen 
mit Behinderungen, wie insbesondere dem Verbot der Diskriminie-
rung, verbunden werden.

§ 24 
Berichtspflicht der oder des Landesbeauftragten 

für Menschen mit Behinderungen
Die oder der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen 

berichtet dem Senat anlassbezogen, mindestens aber alle zwei Jahre 
über
1. Verstöße gegen die Regelungen zur Gleichstellung von Men-

schen mit Behinderungen, einschließlich der Rechte gemäß des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 
2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen durch 
Behörden oder sonstige öffentliche Stellen und deren dazu ab-
gegebenen Stellungnahmen oder ergriffene Maßnahmen und

2. ihre oder seine Initiativen, Tätigkeiten und Zielsetzungen.
Nach Kenntnisnahme durch den Senat ist der Bericht dem Abgeord-
netenhaus zur Besprechung vorzulegen.

§ 25 
Zusammensetzung des Landesbeirates 

für Menschen mit Behinderungen
(1) Es wird ein Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen 

gebildet. Seine Amtsperiode beträgt fünf Jahre. Sie endet mit der 
Konstituierung eines neu berufenen Landesbeirates.

(2) Dem Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen gehören 
als stimmberechtigte Mitglieder jeweils eine Vertreterin oder ein 
Vertreter von 15 rechtsfähigen gemeinnützigen Verbänden und Ver-
einen im Land Berlin an, zu deren satzungsmäßigen Aufgaben die 
Unterstützung der Interessen von Menschen mit Behinderungen 
durch Aufklärung und Beratung oder die Bekämpfung der Benach-
teiligung von Menschen mit Behinderungen gehört. Der Landesbei-
rat für Menschen mit Behinderungen muss nach der Zusammenset-
zung seiner stimmberechtigten Mitglieder die Menschen mit Be-
hinderungen in ihrer Gesamtheit auf Landesebene vertreten. Dem 
Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen gehören außerdem 
die folgenden elf nicht stimmberechtigten Mitglieder an:
1. die oder der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderun-

gen,
2. je eine Vertreterin oder ein Vertreter

a) des Inklusionsamtes,
b) der Bezirke,
c) der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagen-

tur für Arbeit,
d) der Liga der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege,
e) des Landessportbundes,
f) der Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und 

Brandenburg e. V.,
g) eines Trägers oder einer Organisation mit Fachkompetenz 

im Bereich Lesben, Schwule, bisexuelle, trans- und interge-
schlechtliche Menschen (LSBTI),

h) der oder des Beauftragten des Senats für Integration und Mi-
gration und

i) der für Antidiskriminierung zuständigen Senatsverwaltung 
und

3. die Hauptschwerbehindertenvertretung.
Für die stimmberechtigten Mitglieder sind 15 stellvertretende Mit-
glieder zu berufen, die entweder im Falle einer Verhinderung eines 
stimmberechtigten Mitglieds zeitweilig oder bei vorzeitigem Aus-
scheiden eines stimmberechtigten Mitglieds bis zur Nachberufung 
die Stellung eines stimmberechtigten Mitglieds einnehmen. Für je-
des nicht stimmberechtigte Mitglied nach Satz 3 Nummer 2 ist ein 
stellvertretendes Mitglied zu benennen.

(3) Die stimmberechtigten Mitglieder und deren Stellvertreterin-
nen und Stellvertreter werden auf Vorschlag der oder des Landes-
beauftragten für Menschen mit Behinderungen im Einvernehmen 
mit den Verbänden und Vereinen durch den Senat berufen und üben 
ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Die nicht stimmberechtigten Mit-
glieder nach Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 und deren Stellvertreterin-
nen und Stellvertreter werden von den zuständigen Dienststellen 
oder Institutionen benannt. Bei der Zusammensetzung des Landes-
beirates für Menschen mit Behinderungen ist die Vielfalt geschlecht-
licher Identitäten zu berücksichtigen und die Vielfalt der Menschen 
mit Migrationsgeschichte in der Berliner Stadtgesellschaft hinrei-
chend abzubilden. Bei mindestens 50 Prozent der Mitglieder muss 
es sich um Frauen handeln.

(4) Die oder der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinde-
rungen beruft die konstituierende Sitzung des Landesbeirates für 
Menschen mit Behinderungen ein.

(5) Die stimmberechtigten Mitglieder des Landesbeirates für 
Menschen mit Behinderungen erhalten zur Abgeltung ihrer Aufwen-
dungen ein Sitzungsgeld nach Maßgabe der Verordnung zur Durch-
führung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der 
Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und 
sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen in der Fassung vom 29. Mai 
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(2) Die Bezirksbeauftragten für Menschen mit Behinderungen 
vermitteln als Schnittstelle zwischen staatlichen und nichtstaatli-
chen Akteuren auf bezirklicher Ebene. Sie sind Ansprechpartnerin-
nen oder Ansprechpartner für Vereine, Initiativen und sonstige Orga-
nisationen, die sich mit der Lebenssituation von Menschen mit Be-
hinderungen befassen, sowie für Einzelpersonen bei Problemen, die 
im Zusammenhang mit einer Behinderung auftreten.

(3) Die Bezirksbeauftragten für Menschen mit Behinderungen 
geben in engem Zusammenwirken mit den örtlichen Organisationen 
der Behindertenselbsthilfe insbesondere Anregungen und unterbrei-
ten Vorschläge zu Entwürfen von Anordnungen und Maßnahmen 
des Bezirks, soweit diese Auswirkungen auf die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen haben, und wachen darüber, dass bei allen 
Projekten, die der Bezirk plant oder realisiert, die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen gewahrt werden.

§ 30 
Berufung und Aufgaben der Bezirksbeiräte 

für Menschen mit Behinderungen
(1) In jedem Bezirk wird ein Bezirksbeirat für Menschen mit Be-

hinderungen gebildet. Als Vertretung der Zivilgesellschaft berät und 
unterstützt der Bezirksbeirat für Menschen mit Behinderungen die 
Bezirksbeauftragte oder den Bezirksbeauftragten für Menschen mit 
Behinderungen in allen Fragen, die die Belange von Menschen mit 
Behinderungen und die Umsetzung der Rechte von Menschen mit 
Behinderungen auf Bezirksebene berühren. Der Bezirksbeirat kann 
dem Bezirksamt und der Bezirksverordnetenversammlung Empfeh-
lungen in allen Fragen geben, die die Belange von Menschen mit 
Behinderungen und die Umsetzung der Rechte von Menschen mit 
Behinderungen auf Bezirksebene berühren.

(2) Die Bezirksbeiräte für Menschen mit Behinderungen sollen 
nach der Zusammensetzung ihrer Mitglieder die Menschen mit Be-
hinderungen auf Bezirksebene in ihrer Gesamtheit vertreten. Die 
Berufung der Mitglieder erfolgt durch die Bezirksämter im Einver-
nehmen mit den Bezirksbeauftragten für Menschen mit Behinderun-
gen.

(3) Die Bezirksbeiräte für Menschen mit Behinderungen geben 
sich eine Geschäftsordnung.

Abschnitt 6 
Landesfachstelle für Barrierefreiheit 

und Schlichtungsstelle

§ 31 
Landesfachstelle für Barrierefreiheit und 

angemessene Vorkehrungen
(1) Das Land Berlin richtet zum 1. Januar 2022 eine Landesfach-

stelle für Barrierefreiheit und angemessene Vorkehrungen ein. Die 
Aufgaben nach Absatz 2 können ganz oder teilweise auf Dritte über-
tragen werden. Die Aufgaben nach Absatz 3 werden von der Kom-
petenzstelle für digitale Barrierefreiheit wahrgenommen.

(2) Die Landesfachstelle für Barrierefreiheit und angemessene 
Vorkehrungen ist zentrale Anlaufstelle für die öffentlichen Stellen 
im Sinne des § 2 zu Fragen im Hinblick auf Barrierefreiheit und 
angemessene Vorkehrungen. Sie unterstützt diese bei der Entwick-
lung und Umsetzung von Konzepten zur Herstellung von Barriere-
freiheit und zu angemessenen Vorkehrungen im Sinne dieses Geset-
zes. Sie informiert und berät darüber hinaus auch die Wirtschaft, 
Verbände und Zivilgesellschaft auf Anfrage und im Rahmen der 
verfügbaren Mittel. Ihre vorrangigen Aufgaben sind:
1. Erstberatung,
2. Erarbeitung von Konzepten sowie Bereitstellung, Bündelung 

und Weiterentwicklung von unterstützenden Informationen zur 
Herstellung von Barrierefreiheit,

3. Bereitstellung, Bündelung und Weiterentwicklung von unter-
stützenden Informationen zu angemessenen Vorkehrungen,

4. Aufbau eines Netzwerks und

1979 (GVBl. S. 826), die zuletzt durch Verordnung vom 1. Septem-
ber 2020 (GVBl. S. 741) geändert worden ist, soweit sie für die 
Teilnahme keine anderweitige Vergütung erhalten.

§ 26 
Aufgaben des Landesbeirates für Menschen 

mit Behinderungen
(1) Als Vertretung der Zivilgesellschaft berät und unterstützt der 

Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen die Landesbeauf-
tragte oder den Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderun-
gen und den Senat in allen Fragen, die die Belange von Menschen 
mit Behinderungen und die Umsetzung der Rechte von Menschen 
mit Behinderungen berühren.

(2) Der Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen gibt sich 
eine Geschäfts- und Wahlordnung und wählt aus seiner Mitte einen 
Vorsitz.

(3) Der Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen arbeitet 
eng mit behindertenpolitisch sachverständigen Personen, Institutio-
nen und Verbänden zusammen und lädt diese bei Bedarf frühzeitig 
zu seinen Sitzungen ein.

(4) Die Beschlüsse des Landesbeirates für Menschen mit Behin-
derungen werden den jeweils zuständigen öffentlichen Stellen von 
der Geschäftsstelle des Landesbeirates für Menschen mit Behinde-
rungen zugeleitet.

§ 27 
Geschäftsstelle des Landesbeirates 
für Menschen mit Behinderungen

Bei der oder dem Landesbeauftragten für Menschen mit Behinde-
rungen wird eine Geschäftsstelle des Landesbeirates für Menschen 
mit Behinderungen gebildet.

Abschnitt 5 
Bezirksbeauftragte und Bezirksbeiräte 

für Menschen mit Behinderungen

§ 28 
Berufung und Rechtsstellung der 

Bezirksbeauftragten für Menschen mit Behinderungen
(1) Das Bezirksamt beruft im Einvernehmen mit dem Bezirksbei-

rat für Menschen mit Behinderungen eine Bezirksbeauftragte oder 
einen Bezirksbeauftragten für Menschen mit Behinderungen. Die 
Position der oder des Bezirksbeauftragten für Menschen mit Behin-
derungen ist unter Beachtung von § 5 des Landesgleichstellungsge-
setzes von der zuständigen Bezirksverwaltung auszuschreiben. Das 
Einvernehmen bei der Erstberufung wird durch die Beteiligung des 
Bezirksbeirates für Menschen mit Behinderungen am Bewerbungs- 
und Auswahlverfahren hergestellt.

(2) Die Amtsperiode beträgt fünf Jahre. Erneute Berufungen sind 
möglich.

(3) Die Bezirksbeauftragten für Menschen mit Behinderungen 
sind ämterübergreifend und fachlich eigenständig tätig und dienst-
rechtlich jeweils bei der Bezirksbürgermeisterin oder dem Bezirks-
bürgermeister angesiedelt.

(4) Die Bezirksbeauftragten für Menschen mit Behinderungen 
sind hauptamtlich tätig. Die Kontinuität der Aufgabenerfüllung ist 
sicherzustellen.

(5) Die Bezirksbeauftragten für Menschen mit Behinderungen 
dürfen wegen der Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben nicht 
benachteiligt werden.

§ 29 
Aufgaben der Bezirksbeauftragten für 

Menschen mit Behinderungen
(1) Aufgabe der Bezirksbeauftragten für Menschen mit Behinde-

rungen ist es, darauf hinzuwirken, dass die Bezirke ihren Verpflich-
tungen aus diesem Gesetz nachkommen.
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5. Bewusstseinsbildung durch Öffentlichkeitsarbeit.
Ein Kreis von Expertinnen und Experten, dem mehrheitlich Vertre-
terinnen und Vertreter der Verbände von Menschen mit Behinderun-
gen auch in Bezug auf Mehrfachzugehörigkeiten angehören, berät 
die Fachstelle.

(3) Die Kompetenzstelle für Digitale Barrierefreiheit ist die zent-
rale Anlaufstelle für die öffentlichen Stellen im Sinne des § 2 zu 
Fragen der digitalen Barrierefreiheit. Ihre Aufgaben sind durch das 
E-Government-Gesetz-Berlin vom 30. Mai 2016 (GVBl. S. 282), 
das zuletzt durch Gesetz vom 27. September 2021 (GVBl. S. 1122) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung und das Bar-
rierefreie-IKT-Gesetz Berlin beschrieben. Beratung der Wirtschaft 
und der Bürgerinnen und Bürger erfolgt durch die Landesfachstelle 
für Barrierefreiheit und angemessene Vorkehrungen im Rahmen der 
verfügbaren Mittel.

§ 32 
Außerordentliches Klagerecht

(1) Ein im Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen mit 
einem stimmberechtigten Mitglied vertretener rechtsfähiger ge-
meinnütziger Verband oder Verein kann, ohne die Verletzung eige-
ner Rechte darlegen zu müssen, nach Maßgabe der Vorschriften der 
Verwaltungsgerichtsordnung Widerspruch einlegen und gerichtli-
chen Rechtsschutz beantragen, wenn er geltend macht, dass eine 
öffentliche Stelle in rechtswidriger Weise
1. gegen das Diskriminierungsverbot gemäß § 7 oder
2. gegen die Verpflichtung zur Herstellung der Barrierefreiheit ge-

mäß den §§ 11 bis 15
verstößt.

(2) Das außerordentliche Klagerecht gemäß Absatz 1 besteht 
nicht, wenn die Maßnahme auf Grund einer Entscheidung in einem 
verwaltungs- oder sozialgerichtlichen Verfahren ergangen ist.

(3) Eine Klage oder ein Widerspruch nach Absatz 1 ist nur zuläs-
sig, wenn der Verband durch die Maßnahme oder das Unterlassen in 
seinem satzungsgemäßen Aufgabenbereich berührt wird. Soweit ein 
Mensch mit Behinderung selbst seine Rechte durch eine Gestal-
tungs- oder Leistungsklage verfolgen kann oder hätte verfolgen 
können, kann eine Klage oder ein Widerspruch nach Absatz 1 nur 
erhoben werden, wenn der Verband nachweist, dass es sich bei der 
Maßnahme oder dem Unterlassen um einen Fall von allgemeiner 
Bedeutung handelt. Dies ist insbesondere der Fall, wenn eine Viel-
zahl gleich gelagerter Fälle vorliegt.

§ 33 
Schlichtungsstelle und -verfahren; 

Verordnungsermächtigung
(1) Bei der oder dem Landesbeauftragten für Menschen mit Be-

hinderungen wird eine Schlichtungsstelle zur außergerichtlichen 
Beilegung von Streitigkeiten nach den Absätzen 2 und 3 eingerich-
tet. Sie wird mit neutralen schlichtenden Personen besetzt und hat 
eine Geschäftsstelle. Das Verfahren der Schlichtungsstelle muss 
insbesondere gewährleisten, dass
1. die Schlichtungsstelle unabhängig ist und unparteiisch handelt,
2. die Verfahrensregeln für Interessierte zugänglich sind,
3. die Beteiligten des Schlichtungsverfahrens rechtliches Gehör er-

halten, insbesondere Tatsachen und Bewertungen vorbringen 
können,

4. die schlichtenden Personen und die weiteren in der Schlich-
tungsstelle Beschäftigten die Vertraulichkeit der Informationen 
gewährleisten, von denen sie im Schlichtungsverfahren Kennt-
nis erhalten und

5. eine barrierefreie Kommunikation mit der Schlichtungsstelle 
möglich ist.

Wer der Ansicht ist, in einem Recht nach diesem Gesetz durch eine 
öffentliche Stelle nach § 2 verletzt worden zu sein, kann bei der 
Schlichtungsstelle nach Absatz 1 einen Antrag auf Einleitung eines 

Schlichtungsverfahrens stellen. Kommt wegen der behaupteten 
Rechtsverletzung auch die Durchführung eines Widerspruchsver-
fahrens in Betracht, ruht das Widerspruchsverfahren für die Dauer 
des Schlichtungsstellenverfahrens.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 5 ist der Antrag auf Einlei-
tung eines Schlichtungsverfahrens innerhalb eines Monats zu stel-
len, nachdem der Verwaltungsakt dem Beschwerten bekanntgegeben 
worden ist.

(3) Ein nach § 32 anerkannter Verband oder Verein kann bei der 
Schlichtungsstelle nach Absatz 1 einen Antrag auf Einleitung eines 
Schlichtungsverfahrens stellen, wenn er einen Verstoß einer öffent-
lichen Stelle nach § 2
1. gegen das Diskriminierungsverbot gemäß § 7,
2. gegen die Verpflichtung zur Herstellung der Barrierefreiheit ge-

mäß §§ 11 bis 15
behauptet.

(4) Der Antrag nach Absatz 1 Satz 4 und Absatz 3 kann in Text-
form oder zur Niederschrift bei der Schlichtungsstelle gestellt wer-
den. Diese übermittelt zur Durchführung des Schlichtungsverfah-
rens eine Abschrift des Schlichtungsantrags an die öffentliche Stelle.

(5) Die schlichtende Person wirkt in jeder Phase des Verfahrens 
auf eine gütliche Einigung der Beteiligten hin. Sie kann einen 
Schlichtungsvorschlag unterbreiten. Der Schlichtungsvorschlag soll 
am geltenden Recht ausgerichtet sein. Die schlichtende Person kann 
den Einsatz von Mediation anbieten.

(6) Das Schlichtungsverfahren ist für die Beteiligten unentgelt-
lich.

(7) Das Schlichtungsverfahren endet mit der Einigung der Betei-
ligten, der Rücknahme des Schlichtungsantrags oder der Feststel-
lung, dass keine Einigung möglich ist. Wenn keine Einigung mög-
lich ist, endet das Schlichtungsverfahren mit der Zustellung der Be-
stätigung der Schlichtungsstelle an die Antragstellerin oder den An-
tragsteller, dass keine gütliche Einigung erzielt werden konnte.

(8) Das Schlichtungsverfahren geht einem Verbandsklageverfah-
ren gemäß § 32 zeitlich voraus.

(9) Die für Soziales zuständige Senatsverwaltung wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung das Nähere über die Geschäftsstelle, 
die Besetzung und das Verfahren der Schlichtungsstelle nach den 
Absätzen 1, 4, 5 und 7 zu regeln sowie weitere Vorschriften über die 
Kosten des Verfahrens und die Entschädigung zu erlassen. Die 
Rechtsverordnung regelt auch das Nähere zu Tätigkeitsberichten der 
Schlichtungsstelle.

Abschnitt 7 
Förderung der Partizipation; 
Unabhängige Monitoringstelle

§ 34 
Förderung der Partizipation

(1) Das Land Berlin fördert im Rahmen der zur Verfügung stehen-
den Haushaltsmittel Maßnahmen von Organisationen zur Stärkung 
der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an der Gestaltung 
öffentlicher Angelegenheiten, soweit die Organisationen:
1. nach ihrer Satzung ideell und nicht nur vorübergehend die Be-

lange von Menschen mit Behinderungen fördern und
2. nach der Zusammensetzung ihrer Mitglieder oder Mitgliedsver-

bände dazu berufen sind, Interessen von Menschen mit Behinde-
rungen auf der Berliner Landes- oder Bezirksebene zu vertreten.

Bevorzugt werden Organisationen von Menschen mit Behinderun-
gen, die von Menschen mit Behinderungen geleitet und verwaltet 
werden und deren Mitglieder überwiegend selbst Menschen mit 
Behinderungen sind.

(2) Die für Soziales zuständige Senatsverwaltung wird ermäch-
tigt, das Nähere zur Bewilligungsstelle, zum Bewilligungsverfahren 
sowie zu den Fördergrundsätzen per Rechtsverordnung zu regeln.
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scherin oder einen Gebärdensprachdolmetscher, eine Kom-
munikationshelferin oder einen Kommunikationshelfer oder 
ein geeignetes Kommunikationsmittel, soweit dies erforder-
lich ist, um eine barrierefreie Kommunikation mit Schulen 
sowie Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestel-
len sicherzustellen. Geeignete Kommunikationshilfen wer-
den von den öffentlichen Stellen kostenfrei bereitgestellt.

(2) Der Anspruch der Eltern oder anderer Personensorge-
berechtigter auf die erforderliche Kommunikationshilfe 
setzt voraus, dass auf Grund der Hör- oder Sprachbehinde-
rung eine Kommunikation mit der Schule, Kindertagesein-
richtung oder Kindertagespflegestelle ohne Kommunika-
tionshilfe nicht möglich ist.

(3) Die Kommunikationshilfe ist bei dem Bezirksamt des 
Bezirkes zu beantragen, in dessen Gebiet die Schule, Kin-
dertageseinrichtung oder Kindertagespflegestelle liegt.

(4) Übernommen werden insbesondere die Aufwendun-
gen für Kommunikationshilfen für Elternabende und für El-
terngespräche über alle das Kind direkt betreffenden, für den 
Bildungsgang, die Betreuung und Erziehung wichtigen The-
men, bei denen die mündliche Kommunikation der Eltern 
oder anderer Personensorgeberechtigter mit der Schule, 
Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflegestelle erfor-
derlich ist.

(5) Als notwendige Aufwendungen werden ohne weiteren 
Nachweis der Erforderlichkeit der Höhe der Aufwendungen 
Honorare für graduierte oder staatlich geprüfte Gebärden-
sprachdolmetscherinnen und Gebärdensprachdolmetscher 
sowie graduierte oder staatlich geprüfte Kommunikations-
helferinnen und Kommunikationshelfer übernommen, die 
den in Nummer 4 Absatz 6 der Verwaltungsvorschriften für 
Honorare im Bereich Sozialwesen vom 14. August 2018 
(ABl. S. 4649) in der jeweils geltenden Fassung festgelegten 
Satz nicht überschreiten.“

c) In Absatz 6 werden die Wörter „Gebärdensprachdolmet-
scher oder Kommunikationshelfer“ durch die Wörter „Ge-
bärdensprachdolmetscherinnen und Gebärdensprachdol-
metscher sowie Kommunikationshelferinnen und Kommu-
nikationshelfer“ und das Wort „erstattet“ durch das Wort 
„übernommen“ ersetzt.

Artikel 5 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Gleichzeitig tritt das Landes-
gleichberechtigungsgesetz in der Fassung vom 28. September 2006 
(GVBl. S. 957), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 5. Juli 
2021 (GVBl. S. 842) geändert worden ist, außer Kraft.

Berlin, den 27. September 2021

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r

§ 35 
Unabhängige Monitoringstelle

Zur Wahrnehmung der Aufgaben im Sinne des Artikels 33 Ab-
satz 2 Satz 1 der UN-Behindertenrechtskonvention (Monitoring) 
wird eine unabhängige Monitoringstelle vertraglich beauftragt. Ge-
mäß Artikel 33 Absatz 2 Satz 2 der UN-Behindertenrechtskonven-
tion sind dabei die Grundsätze betreffend die Rechtsstellung und die 
Arbeitsweise der einzelstaatlichen Institutionen zum Schutz und zur 
Förderung der Menschenrechte zu berücksichtigen.

Artikel 2 
Änderung des Denkmalschutzgesetzes

In § 11 Absatz 6 des Denkmalschutzgesetzes Berlin vom 24. April 
1995 (GVBl. S. 274), das zuletzt durch Artikel 24 des Gesetzes vom 
12. Oktober 2020 (GVBl. S. 807) geändert worden ist, werden die 
Wörter „mobilitätsbehinderter Personen“ durch die Wörter „von 
Menschen mit Behinderungen“ ersetzt.

Artikel 3 
Änderung des Barrierefreie-IKT-Gesetzes Berlin

In § 5 Absatz 1 des Barrierefreie-IKT-Gesetzes Berlin vom 4. 
März 2019 (GVBl. S. 210) wird die Angabe „§ 3 Absatz 1“ durch die 
Angabe „§ 3 Absatz 2“ ersetzt.

Artikel 4 
Änderung der Schulkommunikationsverordnung

Die Schulkommunikationsverordnung vom 11. März 2008 
(GVBl. S. 81) wird wie folgt geändert:
1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Verordnung zur Verwendung der Deutschen Gebärdensprache 
und anderer Kommunikationshilfen für die Kommunikation mit 
Schulen sowie Kindertageseinrichtungen und Kindertagespfle-
gestellen (Schulkommunikationsverordnung – SchulkommV)“

2. § 1 wird wie folgt gefasst:

„§ 1 
Anwendungsbereich

Diese Verordnung regelt den Anspruch von hörbehinderten 
(gehörlosen, ertaubten, schwerhörigen, taubblinden und hörseh-
behinderten) sowie sprachbehinderten Eltern und anderen Per-
sonensorgeberechtigten auf barrierefreie Kommunikation mit 
Schulen sowie Kindertageseinrichtungen und Kindertagespfle-
gestellen in Deutscher Gebärdensprache, mit lautsprachbeglei-
tenden Gebärden oder mittels anderer Kommunikationshilfen.“

3. § 2 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 2 – Anspruchsvoraussetzungen“
b) Die Absätze 1 bis 5 werden wie folgt gefasst:

„(1) Hörbehinderte (gehörlose, ertaubte, schwerhörige, 
taubblinde und hörsehbehinderte) sowie sprachbehinderte 
Eltern und andere Personensorgeberechtigte (Anspruchsbe-
rechtigte) erhalten zur barrierefreien Kommunikation mit 
Schulen sowie Kindertageseinrichtungen und Kindertages-
pflegestellen die erforderlichen Hilfen. Sie haben in Bil-
dungs-, Betreuungs- und Erziehungsangelegenheiten ihres 
Kindes einen Anspruch auf eine Gebärdensprachdolmet-
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Auf Grund des § 250 Absatz 1 Satz 3 des Baugesetzbuchs in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I 
S. 3634), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. Septem-
ber 2021 (BGBl. I S. 4147) geändert worden ist, verordnet der Senat:

§ 1
Das Land Berlin ist ein Gebiet mit einem angespannten Woh-

nungsmarkt im Sinne von § 201a Satz 3 und 4 des Baugesetzbuchs, 
in dem bei Wohngebäuden, die bereits am Tag des Inkrafttretens 
dieser Verordnung bestanden, die Begründung oder Teilung von 
Wohnungseigentum oder Teileigentum nach § 1 des Wohnungs-
eigentumsgesetzes der Genehmigung bedarf. Die Begründung die-
ser Verordnung geht aus der Anlage hervor.

§ 2
Die Erteilung der Genehmigung nach § 250 Absatz 1 Satz 1 des 

Baugesetzbuchs ist bei dem für Planen zuständigen Amt des Bezirks 
zu beantragen, in dem das antragsgegenständliche Wohngebäude 
belegen ist.

§ 3
(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Ge-

setz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Umwandlungsverordnung nach § 250 BauGB vom 3. August 2021 
(GVBl. S. 932) außer Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2025 
außer Kraft.
Berlin, den 21. September 2021

Der Senat von Berlin

Michael  M ü l l e r Sebastian  S c h e e l
Regierender Bürgermeister Senator für Stadtentwicklung 

und Wohnen

Verordnung
über einen Genehmigungsvorbehalt gemäß § 250 Absatz 1 Satz 1 des  

Baugesetzbuchs für die Begründung oder Teilung von Wohnungseigentum  
oder Teileigentum in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten 

(Umwandlungsverordnung nach § 250 BauGB)
Vom 21. September 2021
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Anlage (zu § 1)

Begründung

I. Allgemeiner Teil

Mit dem Gesetz zur Mobilisierung von Bauland (Baulandmobilisierungsgesetz) vom 14.06.2021 (BGBl. I. S. 1802) wurde § 250 - Bildung 
von Wohnungseigentum in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten - als neue temporäre Regelung in das Baugesetzbuch aufgenommen.

Diese Regelung wurde mit der Umwandlungsverordnung nach § 250 BauGB vom 3. August 2021 für das Land Berlin umgesetzt und trat am 
6. August 2021 in Kraft. In der Öffentlichkeit wurde die Wirksamkeit dieser Verordnung angezweifelt, weil die Veröffentlichung der eben-
falls am 3. August 2021 beschlossenen Begründung im Amtsblatt für Berlin erst am 13. August 2021 und somit eine Woche nach Inkraft-
treten der Verordnung erfolgte. Zur Beseitigung dieser Zweifel und zur Wahrung der Rechtssicherheit für die Mieterinnen und Mieter wird 
daher die Umwandlungsverordnung neu erlassen. Diese Verordnung wird rechtssicher gemeinsam mit der Begründung im Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt für Berlin veröffentlicht und ist inhaltlich mit der Umwandlungsverordnung vom 3. August 2021 identisch. Letztere tritt zeit-
gleich mit Inkrafttreten dieser Verordnung außer Kraft.

Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten sind nach § 201a Satz 3 und 4 BauGB Gebiete, in denen die ausreichende Versorgung der Be-
völkerung mit Mietwohnungen in einer Gemeinde oder einem Teil der Gemeinde zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist. 
Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn die Mieten deutlich stärker steigen als im bundesweiten Durchschnitt, die durchschnittliche 
Mietbelastung der Haushalte den bundesweiten Durchschnitt deutlich übersteigt, die Wohnbevölkerung wächst, ohne dass durch 
Neubautätigkeit insoweit erforderlicher Wohnraum geschaffen wird, oder geringer Leerstand bei großer Nachfrage besteht.

§ 250 Absatz 1 Satz 3 BauGB ermächtigt die Landesregierung, per Rechtsverordnung Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten zu be-
stimmen. Über diese Bestimmung wird ein Genehmigungsvorbehalt für die Begründung oder Teilung von Wohnungseigentum oder Teil-
eigentum eingeführt.

§ 250 BauGB greift mit seiner Regelungsmöglichkeit eine richtungsweisende Zielstellung des Wohngipfels im Jahr 2018 auf: „Der Bund 
strebt an, unter Einbeziehung von Ländern und Kommunen die Möglichkeiten zu reduzieren, Mietwohnungen in Eigentumswohnungen um-
zuwandeln. Ausnahmen sollen nur in Einzelfällen geltend gemacht werden dürfen.“1

Für Berlin hat die neue Möglichkeit der Einflussnahme auf die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen eine besondere Relevanz 
und Dringlichkeit:
–  In den letzten Jahren wurde mehrfach im Sinne der neuen Regelung im Baugesetzbuch festgestellt, dass Berlin eine Gemeinde mit einem 

angespannten Wohnungsmarkt ist, in der die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingun-
gen besonders gefährdet ist. Zuletzt erfolgte dies über die Mietenbegrenzungsverordnung vom 19.05.2020.2

– In Berlin bewegen sich die Umwandlungen von Miet- in Eigentumswohnungen seit mehreren Jahren anhaltend auf hohem Niveau.
–  Seit dem 14.03.2015 ist die Begründung von Wohnungseigentum oder Teileigentum in den sozialen Erhaltungsgebieten nach § 172 Ab-

satz 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB genehmigungspflichtig. Grundlage bildet die Umwandlungsverordnung, die zuletzt am 13.03.2020 neu in Kraft 
getreten ist.3 Der überwiegende Anteil aller Umwandlungen in Berlin lag allerdings außerhalb der sozialen Erhaltungsgebiete. Im Jahr 
2020 betrug dieser Anteil 55%.4

Mit dieser Verordnung wird nicht zugleich eine Verordnung auf der Grundlage des § 201a Satz 1 BauGB erlassen. § 201a Satz 1 BauGB wird 
daher auch nicht neben § 250 Absatz 1 Satz 3 BauGB als Verordnungsermächtigung zitiert.

Bestimmung der Anzahl der Wohnungen

Gemäß § 250 Absatz 1 Satz 2 BauGB gilt das Genehmigungserfordernis für die Begründung oder Teilung von Wohnungseigentum oder Teil-
eigentum nach § 1 Wohnungseigentumsgesetz nicht, wenn sich in dem Wohngebäude nicht mehr als fünf Wohnungen befinden. Ziel dieser 
Regelung ist es, Kleineigentümer zu schützen.5 Um dabei regionalen Besonderheiten Rechnung zu tragen, wurde im § 250 Absatz 1 Satz 6 
BauGB geregelt, dass in der Rechtsverordnung der Landesregierung eine von fünf Wohnungen abweichende Anzahl bestimmt werden kann. 
Die Anzahl kann zwischen drei und 15 liegen.
Die Untersuchung der regionalen Besonderheiten Berlins mit Blick auf die Festlegung einer von fünf Wohnungen abweichenden Anzahl 
führte zu folgendem Ergebnis:6

1 Zitat aus "Ergebnisse des Wohngipfels am 21. September 2018" S. 8
2 Vgl. dazu:
 –  Verordnung zur zulässigen Miethöhe bei Mietbeginn gemäß § 556d Absatz 2 Bürgerliches Gesetzbuch 

(Mietenbegrenzungsverordnung) vom 19. Mai 2020 (GVBl. S. 343)
 –  Verordnung zur Senkung der Kappungsgrenze gemäß § 558 Absatz 3 Bürgerliches Gesetzbuch 

(Kappungsgrenzenverordnung) vom 10. April 2018 (GVBl. S. 370)
 –  Verordnung im Sinne des § 577a Absatz 2 Bürgerliches Gesetzbuch über den verlängerten 

Kündigungsschutz bei Umwandlung einer Mietwohnung in eine Eigentumswohnung 
(Kündigungsschutzklausel-Verordnung - KünSchKlVO) vom 13. August 2013 (GVBl. S. 488)

3  Verordnung über einen Genehmigungsvorbehalt für die Begründung von Wohnungseigentum oder 
Teileigentum in Gebieten einer Erhaltungsverordnung nach § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des 
Baugesetzbuchs (Umwandlungsverordnung 2020 - UmwandV 2020) vom 4. Februar 2020 (GVBl. S. 38)

4 IfS Institut für Stadtforschung und Strukturpolitik GmbH, Grundlagen für die Bestimmung der Anzahl an Wohnungen nach § 250 Abs. 1 S. 6 BauGB
5  Deutscher Bundestag, Drucksache 19/29396 Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen zu dem Gesetzentwurf 

der Bundesregierung - Drucksachen 19/24838, 19/26023 - Entwurf eines Gesetzes zur Mobilisierung von Bauland (Baulandmobilisierungsgesetz), 05.05.2021, S. 66
6 IfS Institut für Stadtforschung und Strukturpolitik GmbH, Grundlagen für die Bestimmung der Anzahl an Wohnungen nach § 250 Abs. 1 S. 6 BauGB
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Für den Schutz von Privatpersonen mit geringem Immobilienvermögen haben in Berlin vorrangig kleinere Gebäude mit einer geringen 
Wohnungszahl eine besondere Bedeutung. Bei Gebäuden mit bis zu sechs Wohnungen sind die Eigentumsanteile von Privatpersonen über-
durchschnittlich ausgeprägt.
Zugleich spielen kleinere Gebäude beim berlinweiten Umwandlungsgeschehen eine nur marginale Rolle. Die Veränderung der Anzahl an 
Wohnungen für die kein Genehmigungserfordernis besteht in der Spanne von drei bis sieben Wohnungen hat nur sehr geringe Mengeneffek-
te gegenüber der im § 250 Absatz 1 Satz 2 bestimmten Anzahl von fünf Wohnungen. Dagegen hätte eine Erhöhung der Anzahl in der Spanne 
von acht bis 15 Wohnungen deutlich höhere Mengeneffekte für das Umwandlungsgeschehen.
Unter Würdigung der besonderen Schutzinteressen der Privatpersonen als Eigentümer, der Beachtung der Struktur des Berliner Mietwoh-
nungsbestandes sowie der quantitativen Wirkungen auf das Umwandlungsgeschehen besteht keine Veranlassung, von der Möglichkeit des  
§ 250 Absatz 1 Satz 6 BauGB, eine abweichende Anzahl an Wohnungen zu bestimmen, Gebrauch zu machen. Die erforderliche Begründung 
für die Einbeziehung von Gebäuden mit weniger oder geringfügig mehr als fünf Wohnungen lässt sich nicht herleiten. Die als Regelfall be-
stimmte Größe von fünf Wohnungen entspricht den Erfordernissen Berlins.

II. Besonderer Teil

Zu § 1 (Angespannter Wohnungsmarkt)

Zu Satz 1
Ganz Berlin wird als Gebiet mit einem angespannten Wohnungsmarkt bestimmt, in dem die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit 
Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist.

1. Räumlicher Geltungsbereich
Gemäß § 201a Satz 3 und 4 BauGB liegt ein Gebiet mit einem angespannten Wohnungsmarkt vor, wenn die ausreichende Versorgung 
der Bevölkerung mit Mietwohnungen in einer Gemeinde oder einem Teil der Gemeinde zu angemessenen Bedingungen besonders 
gefährdet ist.
Die derzeit geltenden Rechtsverordnungen zu besonderen wohnungspolitischen Instrumenten auf Grundlage von Länderermächti-
gungen im BGB (vgl. oben: Mietenbegrenzungsverordnung, Kappungsgrenzenverordnung, Kündigungsschutzklausel-Verordnung) 
beziehen sich alle auf den Berliner Wohnungsmarkt als räumliche Einheit. Die Rechtsverordnung nach § 250 Absatz 1 Satz 3 BauGB 
folgt diesen Festlegungen.
Der Berliner Wohnungsmarkt kann nicht in geografisch geteilte Teilmärkte ausdifferenziert werden. Er ist aufgrund seiner polyzen-
trischen Ausrichtung, der überall bestehenden räumlichen Nähe zu Infrastrukturen sowie der verkehrstechnischen Erreichbarkeiten 
als ein einheitlicher Wohnungsmarkt zu fassen.
Berlin als einen Wohnungsmarkt zu betrachten, entspricht zudem der Zielrichtung der Regelung des § 250 BauGB. Diese ist auf die 
Sicherung einer ausreichenden Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnraum gerichtet. Die Versorgungsaufgabe nur in Teilgebie-
ten Berlins zu sichern, entspräche nicht den örtlichen Erfordernissen. Die Umwandlungen erfolgen stadtweit und führen zur Ver-
knappung des Mietwohnungsangebots mit Folgen für die gesamte Stadt.
Eine gebietliche Einflussnahme auf das Umwandlungsgeschehen wird über die Möglichkeiten in sozialen Erhaltungsgebieten nach 
§ 172 BauGB in Verbindung mit der Umwandlungsverordnung 2020 bereits genutzt. Zielstellung ist dabei, die Zusammensetzung 
der Wohnbevölkerung in ihrer sozialen Struktur in den Erhaltungsgebieten aus städtebaulichen Gründen zu schützen. Auf das ge-
samtstädtische Umwandlungsgeschehen lässt sich über dieses Instrument kein umfassender Einfluss nehmen. Der überwiegende 
Anteil aller Umwandlungen in Berlin vollzieht sich außerhalb der sozialen Erhaltungsgebiete.

2. Voraussetzungen nach § 201a Satz 3 und 4 BauGB
Nach § 201a Satz 3 und 4 BauGB liegt ein Gebiet mit einem angespannten Wohnungsmarkt vor, wenn die ausreichende Versorgung 
der Bevölkerung mit Mietwohnungen in einer Gemeinde oder einem Teil der Gemeinde zu angemessenen Bedingungen besonders 
gefährdet ist. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn
1. die Mieten deutlich stärker steigen als im bundesweiten Durchschnitt,
2. die durchschnittliche Mietbelastung der Haushalte den bundesweiten Durchschnitt deutlich übersteigt,
3. die Wohnbevölkerung wächst, ohne dass durch Neubautätigkeit insoweit erforderlicher Wohnraum geschaffen wird, oder
4. geringer Leerstand bei großer Nachfrage besteht.
Im folgenden Abschnitt werden die vier Merkmale für den Berliner Wohnungsmarkt geprüft. Zudem wird aufgezeigt:
5. die Entwicklung der Differenz zwischen Angebotsmiete und ortsüblicher Vergleichsmiete in Berlin sowie
6. das Umwandlungsgeschehen und -potential.

2.1  Die Mieten steigen deutlich stärker als im bundesweiten Durchschnitt.
Entwicklung Verbraucherpreisindex, Teilindex Nettokaltmieten
Die Verbrauchspreisstatistik misst die durchschnittliche Preisveränderung aller Waren und Dienstleistungen, die von privaten Haus-
halten für Konsumzwecke erworben werden. Hierzu gehören auch die Ausgaben für die Nettokaltmiete. Die einheitliche Verbrau-
cherpreisstatistik ermöglicht einen Vergleich der Entwicklung der Nettokaltmiete im Bundesdurchschnitt mit der Entwicklung im 
Land Berlin.
Verbraucherpreisindex - Entwicklung des Teilindizes Nettokaltmieten 
(Jahresdurchschnitt); Indexstand 2015 = 100

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Deutschland 100,0 101,1 102,5 104,1 105,6 106,9

Land Berlin 100,0 101,3 103,3 105,6 107,1 107,9
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Entwicklung in Prozent gegenüber dem Basisjahr 2015

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Deutschland - 1,1 2,5 4,1 5,6 6,9

Land Berlin - 1,3 3,3 5,6 7,1 7,9

Differenz zwischen Land Berlin 
und Deutschland

- 18,1 32,0 36,6 26,7 14,5

Quellen: Statistisches Bundesamt, Verbraucherpreisindizes für Deutschland - Jahresbericht 2020 -, 
S. 43-44 Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Verbraucherpreisindex im Land Berlin Dezember 2020, 
Statistischer Bericht M I 2 - m 12/20 2. Korrigierte Fassung, S. 8; Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, eigene Berechnungen

Im Zeitraum 2015 bis 2020 sind die Nettokaltmieten im Bundesdurchschnitt um 6,9% und im Land Berlin um 7,9% gestiegen. Im 
Betrachtungszeitraum sind damit die Nettokaltmieten im Land Berlin um 14,5% schneller gestiegen als im Bundesdurchschnitt.
Seit dem Jahr 2019 ist eine Annäherung der Steigerung im Land Berlin zum Bundesdurchschnitt zu beobachten. Die im Vergleich 
unterdurchschnittliche Steigerung der Nettokaltmieten im Land Berlin im Jahr 2020 kann auf die Wirkungen des vom Bundesverfas-
sungsgericht am 25.03.2021 als nichtig erkannten Gesetzes zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin (MietenWoG Bln) 
zurückgeführt werden. Von Nachholeffekten ist bei den Steigerungen der Nettokaltmieten auszugehen.

Entwicklung der Angebotsmieten
Die aktuellen Vermietungsangebote (Angebotsmieten) stellen das jeweilige Marktgeschehen auf dem Mietwohnungsmarkt zeitnah 
dar. Seit einigen Jahren können die Angebotsmieten auf der Basis der Datenquellen großer Internetportale für regelmäßige statisti-
sche Analysen verwendet werden. Das Land Berlin nutzt im Rahmen der Wohnungsmarktbeobachtung hierfür die Daten des Bundes-
instituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung auf der Datenbasis von IDN ImmoDaten GmbH. Der Vergleich mit der durchschnitt-
lichen Entwicklung im Bundesdurchschnitt erfolgt auf gleicher Datenbasis.
Angebotsmieten - Entwicklung im Zeitraum 2015 bis 2020
Angaben in EUR/m2 monatlich, Nettokaltmiete

2015 2020 Veränderung 
in %

Veränderung 
in EUR/m2

Deutschland 7,29 8,97 23,0 1,68

Land Berlin 8,63 10,93 26,6 2,30

Quellen: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (Angebotsmieten von Wohnungen bei 
Wiedervermietung in € je m² nettokalt, Datenbasis: BBSR-Wohnungsmarktbeobachtung, IDN ImmoDaten GmbH, microm Wohnlagen)

Im Zeitraum 2015 bis 2020 sind die Angebotsmieten im Bundesdurchschnitt um 23,0% gestiegen. Im gleichen Zeitraum betrug die 
Steigerung im Land Berlin 26,6%. Die Angebotsmieten sind im Betrachtungszeitraum damit im Land Berlin deutlich stärker gestie-
gen als im Bundesdurchschnitt.
Auch bei der Entwicklung der Angebotsmieten zeigte das (nichtige) Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin 
(MietenWoG Bln) Wirkungen. So lag die durchschnittliche Angebotsmiete im Jahr 2019 bei 11,82 EUR/m2 nettokalt und damit um 
0,89 EUR/m2 höher als im Jahr 2020 (Quelle s.o.). Auch hier ist von Nachholeffekten auszugehen.

2.2  Die durchschnittliche Mietbelastung der Haushalte übersteigt deutlich den bundesweiten Durchschnitt.
Die Mietbelastungsquote eines Haushalts bezeichnet den Anteil am Haushaltsnettoeinkommen, der für die Bruttokaltmiete aufge-
bracht werden muss. Die folgenden Angaben basieren auf den Ergebnissen der Mikrozensus-Zusatzerhebung 2018 zur Wohnsitua-
tion in Deutschland.

Mietbelastungsquoten im Jahr 2018

durchschnittliche  
Mietbelastung 

insgesamt

durchschnittliche  
Mietbelastung bei Einzug  

in die Wohnung im Jahr 2015 
und später

Abweichung 
in %-Punkte

Deutschland 27,2% 28,6% 1,4
Land Berlin 28,2% 29,9% 1,7
Differenz zwischen Land 
Berlin und Deutschland 
in %-Punkte

1,0 1,3 -

Quellen: Statistisches Bundesamt (destatis), Mikrozensus-Zusatzerhebung 2018

Die Mietbelastungsquote der Berliner Haushalte lag im Jahr 2018 mit 28,2% um 1,0%-Punkt über dem Bundesdurchschnitt (27,2%). 
Für Haushalte, deren Einzugsjahr in die Wohnung das Jahr 2015 und später war, lag die Mietbelastungsquote auf einem höheren 
Niveau. Sie betrug im Berliner Durchschnitt 29,9% und lag 1,3%-Punkte über dem Bundesdurchschnitt (28,6%). Die durchschnitt-
liche Mietbelastung der Berliner Haushalte überstieg im Jahr 2018 damit deutlich den bundesweiten Durchschnitt.
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2.3 Die Wohnbevölkerung wächst, ohne dass durch Neubautätigkeit insoweiterforderlicher Wohnraum geschaffen wird.
Im Zeitraum 2015 bis 2019 wuchs die Berliner Bevölkerung um 199.642 Personen. Bei einer durchschnittlichen Haushaltsgröße von 
1,8 Personen entspricht dies einer Anzahl von rund 110.900 Haushalten. Dagegen betrug die Zahl der fertig gestellten Wohnungen 
durch Neubau und Maßnahmen im Bestand lediglich 75.755 Wohnungen. Die Zahl der neugebauten Wohnungen lag sogar nur bei 
63.676 Wohnungen.
Bevölkerungs- und Wohnungsneubauentwicklung

Jahr Zuwachs 
Personen

Zuwachs 
Haushalte
(gerundet)

fertig gestellte  
Wohnungen

darunter Neubau

2015 50.182 27.900 10.722 8.731
2016 54.799 30.400 13.659 10.781
2017 38.665 21.500 15.669 12.814
2018 31.331 17.400 16.706 14.463
2019 24.665 13.700 18.999 16.887
Gesamt 199.642 110.900 75.755 63.676

Quelle: Statistisches Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Bevölkerung in Berlin 2019, Statistischer Bericht A I 3 – j / 19; Statistisches Amt für Statistik Berlin-Bran-
denburg, Baufertigstellungen, Bauüberhang und Bauabgang in Berlin 2019, Statistischer Bericht F II 2 - j/19; Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, 
Berechnung der Haushalte auf Basis der Bevölkerungsentwicklung mit 1,8 Personen/Haushalt

Der Nachholbedarf für den Wohnungsneubau, der sich aufgrund des hohen Zuzugs und der dafür nicht ausreichenden Bautätigkeit 
für Berlin aufgebaut hat, ergibt auch in den kommenden Jahren die Situation, dass für die bereits vorhandene Nachfrage nicht aus-
reichend neuer Wohnraum geschaffen wird.
Inwieweit und in welchem Umfang die Wohnbevölkerung weiter zunehmen wird, lässt sich aus heutiger Sicht aufgrund der noch 
unklaren wirtschaftlichen Wirkungen der Corona-Pandemie nicht sicher abschätzen. Die Bevölkerungsprognose für Berlin 2018 - 
2030 ermittelte für den Zeitraum 2020 bis 2025 ein Bevölkerungszuwachs von insgesamt 93.000 Personen bzw. eine Zunahme von 
rund 51.600 Haushalten.7 Zuzüglich zum Nachholbedarf müsste für diese weitere Nachfrage zusätzlicher Wohnraum geschaffen 
werden.

2.4 Es besteht geringer Leerstand bei großer Nachfrage.
Die Erhebung der Gebäude- und Wohnraumzählung im Rahmen des Zensus 2011 ermittelte für Berlin einen Wohnungsleerstand von 
rund 3,5% bzw. 67.000 ungenutzte Wohnungen. Fortschreibungsfähige Daten sind für Berlin seitdem nicht verfügbar.
Anhaltspunkte für die gesamtstädtische Entwicklung bieten die regelmäßigen Erhebungen des Verbands Berlin-Brandenburgischer 
Wohnungsunternehmen (BBU), deren Bestand 44% aller Berliner Mietwohnungen umfasst.
Nach dem Zensus 2011 (09.05.2011) lag der Wohnungsleerstand bei den BBU-Unternehmen bei 2,6%. Zum 31.12.2019 betrug der 
Wohnungsleerstand 1,6%.8

Ein Wohnungsleerstand in dieser Größenordnung liegt unterhalb der als notwendig erachteten Fluktuationsreserve (ca. 3%) für einen 
funktionierenden Wohnungsmarkt. Er ist zugleich Beleg für die bestehende große Nachfrage, die sich aus dem Bevölkerungswachs-
tum der letzten Dekade für den Berliner Wohnungsmarkt ergeben hat.

2.5  Entwicklung der Differenz zwischen Angebotsmiete und ortsüblicherVergleichsmiete in Berlin
Ein weiteres Merkmal für einen angespannten Wohnungsmarkt zeigt die Entwicklung der Differenz zwischen der durchschnittlichen 
Angebotsmiete und der ortsüblichen Vergleichsmiete. Für die Mietspiegel 2017, 2019 und 2021 wurden die Daten im September des 
jeweiligen Vorjahres erhoben. Zum Vergleich der Entwicklungen der Angebotsmieten wurden daher die III. Quartale 2016, 2018 und 
2020 auf Grundlage der empirica-systeme Marktdatenbank herangezogen.
Entwicklung der Differenz zwischen Angebotsmiete und ortsüblicher Vergleichsmiete in Berlin vom III. Quartal 2016 bis III. Quar-
tal 2020, Angaben in EUR/m2 monatlich, Nettokaltmiete

jeweils III. Quartal 2016 2018 2020 Veränderung 
in %

Veränderung 
in EUR

Angebotsmiete 9,25 10,78 10,44 12,9 1,19

ortsübliche Vergleichsmiete 6,39 6,72 6,79 6,3 0,40

Differenz 2,86 4,06 3,65

Quellen: RegioKontext GmbH, Datengrundlage: empirica-systeme Marktdatenbank (powered by Value AG); Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Datengrundlage: 
F+B Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt GmbH, Berliner Mietspiegel 2017 und Berliner Mietspiegel 2019 sowie ALP Institut für Wohnen und 
Stadtentwicklung GmbH Hamburg, Berliner Mietspiegel 2021

Im Zeitraum III. Quartal 2016 bis III. Quartal 2020 stieg die Angebotsmiete in Berlin von 9,25 auf 10,44 EUR/m2 bzw. um 12,9%. 
Im gleichen Zeitraum stieg die ortsübliche Vergleichsmiete von 6,39 auf 6,79 EUR/m2 bzw. um 6,3%. Die Steigerung der Angebots-
miete war damit mehr als doppelt so hoch, als die Steigerung der ortsüblichen Vergleichsmiete. Im Betrachtungszeitraum vergrößer-

7  Vgl. dazu: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen in Zusammenarbeit mit Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Bericht zur Bevölkerungsprognose für Berlin 
und die Bezirke 2018-2030 vom 10.12.201

8 Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V., BBU-Marktmonitor 2020
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te sich die Differenz zwischen beiden Mieten von 2,86 auf 3,65 EUR/m2 deutlich. Auch hier sind für das Jahr 2020 die Wirkungen 
des im März 2021 als ungültig erkannten Gesetzes zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin (MietenWoG Bln) zu be-
rücksichtigen (vgl. Punkt 2.1).

2.6 Umwandlungsgeschehen und -potential
Die Marktanspannung für Berlin führte in der vergangenen Dekade zu starken Anstiegen bei Mieten und Kaufpreisen für Immobi-
lien. Die Preissteigerungen sind als entscheidende Ursache anzusehen, dass sich die Umwandlungszahlen in Berlin insgesamt massiv 
erhöht haben und sich auf hohem Niveau bewegen.
Im Zeitraum 2011 bis 2020 wurden insgesamt 124.421 Mietwohnungen in Eigentumswohnungen in Berlin umgewandelt. Höchst-
werte erreichten die Umwandlungen im Jahr 2015 mit über 17.000 sowie im Jahr 2020 mit über 19.000 Wohnungen.
Entwicklungen der Umwandlungen in Berlin (Anzahl der Wohnungen)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
4.744 7.264 9.178 11.296 17.331 13.225 16.548 12.836 12.689 19.310

Quelle: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, Immobilienmarktberichte Berlin
Die Umwandlungen im Jahr 2020 verteilten sich zu 45% auf die 64 sozialen Erhaltungsgebiete zum 31.12.2020. Der überwiegende 
Anteil (55%) der Umwandlungen vollzog sich außerhalb der sozialen Erhaltungsgebiete.9

Das Potenzial für mögliche Umwandlungen10 beträgt in den sozialen Erhaltungsgebieten Ende 2019 rund 290.000 Wohnungen. Dies 
entspricht einem Anteil von 55% des Wohnungsbestands in diesen Gebieten. Mit rund 700.000 Wohnungen ist das Umwandlungs-
potenzial außerhalb sozialer Erhaltungsgebiete zwar deutlich höher, bezogen auf den dortigen gesamten Wohnungsbestand ist der 
Anteil mit 49% jedoch etwas geringer. Berlinweit beträgt das Umwandlungspotenzial rund 990.000 Wohnungen, was einem Anteil 
von 51% des Wohnungsbestands entspricht. Der Möglichkeit der Einflussnahme auf das Umwandlungsgeschehen steht daher ein 
nach wie vor großes Umwandlungspotential gegenüber.

2.7  Resümee
Mit Blick auf die geprüften Merkmale wird festgestellt, dass Berlin insgesamt ein Gebiet mit einem angespannten Wohnungsmarkt 
im Sinne von § 201a Satz 3 und 4 BauGB ist.
Die Mieten sind im Zeitraum von 2015 bis 2020 in Berlin deutlich schneller gestiegen als im Bundesdurchschnitt. Auch im Vergleich 
zwischen der Entwicklung der Angebotsmieten und der ortsüblichen Vergleichsmieten hat sich die Schere geöffnet.
Die durchschnittliche Bruttomietbelastung lag im Jahr 2018 in Berlin höher als im Bundesdurchschnitt. Bei den ab dem Jahr 2015 
oder später in die Wohnung gezogenen Haushalten war der Unterschied zum Bundesdurchschnitt noch deutlich stärker ausgeprägt.
Insbesondere durch Zuwanderung ist in Berlin die Wohnbevölkerung in der letzten Dekade stark gewachsen. Die nicht ausreichende 
Bautätigkeit hat zu einem Nachholbedarf beim Wohnungsbau geführt, der kurzfristig nicht abgebaut werden kann.
Der Wohnungsleerstand bewegt sich im Bereich von Mindestwerten (BBU-Unternehmen 1,6% im Jahr 2019), die Beleg der hohen 
Marktanspannung sind.
Vor diesem Hintergrund führen Umwandlungen auf hohem Niveau zur weiteren Verknappung bedarfsgerechter Mietwohnungsbe-
stände und damit zu einer Verschärfung der Problemlagen auf dem Berliner Wohnungsmarkt.

Zu § 2 (Zuständigkeit)
Gemäß § 250 Absatz 2 Satz 1 BauGB ist für die Genehmigung die von der Landesregierung bestimmte Stelle zuständig. Die Vorschrift be-
stimmt das für Planen zuständige Amt des Bezirks wegen seiner Sachnähe als zuständige Stelle.

Zu § 3 (In- und Außerkrafttreten)
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten und das Außerkrafttreten der Verordnung sowie das Außerkrafttreten der Umwandlungsverordnung 
nach § 250 BauGB vom 3. August 2021.

Zu Absatz 1
Das Inkrafttreten der Verordnung erfolgt zeitnah zum Beschluss des Senats am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt. 
Da auch die Begründung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin veröffentlicht wird, ist die rechtssichere Veröffentlichung vor Inkraft-
treten der Verordnung gesichert.
Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Umwandlungsverordnung nach § 250 BauGB vom 3. August 2021 außer Kraft. Insofern ist eine 
durchgängige Geltung der Genehmigungspflicht gewährleistet.
Zu Absatz 2
Für das Außerkrafttreten der Rechtsverordnung sieht die Ermächtigung in § 250 Absatz 1 Satz 3 BauGB eine Höchstgeltungsdauer bis zum 
Ablauf des 31. Dezember 2025 vor. Diese wird ausgeschöpft. Eine grundsätzliche Änderung der Lage auf dem Berliner Wohnungsmarkt ist 
den nächsten fünf Jahren nicht zu erwarten. Trotz zahlreicher wohnungspolitischer Maßnahmen (u.a. Wohnungsneubauförderung, Berliner 
Modell der kooperativen Baulandentwicklung, Berliner Liegenschaftspolitik für mehr Wohnungsneubau) wird der gebildete Nachfrageüber-
hang sowie die Nachfrage durch fortgesetztes Bevölkerungswachstum durch Wohnungsneubau innerhalb dieses Zeitraums nicht zu befrie-
digen sein. Da es sich beim Umwandlungsgeschehen und dessen Folgen um tendenziell längerfristige Prozesse handelt, ist ein kurzer Gel-
tungszeitraum für die Rechtsverordnung zudem nicht zweckmäßig. Über das Monitoring zur Anwendung der Umwandlungsverordnung 
werden die Anwendungsvoraussetzungen der Rechtsverordnung fortlaufend geprüft.

9  IfS Institut für Stadtforschung und Strukturpolitik GmbH, Grundlagen für die Bestimmung der Anzahl an Wohnungen nach § 250 Absatz 1 Satz 6 BauGB
10   s.o. - Die Schätzung des Umwandlungspotenzials basiert auf dem beim Zensus 2011 erfassten Wohnungsbestand. Dabei wurden die bereits sich in der Eigentumsform WEG 

sowie die in der Hand von Wohnungsgenossenschaften und städtischen Wohnungsunternehmen befindenden Wohnungen ausgeklammert. Der verbleibende Wohnungsbe-
stand wurde bis Ende 2019 mit Hilfe der Bautätigkeitsstatistik fortgeschrieben, wobei die als WEG erstellten Wohnungen ausgeklammert und die erfolgten Umwandlungen 
abgezogen wurden.
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Auf Grund des § 29 Absatz 6, § 30 Absatz 5, § 34 Absatz 3, § 54 
Absatz 7 und § 60 Absatz 4 des Schulgesetzes vom 26. Januar 2004 
(GVBl. S. 26), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 5. Juli 
2021 (GVBl. S. 842) geändert worden ist, verordnet die Senatsver-
waltung für Bildung, Jugend und Familie:

Artikel 1 
Änderung der Verordnung über die  

Integrierte Berufsausbildungsvorbereitung
Die Verordnung über die Integrierte Berufsausbildungsvorberei-

tung vom 22. Juli 2019 (GVBl. S. 479) wird wie folgt geändert:
1. § 3 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 5 wird das Komma durch das Wort „und“ er-
setzt.

b) In Nummer 6 wird nach dem Wort „Bildungsgang“ das Wort 
„und“ durch einen Punkt ersetzt.

c)  Nummer 7 wird aufgehoben.
2. § 19 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Als Praktikumsstellen sind Betriebe oder andere Ein-

richtungen zu wählen (Praktikumsbetriebe), die
1. Aufgaben wahrnehmen, die in der Regel zu einem Aus-

bildungsberuf aus dem jeweiligen Berufsfeld gehören,
2. über die Ausbildungseignung gemäß § 27 Absatz 1 

Nummer 1 des Berufsbildungsgesetzes oder gemäß § 21 
Absatz 1 Nummer 1 der Handwerksordnung verfügen 
und

3. für die Praktikumsanleitung Fachkräfte einsetzen, die 
über die Ausbilderinnen– oder Ausbildereignung gemäß 
§ 28 Absatz 1 Satz 2 des Berufsbildungsgesetzes oder 
gemäß § 22 Absatz 1 Satz 2 der Handwerksordnung ver-
fügen.“

b) Nach Absatz 2 werden folgende Absätze 3 bis 5 eingefügt:
„(3) Kann die Schülerin oder der Schüler trotz einer nach 

Satz 2 bestimmten und der Schule gegenüber nachzuweisen-
den Anzahl an Bewerbungen keinen Praktikumsplatz in 
einem Ausbildungsbetrieb oder einer anderen Einrichtung 
finden, der oder die die Voraussetzungen des Absatzes 2 er-
füllt, hat die Schülerin oder der Schüler stattdessen ein Prak-
tikum in einem anderen Betrieb oder einer anderen Einrich-
tung abzuleisten, der oder die
1. Aufgaben wahrnimmt, die in der Regel zu einem Aus-

bildungsberuf aus dem jeweiligen Berufsfeld gehören,
2. bereit und in der Lage ist, das Betriebspraktikum nach 

den Absätzen 6 und 10 sowie nach §§ 18, 20 und 21 
durchzuführen,

3. für die Praktikumsanleitung eine erfahrene und geeigne-
te Fachkraft einsetzt und

4. die Gewähr bietet, dass die Schutzbestimmungen für das 
jeweilige Berufsfeld, insbesondere die Unfallverhü-
tungsvorschriften und die besonderen Schutzbestim-
mungen für Jugendliche, beachtet werden.

Die Anzahl der im Sinne von Satz 1 erforderlichen Bewer-
bungen legt die Abteilungsleiterin oder der Abteilungsleiter 
berufsfeldbezogen im Einvernehmen mit der Schulauf-
sichtsbehörde fest. Die Schulleiterin oder der Schulleiter 

Vierte Verordnung
zur Änderung von Vorschriften für berufliche Schulen im Land Berlin

Vom 21. September 2021

trifft die Feststellung, ob die Voraussetzungen des Satzes 1 
vorliegen. Sie oder er kann diese Aufgabe auf die zuständige 
Abteilungsleiterin oder den zuständigen Abteilungsleiter 
übertragen.

(4) Findet eine Schülerin oder ein Schüler aus von ihr 
oder ihm nicht zu vertretenden Gründen auch in einem ande-
ren Betrieb oder einer anderen Einrichtung nach Absatz 3 
keinen Praktikumsplatz, hat diese Schülerin oder dieser 
Schüler ein von der Schule angebotenes schulisches Prakti-
kum abzuleisten, dessen Umfang mindestens dem regulären 
Unterrichtsumfang entspricht und das eine betriebliche 
Lernaufgabenstellung beinhaltet. Findet eine Schülerin oder 
ein Schüler aus von ihr oder ihm zu vertretenden Gründen 
keinen Praktikumsplatz, gilt das Praktikum als nicht bestan-
den.

(5) In begründeten Ausnahmefällen kann die Schulleiterin 
oder der Schulleiter Ausnahmen von den Absätzen 2 und 3 
zulassen. In diesem Fall hat die Schülerin oder der Schüler 
anstelle eines Praktikums im Sinne von Absatz 2 oder 3 ein 
schulisches Praktikum gemäß Absatz 4 Satz 1 abzuleisten.“

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 6 und Satz 1 wird auf-
gehoben.

d) Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden die Absätze 7 und 8 
und im neuen Absatz 8 Satz 1 wird die Angabe „Absatz 4“ 
durch die Angabe „Absatz 7“ ersetzt.

e) Die bisherigen Absätze 6 und 7 werden die Absätze 9 und 
10.

3. § 21 Absatz 1 Satz 3 wird aufgehoben.

Artikel 2 
Weitere Änderung der Verordnung über die  
Integrierte Berufsausbildungsvorbereitung

Die Verordnung über die Integrierte Berufsausbildungsvorberei-
tung, die zuletzt durch Artikel 1 dieser Verordnung geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:
1. § 19 wird wie folgt gefasst:

„§ 19 
Praktikumsort, Praktikumsbetriebe, Praktikumsvertrag

(1) Betriebspraktika sind grundsätzlich im Land Berlin durch-
zuführen. In begründeten Ausnahmefällen können Praktika in 
angrenzenden Kreisen des Landes Brandenburg durchgeführt 
werden. Die Entscheidung trifft die Schulleiterin oder der Schul-
leiter unter Berücksichtigung der schulorganisatorischen Mög-
lichkeiten. Bei nicht volljährigen Schülerinnen und Schülern ist 
die Zustimmung der Erziehungsberechtigten erforderlich.

(2) Als Praktikumsstellen sind Betriebe oder andere Einrich-
tungen zu wählen (Praktikumsbetriebe), die und deren Ausbil-
dungspersonal die Voraussetzungen des Zweiten Teils Erstes 
Kapitel Dritter Abschnitt des Berufsbildungsgesetzes oder des 
Zweiten Teils Erster Abschnitt der Handwerksordnung erfüllen. 
Praktikumsbetriebe müssen
1. Aufgaben wahrnehmen, die in der Regel zu einem Ausbil-

dungsberuf aus dem jeweiligen Berufsfeld gehören,
2. bereit und in der Lage sein, das Betriebspraktikum nach den 

§§ 18, 20 und 21 sowie nach den Absätzen 3 und 7 durchzu-
führen, und
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3. die Gewähr bieten, dass die Schutzbestimmungen für das 
jeweilige Berufsfeld, insbesondere die Unfallverhütungs-
vorschriften und die besonderen Schutzbestimmungen für 
Jugendliche, beachtet werden.

(3) Für die Praktikumsanleitung vor Ort stellt der Praktikums-
betrieb eine erfahrene Fachkraft zur Verfügung. Die Praktikums-
anleitung umfasst die Unterweisung und die Aufsicht bei der 
Durchführung der praktischen Aufgaben. Die Aufgaben müssen 
überschaubar und klar umrissen sein und den Lernzielen des 
Bildungsgangs entsprechen.

(4) Die Schule schließt mit dem Praktikumsbetrieb einen 
Praktikumsvertrag, in dem die Organisation, die Inhalte und die 
gegenseitigen Rechte und Pflichten vereinbart werden. Der 
Praktikumsvertrag muss die Zusage des Praktikumsbetriebes 
enthalten, das Praktikum nach den Bestimmungen dieser Ver-
ordnung durchzuführen. Das Muster des Praktikumsvertrages 
und das Informationsblatt zu den Regelungen zwischen der 
Schule und dem Praktikumsbetrieb gibt die Schulaufsichtsbe-
hörde vor.

(5) Beabsichtigt der Praktikumsbetrieb den in Absatz 4 ge-
nannten Vertrag vorzeitig zu kündigen, weil das Verhalten der 
Schülerin oder des Schülers das Erreichen des Praktikumszieles 
oder den Betriebsablauf ernsthaft gefährdet, sind die Schule so-
wie die Schülerin oder der Schüler vorher anzuhören und im Fall 
der Vertragskündigung unter Angabe der Gründe schriftlich zu 
unterrichten.

(6) Bestehen berechtigte Zweifel an der Einhaltung der Prak-
tikumsvorschriften durch den Praktikumsbetrieb, hat die Schule 
unverzüglich und unter Angabe der Gründe das Praktikumsver-
hältnis zu beenden.

(7) Am Ende eines Praktikums hat der Praktikumsbetrieb den 
Kompetenzstand der Schülerin oder des Schülers im betriebli-
chen Zertifikat der Kompetenzerfassung nach § 17 Absatz 3 
Satz 3 zu dokumentieren.“

2. Dem § 21 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:
„In Ausnahmefällen, in denen aus von der Schülerin oder dem 
Schüler nicht zu vertretenden Gründen kein Praktikumsplatz ge-
funden werden kann, bietet die Schule fachpraktischen Unter-
richt im regulären Unterrichtsumfang mit einer betrieblichen 
Lernaufgabenstellung an; Absatz 2 gilt entsprechend.“

Artikel 3 
Änderung der Berufsfachschulverordnung

Die Berufsfachschulverordnung vom 14. Juli 2009 (GVBl. 
S. 327), die zuletzt durch Artikel 18 der Verordnung vom 1. Septem-
ber 2020 (GVBl. S. 683) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:
1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 67 wie folgt ge-

fasst:
„§ 67 Übergangsregelungen“.

2. § 6 Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Wer ein Abschlusszeugnis nach § 26 Absatz 1 der Verordnung 
über die Integrierte Berufsausbildungsvorbereitung vom 22. Juli 
2019 (GVBl. S. 479), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung 
vom 21. September 2021 (GVBl. S. 1181) geändert worden ist, 
in der jeweils geltenden Fassung erworben hat und den mittleren 
Schulabschluss besitzt, kann auf Antrag in die zweite Jahrgangs-
stufe eines einschlägigen mehrjährigen Bildungsgangs dersel-
ben Fachrichtung aufgenommen werden, wenn zu erwarten ist, 

dass der Bildungsgang trotz verkürzter Ausbildungsdauer er-
folgreich abgeschlossen werden kann.“

3. In § 38 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „zwei Wochen vor 
dem Beginn der“ durch die Wörter „acht Wochen vor Beginn der 
ersten“ und die Wörter „jede Klasse“ durch das Wort „Prüfungs-
lernfeld“ ersetzt.

4. § 67 wird wie folgt geändert:
a) In der Überschrift zu § 67 wird das Wort „Übergangsrege-

lung“ durch das Wort „Übergangsregelungen“ ersetzt.
b) Der Wortlaut wird Absatz 1.
c) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

„(2) Für Bewerberinnen und Bewerber, die ein Abschluss-
zeugnis nach § 23 Absatz 3 der Verordnung über die einjäh-
rige Berufsfachschule im Land Berlin vom 19. September 
2007 (GVBl. S. 489), in der jeweils geltenden Fassung er-
worben haben, ist § 6 Absatz 5 Satz 2 in der bis zum Inkraft-
treten des Artikel 3 der Verordnung vom 21. September 
2021 (GVBl. S. 1181) geltenden Fassung weiter anzuwen-
den.“

Artikel 4 
Änderung der Fachschulverordnung Technik,  

Agrarwirtschaft und Wirtschaft
§ 24 Absatz 1 Satz 1 der Fachschulverordnung Technik, 

Agrarwirtschaft und Wirtschaft vom 30. April 2014 (GVBl. S. 125), 
die zuletzt durch Artikel 28 der Verordnung vom 1. September 2020 
(GVBl. S. 683) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:
„Die Schulleiterin oder der Schulleiter reicht der Schulaufsichtsbe-
hörde spätestens acht Wochen vor Beginn der ersten schriftlichen 
Prüfung für jedes Prüfungsfach und Prüfungslernfeld zwei Aufga-
benvorschläge ein.“

Artikel 5 
Änderung der Verordnung über die Ausbildung und  

Prüfung an der staatlichen Fachschule für  
Heilerziehungspflege und der staatlichen Fachschule  

für Familienpflege im Land Berlin
§ 41 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung über die Ausbildung und 

Prüfung an der staatlichen Fachschule für Heilerziehungspflege und 
der staatlichen Fachschule für Familienpflege im Land Berlin vom 
14. Oktober 2008 (GVBl. S. 318), die zuletzt durch Artikel 26 der 
Verordnung vom 1. September 2020 (GVBl. S. 683) geändert wor-
den ist, wird wie folgt gefasst:
„Die Schulleiterin oder der Schulleiter reicht der Schulaufsichtsbe-
hörde spätestens acht Wochen vor Beginn der ersten schriftlichen 
Prüfung für jedes Prüfungsfach und Prüfungslernfeld zwei Aufga-
benvorschläge ein.“

Artikel 6 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am Tag nach der 
Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 
Artikel 2 dieser Verordnung tritt am 1. August 2023 in Kraft.

Berlin, den 21. September 2021

Senatsverwaltung für Bildung,  
Jugend und Familie

Sandra  S c h e e r e s
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Auf Grund des § 2 Satz 1 des Berliner COVID-19-Parlamentsbe-
teiligungsgesetzes vom 1. Februar 2021 (GVBl. S. 102) und § 32 
Satz 1 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 28a Absatz 1 des In-
fektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das 
zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 10. September 2021 
(BGBl. I S. 4147) geändert worden ist, in Verbindung mit § 39 Ab-
satz 1 Nummer 2 und Nummer 4, Absatz 4 der Dritten SARS- 
CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 15. Ju ni 2021 
(GVBl. S. 634), die zuletzt durch Verordnung vom 21. September 
2021 (GVBl. S. 1095) geändert worden ist, verordnet die Senatsver-
waltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung:

Artikel 1 
Änderung der  

Dritten Pflegemaßnahmen-Covid-19-Verordnung
Die Dritte Pflegemaßnahmen-Covid-19-Verordnung vom 18. Juni 

2021 (GVBl. S. 666), die zuletzt durch Verordnung vom 3. Septem-
ber 2021 (GVBl. S. 979) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:
1. § 14 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Sätze 1 bis 3 aufgehoben.
b) In Absatz 2 Satz 1 und 2 wird jeweils die Angabe „Satz 4“ 

gestrichen.
c) Absatz 3 wird aufgehoben.

2. In § 15 Absatz 2 wird die Angabe „7. Oktober“ durch die An-
gabe „3. November “ ersetzt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 29. September 2021

Senatsverwaltung für Gesundheit,  
Pflege und Gleichstellung

K a l a y c i

Vierte Verordnung
zur Änderung der 

Dritten Pflegemaßnahmen-Covid-19-Verordnung
Vom 29. September 2021
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	Erstes Gesetz zur Änderung des Berliner Naturschutzgesetzes vom 27. September 2021
	Gesetz zur Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen im Land Berlin vom 27. September 2021
	Verordnung über einen Genehmigungsvorbehalt gemäß § 250 Absatz 1 Satz 1 des Baugesetzbuchs für die Begründung oder Teilung von Wohnungseigentum oder Teileigentum in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten (Umwandlungsverordnung nach § 250 BauGB) vom 21. September 2021
	Vierte Verordnung zur Änderung von Vorschriften für berufliche Schulen im Land Berlin vom 21. September 2021
	Vierte Verordnung zur Änderung der Dritten Pflegemaßnahmen-Covid-19-Verordnung vom 29. September 2021


